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Zusammenfassung 

Diese Dissertation ist eine empirische Untersuchung über die Entwicklung des deut-

schen Markts für Abschlussprüfungen in den Jahren 2005 bis 2014. Das Ziel ist es, eine 

Beurteilung über die Notwendigkeit, die Auswirkungen sowie die Zielerreichung regu-

latorischer Eingriffe in diesem Zeitraum abzugeben. Dabei folgt die Arbeit einer Drei-

teilung. Die Analyse der Marktstruktur soll u. a. über die Notwendigkeit der Einführung 

rechtlicher Normen Aufschluss geben. Auf Basis der Untersuchung von Regulierungs-

maßnahmen werden Auswirkungen sowie die Zielerreichung dieser Normen untersucht. 

Eine Ereignisstudie zur Kapitalmarktreaktion auf Prüferwechsel soll schließlich die Ein-

schätzung des Kapitalmarkts gegenüber der kontrovers diskutierten Regulierungsmaß-

nahme einer externen Rotationspflicht aufzeigen. Die methodische Vorgehensweise 

basiert auf Mehrebenenmodellen. Mit einem Paneldatensatz von 2.636 Beobachtungen 

(353 Unternehmen) weist die Arbeit eine der umfangreichsten Basisstichproben der 

deutschen Prüfungsmarktforschung auf. Die Resultate zeigen, dass die Notwendigkeit 

für regulatorische Eingriffe durch die analysierte Erhöhung der Prüferunabhängigkeit 

im Untersuchungszeitraum gerechtfertigt werden kann. Hinsichtlich der Auswirkungen 

ergeben sich ein Anstieg der Prüferhonorare sowie eine Verringerung der Bilanzpolitik. 

Die Zielerreichung einer Stärkung der Prüferunabhängigkeit sowie einer Erhöhung der 

Qualität der Abschlussprüfung kann zudem nachgewiesen werden. Zuletzt wird aufge-

zeigt, dass der Kapitalmarkt negativ auf Prüferwechsel reagiert. 
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1 Einleitung  

„Mr Duncan, Enron robbed the bank. Arthur Andersen provided the gateway car, and 

they say you were at the wheel.“ 

 

Diese Aussage entgegnete der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses im Fall En-

ron James C. Greenwood (The New York Times, 2002) dem leitenden Prüfungspartner 

von Arthur Andersen David Duncan in einer Anhörung im Januar 2002. Vorausgegan-

gen war einer der bis dahin größten Bilanzskandale und Unternehmenszusammenbrüche 

in der Geschichte der USA (Wurster, 2003, S. 200). Dem Abschlussprüfer des insolvent 

gegangenen Energiekonzerns Enron wurde u. a. vorgeworfen, ermittlungsrelevante Do-

kumente bewusst vernichtet und sich damit der Justizbehinderung strafbar gemacht zu 

haben (Schmid, 2013, S. 259). 

 

Mit seiner Aussage wirft Greenwood Arthur Andersen die Mitwisserschaft an den ille-

galen Handlungen Enrons und somit auch die Mitschuld am Zusammenbruch des Un-

ternehmens vor (Lüdenbach & Hoffmann, 2002, S. 1169). Sein Zitat steht damit stell-

vertretend für den Vertrauensverlust der Öffentlichkeit und der Anleger in die Instituti-

on Abschlussprüfung und die Forderung nach einer ordnungsgemäßen Unternehmens-

führung und Kontrolle. Als Reaktion erfolgte durch die US-Regierung einer der bis da-

hin größten Regulierungseingriffe in das Abschlussprüferrecht (Herger, 2006, S. 34).  

 

Genau wie in den USA kam es auch in Deutschland um die Jahrtausendwende vermehrt 

zu Bilanzskandalen und damit verbundenen Unternehmenszusammenbrüchen (Hof-

mann, 2008, S. 39). Auch in diesen Fällen wurde dem Abschlussprüfer in der Öffent-

lichkeit zumeist die Mitschuld an den Unternehmensinsolvenzen gegeben (Kiefer, 2003, 

S. 18). Der Forderung nach verschärften Vorschriften für den Berufsstand des Wirt-

schaftsprüfers in seiner Rolle als Abschlussprüfer entgegnete die Bundesregierung 

(2003) mit einem 10-Punkte Aktionsplan, der elementare Eingriffe in das Abschlussprü-

ferrecht enthielt. In den Folgejahren wurden schließlich zentrale Elemente des Aktions-

plans im Rahmen von Gesetzen1 realisiert. 

 

                                                
1 Exemplarisch können hierzu das BilReG, das APAG und das BilKoG genannt werden. 
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In diesem Zusammenhang weisen zahlreiche Autoren (Kiefer, 2003, S. 18; Lüdenbach 

& Hoffmann, 2002, S. 1169) ebenso wie der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer (WPK, 

2010, S. 29; WPK, 2011, S. 72) auf die pauschale öffentliche Verurteilung des Ab-

schlussprüfers als Mitschuldigen im Falle eines Unternehmenszusammenbruchs hin. 

Dies kann zum einen auf die falsche Erwartungshaltung an die Funktion und Tätigkeit 

des Abschlussprüfers zurückgeführt werden. So ist es nicht Aufgabe des Abschlussprü-

fers ein Testat über die wirtschaftliche Gesundheit eines Unternehmens zu erteilen, son-

dern die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach den zu Grunde ge-

legten Rechnungslegungsstandards zu bestätigen (Herkendell, 2007, S. 95).2 Zum ande-

ren werden genau diese Rechnungslegungsgrundsätze hinsichtlich deren Eignung für 

eine angemessene Abbildung der Unternehmenslage kritisiert (Link, 2006, S. 218). Ent-

sprechend der Auffassung dieser Parteien wurden die weitreichenden Regulierungsein-

griffe in den Abschlussprüfungsmarkt kritisiert. Außerdem wurde vor einer Überregu-

lierung aufgrund einer öffentlichkeitswirksamen vorschnellen Reaktion durch den Ge-

setzgeber gewarnt (Heiniger & Bertram, 2004, S. 1740; Peemöller & Hofmann, 2005, 

S. 238 f.). 

 

Die große Diskrepanz zwischen den beiden dargestellten Ansichten führt nun zur Prob-

lemstellung dieser Arbeit. So stellt sich die Frage, ob der damalige Ist-Zustand des Ab-

schlussprüfermarkts, dessen Marktstrukturen und die Unabhängigkeit des Abschluss-

prüfers derartige Regulierungseingriffe in das Abschlussprüferrecht rechtfertigt. Genau-

so sind die Auswirkungen und die Zielerreichung der gesetzlichen Maßnahmen zentra-

ler Bestandteil dieser Fragestellung. Auf der Basis der erläuterten Problemstellung wer-

den nachfolgend das Ziel und der Forschungsansatz der Arbeit erläutert. 

 

1.1 Zielsetzung und Forschungsansatz 

Die Zielsetzung der Arbeit ist es, eine Beurteilung über die Notwendigkeit, die Auswir-

kungen sowie die Zielerreichung der Regulierungseingriffe, die seit der Bilanzskandale 

um die Jahrtausendwende herum eingeführt und diskutiert wurden, abzugeben. Um das 

Forschungsziel zu erreichen, müssen im Bereich der Prüfungsmarktforschung mehrere 

                                                
2 Bahr (2003, S. 46) weist darauf hin, dass die wirtschaftliche Schieflage eines Unternehmens als solches 
kein Grund für die Einschränkung des Bestätigungsvermerks darstellt. 
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Untersuchungsfelder betrachtet werden. In Abbildung 1 werden diese dargestellt und 

die nachfolgend erläuterten Forschungsfragen zugeordnet. 

 
Abbildung 1: Untersuchungsfelder und Forschungsfragen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Dabei stellt das erste Gebiet den deutschen Markt für Abschlussprüfungen dar. Ziel ist, 

die Entwicklung der Struktur des Prüfungsmarkts zu analysieren sowie konkrete Aussa-

gen zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu machen. Dieser Bereich zeigt somit 

eine klassische Marktanalyse auf, die die Basis für die beiden folgenden Felder bildet. 

Da die Bilanzpolitik eine operationalisierte Größe der Prüferunabhängigkeit darstellt, 

wird auf die Messung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers erst in dem zweiten 

Forschungsbereich eingegangen. 

 

Die Betrachtung der Regulierung des Prüfungsmarkts und der Bilanzpolitik der Prü-

fungsmandate soll Aufschluss über die Auswirkungen und die Zielerreichung der Regu-

lierungseingriffe geben.  

 

Schließlich wird einer der am meisten kontrovers diskutierten Regulierungseingriffe 

ausgewählt – es handelt sich dabei um den verpflichtenden externen Prüferwechsel. Es 

werden dessen Auswirkungen auf den Kapitalmarkt untersucht. Auf diese Weise soll 

analysiert werden, wie der Kapitalmarkt in seiner Rolle als Eigentümer der zu prüfen-

den Gesellschaften einen verpflichtenden Wechsel der Abschlussprüfungsgesellschaft 

beurteilt. 

 

Hieraus ergeben sich die folgenden Forschungsfragen: 

 

F1.1: Wie haben sich die Struktur des Abschlussprüfungsmarkts sowie die Unabhängig-

keit der Abschlussprüfer gegenüber dem Prüfungsmandanten entwickelt? 

 

F1.2: Rechtfertigen die Entwicklung der Marktstruktur und der Prüferunabhängigkeit 

regulatorische Eingriffe? 
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F2: Welche Auswirkungen und Zielerreichung hatten die im Untersuchungszeitraum 

identifizierten regulatorischen Eingriffe auf den Abschlussprüfungsmarkt? 

 

F3: Welche Auswirkungen hat der Wechsel des Abschlussprüfers auf den Kapitalmarkt 

in seiner Rolle als Prinzipal im Prinzipal-Agenten-Modell? 

 

Im Rahmen dieser Arbeit stellt die Beantwortung der formulierten Forschungsfragen 

einen wissenschaftlichen Mehrwert für die Prüfungsmarktforschung dar. Dieser ergibt 

sich aus dem soeben vorgestellten Forschungsansatz sowie der Methodik der Untersu-

chung.  

 

Zwar existieren zahlreiche Forschungsbeiträge, die regulatorische Themenstellungen 

auf dem deutschen Prüfungsmarkt behandeln, die Mehrzahl dieser analysiert allerdings 

nur einzelne regulatorische Maßnahmen wie z. B. das Beratungsverbot oder die externe 

Pflichtrotation. Auch werden Auswirkungen spezifischer Gesetze betrachtet, wobei die-

se Arbeiten eher qualitative Methoden anwenden und sich dann hinsichtlich der Wir-

kungsweise einzelner Aspekte des Gesetzes auf empirische Ergebnisse anderer Arbeiten 

beziehen.  

 

Somit kann festgestellt werden, dass derzeit keine vollumfänglichen Untersuchungen 

für den deutschen Prüfungsmarkt existieren, die sowohl die Notwendigkeit als auch die 

Auswirkungen der Regulierung des Prüfungsmarkts sowie einzelner Gesetze in einer 

empirischen Analyse untersuchen. 

 

Außerdem soll durch den in Abbildung 1 dargestellten dreigliedrigen Forschungsansatz 

gewährleistet werden, dass alle relevanten Parteien hinsichtlich der Regulierung des 

Prüfungsmarkts – dabei handelt es sich um den Abschlussprüfer, das zu prüfende Un-

ternehmen, den Gesetzgeber und den Unternehmenseigentümer3 – in die Analyse einbe-

zogen werden. Ein solches Vorgehen wurde bisher nicht angewandt. 

 

Betrachtet man die vorliegende Arbeit, weist die empirische Untersuchung sowohl hin-

sichtlich des räumlichen als auch des zeitlichen Umfangs eine große handerhobene Da-

                                                
3 Dabei handelt es sich um den Kapitalmarkt. 
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tenmenge auf. Mit einer Vollerhebung der Unternehmen, die in den Jahren 2005 bis 

2014 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet waren, gehört diese Untersuchung 

zu einer der umfangreichsten im Bereich der Prüfungsmarktforschung. 

 

Der Fokus der Arbeit liegt auf der Untersuchung des deutschen Prüfungsmarkts. Da 

sich der Forschungsstand in angloamerikanischen Ländern bis heute fortgeschrittener 

darstellt als in Deutschland, wird vereinzelt auf ausländische bzw. angloamerikanische 

Studien verwiesen. 

 

Durch die erläuterte Zielsetzung und Vorgehensweise soll die vorliegende Arbeit einen 

neuen Beitrag zu bereits existierenden Studien leisten sowie eine praktische Hilfestel-

lung zur Beurteilung regulatorischer Sachverhalte und Maßnahmen darstellen. 

  



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  6 

1.2 Gang der Untersuchung 

Während in Kapitel 1.1 die Problemstellung, der Forschungsansatz und die Zielsetzung 

der Arbeit dargestellt wurden, folgt nun der Aufbau der Dissertation. Hierzu soll die 

nachfolgende Abbildung als Zusammenfassung dienen. 

 

 
Abbildung 2: Gang der Untersuchung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Der theoretische Teil dient dazu, einen Überblick über die wesentlichen Grundlagen zu 

geben. Zum einen soll dabei das relevante Hintergrundwissen für den empirischen Teil 

erläutert werden. Zum anderen werden die Hypothesen für die folgenden Analysen ge-

bildet. Dabei werden jeweils am Ende der drei Grundlagenkapitel Hypothesen formu-

liert, die es dann im induktiven Teil zu testen gilt. Bei der Formulierung dieser werden 

Alternativhypothesen gebildet, welche die zu erwartenden Ergebnisse des empirischen 

Teils widerspiegeln. Auf die separate Aufstellung von Nullhypothesen, die das Gegen-

teil der zu prognostizierten empirischen Ergebnisse ausdrücken, wird verzichtet. 

 

Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen des deutschen Markts für Abschlussprüfun-

gen. Zuerst wird das Prinzipal-Agenten-Modell erläutert, da es als Referenzmodell in 

dieser Arbeit verwendet wird und zentrale Sachverhalte des deutschen Prüfungsmarkts 
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anhand dieses Konzepts erklärt werden können. Die Grundlagen zum Berufsgrundsatz 

der Abschlussprüferunabhängigkeit sind zudem Bestandteil dieses Kapitels. Bei der 

Erläuterung der Marktstruktur wird der Schwerpunkt auf die Anbieter und die Entwick-

lung der Marktkonzentration gelegt. Schließlich werden verschiedene Aspekte zum Ho-

norar des Abschlussprüfers erläutert. 

 

In Kapitel 3 wird zuerst die Entwicklung der Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts 

betrachtet. Hierbei wird ein Überblick über allgemeine nationale und internationale Re-

gulierungstendenzen gegeben, bevor einzelne konkrete Regulierungseingriffe und Ge-

setze erläutert werden. Um die Auswirkungen der Regulierungsmaßnahmen zu erfassen, 

wird im nachfolgenden Kapitel die Größe „Bilanzpolitik“ eingeführt und Methoden zur 

Messung dieser dargestellt. Das Unterkapitel „Bilanzpolitik“ stellt auch einen Anknüp-

fungspunkt an die Erläuterung der Abschlussprüferunabhängigkeit in Kapitel 2 dar, da 

die Unabhängigkeit des Prüfers durch das Ausmaß an Bilanzpolitik operationalisiert 

werden kann. 

 

Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Auswirkungen eines Prüferwechsels auf den Kapi-

talmarkt. Hierzu wird ein Überblick über rechtliche und konzeptionelle Grundlagen 

gegeben.  

 

Kapitel 5 stellt die Grundlagen der angewandten Methodik der induktiven Untersu-

chung vor. Hierbei wird auf das Forschungsdesign, den Datenraum sowie die deskripti-

ve Beschreibung des Datenmaterials eingegangen.  

 

Kapitel 6 befasst sich schließlich mit der eigentlichen empirischen Untersuchung. Diese 

unterliegt der gleichen Struktur wie der theoretische Teil. Auch wird in diesem Ab-

schnitt der Bezug zu der vorgestellten Theorie geschaffen. Die Beantwortung der Hypo-

thesen in den drei Unterkapiteln stellt den maßgeblichen Beitrag dieser Forschungsar-

beit dar. Somit kann Kapitel 6 als Kern der Arbeit angesehen werden. 

 

Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Dissertation zusammen, beantwortet die eingangs 

gestellten Forschungsfragen und erläutert Einschränkungen. Zuletzt werden Ansatz-

punkte für weiterführende Forschung dargestellt. 
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2 Der deutsche Prüfungsmarkt  

Gegenstand dieses Kapitels ist die Analyse des deutschen Markts für Abschlussprüfun-

gen. Zu Beginn werden zentrale Begriffe, die für das Verständnis der Dissertation rele-

vant sind, definiert und voneinander abgegrenzt. Da die Prinzipal-Agenten-Theorie das 

Grundmodell dieser Arbeit darstellt und die Notwendigkeit von Rechnungslegungsnor-

men, Abschlussprüfung und Regulierung aufzeigt, wird diese nachfolgend erläutert. 

Schließlich geht der Autor näher auf den Berufsgrundsatz der Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers sowie auf die Struktur des deutschen Abschlussprüfungsmarkts ein. Hin-

sichtlich der Abschlussprüferunabhängigkeit werden hier nur die Grundlagen zu diesem 

Berufsgrundsatz erläutert. Auf Modelle zur Messung der Unabhängigkeit wird in Kapi-

tel 3 eingegangen, da diese durch die Bilanzpolitik operationalisiert werden kann. 

 

Hinsichtlich der Marktstruktur wird der Fokus auf die Angebotskonzentration  gelegt. 

Da für die Konzentrationsmessung die Honorare des Abschlussprüfers eine zentrale 

Rolle spielen, werden Aspekte der Honoraroffenlegung und der Honorargestaltung er-

läutert. 

 

Ziel dieses Kapitels ist es, auf Basis der vorgestellten Theorien und Grundlagen Aussa-

gen zur Entwicklung der Marktstruktur und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 

zu machen, um somit Rückschlüsse auf die Regulierungsnotwendigkeit des Markts zu 

erlangen. Hierzu werden im letzten Abschnitt Hypothesen formuliert. 

 

2.1 Definitionen und Begriffsabgrenzung 

Zunächst ist es notwendig, den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit „der deutsche 

Markt für Abschlussprüfungen“ sachlich sowie räumlich abzugrenzen und zu definie-

ren. Auch wird die Verwendung der beiden Begriffe „Abschlussprüfer“ und „Ab-

schlussprüfungsgesellschaft“ in dieser Arbeit näher erläutert. 

 

Marten und Köhler (2002, S. 1831) definieren „Abschlussprüfungsmarkt“ wie folgt:  

„Der Prüfungsmarkt beschreibt den Markt für Prüfungsleistungen, die von Angehörigen 

des Berufsstandes der Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfern angeboten und 

direkt von zu prüfenden Unternehmen, bzw. indirekt von Personengruppen (Stakehol-
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der), für die Prüfungsergebnisse entscheidungsrelevante Informationen darstellen [...], 

nachgefragt werden.“ 

 

Der Kern dieser Definition stützt sich auf die spezifische Leistung, die angeboten bzw. 

nachgefragt wird. Marten und Köhler (2002, S. 1831) verstehen hierunter primär Leis-

tungen, die im Rahmen einer Jahresabschlussprüfung erbracht werden. 

 

Während der Begriff „Prüfungsmarkt“ unter Marten und Köhler (2002, S. 1831) nach 

dem Leistungsangebot – der Markt für reine Prüfungsleistungen – definiert wird, weist 

Hachmeister (2001, S. 5-7) darauf hin, dass dieser Markt auch nach dem Prüfungsträger 

– der Markt für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – abgegrenzt werden kann. In diesem 

Sinne definiert sich der Prüfungsmarkt als relevanter Markt für Prüfungsgesellschaften 

und nicht für Prüfungsleistungen. Der Hintergrund dieser sachlichen Abgrenzung liegt 

in der historischen Entwicklung der Bedeutung von klassischen Prüfungsleistungen und 

sonstigen nicht prüfungsbezogenen Angeboten. Da der Markt für reine Prüfungsleistun-

gen in den letzten Jahren zunehmender Wettbewerbsintensität sowie steigendem Preis-

druck ausgesetzt ist, haben Beratungsleistungen und sonstige Leistungen bei Prüfungs-

gesellschaften einen immer größeren Stellenwert erlangt (Fisch, 2014, S. 33). Das 

oberste Ziel von Prüfungsgesellschaften ist nicht die bloße Erlangung des eher gering-

margigen Prüfungsmandats, sondern bestenfalls die volle Abdeckung des Neumandats 

in den hochmargigen Bereichen Steuerberatung und sonstige Beratung. Das Prüfungs-

mandat wird deswegen häufig als Türöffner zu attraktiveren Beratungsprojekten gese-

hen (Hofmann, 2008, S. 299 f.). Die außenstehende und umfassende Betrachtung eines 

Prüfungsmandats kann also nicht mehr rein durch die Beurteilung des Umfangs der Prü-

fungsleistungen vollzogen werden, sondern muss sämtliche durch die Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft erbrachten Leistungen einbeziehen. Nur so kann ein vollumfassender 

Einblick gewährleistet werden.  

 

Im Hinblick auf die sachliche Abgrenzung versteht der Autor der vorliegenden Arbeit 

unter dem Begriff „Prüfungsmarkt“ also den Markt, der für das Leistungsangebot von 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften relevant ist. Der Begriff Leistungsangebot4 beinhal-

                                                
4 Das Leistungsangebot bzw. die vier Bestandteile werden in Kapitel 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Ab-
schlussprüferhonorars“ näher erläutert. 
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tet dabei klassische Abschlussprüfungsleistungen, prüfungsnahe Leistungen, Steuerbe-

ratungsleistungen sowie Beratungsleistungen. 

 

Neben der sachlichen Abgrenzung wird der Prüfungsmarkt im Rahmen der vorliegen-

den Arbeit räumlich abgegrenzt. Da ein zentraler Bestandteil dieser Arbeit die Untersu-

chung der regulatorischen Entwicklung in Deutschland darstellt, liegt der Fokus dieser 

Untersuchung auf dem deutschen Prüfungsmarkt. Dieser wird wiederum anhand der 

Nachfrageseite5 – darunter sind die zu prüfenden Unternehmen zu verstehen – sowie der 

Anbieterseite6 – das sind die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – näher definiert. Wäh-

rend aus Sicht der Nachfrager der Prüfungsmarkt auf alle in Deutschland ansässigen 

und prüfungspflichtigen Unternehmen eingeschränkt wird, grenzt die Angebotsseite den 

zu definierenden Markt räumlich nicht weiter ab, da Wirtschaftsprüfer bzw. Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften bei der Abschlussprüfung deutscher Unternehmen nach 

§ 319 Abs. 1 HGB ohnehin auch nationalen Normen unterliegen. Entsprechend dieser 

Definition werden in die empirische Analyse, die in Kapitel 5 und 6 folgt, nur Unter-

nehmen7 einbezogen, die ihren Sitz in Deutschland haben. 

 

Weiter wird der Prüfungsmarkt aus Sicht der Nachfrager auf kapitalmarktorientierte 

Unternehmen eingeschränkt, da diese in Deutschland zu den am stärksten regulierten 

Gesellschaften zählen (Eibelshäuser, 2011, S. 87). Insbesondere zahlreiche Regulie-

rungsvorhaben des letzten Jahrzehnts haben vornehmlich auf kapitalmarktorientierte 

Unternehmen abgezielt.  

 

Nach § 264d HGB ist eine Kapitalgesellschaft kapitalmarktorientiert, „wenn sie einen 

organisierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von ihr 

ausgegebene Wertpapiere im Sinn des § 2 Abs. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes in An-

spruch nimmt oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem organisier-

ten Markt beantragt hat“. 

 

An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass die Anzahl kapitalmarkt-

orientierter Gesellschaften in Deutschland nur eine kleine Minderheit aller zu prüfenden 
                                                
5 Siehe Kapitel 2.4.2 „Nachfrager im Prüfungsmarkt“. 
6 Siehe Kapitel 2.4.1 „Anbieter im Prüfungsmarkt“. 
7 Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe“ zeigt die Auswahl der Unter-
nehmen auf. 
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Gesellschaften darstellt (Eibelshäuser, 2011, S. 87). So waren im Jahr 2014 von ca. 

40.000 prüfungspflichtigen Gesellschaften nur rund 1.000 kapitalmarktorientiert (PwC, 

2005, S. 6; WPK, 2014, S. 1). Im empirischen Teil8 macht sich diese Einschränkung 

durch die Auswahl von im Prime Standard notierten Unternehmen bemerkbar. 

 

Nach der Definition und Abgrenzung des deutschen Prüfungsmarkts soll nachfolgend 

dargelegt werden, was unter den Begriffen „Abschlussprüfer“ und „Abschlussprüfungs-

gesellschaft“ zu verstehen ist, da sich in Theorie und Praxis ein missverständlicher Ge-

brauch etabliert hat. 

 

Nach Marten und Köhler (2002, S. 1831) handelt es sich bei dem Abschlussprüfer um 

diejenige Person, die Prüfungen von Jahresabschlüssen und Lageberichten von Konzer-

nen und Einzelunternehmen durchführt. Durch die Bestellung als Wirtschaftsprüfer 

nach § 15 WPO soll die persönliche und fachliche Eignung des Abschlussprüfers ge-

währleistet werden. 

 

Die Abschlussprüfungsgesellschaft stellt hingegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

nach § 27 WPO dar, für die der Abschlussprüfer arbeitet und für die er die jeweilige 

Prüfung durchführt. 

 

In der Praxis wird unter dem Begriff „Abschlussprüfer“ allerdings zumeist die Ab-

schlussprüfungsgesellschaft bezeichnet. Demnach wird unter einem Abschlussprüfer-

wechsel9 der Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft verstanden. In der vorliegen-

den Arbeit wird die im Sprachgebrauch etablierte Bedeutung übernommen. 

 

Nachfolgend wird die Prinzipal-Agenten-Theorie, die das Referenzmodell dieser Dis-

sertation darstellt, näher erläutert. Sie soll die Notwendigkeit von Rechnungslegungs-

normen, Abschlussprüfung und Regulierung für den soeben abgegrenzten Prüfungs-

markt aufzeigen. 

                                                
8 Siehe Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe“. 
9 Siehe Kapitel 4.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“. 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  12 

2.2 Das Prinzipal-Agenten-Modell und die Notwendigkeit von Prü-

fungsleistungen 

Das Bestehen von Informationsasymmetrien zwischen Eigentümer einer Gesellschaft 

(Prinzipal) und deren Geschäftsleitung (Agent) ist der Ausgangspunkt zahlreicher Er-

klärungsansätze für die Nachfrage von Wirtschaftsprüfungsleistungen (Englmaier, 

2013, S. 31 f.). Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich mit dieser Thematik und 

gehen dabei auf die am weit verbreitetsten agencytheoretischen Ansätze ein (Feddersen, 

2010, S. 151). 

 

2.2.1 Informationsasymmetrien 

Das Konzept der Informationseffizienz beschreibt die Informationsverarbeitung ver-

schiedener Kapitalmarktteilnehmer hin zu einem perfekt funktionierenden Kapital-

markt. Dieser wird dann als informationseffizient10 angesehen, wenn alle Akteure dieses 

Marktes zu jeder Zeit über sämtliche relevanten Informationen verfügen und diese somit 

unmittelbar im Preis der Aktie des jeweiligen Unternehmens abgebildet werden (Sattler, 

2011, S. 18).  

 

Diesem Modell steht ein Konzept der „Neuen Institutionenökonomik“ gegenüber. Dem-

zufolge ist die Existenz eines vollkommenen Kapitalmarkts eine theoretische Vorstel-

lung, die in der Praxis nicht vorliegen kann (Heyd & Beyer, 2011, S. 18 f.). Danach sind 

Kapitalmärkte durch Informationsasymmetrien und die u. a. daraus resultierenden 

Transaktionskosten11 geprägt (Marten, Quick & Ruhnke, 2015, S. 36). Dabei versteht 

man unter Transaktionskosten Aufwendungen, die im Rahmen der Marktkoordination 

entstehen. Diese Kosten fallen im Laufe einer Kapitalmarkttransaktion für die Vorberei-

tung, die Informationsbeschaffung, die Verhandlung, die Abwicklung oder auch die 

Kontrolle und mögliche Anpassungen an (Klaus, 2009, S. 154). 

 

Informationsasymmetrien, die zwischen Kapitalmarktteilnehmern auftreten, kommen 

dabei in drei Arten vor (Spremann, 1990, S. 566): 

 

                                                
10 Vgl. Kapitel 4.3.1 „Die Informationseffizienztheorie“. 
11 Coase (1937) ist der Begründer der Transaktionskostentheorie.  
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- „Hidden Characteristics“: Der Auftragnehmer verfügt zum Zeitpunkt des Ver-

tragsabschlusses über einen Informationsvorsprung gegenüber dem Auftragge-

ber. Dieser bezieht sich auf „Begabungen, Talente oder Qualifikationen“ des 

Auftragnehmers (Spremann, 1990, S. 566). Da der Auftraggeber die Fähigkeiten 

und Verhaltensmuster des potentiellen Auftragsnehmers nicht kennt, ist der 

Auswahlprozess von Unsicherheit geprägt. Stigler (1961, S. 224) bezeichnet 

dies als die Qualitätsunsicherheit für den Auftraggeber. Die vorliegende Infor-

mationsasymmetrie ermöglicht es dem potentiell Beauftragten falsche Informa-

tionen zu verbreiten und den Auftraggeber bei seiner Entscheidungsfindung zu 

beeinflussen. Das Phänomen der falschen Wahl des Beauftragten wird als „Ad-

verse Selection“ bezeichnet (Sattler, 2011, S. 19). 

 

- „Hidden Intention“: Im Vergleich zu „Hidden Characteristics“ treten „Hidden 

Intentions“ nach Vertragsabschluss auf. Der Auftraggeber kann Handlungen des 

Auftragnehmers erkennen und identifizieren, kennt aber nicht die Motivation 

und Veranlassung hinter seinen Verhaltensmustern. Missbraucht der Beauftragte 

diese Informationsvorsprung kommt es zu Handlungen, die auf dessen persönli-

che Nutzenmaximierung und nicht auf die des Prinzipals abzielen. Dieses Phä-

nomen wird auch „Hold-Up“ genannt (Goldberg, 1976, S. 439).  

 

- „Hidden Action“: Hierbei handelt es sich um Informationsasymmetrien, die erst 

ex post auftreten. Es geht hierbei um Verhaltensmuster des Beauftragten, die für 

den Auftraggeber nicht sichtbar sind und somit weder beurteilt noch sanktioniert 

werden können (Sattler, 2011, S. 19). Der Auftragnehmer hat somit ab Vertrags-

abschluss und über die ganze Vertragsdauer hinweg diskretionäre Verhaltens-

spielräume, die ihm ein opportunistisches Handeln ermöglichen. Dieses Verhal-

tensmuster wird auch „Moral Hazard“ genannt (Alparslan, 2006, S. 22 f.). 

 

Die im Rahmen der „Neuen Institutionenökonomik“ vorliegenden Informations-

asymmetrien stellen nun den Ausgangspunkt der Prinzipal-Agenten-Theorie dar und 

begründen die Nachfrage nach einer verpflichtenden Rechnungslegung sowie der Prü-

fung dieser vorgegebenen Normen (Herkendell, 2007, S. 28). In den folgenden Kapiteln 

werden die erläuterten Informationsasymmetrien nun anhand der Vertragsbeziehung 
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zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer (Prinzipal-Agenten-Modell) erklärt und auf 

die Rolle des Abschlussprüfers in diesem Modell eingegangen. 

 

2.2.2 Das Grundmodell und die Rolle des Abschlussprüfers 

Die zentralen Elemente der Prinzipal-Agenten-Theorie wurden u. a. durch Ross (1973, 

S. 134) im Rahmen eines agencytheoretischen Ansatzes eingeführt: 

 

„We will say that an agency relationship has arisen between two (or more) parties when 

one, designated as the agent, acts for, on behalf of, or as representative for the other, 

designated the pricipal, in a particular domain of decision problems.“ 

 

In seiner Definition geht Ross (1973) von zwei Wirtschaftssubjekten – dem Auftragge-

ber und dem Beauftragten – im Rahmen von Kontrakten aus. Jeder der beiden Kon-

traktpartner hat dabei das Ziel der eigenen Nutzenoptimierung, die sich im Regelfall 

von einander unterscheidet. Wie bereits im vorangegangenen  Kapitel beschrieben, be-

sitzt der Agent in der Regel einen Informationsvorsprung und somit Gestaltungsraum 

für die eigene Nutzenoptimierung. Das Vorliegen von Informationsungleichheiten kann 

nun für den Prinzipal zu Agency-Kosten führen. Hierbei handelt es sich um Aufwände, 

die der Auftraggeber für die Verringerung des Wissensrückstands trägt. Sie können drei 

Kategorien zugeordnet werden (Jensen & Meckling, 1976, S. 308):12 

 

- Überwachungs- und Kontrollkosten („Monitoring“): Kosten für die Etablierung 

eines Kontrollsystems, wodurch die Verhaltensmuster und Handlungen des 

Agenten überwacht werden. Hierzu zählen auch die Aufwände für die Rech-

nungslegung sowie den Abschlussprüfer. 

 

- Vertragskosten („Bonding“): Kosten für die Etablierung eines Anreizsystems 

mit Hilfe anreizwirksamer Verträge, wodurch die Interessens- und Informations-

asymmetrien zwischen Prinzipal und Agent minimiert werden. 

 

- Residualverlust („Residual Loss“): Verlust, der der Differenz des Nutzenniveaus 

ohne Prinzipal-Agenten-Beziehung und mit Prinzipal-Agenten-Beziehung ent-
                                                
12 Vgl. hierzu auch Gantzhorn (2016, S. 109) und Sattler (2011, S. 20).  
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spricht. Der Einsatz von „monitoring“- und „bonding“-Instrumenten erhöht zwar 

das Nutzenniveau, die Kosten hierfür müssen aber dem Residualverlust hinzuge-

rechnet werden. 

 

Diese allgemeine Definition der Prinzipal-Agenten-Theorie wurde nach und nach auf 

verschiedene Bereiche und Branchen angewandt (Alparslan, 2006, S. 36 f.). Zentral für 

diese Arbeit ist dabei das Vertragsverhältnis zwischen Kapitalgeber (Prinzipal) und Ge-

schäftsführung (Agent). In dieser Beziehung stellen die Kapitalgeber dem Management 

Produktionsressourcen und Verfügungsrechte bereit und beauftragen dieses, in ihrem 

Namen und Interesse die Ressourcen nutzenmaximierend zu verwenden (Marten, 1993, 

S. 138 f.; Paulitschek, 2009, S. 19). Aufgrund dessen entstehen diskretionäre Verhal-

tensspielräume und Informationsvorsprünge für die Geschäftsführung, die diese zur 

eigenen Nutzenmaximierung verwenden kann (Woll, 2008, S. 8). Durch externe Rech-

nungslegung und Abschlussprüfung können diese Asymmetrien wiederum minimiert 

werden (Gantzhorn, 2016, S. 114 f.). Die dabei entstehenden Aufwendungen sind als 

Überwachungs- und Kontrollkosten zu klassifizieren. 

 

Blickt man nun zurück auf die drei Ausprägungen von Informationsungleichheiten, 

stellt die Abschlussprüfung ein Instrument dar, das ex post, also nach Vertragsab-

schluss, Asymmetrien verringern kann. „Hidden Characteristics“, die vor Vertragsab-

schluss auftreten, werden deshalb im Verlauf der Arbeit nicht weiter behandelt. 

 

Durch die verpflichtende Anwendung von Rechnungslegungsnormen soll der Informa-

tionsfluss zwischen Prinzipal und Agent normiert werden, um somit die Kapitalgeber 

bei der Beurteilung des Produktionsvolumens und des Ergebnisses zu unterstützen. Die 

Prüfung dieser Informationen durch einen Wirtschaftsprüfer führt schließlich zu einer 

objektiven Beurteilung der Informationsqualität der Rechnungslegung und kann somit 

die Glaubwürdigkeit des Agenten erhöhen (Marten, et al., 2015, S. 39).  

 

Es wird nun auf die Rolle des Wirtschaftsprüfers als Abschlussprüfer in der Kapitalge-

ber-Geschäftsführer-Beziehung eingegangen. 
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2.2.3 Die Entstehung neuer Prinzipal-Agenten-Beziehungen 

Wie soeben erläutert, stellt die Prinzipal-Agenten-Theorie eine Begründung für die 

Notwendigkeit von Prüfungsleistungen dar. Durch das Hinzuziehen eines Wirtschafts-

prüfers in das Kapitalgeber-Geschäftsführer-Verhältnis können nun allerdings zwei 

neue Prinzipal-Agenten-Beziehungen entstehen, die einen weiteren Interessenskonflikt 

und Informationsasymmetrien zwischen Wirtschaftsprüfer und Kapitalgeber sowie zwi-

schen Wirtschaftsprüfer und Management begründen könnten. In den zwei folgenden 

Kapiteln werden diese Formationen genauer betrachtet. Dabei wird der Wirtschaftsprü-

fer zum einen als Agent der Kapitalgeber und zum anderen als Agent des Managements 

betrachtet. 

 

Für die vorliegende Arbeit ist die Betrachtung beider Formationen wesentlich, da es – 

wie eingangs13 erläutert – das Ziel ist, einen bestmöglichen Überblick über sämtliche an 

der Abschlussprüfung und dem Regulierungsprozess beteiligten Akteure zu geben. 

 

Ergänzend muss angeführt werden, dass aus den beiden nachfolgenden Agency-

Verhältnissen Unabhängigkeitsprobleme für den Abschlussprüfer entstehen können. 

Diese werden nur auszugsweise erläutert, da sie zentraler Bestandteil des Kapitels 2.3.1 

„Prüferunabhängigkeit und deren Einfluss auf Prüfungsqualität“ sind. 

 

2.2.3.1 Der Abschlussprüfer als Agent des Kapitalgebers 

Die Aktionäre wählen den Abschlussprüfer auf der Hauptversammlung und der Auf-

sichtsrat des Unternehmens erteilt sodann den Prüfungsauftrag (§ 318 Abs. 1 S. 4 HGB 

und § 111 Abs. 2 S. 3 AktG). Auf diese Weise erhält der Wirtschaftsprüfer seine Rolle 

als Agent der Eigenkapitalgeber.14 In dieser Funktion hat der Abschlussprüfer Zugang 

zu Informationen, die dem Prinzipal verborgen bleiben. I. S. d. ursprünglichen Theorie 

ist es nun die Aufgabe des Agenten, die vom Prinzipal erhaltenen Ressourcen und Ver-

fügungsrechte für ihn nutzenmaximierend einzusetzen (Marten, 1993, S. 138). Entgegen 

dieser Idealvorstellung könnte der Abschlussprüfer den Wissensvorsprung zu den Kapi-

talgebern zum eigenen Vorteil nutzen. Durch eine weniger detaillierte Prüfung könnten 

somit z. B. die Margen des Prüfungsauftrags erhöht werden (Quick, 2002 , S. 630). 
                                                
13 Siehe Kapitel 1.1 „Zielsetzung und Forschungsansatz“. 
14 Gabor (2006, S. 6) bezeichnet den Abschlussprüfer als Agenten des Aufsichtsrates, der wiederum 
Agent der Kapitalgeber und der Öffentlichkeit ist. 
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2.2.3.2 Der Abschlussprüfer als Agent des Managements  

Eine weitere Konstellation entsteht bei der Vergabe von Beratungsaufträgen an den Ab-

schlussprüfer. In diesem Fall stellt die Geschäftsleitung den Prinzipal dar. Die beratende 

Funktion des Abschlussprüfers ist in der Praxis ein gängiger und rechtmäßiger Ge-

schäftsvorfall; die Fachliteratur ist sich allerdings einig, dass im Falle von zu hohen 

Beratungshonoraren die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und seine Rolle als 

Agent gegenüber den Kapitalgebern negativ beeinflusst werden kann, wodurch seine 

Unabhängigkeit gefährdet ist (Sattler, 2011, S. 22).15 

 

Antle (1984, S. 15) führt an, dass aufgrund der daraus resultierenden fehlenden Unab-

hängigkeit zahlreiche Nachteile für die Kapitalgeber entstehen können. Diese liegen in 

Form von „Hidden Actions“ vor. Unter der Annahme, dass jede der beteiligten Parteien 

die eigene Nutzenmaximierung verfolgt, zeigt er anhand spieltheoretischer Überlegun-

gen auf, dass eine für den Kapitalgeber nachteilige Zusammenarbeit zwischen Prüfer 

und Management gegenüber der Wahrung der Unabhängigkeit zu bevorzugen ist (Antle, 

1984, S. 12-15).16 Das Management kann so z. B. durch unrechtmäßige Zahlungen ein 

Gefälligkeitsurteil des Prüfers erwirken. In Form von Beratungshonoraren kann diesen 

Zahlungsströmen ein rechtmäßiger Charakter verliehen werden (Quick, 2002, S. 630). 

Da Beratungsverträge für Wirtschaftsprüfer weitaus profitabler sind als der eigentliche 

Prüfungsauftrag, stellt die rechtmäßige Vergabe solcher Verträge durch das Manage-

ment an den Abschlussprüfer eine zusätzliche Möglichkeit dar, die Berichterstattung zu 

beeinflussen (Sattler, 2011, S. 23, 251). 

 

Um die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu beurteilen, empfiehlt Quick (2002, 

S. 630) die Überwachung sämtlicher Transaktionen und Kontrakte zwischen dem Ab-

schlussprüfer und der Geschäftsleitung. Dies stellt auch den Ausgangspunkt und die 

Motivation für die Pflichtveröffentlichung17 der Beratungshonorare nach den §§285 S. 1 

Nr. 17, 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB dar. 

 

Die Bedeutung der Regulierung soll anhand der Prinzipal-Agenten-Theorie erläutert 

werden. 
                                                
15 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Bahr (2003, S. 176), Block (2011, S. 97) und Müller (2006, 
S. 136). 
16 Vgl. hierzu auch Quick (2002, S. 630) und Sattler (2011, S. 23). 
17 Vgl. Kapitel 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars“. 
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2.2.4 Die Prinzipal-Agenten-Theorie im regulatorischen Umfeld  

Die Notwendigkeit der Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts kann auch im Rah-

men von agencytheoretischen Ansätzen erklärt werden. Hierzu bietet sich ein Modell 

von Williamson (1991, S. 284) zur Transaktionskostentheorie an, das Marten et al. 

(2015, S. 55 f.) zur Begründung der Einrichtung des Berufstandes des Wirtschaftsprü-

fers verwenden. Dieses Modell bietet in leicht abgewandelter Form einen Erklärungsan-

satz für regulierende Maßnahmen im Rahmen der Prinzipal-Agenten-Beziehung und der 

daraus entstehenden Transaktionskosten TK18. Abbildung 3 zeigt diese angepasste Aus-

gestaltung. 

 

Das Modell19 besteht dabei aus zwei Kurven. Alle Punkte, die auf diesen Kurven liegen, 

stellen vor Verrechnung mit den Transaktionskosten den nutzenmaximierenden Zustand 

des Prinzipals (Eigenkapitalgeber) dar, abhängig von dem jeweiligen Grad an Komple-

xität der Prinzipal-Agenten-Beziehung (x-Achse). Die y-Achse zeigt die Höhe der an-

fallenden Transaktionskosten. Da diese Kosten jeweils vom nutzenmaximierenden Out-

put abgezogen werden müssen, stellen alle Punkte auf den dick markierten Linien den 

perfekten Zustand bzw. das optimale Maß an Abschlussprüfung und Regulierung dar, 

da der Prinzipal seinen Nutzen mit den geringstmöglichen Transaktionskosten maximie-

ren möchte.  

 

Der Verlauf der Graphen zeigt auf, dass nur zu einer gewissen Höhe der Verzicht auf 

Regulierung und damit die bloße Prüfung der Rechnungslegungsnormen eine nutzen-

maximierende Wirkung haben. Sobald der Komplexitätsgrad über den Schnittpunkt S 

gestiegen ist, kann durch die reine Abschlussprüfung nicht mehr das niedrigstmögliche 

Niveau an Transaktionskosten erreicht werden. 

 

Durch die Hinzunahme von regulatorischen Maßnahmen können die Transaktionskos-

ten gesenkt werden und ein höherer Gesamtnutzen erzeugt werden. Die Zustände A, B, 

C und D in Abbildung 3 erläutern das Optimierungsmodell. A stellt zwar einen nutzen-

                                                
18 Die Transaktionskosten enthalten dabei in dem vom Autor der vorliegenden Arbeit modifizierten Mo-
dell die Agency-Kosten, die nach Zustandekommen eines Vertrags bzw. der Prinzipal-Agenten-
Beziehung bzgl. der Vertragsdurchsetzung, Kontrollen und Vertragsanpassungen anfallen (Bouè, 2014, 
S. 248). 
19 Im Modell liegen Informationsasymmetrie und die Nutzenmaximierung der beteiligten Wirtschaftssub-
jekte als Grundannahme vor (Marten et al., 2015, S. 55). 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  19 

maximierenden Zustand dar, da die Transaktionskosten (im Rahmen der Regulierung) 

weitaus höher sind als die durch reine Abschlussprüfung; so aber wird kein optimaler 

Zustand erreicht. B und C stellen keine nutzenmaximierenden Zustände dar. D stellt 

schließlich einen optimalen Zustand dar. Dieser ergibt sich aus der für diese Situation 

minimal möglichen Höhe der Transaktionskosten, die durch das ideale Verhältnis aus 

Abschlussprüfung und Regulierung entsteht. 

 

 
Abbildung 3: Abschlussprüfung und Regulierung im modifizierten Transaktionskostenmodell 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Williamson (1991, S. 284) 

 

Dieses abgewandelte Modell zeigt somit auf, dass Abschlussprüfung und Regulierung 

notwendig sind um nutzenoptimierende Zustände zu erreichen. Wird der Grad der 

Komplexität im Modell zu hoch, ist ein Einschreiten des Staates in der Rolle der regu-

lierenden Behörde unverzichtbar, um die Transaktionskosten so gering wie möglich zu 

halten. 

 

Die im Untersuchungszeitraum identifizierten Regulierungseingriffe20 begründet der 

Gesetzgeber u. a. mit einer Stärkung der Unabhängigkeit21 des Abschlussprüfers. Bezo-

                                                
20 In Kapitel 3.1.2.2 „Nationale und Europäische Regulierung“ ist eine Auflistung der identifizierten Ge-
setze zu finden. 
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gen auf das Prinzipal-Agenten-Modell bedeutet dies, dass regulatorische Maßnahmen 

notwendig sind, um die Nutzenmaximierung des Prinzipals vor die Erfüllung der Eigen-

interessen des Abschlussprüfers zu stellen. Um die Relevanz der Abschlussprüferunab-

hängigkeit zu verstehen, wird diese nachfolgend näher erläutert. 

 

2.3 Der Berufsgrundsatz der Prüferunabhängigkeit 

Zu Beginn dieses Kapitels ist es notwendig die Abschlussprüferunabhängigkeit im Kon-

text der Berufsgrundsätze einzuordnen. Hierzu muss zuerst die Definition von Berufs-

grundsätzen geklärt werden. Nach Ludewig (2002, S. 279) handelt es sich dabei um 

„Regeln, denen sich Angehörige eines Berufes unterwerfen müssen, um ihren Beruf 

ordnungsgemäß ausüben zu können. Sie sind mit der Entstehung eines Berufes gesetzt 

und entwickeln sich im Zeitverlauf fort“. 

 

Diese Berufsgrundsätze können zum einen in kodifiziert und nicht kodifiziert und zum 

anderen in persönlichkeits- und tätigkeitsbezogen unterteilt werden. Dabei wird die Zu-

teilung kodifizierter und nicht kodifizierter Berufsgrundsätze nach ihrer Bindewirkung 

vollzogen. So stellen beispielsweise Normen der WPO, des HGBs und des AktGs kodi-

fizierte und in der Regel die des IDW und der WPK nicht kodifizierte dar. Die zweite 

Unterteilung trennt nach den persönlich „notwendigen Eigenschaften des Prüfers zur 

Berufsausübung“ und den tätigkeitsbeschreibenden Eigenschaften (Ludewig, 2002, 

S. 283 f.).  

 

Auf die persönlichkeitsbezogenen Grundsätze soll an dieser Stelle nicht näher einge-

gangen werden, da die Darstellung dieser für den Verlauf der weiteren Arbeit keinen 

Mehrwert bietet. 

 

Zu den tätigkeitsbezogenen Grundsätzen zählen nach § 43 Abs. 1 WPO die Unabhän-

gigkeit, die Gewissenhaftigkeit, die Verschwiegenheit, die Eigenverantwortlichkeit und 

die Unparteilichkeit, nach § 43 Abs. 2 WPO die Enthaltung der Ausübung anderer Tä-

                                                                                                                                          
21 Exemplarisch sind hierzu der 10-Punkte-Maßnahmenkatalog der Bundesregierung (2003, S. 7 f.), der 
BilReG-E (2004, S. 27) sowie der APAG-E (2004, S. 10 f.) zu nennen.  
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tigkeiten und die Fortbildungspflicht sowie nach § 49 WPO die Vermeidung der Be-

sorgnis der Befangenheit.22  

 

Der Berufsgrundsatz „Unabhängigkeit“ nimmt dabei eine übergeordnete Rolle im Hin-

blick auf die anderen Grundsätze ein, welche zum Teil auch aus der Unabhängigkeitser-

fordernis hervorgehen (Sattler, 2011, S. 36).23 Röhricht (2001, S. 80) bezeichnet diese 

sogar als eine „Kardinaltugend“ des Abschlussprüfers. 

 

Diese hervorgehobene Stellung hängt eng mit der Vertrauensbasis der Öffentlichkeit 

und des Kapitalmarkts in Hinsicht auf das vom Abschlussprüfer abgegebene Urteil in 

Form des Bestätigungsvermerks zusammen. Sobald sich bei den Adressaten Unabhän-

gigkeitsbedenken24 des Abschlussprüfers ergeben, schwindet das Vertrauen in diesen 

und in den von ihm testierten Abschluss. Der Mehrwert der Abschlussprüfung geht 

dadurch verloren (Ewert, 2002, S. 2386 ff.; Marten et al., 2015, S. 173). 

 

Aufgrund der Tragweite der Unabhängigkeit und ihrer zentralen Bedeutung25 bei der 

Regulierung des Markts für Abschlussprüfungen legen die folgenden Kapitel den 

Schwerpunkt auf diesen Berufsgrundsatz. 

 

2.3.1 Prüferunabhängigkeit und deren Einfluss auf Prüfungsqualität 

DeAngelos (1981a, S. 116) Definition zum Begriff „Unabhängigkeit“ lautet:  

 

„The level of auditor independence is defined as the conditional probability that, given a 

breach has been discovered, the auditor will report the breach.“ 

 

Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers kann nach dieser Definition dann als gegeben 

angesehen werden, wenn dieser über sämtliche aufgedeckten Verstöße Bericht erstattet. 

                                                
22 Für eine detaillierte Erläuterung der Berufsgrundsätze wird auf das WP-Handbuch verwiesen (IDW, 
2012, S. 66-116). 
23 Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Block (2011, S. 31), Herkendell (2007, S. 68) sowie IDW 
(2012, S. 66). 
24 Block (2011, S. 29) und Sattler (2011, S. 38 f.) führen mangelnde Qualität der Abschlussprüfung zu-
dem als Grund für einen Vertrauensverlust auf. 
25 Im Rahmen des Kapitels 3.1.2.2 „Nationale und Europäische Regulierung“ wird die Bedeutung der 
Abschlussprüferunabhängigkeit in Bezugnahme auf die einzelnen Regulierungsmaßnahmen hervorgeho-
ben. 
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Dabei stellen die Urteilsfreiheit, Urteilsfähigkeit sowie die sachgemäße Urteilsbildung 

zentrale Grundvoraussetzungen dar, um das Erfordernis der Unabhängigkeit zu erfüllen 

(Marten et al., 2015, S. 173). Urteilsfreiheit bedeutet ein frei von externen Einflüssen 

gebildetes Urteil durch den Prüfer; Urteilsfähigkeit knüpft an die relevanten Fachkennt-

nisse und Qualifikationen an. Die sachgemäße Urteilsbildung spielt auf die Vollstän-

digkeit und die Wesentlichkeit von Verstößen an (Leffson, 1980, S. 61-66). 

 

In der nationalen und internationalen Normgebung hat sich die Unterteilung in innere 

und äußere Unabhängigkeit26 etabliert, wobei der Abschlussprüfer nur unter Einhaltung 

beider Formen als unabhängig angesehen wird (IDW, 2012, S. 66).27  

 

Die innere bzw. die tatsächliche Unabhängigkeit bezeichnet die Urteilsfreiheit des Ab-

schlussprüfers. Die Berufssatzung (BS WP/vBP,  2016) bezeichnet dies in § 2 Abs. 1 

als „berufliche Entscheidungsfreiheit“, die durch keine eingegangenen Bindungen be-

einträchtigt werden darf. Dies bedeutet, dass ausschließlich sachgerechte Entscheidun-

gen vom Prüfer getroffen werden (Zimmermann, 2008, S. 14). Sie bezieht sich auf die 

innere Einstellung und die geistige Haltung des Abschlussprüfers (IDW, 2012, S. 66; 

Zilch, 2010, S. 84). Unbefangenheit stellt in diesem Zusammenhang ein Synonym für 

die innere Unabhängigkeit dar (Kitschler, 2005, S. 28).  

 

Die äußere bzw. die wahrgenommene Unabhängigkeit liegt vor, wenn der Abschluss-

prüfer von Außenstehenden bzw. seinen Adressaten als unabhängig erachtet wird 

(Zilch, 2010, S. 84). Dabei geht es nun nicht mehr um die Wahrscheinlichkeit, dass der 

Prüfer einen gegebenen Fehler aufdeckt, sondern um die Wahrscheinlichkeit, die vom 

Markt antizipiert wird. DeAngelo (1981b, S. 186) versteht darunter auch die Prüfungs-

qualität, aus der sich wiederum die Reputation einer Prüfungsgesellschaft ergeben kann. 

Die bloße „Besorgnis der Befangenheit“28 des Abschlussprüfers reicht dabei aus, um die 

äußere Unabhängigkeit zu verlieren (§ 319 Abs. 2 HGB). Also handelt es sich bei der 

äußeren Unabhängigkeit um die Unabhängigkeit, die objektiv von einem sachverständi-

gen Dritten auf Basis von objektiv messbaren Gründen beurteilt werden kann (Wie-
                                                
26 Diese werden in der Fachliteratur auch häufig als „independence of mind“ (bzw. „of fact“) und „inde-
pendence of appearance“ bezeichnet (Basu, 2009, S. 4.30). 
27 Der IDW (2012, S. 66 f.) verweist auf die EU-Empfehlung zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und den IESBA Code of Ethics für Professional Accountants. 
28 In § 319 Abs. 2 HGB wird die „Besorgnis der Befangenheit“ als Ausschlussgrund des Wirtschaftsprü-
fers von der Abschlussprüfung aufgeführt. 
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mann, 2011, S. 48). Als Beispiel können gesetzliche Unabhängigkeitsregelungen ge-

nannt werden (Kumpan, 2014, S. 149). 

 

Abbildung 4 zeigt, dass die beiden erläuterten Formen der Unabhängigkeit wesentlicher 

Bestandteil der Prüfungsqualität sind. Dabei fließt die äußere Unabhängigkeit als Repu-

tation ein und steht für die Glaubwürdigkeit der vom Abschlussprüfer testierten Rech-

nungslegungsinformationen (Watkins, Hillison & Morecroft, 2004, S. 155 f.). Durch die 

fachgemäße Überwachung des bilanzierenden Unternehmens im Rahmen der inneren 

Unabhängigkeit bestimmt der Abschlussprüfer die objektiv wahrnehmbare Informati-

onsqualität. Damit zeigt das Konzept, dass durch die Unabhängigkeit des Prüfers und 

somit durch die Prüfungsqualität der Informationsgehalt des Jahresabschlusses maßgeb-

lich bestimmt wird (Wiemann, 2011, S. 45 f.). 

 

 
Abbildung 4: Zusammenhang von Prüfungsqualität und Jahresabschlussqualität 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wiemann (2011, S. 46) 

 

2.3.2 Unabhängigkeitsgefährdende Faktoren 

Auf rechtlicher Ebene werden unabhängigkeitsgefährdende Faktoren in § 319 HGB 

sowie verschärfte Regelungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse in § 319a 

HGB geregelt. In der Literatur zeigen sich durchweg vier Bereiche, die als Gefähr-

dungsfaktoren der Unabhängigkeit anzusehen sind (Buchner, 1997, S. 39-41; Marten et 
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al., 2015, S. 173; Sattler, 2011, S. 50). Dazu zählen die personelle Verflechtung, finan-

zielle Interessen, persönliche Beziehungen und die Verbindung von Prüfungs- und Be-

ratungsdienstleistungen. 

 

Unter personellen Verflechtungen29 sind Funktionen und Ämter des Abschlussprüfers 

beim zu prüfenden oder einem diesem verbundenen Unternehmen30 zu verstehen, die er 

neben seiner Tätigkeit als Abschlussprüfer ausübt (Sattler, 2011, S. 50). Dazu gehören 

die Rolle des Geschäftsführers, gesetzlichen Vertreters, Aufsichtsratsmitglieds oder 

Arbeitnehmers. Zum einen kann eine solche Doppelfunktion dazu führen, dass der Ab-

schlussprüfer seine eigene Arbeit selbst prüfen muss. In diesem Rahmen hätte er kein 

Interesse, den Prüfungsadressaten mögliche identifizierte Fehler zu berichten. Zum an-

deren erhalten die Abschlussprüfer als Funktionsträger im geprüften Unternehmen ein 

Einkommen aus ihrer Tätigkeit, wodurch sich für sie mit einer Doppelfunktion ein wirt-

schaftliches Abhängigkeitsverhältnis ergäbe (Brösel, Freichel, Toll & Buchner, 2015, 

S. 82). 

 

Finanzielle Interessen31 entstehen aufgrund von Beteiligungs- und Schuldverhältnissen 

sowie Leistungsbeziehungen zwischen zu prüfenden Unternehmen und Abschlussprüfer 

(Marten et al., 2015, S. 173). Die Beteiligung am Prüfungsmandanten könnte zu Inte-

ressenskonflikten führen, da dann sowohl Unternehmen als auch Prüfer gleichermaßen 

eine positive Entwicklung des Aktienkurses verfolgen. Vor diesem Hintergrund würden 

negative Entscheidungen wie z. B. ein eingeschränkter oder versagter Bestätigungsver-

merk auch Verluste für den Abschlussprüfer bedeuten, was seine Unabhängigkeit be-

trächtlich einschränken würde. Genauso stellt ein Schuldverhältnis zum zu prüfenden 

Unternehmen einen Gefährdungsfaktor dar, da der Prüfungsmandant und Kreditgeber 

den Abschlussprüfer unter Druck setzen kann und somit eine Beeinflussung stattfinden 

würde (Buchner, 1997, S. 39). Leistungsbeziehungen, die einen wesentlichen Bestand-

teil am Einkommen des Abschlussprüfers ausmachen, werden ebenfalls als gefährdende 

Faktoren gesehen. So würde ein Verlust dieses Mandats für den Prüfer einen Einkom-

                                                
29 Vgl. § 319 Abs. 3 Nr. 2 HGB. 
30 § 271 Abs. 2 HGB definiert verbundenes Unternehmen als Mutter- und Tochterunternehmen, die in den 
Konzernabschluss des Mutterunternehmens einbezogen werden und Tochterunternehmen die aufgrund 
des § 296 HGB kein Bestandteil des Konzernabschlusses sind. 
31 Vgl. § 319 Abs. 3 Nr. 1. 
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mensausfall bedeuten und im Extremfall einen wesentlichen Einfluss auf dessen Le-

bensstandard haben (Brösel et al., 2015, S. 83; Sattler, 2011, S. 52). 

 

Persönliche Beziehungen32 beschreiben familiäre, verwandtschaftliche und andere sozi-

ale Bindungen. Diese können Grund für die Besorgnis der Unbefangenheit sein. So ist 

es möglich, dass sich ein Abschlussprüfer aufgrund einer engen sozialen Bindung zu 

einem dem zu prüfenden Unternehmen angehörenden Organ zu Kompromissen bei der 

Urteilsfindung bereit erklärt. Als unabhängigkeitsgefährdend werden Familienmitglie-

der des Abschlussprüfers angesehen, die beim zu prüfenden Unternehmen in Schlüssel-

positionen arbeiten. Auch wird die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers als gefährdet 

angesehen, wenn dieser vor seiner Prüfungstätigkeit eine Organfunktion beim zu prü-

fenden Unternehmen innehatten (Sattler, 2011, S. 53). Buchner (1997, S. 40) führt hier-

bei an, dass sich die Unabhängigkeitsbeeinträchtigung aufgrund persönlicher Beziehun-

gen nicht nur positiv auf die Urteilsbildung des Abschlussprüfers auswirken kann son-

dern auch negativ. 

 

Die Verbindung von Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen stellt einen weiteren Tat-

bestand der Unabhängigkeitsgefährdung dar. Aufgrund des Beratungsverhältnisses stei-

gen die Gesamthonorare der Abschlussprüfungsgesellschaft an. Dadurch wird die Ab-

hängigkeit vom Prüfungsmandanten größer (Leffson, 1980, S. 85). Eine weitere mögli-

che Auswirkung33 der Doppelfunktion als Berater und Prüfer wurde bereits im Rahmen 

der Prinzipal-Agenten-Theorie angesprochen. So begründen Beratungsdienstleistungen 

eine neue Prinzipal-Agenten-Beziehung zwischen Geschäftsführung und Prüfer. 

Dadurch gerät der Abschlussprüfer in seiner Doppelagentenrolle in einen Interessens-

konflikt zwischen Management und Kapitalgeber. Zudem kann es dazu kommen, dass 

Tatbestände Gegenstand der Prüfung sind, bei denen der Abschlussprüfer in seiner 

Funktion als Berater wesentlich mitgewirkt hat (Brösel et al., 2015, S. 83). In diesem 

Fall wäre die objektive Beurteilung solcher Sachverhalte stark gefährdet. Leffson (1980, 

S. 85) führt weiter an, dass insbesondere bei Beratungsprojekten ein Vertrauensverhält-

nis und eine enge Zusammenarbeit zwischen Management und Prüfer der Regelfall 

sind. Wird nun vor diesem Hintergrund die Abschlussprüfung und Beratung nicht nur 

durch die gleiche Gesellschaft, sondern auch durch die identische Person durchgeführt, 

                                                
32 Vgl. § 319 Abs. 2 HGB. 
33 Vgl. Kapitel 2.2.3.2 „Der Abschlussprüfer als Agent des Managements“. 
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ist von einer hohen Gefährdung der Urteilsfreiheit auszugehen. Aufgrund dieser Prob-

lematik verbietet der Gesetzgeber in § 319 Abs. 3 Nr. 3 HGB bestimmte (Beratungs-) 

Dienstleistungen34 parallel zur Abschlussprüfung. Damit existiert in Deutschland kein 

absolutes Beratungsverbot neben der Abschlussprüfung, es gilt jedoch der Grundsatz, 

dass der Abschlussprüfer keine Sachverhalte prüfen darf, an deren Erstellung er in we-

sentlichen Teilen mitgewirkt hat (Gabor, 2008, S. 55).  

 

Die vier erläuterten unabhängigkeitsgefährdenden Tatbestände spielen eine zentrale 

Rolle bei der Regulierung des Markts für Abschlussprüfungen. Regulierungseingriffe35, 

die eine Stärkung und Sicherung der Unabhängigkeit verfolgen, zielen häufig auf eine 

Einschränkung der Gestaltungsräume dieser vier unabhängigkeitsgefährdenden Fakto-

ren ab. 

 

2.3.3 Messung und Entwicklung der Abschlussprüferunabhängigkeit 

Das vorangegangene Kapitel hat die zentrale Bedeutung der Unabhängigkeit für die 

Funktionsfähigkeit der Abschlussprüfung erläutert. 

 

Um Aussagen über die Notwendigkeit von regulatorischen Maßnahmen zur Sicherung 

der Prüferunabhängigkeit und der Prüfungsqualität machen zu können, muss eine quan-

tifizierbare Größe für diese Faktoren definiert werden.  

 

Studien36 unterscheiden dabei häufig zwischen der Messung der tatsächlichen und der 

wahrgenommenen Unabhängigkeit (Sattler, 2011, S. 195; Wiemann, 2011, S. 174). Da 

die Auswirkungen regulatorischer Eingriffe v. a. durch objektive Faktoren beurteilt 

werden können, zielt die vorliegende Arbeit schwerpunktmäßig auf die Prüfungsqualität 

i. S. d. tatsächlichen Unabhängigkeit ab (Bahr, 2003, S. 176). Surrogate hierfür sind 

„Going-Concern-Beurteilungen“, die Art des Bestätigungsvermerks, Haftungsfälle, Jah-

resabschlusskorrekturen, die Entwicklung des Jahresergebnisses und das Ausmaß an 

                                                
34 In Kapitel 3.1.2.2 „Nationale und Europäische Regulierung“ wird auf die Verschärfung dieser verbote-
nen (Beratungs-)Dienstleistungen im Untersuchungszeitraum der vorliegenden Arbeit eingegangen. 
35 Vgl. Kapitel 3.1.2.2 „Nationale und Europäische Regulierung“. 
36 Hierbei handelt es sich zumeist um nicht-deutsche Untersuchungen. Niehus (2002, S. 1871) merkt in 
seinem Beitrag aus dem Jahr 2002 an, dass bis dahin keine repräsentativen Studien zur Messung der Prü-
fungsqualität existieren. 
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Bilanzpolitik (Wiemann, 2011, S. 174). Mit der Verwendung der Bilanzpolitik37 als 

Surrogat verfolgt die Arbeit den Ansatz zahlreicher bestehender Forschungsbeiträge38. 

 

Die Bilanzpolitik erscheint dabei als geeignetes Surrogat, da sie im Vergleich zu den 

anderen Größen aufgrund ihrer Berechnung durch den Jahresüberschuss und den Cash-

flow die Auswirkungen von Gesetzen und regulatorischen Eingriffen am besten abbil-

det. Somit ist die Verwendung der Bilanzpolitik bei der Beurteilung der Gesetzesfolgen 

für Prüfer und Prüfungsmandat aussagekräftiger als die Art des Bestätigungsvermerks 

oder die „Going-Concern-Beurteilung“. Dies ist v. a. auf die metrische Skala der Größe 

„Bilanzpolitik“ zurückzuführen, wodurch bereits Veränderungen geringen Ausmaßes 

erfasst werden können (Akkerboom, 2012, S. 42). Im Gegensatz dazu wäre die Aussa-

gekraft bei der Verwendung z. B. der Variable „Fehlerveröffentlichung“ deutlich einge-

schränkter. In diesem Fall würde sich das Skalenniveau auf die beiden Werte „Vorlie-

gen einer Fehlerveröffentlichung“ und „Nichtvorliegen einer Fehlerveröffentlichung“ 

beschränken. 

 

Zwar wird mit der Bilanzpolitik primär die tatsächliche Unabhängigkeit untersucht, 

durch die Hinzunahme weiterer Variablen im Verlauf der Arbeit wird allerdings auch 

die wahrgenommene Unabhängigkeit in den Forschungsansatz einbezogen. 

 

Da die Bilanzpolitik als Reaktion der zu prüfenden Unternehmen auf Regulierungsein-

griffe Bestandteil von Kapitel 3 „Regulierung und Bilanzpolitik“ ist, wird auch erst an 

dieser Stelle die Bilanzpolitik in ihrer Funktion als Surrogat für die Unabhängigkeit und 

die Prüfungsqualität näher erläutert. 

 

Nachdem die Grundlagen des Prinzipal-Agenten-Modells sowie der Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers erläutert wurden, wird nun auf die Struktur des deutschen Prüfungs-

markts sowie dessen Entwicklung eingegangen. 

 

                                                
37 Das Kapitel 3.2 „Bilanzpolitik“ befasst sich ausführlich mit dieser Thematik.  
38 Vgl. Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unabhängigkeit und Prüfungsqualität“. 
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2.4 Entwicklung der Marktstruktur  

Zu Beginn ist eine Definition des Begriffs Marktstruktur notwendig. Hierzu existieren 

zahlreiche Modelle. Hachmeister (2001, S. 9) gibt in seiner Analyse des Prüfungsmarkts 

einen Überblick über die geläufigsten dieser und kommt zu einer übergreifenden Defini-

tion: Die Marktstruktur umfasst „die Beziehungen (1) der Anbieter untereinander, (2) 

zwischen bereits im Markt tätigen Anbietern und potentiellen Konkurrenten und (3) 

zwischen Anbietern und Nachfragern“. 

 

Diese Definition zeigt, dass die Marktstruktur durch Anbieter (Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften), Nachfrager (zu prüfende Gesellschaften) und aus der Wechselbeziehung 

zwischen diesen resultiert. Dabei müssen die Angebots- und Nachfrageseite jeweils 

separat betrachtet werden. Das Angebot kann dabei durch Faktoren wie die Anzahl, die 

absolute und relative Größe der Prüfungsgesellschaften, die Konzentration sowie das 

Produktportfolio beschrieben werden (Hachmeister, 2001, S. 9). Die Nachfrage nach 

Prüfungsleistungen resultiert39 aus Unternehmen, die aufgrund gesetzlicher Bestim-

mungen zu einer Abschlussprüfung verpflichtet sind sowie aus denjenigen, die solche 

Leistungen auf freiwilliger Basis anfordern (Hachmeister, 2001, S. 18; Kitschler, 2005, 

S. 43). Da Pflichtprüfungen den Großteil davon ausmachen, kann von einer stark un-

elastischen Nachfrage ausgegangen werden (Kitschler, 2005, S. 43). Das bedeutet, dass 

sich durch eine Preisveränderung der angebotenen Dienstleistung die Menge der Nach-

frager des gesamten Markts unterproportional verändert. Daraus ergibt sich eine kon-

stante und wenig dynamische Nachfrage, so dass Veränderungen der Marktstruktur bei 

gleichbleibenden regulatorischen Rahmenbedingungen primär durch die Anbieterseite 

zu begründen sind (Marten et al., 2015, S. 37). 

 

Faktoren, die gleichermaßen die Struktur der Nachfrage und des Angebots beeinflussen, 

sind sog. Megatrends (Fauler, 2014, S. 11; Marten & Köhler, 2002, S.  1832 f.; Peemöl-

ler, 2004, S. 14-18). Hierbei handelt es sich um die zunehmende Internationalisierung 

und Globalisierung, den steigenden Wettbewerbsdruck, ein erhöhtes Maß an Regulie-

rung und den Einfluss neuartiger Kommunikations- und Informationstechnologien.  

 

                                                
39 Die originäre Nachfrage nach Prüfungsleistungen kann aus modelltheoretischer Sicht durch Informati-
onsasymmetrien im Rahmen der Prinzipal-Agenten-Theorie begründet werden. Siehe hierzu Kapitel 2.2.1 
„Informationsasymmetrien“. 
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Diese Megatrends, die in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert werden, sind u. a. 

verantwortlich für eine Anbieterkonsolidierung des Prüfungsmarktes (Wollgarten, 2015, 

S. 364 f.). Die Betrachtung der Auswirkungen dieser Marktkonsolidierung erfordert 

eine Unterteilung in große und mittelständische bzw. kleine Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften. Die größten Gesellschaften werden hierbei als sog. Big-Nine, Big-Six, Big-

Four usw. bezeichnet, während mittelständische und kleine Prüfungsgesellschaften auch 

Second-Tier-Gesellschaften genannt werden.40 

 

Hinsichtlich der „großen“ Prüfungsgesellschaften entstanden in den 60er Jahren aus 

zahlreichen Fusionen die sog. Big-Nine-Gesellschaften (Jehle, 2007, S. 50-52). Diese 

stellten damals die neun größten international tätigen Prüfungsgesellschaften dar (Lip-

pold, 2016, S. 63). In Folge einer Konsolidierungswelle in den Jahren 1986 bis 1989 

verschmolzen Ernst & Whinney und Arthur Young zu Ernst & Young und Deloitte 

Haskins & Sells und Touche Ross zu Deloitte Touche Tohmatsu sowie  Peat Marwick 

& Mitchell und Klynveld Main Goerdeler zu KPMG (KPMG, 2017; Lippold, 2016, 

S. 63). Dadurch vollzog sich eine Konsolidierung der größten Prüfungsgesellschaften 

von Big-Nine auf Big-Six.  

 

Der Zusammenschluss zwischen Coopers & Lybrand und Price Waterhouse zu Pricewa-

terhouseCoopers im Jahr 1998 stellte die letzte reguläre Fusion dar. Als 2002 der US-

amerikanische Energiekonzern Enron in Folge von Bilanzmanipulationen Insolvenz 

anmelden musste, kam es zum Zusammenbruch und der Auflösung der Abschlussprü-

fungsgesellschaft Arthur Andersen, die die fehlerhaften Abschlüsse des Energiekon-

zerns testiert hatte (Herkendell, 2007, S. 92). In Folge dessen wurden durch Ernst & 

Young in Deutschland wesentliche Unternehmensteile von Arthur Andersen übernom-

men (Lippold, 2016, S. 63). 

 

Abbildung 5 zeigt, dass aufgrund dieser Veränderungen die Anzahl der größten Anbie-

ter von Wirtschaftsprüfungsleistungen in weniger als 15 Jahren von neun auf vier ge-

sunken ist, was bereits eine Erhöhung der Konzentration der Anbieter vermuten lässt. 

 

                                                
40 Eine detaillierte Definition und Unterscheidung der Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften erfolgt 
in Kapitel 2.4.1 „Anbieter im Prüfungsmarkt“. 
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Abbildung 5: Entwicklung von den Big-Nine- zu den Big-Four-Prüfungsgesellschaften 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lippold (2016, S. 63) 

 

Die Analyse der Umsatzerlöse der Big-Four-Gesellschaften, die durch Prüfungs- und 

Bestätigungsleistungen erwirtschaftet werden, zeigt nun auf, welche marktbeherrschen-

de Stellung diese durch die Konsolidierung der letzten Jahrzehnte in Deutschland ein-

genommen haben. Tabelle 1 veranschaulicht, dass die vier größten Prüfungsgesellschaf-

ten im Jahr 2015 mit EUR 1,88 Mrd.41 einen Anteil von 26% am Markt für Prüfungs- 

und Bestätigungsleistungen42 in Deutschland hatten. Hierbei wird von einem Marktvo-

lumen in Höhe von EUR 7,15 Mrd. ausgegangen (Statistisches Bundesamt, 2015, 

S. 25). Dieses Volumen stellt alle im Jahr 2015 umsatzsteuerpflichtigen Leistungen43 

von Praxen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dar (Statisti-

sches Bundesamt, 2008, S. 463). Da aus den Angaben des Statistischen Bundesamtes 

nur die Honorarsumme der Prüfungs- und Bestätigungsleistungen hervorgeht, kann der 
                                                
41 Die Umsatzerlöse mit Prüfungs- und Bestätigungsleistungen wurden aus den Transparenzberichten 
(§ 55c WPO) der Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften entnommen. Auf diese kann 
über die Internetseite der WPK (2016a) zugegriffen werden. 
42 Unter Prüfungs- und Bestätigungsleistungen sind Leistungen nach § 285 S. 1 Nr. 17 lit. a) und b) HGB 
zu verstehen. 
43 Darunter fallen Leistungen für die Abschlussprüfung, die Prüfung der Geschäftsführung und wirt-
schaftlichen Verhältnisse, die Prospektprüfung, die Wirtschaftlichkeitsprüfung, die Funktionsprüfung und 
die Prüfung besonderer Vorgänge (Statistisches Bundesamt, 2008, S. 463). 
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Marktanteil der Big-Four nur auf dieser kumulierten Ebene in Tabelle 1 (4. Spalte) dar-

gestellt werden. 

 

Diese Umsatzverteilung lässt oligopolistische Strukturen auf dem Markt für Abschluss-

prüfung vermuten, die empirische Studien durchweg bestätigen (Kämpfer, 2007, 

S. 1089 f.; Kitschler, 2005, S. 35; Jehle, 2007, S. 72). Kämpfer (2007, S. 1089) stellt 

fest, dass sich in spezifischen Segmenten des Prüfungsmarkts wie z. B. im Banken- und 

Versicherungssektor sowie bei DAX-Unternehmen Anzeichen eines Duopols aufzeigen. 

Im Jahr 2015 verteilen sich die Prüfungsmandate im DAX mit 18 auf KPMG, neun auf 

PwC und drei auf Ernst & Young.44 Somit lässt sich also bereits an dieser Stelle der 

Arbeit die Vermutung aussprechen, dass die Abschlussprüfung von kapitalmarktorien-

tierten Unternehmen durch die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dominiert 

wird. 

 

 

Tabelle 1: Umsätze der Big-Four und Marktvolumen (2015) für Prüfungs- und Bestätigungsleistungen  

Quelle: Eigene Darstellung; Statistisches Bundesamt (2015, S. 25), WPK (2016a) 

 

Eine ganzheitliche Betrachtung des Prüfungsmarkts erfordert allerdings auch die Analy-

se der restlichen Anbieter – auf diese entfallen rund EUR 5,27 Mrd. der Umsatzerlöse 

mit Prüfungs- und Bestätigungserlösen (Statistisches Bundesamt, 2015, S. 25). Hier 

stellt sich die Frage, ob diejenigen Prüfungsgesellschaften, die neben den vier Dominie-

renden existieren in den letzten Jahrzehnten auch eine Konsolidierungsphase erfahren 

haben. Denn die Mehrheit der Studien45 beschränkt sich nur auf die größten Abschluss-

prüfer, während der Prüfungsmarkt eine weitaus umfangreichere Anzahl an Gesell-

schaften umfasst. 

                                                
44 Die Angaben zum Abschlussprüfer der DAX-Unternehmen wurden aus den Geschäftsberichten der zu 
prüfenden Unternehmen entnommen. 
45 Vgl. hierzu die im Rahmen des Kapitels 2.5.2.2 „Einflussdeterminanten auf das Prüfungshonorar“ 
erläuterten Untersuchungen. 
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Tabelle 2 verdeutlicht die große Anzahl an Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in 

Deutschland.  

 

 
Tabelle 2: Entwicklung der Anzahl deutscher Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Wirtschaftsprüfer 

Quelle: Eigene Darstellung; WPK (2016b) 

 

Aus der Abbildung geht hervor, dass die Anzahl der zugelassenen Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaften in Deutschland seit 1986 von 991 auf 2.890 Stück im Jahr 2016 angestie-

gen ist. Es muss dabei beachtet werden, dass eine wesentliche Anzahl der zugelassenen 

Wirtschaftsprüfer auch in eigener Praxis tätig ist. Im Januar 2015 waren bei der Wirt-

schaftsprüferkammer 7.173 Wirtschaftsprüfer unter dem Status „nur bzw. auch in eige-

ner Praxis tätig“46 registriert (WPK, 2016a, S. 2). Bei der Frage nach der Konsolidie-

rung dieser Anbieter könnten die rückläufigen Wachstumsraten der Anzahl der Prü-

fungsgesellschaften – 2016 stagnierte das Wachstum mit 0,9% nahezu – für eine Konso-

lidierung des Marktes sprechen. Betrachtet man nun aber die Entwicklung der aner-

kannten Wirtschaftsprüfer, zeigt sich ein differenziertes Bild. Ähnliche oder zum Teil 

sogar geringere Wachstumsraten der Anzahl der Wirtschaftsprüfer im Vergleich zu den 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in den Jahren 2010 bis 2016 sprechen nicht für die 

Konsolidierungsvermutung über sämtliche Größenklassen von Prüfungsgesellschaften 

hinweg. Aufgrund dieser Feststellung ist eine weitere Segmentierung der Prüfungsge-

sellschaften jenseits der vier großen Prüfer notwendig. Hierbei kann zwischen Second-

Tier-Prüfern und „Small Local Firms“ unterschieden werden (Arens, Elder & Beasley, 

2005, S. 27). Unter letzteren sind nach Arens et al. (2005, S. 27) Prüfungsgesellschaften 

mit weniger als 25 Mitarbeitern zu verstehen, deren Tätigkeitsschwerpunkt im steuerli-

chen Bereich liegt. Die Segmentierung sowie die dabei herangezogenen Abgrenzungs-

kriterien werden in Forschungsarbeiten inhomogen genutzt. Auf diese Thematik wird 

im nachfolgenden Kapitel noch näher eingegangen. 

                                                
46 Der Status „nur in eigener Praxis tätig“ bezieht sich auf Wirtschaftsprüfer, die ihre Wirtschaftsprüfertä-
tigkeit als natürliche Person ausüben; „auch in eigener Praxis tätig“ sind Wirtschaftsprüfer, die angegeben 
haben, sowohl als natürliche Person als auch als Mitarbeiter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig 
zu sein (WPK, 2016c, S. 2).  
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Mittelgroße Wirtschaftsprüfungsgesellschaften weisen vermehrt Zusammenschlüsse 

und die Formierung innerhalb von Netzwerken auf, um gegenüber den großen Gesell-

schaften konkurrenzfähig zu bleiben. Hier zeigt sich also eine Konsolidierung (Wollgar-

ten, 2015, S. 51-53).  

 

Aufgrund der hohen Anzahl an mittelständischen Abschlussprüfungsunternehmen wür-

de eine Analyse der Fusionen, verglichen mit der vorangegangen Erläuterung der Zu-

sammenschlüsse der neun größten Gesellschaften, den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Kampe (2011, S. 184) merkt an, dass in einer Vielzahl von Prüfungsmarktanalysen die 

kleinen Gesellschaften trotz ihrer unterschiedlichen Organisations- und Tätigkeitsstruk-

turen unter dem Begriff der mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erfasst 

werden. Aufgrund der bisher mangelnden Forschung in diesem Bereich kann über deren 

Marktstruktur keine solide Aussage getroffen werden. Es lässt sich jedoch vermuten, 

dass der Konsolidierungsgrad in diesem Marktsegment wesentlich geringer ist als bei 

den großen und mittelgroßen Prüfungsgesellschaften.  

 

Nachfolgend werden nun die verschiedenen Arten von Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten unterschieden und voneinander abgegrenzt. Danach soll die Betrachtung der Kon-

zentration dieser Segmente detaillierte Informationen zur Marktstruktur beisteuern.  

 

2.4.1 Anbieter im Prüfungsmarkt 

Im vorangegangenen Kapitel wurden die Anbieter des Wirtschaftsprüfungsmarkts be-

reits in drei verschiedene Klassen eingeteilt (Kampe, 2011, S. 148):  

 

- die vier „großen“ Gesellschaften 

 

- die „mittelgroßen“ Gesellschaften sowie 

 

- die „kleinen“ Gesellschaften und die Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis 

 

Nun stellt sich die Frage, wie diese drei Kategorien definiert und voneinander abge-

grenzt werden können. In der Literatur geschieht dies zumeist anhand der Faktoren 

„Größe“ – z. B. nach Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter –, „Internationalität“ und „Tä-
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tigkeitsfelder“ (Jany, 2011, S. 70 f.; Marten et al. 2015, S. 35 f.). Tabelle 3 zeigt die 15 

umsatzstärksten deutschen Prüfungsgesellschaften. Hierbei wird deutlich, dass sich die 

vier größten Prüfer – auch Big-Four genannt – bzgl. Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter 

deutlich von dem Rest absetzen. Zudem fällt auf, dass die Deloitte GmbH abgeschlagen 

auf Rang vier liegt. Wenige Studien zählen auch die BDO AG zu den großen Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften (Kitschler, 2005, S. 37; WPK, 2016c, S. 1). Aufgrund der 

deutlich niedrigeren Umsätze und der geringeren Mitarbeiteranzahl schließt sich der 

Autor dieser Arbeit der gängigen Meinung an, die BDO AG nicht zu den großen Prü-

fern zu zählen (Hachmeister, 2001, S. 280; Köhler, Marten, Ratzinger & Wagner, 2010, 

S. 13; Rudnikevic, 2013, S. 28; Wiemann, 2011, S. 399, 445). Die Internationalität der 

Prüfer, die durch die Anzahl der Mitgliedsländer des jeweiligen Netzwerks47 dargestellt 

wird, zeigt kaum Unterschiede zwischen den vier größten Gesellschaften und deren 

Verfolgern auf. Dies liegt daran, dass die Nicht-Big-Four-Gesellschaften als Reaktion 

auf die zunehmende Marktbeherrschung der vier „großen“ Prüfer begonnen haben, in-

ternationale Netzwerke und Allianzen zu bilden (Wollgarten, 2015, S. 366). Auf diese 

Kooperationsformen wird im Verlauf dieses Kapitels näher eingegangen.  

 

 
Tabelle 3: Die 15 umsatzstärksten deutschen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (2015) 

Quelle: Eigene Darstellung; Lünendonk (2016), WPK (2016b, 2016d) 

 

                                                
47 Die in Tabelle 3 angegebenen Netzwerke wurden aus dem Berufsregister der WPK (2016d) entnom-
men. 
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Während die Abgrenzung der großen und mittelgroßen Gesellschaften weitestgehend 

eindeutig ist, gibt es keine klaren Abgrenzungskriterien zwischen mittelgroßen und 

kleinen Prüfungsgesellschaften (Freichel, 2016, S. 96; Haßlinger, 2011, S. 17; Kampe, 

2011, S. 5). Verschiedene Definitionskriterien von Forschungsarbeiten sind hierbei das 

geographische Tätigkeitsfeld48 des Prüfers, die Größe des Netzwerks gemessen am Um-

satz49, die Mitarbeiteranzahl50 oder eine Mischung dieser Faktoren. 

 

Der Autor dieser Arbeit sieht für eine Klassifizierung als Second-Tier-Gesellschaft die 

beiden Kriterien „Größe“ und „Internationalität“ ausschlaggebend. Durch eine Mindest-

anforderung dieser beiden Faktoren, wird die Verfügbarkeit von Ressourcen und inter-

nationaler Präsenz gewährleistet, die notwendig ist um Prüfungsmandate unabhängig 

von ihrer Beschaffenheit zu betreuen (Marten et al., 2015, S. 37). Die Definition von 

„kleinen“ Prüfungsgesellschaften würde somit über eine negative Abgrenzung zu den 

„Mittelgroßen“ und „Großen“ erfolgen. Hierunter würden Wirtschaftsprüfer in eigener 

Praxis, Einzel-Wirtschaftsprüfer, Prüfungsgesellschaften mit fehlender internationaler 

Ausrichtung und solche, die spezifische Größenkriterien in Sachen Umsatz und Mitar-

beiteranzahl nicht erfüllen, fallen. Arens et al. (2005, S. 27) führen an, dass es sich hier-

bei häufig um regional tätige Gesellschaften handelt, deren Fokus auf steuerberatende 

Dienstleitungen wie z. B. die Erstellung von Jahresabschlüssen gerichtet ist.  

 

Zahlreiche Autoren, deren Forschungsgegenstand kapitalmarktorientierte Unternehmen 

darstellen, unterscheiden in der Regel nur zwischen Big-Four und Second-Tier Unter-

nehmen (Jany, 2011, S. 70, Petersen, Zwirner & Boecker, 2010, S. 218, Wiemann, 

2011, S. 89, 399). Es bedarf keiner weiteren Untergliederung dieser Second-Tier-

Gesellschaften, da sie hinsichtlich der Organisationsform, des Internationalisierungs-

grads, der Tätigkeitsbereiche und der Größe ähnlich sind. Dieser Ansatz wird auch in 

der vorliegenden Arbeit und der nachfolgenden empirischen Analyse verfolgt. Betrach-

tet man so z. B. die in den vier wichtigsten deutschen Indizes kapitalmarktorientierter 

                                                
48 Wiemann (2011, S. 85 f.) versteht unter „großen“ Prüfern international und deutschlandweit tätige 
Gesellschaften, unter „kleinen“ regional agierende Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Einzel-Wirt-
schaftsprüfer erfasst sie separat. 
49 Die WPK (2016c, S. 1) zählt in einer Marktstrukturanalyse die „Next-10-Netzwerke“ – die 10 größten 
Netzwerke, die auf die Big-Four folgen sowie die BDO AG – zu den mittelgroßen Gesellschaften.  
50 Prüfungsgesellschaften mit weniger als 25 Mitarbeitern fallen bei Arens et al. (2005, S. 27) in die Ka-
tegorie „klein“.  
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Unternehmen vertretenen Abschlussprüfer, erscheint der Anteil an potentiell kleinen 

Prüfungsgesellschaften unwesentlich. 

 

Tabelle 4 zeigt die Verteilung der Prüfungsmandate der vier Indizes DAX, MDAX, 

SDAX und TecDAX sowie die Mitarbeiteranzahl der jeweiligen Abschlussprüfungsge-

sellschaft.51 Von den 160 zu vergebenden Mandaten würden lediglich die S & P GmbH 

sowie die Commerzial Treuhand GmbH aufgrund der fehlenden Mitgliedschaft in ei-

nem internationalen Netzwerk potentiell „kleine“ Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

darstellen. Eine Unterteilung in mittelgroße und kleine Gesellschaften – deren Anteil an 

den 160 zu vergebenden Mandaten würde im Beispiel 1,3% ausmachen – erscheint so-

mit nicht praktikabel. 

 

 
Tabelle 4: Verteilung der Prüfungsmandate im DAX, MDAX, SDAX und TecDAX (2015) 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Hinsichtlich der Organisationsform zeigt sich, dass sowohl Big-Four- als auch Second-

Tier-Gesellschaften im Rahmen von Netzwerken organisiert sind. Netzwerke spielen 

dabei nicht nur aus organisatorischer Sicht eine bedeutende Rolle, sondern auch aus 

regulatorischen Gesichtspunkten (Wiemann, 2011, S. 54 f.). So wurde erstmals durch 

das BilMoG der Begriff des „Netzwerks“ in § 319b HGB rechtlich geregelt und mit ihm 

spezifische Vorschriften für die Netzwerkmitglieder zur Sicherung der Prüferunabhän-

gigkeit eingeführt (Sattler, 2011, S. 116 f.). 

                                                
51 Die Angaben zur Verteilung der Prüfungsmandate sind aus den Geschäftsberichten der zu prüfenden 
Unternehmen per 31.12.2015 entnommen. 
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Demnach liegt i. S. d. § 319b HGB ein Netzwerk vor, „wenn Personen bei ihrer Berufs-

ausübung zur Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen für eine gewisse 

Dauer zusammenwirken“. Anhaltspunkte für die Verfolgung gemeinsamer wirtschaftli-

cher Interessen sind neben einem einheitlichen Außenauftritt52, Qualitätssicherungs-

maßnahmen sowie Eigentum und Nutzung fachlicher Ressourcen, die auf Netzwerk-

ebene angesiedelt sind (IDW, 2012, S. 82). 

 

Besteht eine solche Zusammenarbeit, ist eine Prüfungsgesellschaft von einer Ab-

schlussprüfung ausgeschlossen, falls ein Netzwerkmitglied bestimmte Ausschlussgrün-

de53 erfüllt.  

 

Da in der Praxis das Zusammenwirken in verschiedenen Netzwerkausgestaltungen er-

folgt, stellt sich die Frage, welche Formen hierbei ein Netzwerk i. S. d. § 319b HGB 

begründen. Hierzu werden die verschiedenen Formen betrachtet. 

 

Die Big-Four-Gesellschaften sind zumeist in einem Netzwerk mit einer rechtlich eigen-

ständigen Gesellschaft pro Land organisiert (Zilch, 2010, S. 47). Sie verfügen alle über 

eine globale Dachmarke, wodurch ein homogener Marktauftritt gewährleistet wird, Sy-

nergien gebündelt werden sowie eine starke fachliche und personelle Ressourceninter-

aktion stattfindet (Zilch, 2010, S. 49). Damit präsentieren sie sich auf dem Prüfungs-

markt und in der Außenwahrnehmung – entgegen ihrer rechtlichen Unternehmensorga-

nisation – als „One-Firm“ (Kampe, 2011, S. 197 f.). 

 

Die deutschen Second-Tier-Gesellschaften treten dagegen in der Regel in loseren Netz-

werken auf (Kampe, 2011, S. 198). Zwar streben dabei zahlreiche Netzwerke54 einen 

                                                
52 Die Verwendung einer gemeinsamen Marke ist dabei von zentraler Bedeutung. Ist die globale Marke 
Firmen- bzw. Namensbestandteil des Netzwerkmitglieds, deutet dies auf ein Netzwerk nach 319b HGB 
hin (IDW, 2012, S. 82).  
53 Hierbei handelt es sich um die Ausschlussgründe i. S. d. § 319 Abs. 2 und 3 S. 1 Nr. 1, 2 und 4 HGB 
sowie § 319 Abs. 3 S. 2 oder Abs. 4 HGB, wobei zu prüfen ist, ob das Netzwerkmitglied auf das Ergebnis 
der Abschlussprüfung Einfluss nehmen kann (§ 319b HGB). Ein unmittelbarer Ausschluss erfolgt hinge-
gen bei Erfüllung der Ausschlussgründe i. S. d. § 319 Abs. 3 S. 1 Nr. 3 HGB. Hinsichtlich der Aus-
schlussgründe wird zudem auf das Kapitel 2.3.2 „Unabhängigkeitsgefährdende Faktoren“ der vorliegen-
den Arbeit verwiesen. 
54 Exemplarisch können hierzu das BDO Netzwerk, Baker Tilly International, Mazars und PKF Internati-
onal genannt werden. 
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einheitlichen Außenauftritt an, Unterscheidungsfaktoren wie z. B. Namenszusätze55 der 

Mitgliedsfirmen und explizite Verweise auf Netzwerkmitglieder weisen dabei aber auf 

eine abgeschwächte Kooperationsform im Vergleich zu den Big-Four-Gesellschaften 

hin. Dem entgegen stehen Netzwerke56, die bewusst keine Corporate Identity auf Netz-

werkebene verfolgen. 

 

Damit stellt die Organisationsform aller Big-Four-Gesellschaften ein Netzwerk i. S. d. 

§ 319b HGB dar (Beeck, Hömberg & Krommes, 2015, S. 42). Die Netzwerke der Se-

cond-Tier-Prüfungsgesellschaften können nicht homogen zugeordnet werden, da sich 

diese, wie soeben beschrieben, stark voneinander unterscheiden. Wird die Außendar-

stellung durch eine von allen Mitgliedern gemeinsam verwendete Marke bestimmt, so 

kann von einem Netzwerk ausgegangen werden (BilMoG-E, 2008, S. 90 f.). 

 

Die Betrachtung der Größenkriterien der 15 größten deutschen Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaften (Tabelle 3) und der Organisationsstruktur bzgl. der Netzwerkausgestaltung 

haben bereits wesentliche Unterschiede zwischen Big-Four- und Second-Tier-

Gesellschaften aufgezeigt. Dabei zeichnen sich die großen Prüfer zum einen durch de-

ren umfangreiche personelle Ressourcen und zum anderen durch den Marktauftritt als 

„One-Firm“ ab. Hinsichtlich der angebotenen Leistungen decken große und mittelstän-

dische Prüfungsgesellschaften ein nahezu identisches und umfangreiches Portfolio auf 

nationaler Ebene ab, wobei die konsistente globale Verfügbarkeit von personellen Res-

sourcen, einheitlicher Leistungserbringung sowie eines breiten aber auch spezialisierten 

Leistungsportfolios bei den Second-Tier-Gesellschaften den Big-Four nachstehen. 

Kitschler (2005, S. 39) führt in diesem Zusammenhang an, dass sich global agierende 

Unternehmen häufig aufgrund der Verfügbarkeit und Internationalität für eine Big-

Four-Gesellschaft entscheiden. 

 

Da sich die Ausgestaltung des Angebots in wesentlichen Bestandteilen nach dem Bedarf 

                                                
55 Die Netzwerkmitglieder von PKF International verweisen durch den Zusatz PKF in der Firmierung auf 
deren Netzwerkmitgliedschaft (PKF International, 2017). Die deutschen Mitglieder des internationalen 
Netzwerks Mazars treten unter Roever Broenner Susat Mazars auf (Mazars, 2017). 
56 Vgl. hierzu die Netzwerke Nexia International (2017) und GMN International (2017). Als Mitglieder 
solcher Kooperationen können z. B. die Ebner & Stolz GmbH & Co. KG sowie die Dornbach GmbH 
angeführt werden. 
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richtet, wird nun ein Überblick über die Nachfrage auf dem Prüfungsmarkt gegeben.57 

Der Schwerpunkt der Ausführungen liegt dabei auf den rechtlichen Aspekten der Nach-

frage sowie der Anbieterauswahl. 

 

2.4.2 Nachfrager im Prüfungsmarkt 

Aus rechtlicher Sicht wird die Nachfrage nach Abschlussprüfungsleistungen durch die 

gesetzliche Pflicht zur Prüfung begründet. Diese ist in § 316 HGB verankert. Die Pflicht 

zur Prüfung von Einzelabschlüssen hängt dabei von der Größe der Kapitalmarktgesell-

schaft ab. Dabei wird nach den Größenklassen i. S. d. § 267 HGB i. d. F. des BilMoG58 

unterschieden. Tabelle 5 stellt diese dar. Werden dabei zwei der drei Merkmale in zwei 

aufeinanderfolgenden Jahren erfüllt, wird die jeweilige Größenklasse begründet (§ 267 

Abs. 4 HGB). Der Prüfungspflicht unterliegen mittelgroße und große Kapitalgesell-

schaften, wobei sich der Prüfungsumfang unterscheidet (Marten et al., 2015, S. 35). 

Kapitalgesellschaften, die einen organisierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 5 WpHG in An-

spruch nehmen oder eine Zulassung für einen solchen Markt beantragt haben, gelten 

generell als große Gesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB). Da die vorliegende Arbeit 

schwerpunktmäßig solche kapitalmarktorientierten Gesellschaften untersucht, wird 

nicht näher auf Unternehmen der kleineren Größenklassen eingegangen. Zudem sind 

Konzernabschlüsse kapitalmarktorientierter Muttergesellschaften generell prüfungs-

pflichtig (§ 316 Abs. 2 HGB). 

 

 
Tabelle 5: Größenklassen für Kapitalgesellschaften 

Quelle: Eigene Darstellung; § 267 HGB i. d. F. des BilMoG, § 267 HGB i. d. F. des BilReG 

                                                
57 Kapitel 2.2.2 „Das Grundmodell und die Rolle des Abschlussprüfers“ erklärt die Nachfrage nach Ab-
schlussprüfungsleistungen aus modelltheoretischer Sichtweise.  
58 Die Größenklassen beziehen sich auf den Rechtsstand nach Einführung des BilMoG, da für den zu 
Grunde gelegten Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2014 § 267 HGB i. d. F. des BilMoG den letzten 
Rechtsstand darstellt. Zu beachten ist, dass die Größenklassen im Rahmen der Einführung des BilMoG 
sowie des BilRUG angepasst wurden. Neben dem in Tabelle 5 dargestellten Stand des § 267 HGB i. d. F. 
des BilMoG, wird somit auch auf § 267 HGB i. d. F. des BilReG und § 267 HGB i. d. F. des BilRUG 
verwiesen. Die in Tabelle 5 in Klammern dargestellten Werte stellen den Stand des § 267 HGB i. d. F. 
des BilReG dar. 
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Die Nachfrage v. a. kapitalmarktorientierter Unternehmen richtet sich dabei maßgeblich 

nach der Qualität und der Reputation des Abschlussprüfers, denn dadurch entstehen 

Vorteile für das zu prüfende Unternehmen (Jehle, 2007, S. 1; Wild, 2012, S. 10, 33). So 

hat ein Abschlussprüfer, dem eine hohe Reputation zugesprochen wird einen „Signal-

ling-Effekt“ auf den Kapitalmarkt, was sich wiederum positiv auf die Kapitalkosten59 

des Prüfungsmandats auswirken kann (Lehmann, 2016, S. 100). Zudem profitiert das zu 

prüfende Unternehmen von einem Wissenstransfer insbesondere bei einem Abschluss-

prüfer, der sich durch eine hohe Prüfungsqualität auszeichnet (Lehmann, 2016, S. 99). 

 

Dabei stellt sich allerdings das Problem, dass Abschlussprüfungsleistungen als so ge-

nanntes Vertrauensgut angesehen werden, dessen Qualität – weder ex ante noch ex post 

– beurteilt werden kann (Kampe, 2011, S. 154; Qandil, 2014, S. 43 f.; Sattler, 2011, 

S. 161). Dies führt dazu, dass außenstehende Betrachter – in der Praxis genauso wie in 

der Forschung – Ersatzgrößen für die Prüfungsqualität heranziehen (Wiemann, 2011, 

S. 174).  

 

Ein Surrogat für die Reputation und Qualität60 stellt dabei häufig die Größe des Ab-

schlussprüfers dar (Wiemann, 2011, S. 174). Lehmann (2016, S. 100) führt in diesem 

Zusammenhang an, dass Big-Four-Gesellschaften insbesondere aufgrund ihrer Größe 

eine Qualitäts- und Reputationsprämie gegenüber den kleineren Gesellschaften zuge-

sprochen wird. Eine solche Argumentation würde eine höhere Nachfrage nach Big-

Four-Gesellschaften bei Prüfungen von kapitalmarktorientierten Unternehmen im Ver-

gleich zu Second-Tier-Gesellschaften begründen. 

 

Außerdem wird bei der Nachfrage neben Prüfungsqualität und Reputation des Ab-

schlussprüfers auch auf dessen globale Verfügbarkeit, das Portfolio an zusätzlichen Be-

ratungsdienstleistungen sowie dessen Branchenspezialisierung geachtet (Jany, 2011, 

S. 92-98, Marten et al., 2015, S. 35; Sattler, 2011, S. 311). 

 
                                                
59 Pittman und Fortin (2004) sowie Khurana und Raman (2004) weisen nach, dass die Kapitalkosten 
unter einer Prüfung von Big-Four-Gesellschaften vergleichsweise geringer sind. 
60 Auch stellen Branchenspezialisierung der Abschlussprüfer sowie die Bilanzpolitik der Prüfungsmanda-
te weitere Surrogate zur Messung der Prüfungsqualität dar (Wiemann, 2011, S. 174; Zimmermann, 2008, 
S. 154). Vgl. hierzu auch Kapitel 3.2 „Bilanzpolitik“, das den Zusammenhang zwischen der Bilanzpolitik, 
der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie der Qualität des Jahresabschlusses erklärt. 
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2.4.3 Angebotskonzentration und Wettbewerbsintensität 

Die vorangegangenen Kapitel haben einen Überblick über die Struktur des deutschen 

Marktes für Abschlussprüfungsleistungen und deren Marktteilnehmer gegeben. Um die 

Wettbewerbssituation dieses Markts detailliert analysieren und quantifizieren zu kön-

nen, spielt die Messung der Angebotskonzentration eine zentrale Rolle. 

 

Hierzu wird in einem ersten Schritt der Begriff Angebotskonzentration definiert und in 

den Kontext des Prüfungsmarkts gesetzt. Durch die Schilderung der Auswirkungen 

überhöhter Marktkonzentration werden anschließend Aspekte dargelegt, die regulatori-

sche Eingriffe begründen können. Schließlich werden Größen zur Messung und Studien 

zur Entwicklung der Angebotskonzentration auf dem deutschen  Prüfungsmarkt vorge-

stellt.  

 

2.4.3.1 Angebotskonzentration: Begriff und Definition 

Nach einer allgemeinen Definition ist Konzentration die „Ballung eines bestimmten 

Merkmals in Bezug auf eine Gruppe von Merkmalsträgern“ (Paschen & Buyse, 1971, 

S. 2). Eine Verringerung der Merkmalsträger bei gleichbleibender Anzahl der Merkma-

le stellt somit eine Erhöhung der Konzentration dar (Woll, 2008, S. 452). Während die 

Wahl der Abschlussprüfungsgesellschaften als Merkmalsträger im deutschen Prü-

fungsmarkt als eindeutig erscheint, stehen bei der Auswahl der Merkmale mehrere 

Möglichkeiten zur Verfügung. Gängige Größen sind die Bilanzsumme des zu prüfenden 

Unternehmens, die Prüfungshonorare sowie die Anzahl der zu prüfenden Unternehmen. 

Die Kenngröße Bilanzsumme wird dabei schwerpunktmäßig in älteren Studien61 ver-

wendet, da zu dieser Zeit noch keine Veröffentlichungspflicht der Prüfungshonorare 

bestand und Umsatz und Bilanzsumme als Surrogate zur Schätzung der Abschussprü-

ferhonorare dienen können (Zimmermann, 2008, S. 124). Heutzutage werden bei der 

Konzentrationsbestimmung des Prüfungsmarkts primär das Honorar und die Anzahl der 

zu prüfenden Gesellschaften als Merkmal verwendet, wobei für eine vollständige Be-

trachtung die Konzentrationsberechnung mit beiden Determinanten elementar ist 

(Grothe, 2005, S. 30; Wiemann, 2011, S. 78). Betrachtet man z. B. die BASF SE im 

Geschäftsjahr 2014, weist diese ein Gesamtprüfungshonorar von EUR 20,4 Mio. aus. 

                                                
61 Marten und Schultze (1998); Quick und Wolz (1999); Strickmann (2000). 
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Im Vergleich dazu weisen drei andere im Prime Standard notierte Gesellschaften62 in 

der Summe gerade einmal ein Honorar in Höhe von TEUR 608 für deren Abschlussprü-

fer aus. Je nachdem ob die Angebotskonzentration nun über die Anzahl der Mandate 

oder die Höhe der Honorare berechnet würde, ergäben sich stark abweichende Ergeb-

nisse. Eine vollumfängliche und differenzierte Analyse kann somit nur gewährleistet 

werden, wenn die Resultate beider Berechnungen betrachtet werden. 

 

Bei der Konzentrationsberechnung wird zudem zwischen der relativen und der absolu-

ten Konzentration unterschieden (Paschen & Buyse, 1971, S. 2; Schenk, Tenbrink & 

Zündorf, 1984, S. 26). Dabei handelt es sich bei der ersten um die Ungleichverteilung 

der prozentualen Anteile am Gesamtmerkmalsbetrag auf sämtliche Merkmalsträger. Bei 

der relativen Konzentration werden also sowohl die Merkmale als auch die Merkmals-

träger prozentual angegeben. Die absolute Konzentration gibt den Anteil des spezifi-

schen Merkmalsträgers am Gesamtmerkmalsbetrag wider. Da bei der Untersuchung des 

Abschlussprüfungsmarkts die Angabe der einzelnen Anbieter eine wesentliche Rolle 

spielt, stellt sich die Berechnung der absoluten Konzentration im vorliegenden Fall als 

sinnvoller heraus.  

 

Auf Basis dieser Begriffsdefinition verwendet der Autor nun die absolute Konzentration 

und definiert diese in Bezug auf den Abschlussprüfungsmarkt als Ballung von Ab-

schlussprüfungshonoraren bzw. als Anzahl der zu prüfenden Unternehmen in Bezug auf 

spezifische Abschlussprüfungsgesellschaften. Diese Konzentration wird auch als Anbie-

ter- oder Unternehmenskonzentration63 bezeichnet (Woll, 2008, S. 452). 

 

Die genaue Analyse bisheriger Forschungsergebnisse zeigt, dass in den letzten Jahr-

zehnten die Anbieterkonzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt stetig zugenom-

men hat.64 Bevor ein Überblick dieser Studien gegeben wird, stellen die beiden nachfol-

genden Kapitel die Auswirkungen der Konzentrationsbildung und die Messung dieser 

dar. 

                                                
62 Amadeus Fire AG: TEUR 208; Basler AG: TEUR 152; Cancom SE: TEUR 248.  
63 Hinsichtlich der Abschlussprüfungsunternehmen. 
64 Kapitel 2.4.3.4 „Entwicklung der Konzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt“ gibt eine Übersicht 
der Studien zur Konzentrationsentwicklung. 
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2.4.3.2 Entstehung von Konzentration und Auswirkungen auf den Wettbewerb 

Frühe Überlegungen zur Entstehung von Marktkonzentration stammen von Karl Marx 

(Lenel, 1988, S. 546). Nach Marx wächst das gesellschaftliche Kapital nicht durch das 

Wachstum des Kapitals einzelner Individuen bzw. Unternehmen, sondern durch das 

Ausscheiden der kleineren Teilnehmer und der Einverleibung und Bündelung des Kapi-

tals dieser durch Größere. Grund hierfür sind immer größer werdende Produktionsvor-

teile der Marktführer, die schließlich zu wenigen großen Monopolisten führen und in 

einem Zusammenbruch des Kapitalismus enden (Stavenhagen, 1969, S. 157). Zwar hat 

sich Marx Grundthese vom Zusammenbruch des Kapitalismus nicht bestätigt, er hat 

aber durch seine Theorie die drei zentralen Ursachen des Konzentrationsprozesses her-

vorgebracht. Hierbei handelt es sich um das Ausscheiden von Unternehmen aus dem 

Markt sowie das interne und das externe Wachstum (Grothe, 2005, S. 30 f.).  

 

Tritt ein Unternehmen aus dem Markt aus, so werden dessen bisherige Marktanteile in 

der Regel zwischen den verbliebenen Teilnehmern vergeben. Projiziert auf den Markt 

für Abschlussprüfungsleistungen im Prime Standard würde z. B. der Kauf einer Second-

Tier-Gesellschaft durch einen Big-Four-Prüfer in diese Kategorie fallen. Auch der Ver-

lust des letzten Prime-Standard Prüfungsmandates einer Abschlussprüfungsgesellschaft 

würde das Ausscheiden dieser Prüfungsgesellschaft aus dem Markt bedeuten und somit 

eine Erhöhung der Anbieterkonzentration.65  

 

Internes Wachstum bedeutet der eigene Aufbau von neuen Kapazitäten. Dabei greift das 

Unternehmen auf ihm zur Verfügung stehendes Kapital zurück (Kummer, 2005, S. 15). 

Aufgrund der besseren Kapitalverfügbarkeit und Finanzkraft, haben große Unternehmen 

meist einen Vorteil gegenüber kleineren bei der Generierung von neuem Absatzvolu-

men (Grothe, 2005, S. 31). Auch können sie sich dadurch den verändernden Rahmen-

bedingungen wie z. B. der vom Mandanten zunehmend geforderten Internationalisie-

rung oder der steigenden Regulierung anpassen und somit weiteres Wachstum generie-

ren. 

 

                                                
65 Falls das Ausscheiden eines Unternehmens durch den Eintritt eines oder mehrerer Unternehmen ersetzt 
würde oder die Marktanteile des ausscheidenden Unternehmens von kleineren anstelle der größeren 
Marktteilnehmer übernommen würden, würde sich daraus keine Konzentrationserhöhung ergeben 
(Grothe, 2005, S. 31). 
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Externes Wachstum kann durch die Nutzung von Ressourcen anderer Unternehmen 

erzeugt werden (Hohmann, 2012, S. 53). Die häufigste Form dieses Wachstums wird 

durch die Akquisition und die Fusion dargestellt (Kummer, 2005, S. 15). Diese Formen 

üben dabei in der Regel starken Einfluss auf die Konzentration aus. Grund dafür ist, 

dass sich einerseits der Marktanteil des bestehend bleibenden Unternehmens erhöht und 

andererseits ein Unternehmen aus dem Markt ausscheidet (Grothe, 2005, S. 33). 

 

Die zwei vorangegangenen Definitionen haben erläutert, wie internes und externes 

Wachstum zu einer Erhöhung der Anbieterkonzentration führen kann. Wichtig dabei ist 

allerdings die Grundannahme der Disproportionalität, also eines ungleichen Wachs-

tumsprozesses, bei dem die großen Gesellschaften zu Lasten der kleineren wachsen 

(Schenk et al., 1984, S. 39). Um fundierte Aussagen über die Konzentration eines Mark-

tes zu treffen, muss folglich immer die (Wachstums-) Veränderung des gesamten 

Markts betrachtet werden und nicht nur die einzelner Marktteilnehmer. Zudem weisen 

zahlreiche Autoren (Grothe, 2005, S. 32; Jehle, 2007, S. 49-51; Kitschler, 2005, S. 35; 

Marten & Schultze, 1998, S. 376) darauf hin, dass die Entstehung von Marktmacht und 

starke Konzentrationserhöhung primär auf externes Wachstum zurückzuführen sind. 

Die Fusionswelle, auf die die Bildung der heutigen Big-Four-Prüfungsgesellschaften 

zurückzuführen ist, bestärkt diese Vermutung.66  

 

Die Erläuterung der marxistischen Theorie zeigt bereits auf, dass durch die Entstehung 

von Konzentration in einem Markt der Wettbewerb beeinflusst wird. Hinsichtlich der 

Auswirkungen gibt es zwei elementar unterschiedliche Grundhaltungen (Lenel, 1988), 

wobei beide Theorien Wettbewerb als wichtiges Ziel definieren. Nach der ersten Theo-

rie entsteht aus einer Konzentrationszunahme ein neuer vitaler und vielfältiger Wettbe-

werb, der erst durch die Bildung von Großunternehmen und Konzernen ermöglicht wird 

(Grothe, 2005, S. 27). Denn diese Unternehmen sind aufgrund ihrer Finanzkraft und 

Kapitalstärke in der Lage höhere Investitionen in neue Bereiche und Technologien zu 

tätigen. Im Prüfungsbereich fallen hierunter die Entwicklung moderner Prüfungs- und 

Kommunikationssoftware, wodurch die Abschlussprüfung effizienter gestaltet werden 

und die Prüfungsgesellschaft sich globaler ausrichten kann. Langfristig wird somit der 

Wettbewerb auf ein höheres Niveau gehoben und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 

                                                
66 Vgl. Kapitel 2.4 „Entwicklung der Marktstruktur“. 
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gesteigert (Grothe, 2005, S. 28). Diesbezüglich wird häufig darauf verwiesen, dass sich 

nur bis zu einem bestimmten Maß an Konzentration wettbewerbsfördernde Auswirkun-

gen ergeben. Ein zu hoher Konzentrationsgrad führt demnach zu einer übermäßigen 

Marktmacht einiger weniger Anbieter und kann in abgestimmten Verhaltensweisen und 

Vereinbarungen dieser Teilnehmer münden (Kruber, 2012, S. 704; Lenel, 1988, S. 559). 

Genau an dieser Stelle setzt die zweite Theorie, laut welcher Marktkonzentration wett-

bewerbsbeschränkende Auswirkungen zur Folge hat, an. Demnach führt Konzentration 

zur Entstehung von Marktbeherrschung einzelner Unternehmen, woraus sich durch Be-

schränkungen des Angebots und die Nichtweitergabe von Kostenvorteilen überhöhte 

Preise ergeben können. Somit entstehen Nachteile für Volkswirtschaft, Verbraucher und 

Konkurrenzunternehmen (Freier & Rauschhofer, 1984, S. 149). 

 

Nach Lenel (1988, S. 560) ist es nun die Aufgabe der Wirtschaftspolitik bzw. einer re-

gulierenden Institution mittels Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass der Markt auf-

grund der Marktmacht einzelner Teilnehmer nicht nach deren Eigeninteresse gelenkt 

wird, sondern das Gesamtinteresse und die Funktionalität des Markts oberstes Ziel ist. 

Maßnahmen sollen dabei gewährleisten, dass der Marktzugang angemessen frei ist. 

Denn dadurch besteht die Möglichkeit die Marktmacht dominierender Anbieter (wieder) 

zu beschneiden. 

 

Studien67 zum deutschen Markt für Abschlussprüfungsleistungen zeigen eine hohe An-

bieterkonzentration und in spezifischen Marktbereichen68 die Bildung eines Oligopols, 

bestehend aus den Big-Four-Gesellschaften (Grothe, 2005, S. 29). Trotz dieses hohen 

Konzentrationsgrads, kann kein Missbrauch der Marktmacht dieser Prüfungsgesell-

schaften festgestellt werden. Im Gegensatz dazu ist der Prüfungsmarkt von einer sehr 

hohen Wettbewerbsintensität und einem funktionierenden Preiswettbewerb gekenn-

zeichnet (Herkendell, 2007, S. 202; Köhler et al. 2010, S. 22). Dies führt sogar so weit, 

dass Prüfungsgesellschaften bei der Mandatsakquise Preise unterhalb ihrer Grenzkosten 

akzeptieren (Lehmann, 2016, S. 57).69 Da Second-Tier-Gesellschaften diesen extremen 

Preiswettbewerb und Abschlussprüfungsleistungen unterhalb der Selbstkosten langfris-
                                                
67 Vgl. Kapitel 2.4.3.4 „Entwicklung der Konzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt“. 
68 So stellt Sattler (2011, S. 302 f.) genau wie Zimmermann (2008, S. 127) oligopolistische Strukturen der 
Abschlussprüfer im Prime Standard fest. 
69 Die Vermutung, dass Prüfungsgesellschaften Verluste aus der Abschlussprüfung durch die Quersub-
ventionierung über Beratungsprojekte finanzieren, konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden (Leh-
mann, 2016, S. 57). 
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tig nicht finanzieren können, führt dies zu einem Verdrängungswettbewerb und einem 

weiteren Konzentrationsanstieg. Aufgrund der hohen Marktanteile der großen Prü-

fungsgesellschaften werden diese zunehmend systemrelevanter Bestandteil des Kapi-

telmarkts. Die Insolvenz eines solchen Anbieters könnte die Stabilität des Finanzwesens 

massiv gefährden und zu einem Vertrauensverlust des Kapitalmarkts führen. Deswegen 

besteht die Forderung, regulierende Maßnahmen70 gegen die zunehmende Konzentrati-

on im Prüfungsmarkt zu ergreifen (Lehmann, 2016, S. 57 f.). 

 

Um nun Evidenz über die vorliegende Marktkonzentration zu erlangen, sind Größen zur 

Messung dieser notwendig. Solche werden nachfolgend besprochen. 

 

2.4.3.3 Kennzahlen zur Messung von Marktkonzentration  

In der Forschung existieren zahlreiche Modelle71 zur Messung von Marktkonzentration. 

Die vorliegende Arbeit wendet die Konzentrationsrate KR(m) und den Herfindahl-Index 

(HI) an, da es sich dabei um die am weitest verbreiteten Kennzahlen handelt (Marten & 

Schultze, 1998, S. 363 f.; Sipple, 2014, S. 739). Dies ermöglicht den Vergleich der Er-

gebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit hinsichtlich der Konzentrationsbildung mit 

früheren Studien. 

 

Die Konzentrationsrate stellt die Anteile der Gesamtsumme dar, die auf eine definierte 

Anzahl der größten Anbieter fallen, wobei die Gesamtsumme das Merkmal und die An-

bieter die Merkmalsträger darstellen (Marten & Schultze, 1998, S. 363; Pflaumer, Heine 

& Hartung, 2009, S. 75). Formel 2.1 zeigt die Berechnung der Konzentrationsrate 

KR(m):  

 

 

 

 

                                                
70 Im „Grünbuch: weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung“ spricht die EU-Kommission 
(2010, S. 20) bzgl. des Ausfalls einer Big-Four-Prüfungsgesellschaft von einem systemrelevanten Risiko. 
71 Während die Konzentrationsrate KR(m) und der Herfindahl-Index (HI) absolute Größen sind, stellen 
die Lorenz-Kurve und der Gini-Koeffizient relative Kennzahlen dar. Kapitel 2.4.3.1 „Angebotskonzentra-
tion: Begriff und Definition“ erläutert, warum auf letztere in der vorliegenden Arbeit nicht näher einge-
gangen wird. 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  47 
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wobei: 

Xi 

X 

m 

si 

 

Ausprägung des Merkmalsträgers i, mit i = 1, 2, ..., m 

Summe aller Merkmalsausprägungen 

Anzahl der m größten Merkmalsträger 

Anteil des Merkmalsträgers i, mit i = 1, 2, ..., m 

 

 

Bezogen auf den Abschlussprüfungsmarkt würde KR(3) = 0,6 bedeuten, dass die drei 

größten Prüfungsgesellschaften einen Marktanteil von 60% auf sich vereinigen. Die 

größte Konzentration wäre gegeben wenn KR(1) = 1, also der gesamte Markt von einem 

Teilnehmer beherrscht würde. Die geringste Konzentration würde sich hingegen erwei-

sen, wenn alle Marktteilnehmer den gleichen Anteil aufweisen (Marten & Schultze, 

1998, S. 363).  

 

Nachteilig an der Konzentrationsrate ist, dass bei einer hohen Anzahl von Anbietern 

und einer starken Marktsegmentierung durch deren einmalige Berechnung keine klare 

Aussage zur Konzentration getroffen werden kann. In einem solchen Fall ist es notwen-

dig, die Anzahl der größten Anbieter i in der Formel so lang zu erhöhen bis ein wesent-

licher Anteil des Gesamtmarkts erklärt werden kann (Sibbertsen & Lehne, 2015, S. 95).  

 

Eine Alternative stellen auch relative Kennzahlen dar (Schenk et al., 1984, S. 26). Da 

beim deutschen Markt für Abschlussprüfungsleistungen im Prime Standard allerdings 

davon ausgegangen wird, dass stark konzentrierte Strukturen vorliegen, beschränkt sich 

die vorliegende Arbeit auf die Konzentrationsrate und den Herfindahl-Index.  

 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) definiert mittels der Konzentrati-

onsrate, ob ein oder mehrere Unternehmen marktbeherrschend sind (Art. 18 Abs. 4 und 

6 GWB). Tabelle 6 zeigt drei Voraussetzungen, von denen mindestens eine erfüllt sein 

muss, damit von einer Beherrschung der beteiligten Unternehmen ausgegangen werden 

kann. Art. 18 Abs. 7 GWB ermöglicht es den auf Basis von KR(2) bis KR(5) als markt-
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beherrschend eingeordneten Unternehmen die Vermutung der Marktbeherrschung mit-

tels Nachweis72 zu widerlegen.  

 

 
Tabelle 6: Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung 

Quelle: Art. 18 Abs. 4 und Abs. 6 GWB 

 

Liegt eine marktbeherrschende Stellung vor, ist es die Aufgabe des Bundeskartellamts 

zu überwachen, ob diese Marktposition missbräuchlich im Wettbewerbsverhalten ge-

nutzt wird. In diesem Zusammenhang hat das Kartellamt die Möglichkeit Sanktionen zu 

verhängen. Dabei kann es zum einen im Rahmen von Verwaltungsverfahren anordnen, 

die missbräuchlichen Verhaltensweisen zu beenden, zum anderen Bußgelder verhängen 

(Bundeskartellamt, 2017). Außerdem kann durch regulatorische Eingriffe dauerhaften 

wettbewerbsbeschränkenden Marktstellungen entgegengewirkt werden (Bunte & Wel-

fens, 2002, S. 58). 

 

Der Herfindahl-Index ergibt sich aus der Summe der quadrierten Anteile der Merkmals-

träger an der gesamten Merkmalssumme (Marten & Schultze, 1998, S. 363; Pflaumer et 

al., 2009, S. 75). Formel 2.2 zeigt die Berechnung des Herfindahl-Index: 

 

𝐻𝐼 =  
𝑋!
𝑋

!!

!!!

=  𝑠!!
!

!!!

 (2.2) 

wobei: 

n 

 

Anzahl des Merkmalsträgers   

 

Das Quadrieren der Anteile führt dazu, dass Merkmalsträger mit großen Anteilen an der 

Merkmalssumme überproportional gewichtet sind und der Index demnach weniger sen-

sibel auf Veränderungen kleinerer Merkmalsträger reagiert. Die höchstmögliche Kon-

zentration besteht bei HI = 1 und die geringste für HI = 1/n. Generell gilt, dass Werte 

für HI > 0,18 als hohe Konzentration gelten, während bei HI < 0,10 von einem gering 
                                                
72 Dabei müssen sie nachweisen, „dass die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wett-
bewerb erwarten lassen oder die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewer-
bern keine überragende Marktstellung hat“ (Art. 18 Abs. 7 GWB).  
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konzentrierten Markt gesprochen wird (Möller & Höllbacher, 2009, S. 655; Sipple, 

2014, S. 740). 

 

Das folgende Kapitel stellt nun ausgewählte Studien zur Konzentration auf dem deut-

schen Prüfungsmarkt vor.  

 

2.4.3.4 Entwicklung der Konzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt 

Tabelle 773 gibt einen Überblick über sieben ausgewählte Konzentrationsstudien. Diese 

untersuchen die Verteilung der Marktanteile zwischen den Jahren 1990 und 2010. Mit 

Ausnahme der Untersuchung von Möller und Höllbacher (2009) weisen die einzelnen 

Studien mit maximal fünf Jahren nur relativ kurze Untersuchungszeiträume auf. Die 

vorliegende Arbeit soll in diesem Zusammenhang die Konzentrationsentwicklung für 

einen Zeitraum von zehn Jahren untersuchen. 

 

Es fällt zudem auf, dass die Studien von Marten und Schulze (1998) und von Grothe 

(2005), deren Untersuchungszeitraum vor dem Jahr 2005 liegt, als Surrogat für die 

Marktkonzentration die Bilanzsumme der Prüfungsmandate verwenden, während die 

Arbeiten ab 2005 die Prüferhonorare als Basisgröße heranziehen (Bigus & Zimmer-

mann, 2008; Köhler et al., 2010; Sattler, 2011; Sipple, 2014). Die Untersuchung von 

Möller und Höllbacher (2009, S. 659) weist mit elf Jahren den umfangreichsten Unter-

suchungszeitraum auf. Dieser erstreckt sich auf die Jahre 1997 bis 2007. Die Verwen-

dung der Prüferhonorare ab dem Jahr 2005 neben der Mandatsanzahl, der Bilanzsum-

me74 und des Umsatzes gibt Aufschluss über die Validität der Surrogate zur Schätzung 

der Marktanteile. Die Ergebnisse zeigen, dass Umsatz und Bilanzsumme die Marktan-

teile auf Basis des Prüferhonorars am besten abbilden können. 

 

Dies ist auf die Veröffentlichungspflicht der Honorare des Abschlussprüfers ab dem 

Geschäftsjahr 2005 zurückzuführen.75 Bei der Auswahl der Studien wird bewusst der 

                                                
73 Die Spalte „Determinante für KR(m)“ stellt zum Teil nur eine Auswahl der von den Autoren verwende-
ten Determinanten dar. 
74 Möller und Höllenbach (2009, S. 659) verwenden außerdem die Quadratwurzel von Bilanzsumme und 
vom Umsatz zur Schätzung der Marktanteile. 
75 Kapitel 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars“ erläutert die Offenlegung des Prüfer-
honorars im Rahmen des BilReG. 
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Schwerpunkt auf kapitalmarktorientierte Unternehmen gelegt.76 Dadurch soll die Ver-

gleichbarkeit der vorgestellten Untersuchungen mit den Ergebnissen der vorliegenden 

Arbeit gewährleistet werden.  

 

Alle Studien weisen eine grundlegend hohe Konzentration auf dem Prüfungsmarkt auf. 

Bezogen auf das GWB77 stellen sämtliche Konzentrationsergebnisse ab 1994 für KR(1) 

bis KR(4) eine marktbeherrschende Stellung der jeweiligen Anbieter dar. 

 

Betrachtet man die Entwicklung der Konzentration, ergibt sich außerdem eine steigende 

Tendenz. Des Weiteren fällt auf, dass in allen78 Studien KR(2) bereits über 70% liegt. 

Dies deutet auf duopolistische Strukturen bei den Anbietern von Abschlussprüfungen 

kapitalmarktorientierter Gesellschaften hin, die durch PwC und KPMG bestimmt sind. 

Die dritt- und viertgrößten Marktanteile halten zumeist Ernst & Young sowie Deloitte. 

 

Ergänzend verwenden einige Autoren die Anzahl der Prüfungsmandate als zusätzliche 

Determinante für die Konzentration (Sipple, 2014). Daraus ergibt sich eine weniger 

hohe Konzentration im Vergleich zur Verwendung des Prüferhonorars. Dies deutet auf 

eine Anhäufung großer79 Mandate bei den Big-Four Gesellschaften hin. 

 

 
Tabelle 7: Studien zur Anbieterkonzentration des deutschen Prüfungsmarkts 

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Bereits bei der Marktkonzentration hat sich gezeigt, dass das Prüferhonorar eine zentra-

le Größe darstellt. Da auch für die weiterfolgenden Untersuchungen auf diese Variable 

                                                
76 Eine Ausnahme stellt die Untersuchung von Grothe (2005) dar. 
77 Siehe Tabelle 6: „Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung“. 
78 Hierzu zählt nicht die Untersuchung von Marten und Schulze (1998). 
79 „Groß“ bezieht sich dabei auf das Prüferhonorar für ein Abschlussprüfungsmandat. 
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zurückgegriffen wird, beschäftigt sich Kapitel 2.5 „Das Honorar des Abschlussprüfers“ 

näher damit.  

 

2.5 Das Honorar des Abschlussprüfers 

Das Honorar des Abschlussprüfers stellt für einen Großteil der Studien, die sich mit 

dem Markt für Abschlussprüfungen befassen, die zentral zu untersuchende Determinan-

te dar. So basieren auf den Prüfungshonoraren Konzentrationsmessungen, Überlegun-

gen zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und der Qualität der Abschlussprüfung, 

Analysen zu den Auswirkungen von regulierenden Maßnahmen und zahlreiche weitere 

Forschungsschwerpunkte. Aufgrund dieser elementaren Bedeutung der Honorare geben 

die folgenden Kapitel einen tieferen Einblick in die Offenlegungspflichten, die Gebüh-

rengestaltung und die damit in Verbindung stehenden Theorien.  

 

2.5.1 Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars  

Das BilReG80 (2004) und das BilMoG81 (2009) sind die zwei zentralen Normen, die die 

Basis für die Offenlegung der Honorare des Abschlussprüfers darstellen. 

 

Abbildung 682 stellt die nachfolgende Beschreibung über die Entwicklung und die Ein-

führung der Rechtsnormen, die für die Veröffentlichungspflicht der Prüferhonorare re-

levant sind, visuell dar. Die Erläuterung beginnt dabei mit der Einführung der Publika-

tionspflicht im Rahmen des BilReG und endet mit der durch das BilMoG modifizierten 

Fassung der Offenlegungsvorschrift.  

 

Durch das Inkrafttreten des BilReG (2004, S. 3176) werden Unternehmen, die einen 

i. S. d. § 2 Abs. 5 WpHG i. d. F. des 09.09.1998 organisierten Markt in Anspruch neh-

men, für die nach dem 31.12.2004 beginnenden Geschäftsjahre dazu verpflichtet nach 

§ 285 S. 1 Nr. 17 HGB i. d. F. des BilReG das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste 

Honorar für Leistungen der Abschlussprüfungsgesellschaft im Anhang anzugeben. Dies 

bedeutet, dass diese Gesellschaften erstmalig zum 31.12.2005 zur Honoraroffenlegung 

                                                
80 Vgl. Kapitel 3.1.2.2.1 „BilReG“. 
81 Vgl. Kapitel 3.1.2.2.4 „BilMoG“. 
82 Die Abbildung enthält nicht die für den Konzernabschluss relevanten Rechtsnormen. Das Datum über-
halb der Rechtsnormen stellt den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Norm dar. 
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verpflichtet werden. Unternehmen, deren Wirtschaftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, 

müssen die Offenlegung erst mit deren Abschlussstichtag im Kalenderjahr 2006, also 

für den Geschäftsbericht 2005/2006, erbringen (Bischof, 2006, S. 706).  

 

 
Abbildung 6: Rechtliche Entwicklung der Honoraroffenlegung 

Quelle: Eigene Darstellung; FRUG (2007), BilMoG (2009), BilReG (2004) 

 

Die Definition des Begriffs „organisierter Markt“ spielt eine bedeutende Rolle, da die-

ser den Geltungsbereich der Veröffentlichungspflicht der Abschlussprüferhonorare ein-

grenzt. Bis zum 01.11.2007 wurde „organisierter Markt“ als „ein Markt, der von staat-

lich anerkannten Stellen geregelt und überwacht wird, regelmäßig stattfindet und für das 

Publikum unmittelbar oder mittelbar zugänglich ist“ definiert (§ 2 Abs. 5 WpHG i. d. F. 

des 09.09.1998). Darunter fallen alle Unternehmen, die bei der Eigen- und/oder Fremd-

kapitalbeschaffung einen solchen Markt in Anspruch nehmen (Qandil, 2014, S. 98). 

Hinsichtlich des sachlichen Geltungsbereichs bedeutet dies, dass nur kapitalmarktorien-

tierte Unternehmen von der Publikationspflicht der Prüferhonorare betroffen waren. 

Durch das Inkrafttreten des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz (FRUG, 2007) 

wurde die Definition des „organisierten Markts“ nach § 2 Abs. 5 WpHG i. d. F. des 

09.09.1998 auf den bis heute gültigen Stand angepasst. Hieraus ergibt sich eine materi-

ell-rechtliche Änderung, die sich auf den räumlichen Geltungsbereich der Norm bezieht. 
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Dieser wird auf das in Anspruch nehmen eines organisierten Markts im Inland, der EU 

oder eines anderen Vertragsstaats des Europäischen Wirtschaftsraums beschränkt. Dies 

hat zur Folge, dass für Unternehmen mit Sitz in Deutschland und Börsennotierung in 

einem Drittland keine Pflicht zur Offenlegung der Prüferhonorare nach HGB mehr be-

steht. Eine Gesellschaft mit Sitz im Ausland, die einen inländisch organisierten Markt in 

Anspruch nimmt, ist bis heute demnach ebenfalls nicht zur Honorarveröffentlichung 

verpflichtet. Die Rechtsgrundlage hiervon ergibt sich allerdings nicht aus dem WpHG, 

sondern aus dem räumlichen Geltungsbereich des HGBs. 

 

Neben § 285 S. 1 Nr. 17 HGB i. d. F. des BilReG, der die Honorarpublikation auf Ein-

zelabschlussebene regelt, bildet § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB i. d. F. des BilReG die ent-

sprechende Norm auf Konzernabschlussebene. Die Veröffentlichung der Honorare für 

den Abschlussprüfer im Konzernanhang ersetzt dabei nicht die Angabe im Einzelab-

schluss eines in den Konzern einbezogenen Unternehmens.  

 

Zwar wird im Gesetzeslaut keine genaue Angabe über Leistungserbringungen der 

i. S. d. § 271 Abs. 2 HGB verbundenen Unternehmen des Abschlussprüfers gegenüber 

des Prüfungsmandats gemacht, die Einbeziehung dieser Honorare erscheint allerdings 

i. S. d. Norm (Bischof, 2006, S. 712; IDW, 2006, S. 655). Qandil (2014, S. 100) führt 

hierzu an, dass es im Fall keines Einbezugs zu einer bewussten Honorarverschiebung 

hin zu den verbundenen Unternehmen kommen könnte, um die Offenlegungspflicht zu 

umgehen.  

 

Das zu veröffentlichende Gesamthonorar entspricht dem bis zum Stichtag des Ge-

schäftsjahrs erfassten Aufwand für Leistungen an den gem. § 319 Abs. 1 S. 1 und 2 

HGB i. d. F. des BilReG bestellten Abschlussprüfer. Die Angaben enthalten auch die 

von dem Abschlussprüfer in Rechnung gestellten Auslagen und werden ohne Umsatz-

steuer ausgewiesen (IDW, 2006, S. 657-658). Durch die nach § 249 Abs. 1 HGB i. d. F. 

des BilReG verpflichtende Bildung einer Rückstellung für die zu erwartenden Prüfer-

honorare, die sich auf den zu veröffentlichenden Abschluss beziehen, zielt der Gesetz-

geber auf eine periodengerechte Erfassung der Aufwendungen ab. 
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Im Fall einer Gemeinschaftsprüfung83 müssen die Honorare nach den für die Ab-

schlussprüfung bestellten Abschlussprüfern getrennt ausgewiesen werden. Diese Rege-

lung findet sich zwar nicht im Gesetzeswortlaut, wird jedoch in der Praxis angewandt, 

um eine Beurteilung der Unabhängigkeit der beteiligten Abschlussprüfer zu gewährleis-

ten (IDW, 2006, S. 658).  

 

Hinsichtlich des Ausweises der Honorare im Anhang ist zu beachten, dass Vorjahresan-

gaben nach HGB nicht verpflichtend sind, diese bei IFRS-Einzelabschlüssen (§ 325 

Abs. 2 HGB) und IFRS-Konzernabschlüssen (§ 315a HGB) auf Grundlage des IAS 1.38 

allerdings angegeben werden müssen (Ellrott, 2006, S. 1192; Kling, 2011, S. 210). 

 

Die Veröffentlichung der an den Abschlussprüfer entrichteten Gesamtvergütung erfolgt 

nach § 285 S. 1 Nr. 17 und § 314  Abs. 1 Nr. 9 HGB i. d. F. des BilReG in vier Katego-

rien. Es handelt sich dabei um das Honorar für  

 

a) die Abschlussprüfung 

 

b) sonstige Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen 

 

c) Steuerberatungsleistungen 

 

d) sonstige Leistungen 

 

Der Kategorie a) werden Honorare für die Abschlussprüfung und für alle Prüfungsleis-

tungen, die im Rahmen dieser verpflichtend durchzuführen sind, zugeordnet. Darunter 

fallen Aufwendungen für die nach § 316 Abs. 1 und 2 HGB gesetzlich vorgeschriebene 

Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses. Nachtragsprüfungen nach 

§ 316 Abs. 3 HGB, Prüfungen des Risikofrüherkennungssystems nach § 317 Abs. 4 

HGB, des Abhängigkeitsberichts nach § 313 AktG sowie der Ordnungsmäßigkeit der 

Geschäftsführung und der Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 

HGrG sind weitere Beispiele für Leistungen, die auf gesetzlich fixierten Prüfungsauf-
                                                
83 Nach Marten et al. (2015 S. 194 f.) wird bei einer Gemeinschaftsprüfung („joint audit“) „die Einzel- 
bzw. Konzernabschlussprüfung von zwei oder mehreren unabhängigen Prüfungspraxen gemeinsam 
durchgeführt, die anschließend einen gemeinsamen Prüfungsbericht einreichen und einen gemeinsamen 
Bestätigungsvermerk erteilen“. 
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trägen basieren und somit in diese Honorarkategorie einbezogen werden (IDW, 2006, 

S. 656). Diese Zuteilung gilt auch für Honorare aus der Prüfung und Bestätigung von 

Reporting-Packages im Rahmen des Konzernabschlusses (IDW, 2005, S. 1233).  

 

Kategorie b) betrifft Honorare aus sonstigen Bestätigungs- oder Bewertungsleistungen. 

Darunter sind Aufwendungen für Leistungen zu verstehen, denen kein gesetzlicher Prü-

fungsauftrag zugrunde liegt, aber dem Berufsstand des Wirtschaftsprüfers vorbehalten 

sind und eine Verwendung des Berufssiegels i. S. d. § 48 Abs. 1 WPO vorschreiben 

oder erlauben (IDW, 2005, S. 1233). Hierzu zählen freiwillige Prüfungen z. B. analog 

§ 317 Abs. 4 HGB oder analog § 53 HGrG, Sonderprüfungen nach UmwG, Mittelver-

wendungsprüfungen, Prüfungen von Compliance Management Systemen und Zwi-

schenabschlüssen sowie prüferische Durchsichten. Ein möglicher zeitlicher Zusammen-

hang von solchen Leistungen mit der Abschlussprüfung nach § 316 Abs. 1 und 2 HGB 

beeinflusst die Zuordnung dieser Honorare in Kategorie b) nicht (IDW, 2006, S. 657). 

Hinsichtlich der Bewertungshonorare ist zu beachten, dass diese nur unter Kategorie b) 

fallen, wenn sie kein unmittelbarer Bestandteil der Abschlussprüfung sind. Während 

also die Honorare für die Bewertung von Immobilien und Finanzanlagen im Rahmen 

der Abschlussprüfung in Kategorie a) zu erfassen sind, wird der Aufwand eigenständi-

ger Bewertungsgutachten als Honorar für sonstige Bestätigungsleistungen klassifiziert. 

Der Ausschlusstatbestand nach § 319 Abs. 3 Nr. 3 lit. d) HGB darf dabei allerdings 

nicht erfüllt sein. Dieser verbietet dem Abschlussprüfer in dem zu prüfenden Geschäfts-

jahr Bewertungsleistungen zu erbringen, die wesentliche Auswirkungen auf den zu prü-

fenden Jahresabschluss haben. 

 

Kategorie c) umfasst die Honorare für Steuerberatungsleistungen i. S. d. § 2 Abs. 2 

WPO. Hierunter fallen alle Leistungen, die in dem Anwendungsbereich des § 1 StBerG 

erläutert werden (Bischof, 2006, S. 711). Dazu zählen z. B. laufende Steuerberatung, 

Gestaltungsberatung und gutachterliche Tätigkeiten (IDW, 2006, S. 657). Auch hier 

müssen die Ausschlussgründe i. S. d. § 319a Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGB beachtet werden. 

Diese verbieten dem bestellten Abschlussprüfer die Erbringung von Leistungen, die mit 

der Erstellung des von ihm zu prüfenden Jahresabschlusses in Zusammenhang stehen.  

 

In Kategorie d) ist der Aufwand für alle sonstigen Leistungen einzuordnen. Diese erge-

ben sich aus der Negativdefinition der Kategorien a) bis c). Honorare aus Tätigkeiten, 
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die nicht dem Abschlussprüfer vorbehalten sind und nicht als Steuerberatungsleistungen 

gelten, sind in diesen Bereich einzuordnen. Exemplarisch können Honorare aus strategi-

scher Beratung, gutachterlicher Tätigkeit, IT-Beratung und Schulungen genannt werden. 

Auch für diese Kategorie gilt, dass nur Leistungen erbracht werden dürfen, die nach den 

§§ 319 HGB und 319a HGB i. d. F. des BilReG84  zulässig sind.  

 

Das Inkrafttreten des BilMoG am 29.05.2009 führt zu einigen Modifizierungen der für 

die Honorarveröffentlichung einschlägigen Normen. Diese müssen erstmals für nach 

dem 31.12.2008 beginnende Geschäftsjahre angewendet werden (BilMoG, 2009, 

S. 1118). Die Übergangsregelung für Gesellschaften mit Rumpfgeschäftsjahr und ab-

weichendem Wirtschaftsjahr entsprechen denen des BilReG (Kling, 2011, S. 209). 

 

Abbildung 6 zeigt im rechten oberen Kasten die durch das BilMoG geänderte Fassung 

des § 285 S. 1 Nr. 17 HGB.85 Die weitreichendste Anpassung zielt auf eine Erweiterung 

des sachlichen Geltungsbereichs dieser Norm ab. Im Vergleich zur bisherigen Gesetzes-

fassung auf Grundlage des BilReG enthält die modifizierte Rechtsnorm nicht mehr die 

Grundvoraussetzung der Inanspruchnahme eines „organisierten Markts“ für die Publi-

kationspflicht (Kling, 2011, S. 210). Demnach beschränkt sich die Rechtsnorm nicht 

mehr nur auf kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern betrifft alle Kapitalgesell-

schaften und diesen i. S. d. § 264a HGB gleichgestellten Personenhandelsgesellschaf-

ten. Kleine (§ 267 Abs. 1 HGB) und mittelgroße (§ 267 Abs. 2 HGB) Gesellschaften 

haben die Möglichkeit, von größenabhängigen Erleichterungen Gebrauch zu machen. 

Erstere sind von der Honorarpublikation nach § 288 Abs. 1 HGB befreit. Mittelgroße 

Kapitalgesellschaften können ebenfalls auf die Angabe der Prüferhonorare in deren An-

hang verzichten, sind jedoch bei einer schriftlichen Anfrage der Wirtschaftsprüferkam-

mer verpflichtet, diese entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung zu 

übermitteln (§ 288 Abs. 2 S. 2; IDW, 2010, S. 59). 

 

Aus der Neuformulierung im Rahmen des BilMoG (2009) ergibt sich des Weiteren eine 

Anpassung der Definition des Gesamthonorars i. S. d. §§ 285 S. 1 Nr. 17 und 314 Abs. 

1 Nr. 9 HGB. Während dieses i. d. F. des BilReG noch als „das im Geschäftsjahr als 

                                                
84 Durch die Einführung des BilMoG wurde § 319a modifiziert. 
85 Parallel dazu wurde auch die für den Konzernabschluss relevante Norm § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB im 
Rahmen des BilMoG geändert. 
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Aufwand erfasstes Honorar“ bezeichnet wird, heißt es in der Neufassung „das vom Ab-

schlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar“. Beide Normen verfol-

gen das Prinzip der periodengerechten Erfassung. Die ältere Fassung bezieht sich dabei 

allerdings nur auf die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfassten Ho-

norare und nicht auf mögliche aktivierte Leistungen. Somit sind seit Geltung des 

BilMoG auch Honorare, die als Anschaffungsnebenkosten i. S. d. § 255 Abs. 1 S. 2 

HGB bilanziert wurden, ausweispflichtig (IDW, 2012, S. 776). 

 

Hinsichtlich der Kategorisierung des Gesamthonorars des Abschlussprüfers hat sich mit 

der Einführung des BilMoG  eine wesentliche Änderung ergeben. Diese betrifft die 

Umgliederung der Honorare für Bewertungsleistungen aus der Kategorie b) „sonstige 

Bestätigungs- oder Beratungsleistungen“ in Kategorie d) „sonstige Leistungen“ (Kling, 

2011, S. 209, 211). 

 

Der letzte Satzteil der Neufassung des § 285 S. 1 Nr. 17 HGB zeigt eine weitere materi-

ell-rechtliche Änderung auf. Danach sind die Prüferhonorare im Jahresabschluss nicht 

zu veröffentlichen, wenn diese Angaben bereits Bestandteil in einem diese Kapitalge-

sellschaft einzubeziehenden Konzernabschluss sind (IDW, 2010, S.  61). 

 

Zusätzlich wird durch die Einführung des BilMoG erstmals der Begriff des „Netz-

werks“86 in § 319b HGB geregelt. Honorare dieser Verbünde, in denen der Abschluss-

prüfer Mitglied ist, sind nicht Gegenstand der Offenlegungspflicht. Falls diese dennoch 

angegeben werden, muss in einem „davon“-Vermerk das Honorar des bestellten Ab-

schlussprüfers abgegrenzt werden (IDW, 2012, S. 774). 

 

Abschließend zeigt sich, dass die durch das BilReG eingeführte Offenlegungspflicht der 

Prüferhonorare im Rahmen des BilMoG einige Modifizierungen erfahren hat. Dabei 

stellen sich die Ausweitung des Geltungsbereichs und die Befreiung der Angaben im 

Einzelabschluss durch Ausweis im dazugehörigen Konzernabschluss als die wesent-

lichsten Änderungen dar. Entscheidend hierbei für Marktanalysen, wie die vorliegende, 

die auf diesen Honorarangaben basieren, ist allerdings die nahezu beständige Kategori-

sierung des Honorars des Abschlussprüfers. Trotz der Umkategorisierung eines Honor-

                                                
86 Die Definition des Begriffs „Netzwerk“ ist in Kapitel 2.4.1 „Anbieter im Prüfungsmarkt“ zu finden. 
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arbestandteils können die veröffentlichten Honorare seit Einführung der Publikations-

pflicht bis nach der Änderung im Rahmen des BilMoG als vergleichbar angesehen wer-

den (Kling, 2011, S. 218).  

 

Ein zentrales Ziel zahlreicher Prüfungsmarktstudien ist es, die Mechanismen und Ein-

flussfaktoren auf die Entstehung und Höhe der zu publizierenden Honorarangaben zu 

erforschen. Mit diesem Thema setzt sich das nachfolgende Kapitel auseinander. 

 

2.5.2 Honorargestaltung 

Das Quasi-Renten-Modell nach DeAngelo (1981a) stellt einen modelltheoretischen An-

satz zur Gestaltung der Prüferhonorare und dem Auftreten der Phänomene „Fee-

Cutting“ und „Low-Balling“ dar. Mit Hilfe einer Modellgleichung wird gezeigt, wie die 

Höhe des Honorars bei Erstprüfungen und Folgeprüfungen zustande kommt. Zudem 

erläutert diese Theorie die Auswirkungen spezifischer Faktoren auf die Höhe des Prü-

ferhonorars und bildet zugleich eine Brücke zur Diskussion über die Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers im Rahmen der Prinzipal-Agenten-Theorie (DeAngelo, 1981b). 

 

Im folgenden Kapitel wird zuerst der modelltheoretische Ansatz zur Gestaltung des Prü-

ferhonorars erläutert. Da dieses Modell auch einen Ansatz zur Unabhängigkeitsthematik 

des Abschlussprüfers bietet, wird zudem der Einfluss von „Low-Balling“ und „Fee-

Cutting“ auf die Abhängigkeit des Abschlussprüfers zum zu prüfenden Unternehmen 

diskutiert. Darauf folgend werden Faktoren, die die Höhe der Prüfergebühr nachweis-

lich beeinflussen, erläutert. Hierbei ist anzumerken, dass nur einige dieser Faktoren aus 

dem Modell von DeAngelo (1981b) abzuleiten sind. Deswegen werden Studien, die sich 

mit der Honorargestaltung beschäftigen, herangezogen, um die Einflussdeterminanten 

vollständig zu erfassen.  

 

2.5.2.1 Das Quasi-Renten-Modell, „Fee-Cutting“ und „Low-Balling“ 

Das eigentliche Ziel von DeAngelo (1981a, S. 113) ist es, im Rahmen ihres Quasi-

Renten-Modells den Einfluss des Phänomens „Low-Balling“ auf die Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers zu untersuchen. Der Ausgangspunkt dafür sind Behauptungen der 

SEC sowie der Commission on Auditor’s Responsibilities (Cohen Kommission), denen 

zu Folge „Low-Balling“ ein zunehmend angewandtes Phänomen auf dem US-
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Prüfungsmarkt ist, das die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers negativ beeinflusst. 

Die beiden Institutionen empfehlen in dem sog. Cohen Report (Commission on Audi-

tor’s Responsibilities, 1978, S. 93-121) regulierende Maßnahmen zu ergreifen.   

 

In ihrer Untersuchung widerlegt DeAngelo (1981a, S. 126) diese Behauptungen. Die 

dieser Analyse zugrundeliegende Modellgleichung bildet zugleich ein Konzept, das die 

Honorargestaltung des Abschlussprüfers in der Erstprüfung und allen Folgeprüfungen 

beschreibt.  

 

Bevor dieses Modell in gekürzter Form dargestellt wird, sollen für das weitere Ver-

ständnis zunächst die drei zentralen Begriffe „Low-Balling“, „Fee-Cutting“ und Quasi-

Renten definiert werden.  

 

DeAngelo (1981a, S. 113) definiert „Low-Balling“ als „setting audit fees below total 

current costs on initial audit engagements“. Demnach liegt ein solcher Effekt vor, wenn 

in einer Erstprüfung das Honorar unterhalb der Selbstkosten des Abschlussprüfers für 

diese liegt. Die Erstprüfung per se kann als nicht profitables Projekt für den Abschluss-

prüfer bezeichnet werden.  

 

„Fee-Cutting“ schließt sich an diesen Begriff an, wobei dieser keine Aussage über die 

Profitabilität macht. „Fee-Cutting“ bedeutet lediglich, dass die Prüfergebühr der Vorpe-

riode unterhalb der Gebühr der darauf folgenden liegt (Block, 2011, S. 37). Dieses Phä-

nomen ist bis heute Gegenstand zahlreicher deutscher Studien und wird als Zeichen für 

einen funktionierenden Preiswettbewerb betrachtet (Block, 2011, S. 55-57; Köhler et 

al., 2010, S. 22). 

 

Quasi-Renten entstehen schließlich in einem mehrperiodischen System, in dem eine 

Person im aktuellen Jahr ein Investment tätigt, in der Hoffnung das unprofitable erste 

Jahr durch die Gewinne der Folgejahre zu konterkarieren (DeAngelo, 1981a, S. 116). In 

Bezug auf den Prüfungsmarkt bedeutet dies, dass der Abschlussprüfer eine unprofitable 

Erstprüfung in Kauf nimmt, da er weiß, dass er diese Verluste durch die Quasi-Renten 

der Folgeprüfungen ausgleichen kann. 

 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  60 

Das Quasi-Renten-Modell legt Annahmen zugrunde, die zunächst beschrieben werden. 

Betrachtet wird ein vollkommener und mehrperiodischer Markt, auf dem alle anbieten-

den Abschlussprüfer über die identischen technischen und fachlichen Fähigkeiten sowie 

die gleichen Kostenstrukturen verfügen. Das Honorar der Abschlussprüfer ist somit die 

einzige Determinante im Mehrjahresmodell anhand derer der Abschlussprüfer und das 

zu prüfende Unternehmen bzw. dessen Aufsichtsrat über eine Fortführung des Prü-

fungsauftrages entscheiden (DeAngelo, 1981a, S. 116 f.). Zusätzlich wird angenommen, 

dass sich die Kosten der Erstprüfung KE aus den regulären Prüfungskosten PK und den 

Startkosten SK, die ein Erstmandat mit sich bringt, zusammensetzen. Daraus ergibt sich: 

 

𝐾𝐸 =  𝑃𝐾 + 𝑆𝐾 (2.3) 

wobei: 

KE 

PK 

SK 

 

Kosten der Erstprüfung 

reguläre Prüfungskosten 

Startkosten 

 

 

Das Prüfungshonorar PH, das der Abschlussprüfer für die jährliche Prüfung des Unter-

nehmens erhält, ist für jedes Jahr identisch genau wie die regulären Prüfungskosten, 

wobei durch Abzinsung mit dem Faktor r die ewige Rente aller Honorare und Kosten 

der Folgeprüfungen berechnet wird. Nun muss betrachtet werden unter welchen Aspek-

ten ein Abschlussprüfer ein Mandat annimmt und auch fortführt. Im Falle eines negati-

ven Gesamtgewinns würde der Abschlussprüfer auf Basis rationaler und modelltheoreti-

scher Annahmen die Prüfung ablehnen. Aus dieser Überlegung ergibt sich Gleichung 

2.4, die den Gewinn π des Abschlussprüfers aus allen Prüfungen darstellt: 

 

π = (𝑃𝐻! − 𝐾𝐸)+
𝑃𝐻 − 𝑃𝐾

𝑟 = 0  (2.4) 

wobei: 

π 

PH 

r 

 

Gewinn  

Prüfungshonorar 

Zinssatz 

 

 

Dabei zeigt der erste Summand das Ergebnis aus der Erstprüfung, während der zweite 

Summand das abgezinste Ergebnis der Folgeprüfungen bzw. die abgezinsten Quasi-
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Renten darstellt. Da DeAngelo (1981a) in ihrer Betrachtung von einem vollkommenen 

Markt, auf dem Teilnehmer keine Monopolrenditen erwirtschaften können, ausgeht, 

muss der Gewinn langfristig Null sein. Liegt „Low-Balling“ vor, müssten die Gewinne 

der Folgeprüfungen somit den Verlust aus der Erstprüfung decken. 

 

Um die Verluste aus der Erstprüfung zu kompensieren, muss der Preis der Folgeprüfun-

gen so gewählt werden, dass sich zum einen aus diesem positive Quasi-Renten für den 

Abschlussprüfer ergeben und zum anderen der Verbleib des Prüfungsmandats gesichert 

ist. Gleichung 2.5 zeigt die Bedingung einer positiven Quasi-Rente für jede Folgeprü-

fung. Dies bedeutet, dass das Honorar des Abschlussprüfers in den Folgeprüfungen 

mindestens seinen Selbstkosten entspricht. Andernfalls wäre das Mandat langfristig 

nicht rentabel für den Prüfer (DeAngelo, 1981a, S. 121 f.). 

 

𝑃𝐾 ≤ 𝑃𝐻 (2.5) 

 

Die zweite Bedingung – der Erhalt des Prüfungsmandats – kann nur gesichert werden, 

wenn das Honorar des amtierenden Prüfers geringer ist als die Gesamtkosten, die dem 

Prüfungsmandant bei einem Prüferwechsel im Rahmen der Erstprüfung entstehen wür-

den. Diese Gesamtkosten nach einem Wechsel würden demnach aus den Kosten87 der 

Erstprüfung des neuen Prüfers sowie den Transaktionskosten88 des Mandanten beste-

hen. Da im Falle eines Wechsel davon ausgegangen wird, dass auch der neue Prüfer das 

Mandat unendlich lange hält, müssen auch in diesem Fall die Prüfungskosten der Fol-

geprüfungen abgezinst werden. Demgegenüber steht das diskontierte Folgeprüfungsho-

norar des amtierenden Abschlussprüfers. Um einen Wechsel zu verhindern, muss dieses 

kleiner sein als die Aufwendungen im Rahmen der Erstprüfung. Ungleichung 2.6 stellt 

dies dar: 

 

𝑃𝐻 +
𝑃𝐻
𝑟  <  𝐾𝐸 +  

𝑃𝐾
𝑟 + 𝑇𝐾  (2.6) 

wobei: 

TK 

 

Transaktionskosten  

 
                                                
87 Die Kosten der Erstprüfung bestehen aus den Startkosten und den regulären Prüfungskosten. 
88 Unter Transaktionskosten ist der Aufwand zu verstehen, der auf Seite des Mandaten aufgrund eines 
Prüferwechsels anfällt (Herkendell, 2007, S. 103).  
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Löst man nun Ungleichung 2.6 nach dem Prüfungshonorar auf und bezieht die erste 

erläuterte Bedingung (Ungleichung 2.5) mit ein, zeigt sich folgendes Ergebnis (DeAn-

gelo, 1981a, S. 121): 

 

𝑃𝐾 ≤ 𝑃𝐻 <  𝑃𝐾 +  
𝑇𝐾 + 𝑆𝐾  × 𝑟
(1+ 𝑟)   (2.7) 

 

Diese Ungleichung beschreibt die Honorarbandbreite des Abschlussprüfers bei Folge-

prüfungen um einerseits kostendeckend bzw. profitabel zu arbeiten und andererseits 

einen Prüferwechsel zu vermeiden. Der Verhandlungsspielraum des amtierenden Ab-

schlussprüfers ergibt sich aus den Transaktionskosten sowie den Startkosten, die für den 

Mandanten bei einem Wechsel neben den regulären Prüfungskosten anfallen würden 

(Jany, 2011, S. 75). 

 

Durch die vorangegangenen Erläuterungen ist es auch möglich die Honorargestaltung 

für Erstprüfungen zu erläutern. 

 

Der optimale Preis im vollkommenen Markt für eine erstmalige Prüfung setzt sich aus 

der Differenz der gesamten Erstprüfungskosten und den abgezinsten Quasi-Renten zu-

sammen (Gleichung 2.8). Der Subtrahend stellt dabei einen Gebührennachlass in der 

Erstprüfung dar und führt somit zu dem Phänomen „Low-Balling“ (Block, 2011, S. 40). 

 

𝑃𝐻! = 𝐾𝐸 −  
𝑃𝐻 − 𝑃𝐾

𝑟   (2.8) 

 

Nach DeAngelos Quasi-Renten-Modell (1981a) ist das „Low-Balling“ in der ersten 

Periode ein Zeichen von vollkommenem Wettbewerb. Bei Erstmandaten geben die Ab-

schlussprüfer die abgezinsten Quasi-Renten in Form eines Honorarnachlasses vollstän-

dig an die zu prüfenden Unternehmen weiter. Damit kann „Low-Balling“ per se nicht 

als unabhängigkeitsgefährdendes Phänomen betrachtet werden. Erst die Quasi-Renten, 

die die Abschlussprüfer in den Folgeperioden gezielt vereinnahmen wollen, verursachen 

Unabhängigkeitsprobleme und eine mögliche Beeinträchtigung der Urteilsfreiheit des 

Abschlussprüfers (DeAngelo, 1981a, S. 126 f.). Aufgrund des Startkosten- und Trans-
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aktionskostenvorteils des amtierenden Abschlussprüfers kann auch nicht mehr von ei-

nem vollkommenen Wettbewerb gesprochen werden. 

 

Demnach würden Regulierungsmaßnahmen zur Unterbindung von „Low-Balling“ das 

Ziel der Stärkung der Unabhängigkeit verfehlen. Durch die Sanktionierung von „Low-

Balling“ in der Erstprüfung würden die Quasi-Renten der Folgeprüfung zu echten Ren-

ten werden. 

 

Abbildung 7 stellt die Honorargestaltung visuell dar. Die gestrichelte Fläche, in der die 

Gesamtkosten der Erstprüfung das entsprechende Honorar übersteigen, zeigt den Hono-

rarnachlass, der an den Prüfungsmandant weitergegeben wird. Die ab Periode 1 erwirt-

schafteten Quasi-Renten werden durch das gepunktete Viereck dargestellt.  

 

 
Abbildung 7: Honorargestaltung im Quasi-Renten-Modell 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DeAngelo, (1981a, S. 122) 

 

Der Ansatz durch Regulierungsmaßnahmen „Low-Balling“ zu unterbinden, scheint 

nicht zielführend, da dadurch die unabhängigkeitsgefährdenden Quasi-Renten nicht 

eingeschränkt würden. Ein solcher Ansatz würde zu einer Umwandlung der Quasi-

Renten in echte Renten führen. Das Ziel der Abschlussprüfer wäre es gleichermaßen 

diese zukünftigen Renten einzunehmen, was zu einer Beeinträchtigung deren Urteils-

freiheit führen könnte (Qandil, 2014, S. 92). 
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Die empirische Untersuchung des deutschen Prüfungsmarkts der vorliegenden Arbeit 

findet auf Basis dieser Theorie statt, um Aussagen zum Grad des Wettbewerbs und der 

Unabhängigkeit der Abschlussprüfer zu treffen. Dabei wird es allerdings nicht möglich 

sein, eindeutige Angaben über das Auftreten von „Low-Balling“ zu treffen. Dieses Phä-

nomen kann nur bei einer klaren Kenntnis der Kostenstruktur des Abschlussprüfers 

nachgewiesen werden. Hingegen können durch das Auftreten von „Fee-Cutting“ Aus-

sagen zur Wettbewerbsintensität gemacht werden (Ewert, 1999, S. 43; Köhler et al., 

2010, S. 22; Lehmann, 2016, S. 91 f.).  

 

Weiterführende Überlegungen zu diesem Modell zeigen, dass spezifische Faktoren, wie 

z. B. die Größe des Abschlussprüfers, einen unmittelbaren Einfluss auf das Honorar 

haben. Deswegen wird nachfolgend näher auf solche Einflussfaktoren eingegangen. 

 

2.5.2.2 Einflussdeterminanten auf das Prüfungshonorar 

Eine elementare Erklärung für die Höhe des Honorars für Prüfungsleistungen kann 

durch die Bildung des Gleichgewichtspreises durch Nachfrage und Angebot gegeben 

werden (Köhler et al., 2010, S. 15 f.). Dabei wird die Nachfrage durch die zu prüfenden 

Unternehmen dargestellt, während die Abschlussprüfer das Angebot bilden. Nun stellt 

sich die Frage, durch welche spezifischen Faktoren der Marktteilnehmer die Angebots- 

und Nachfragekurve beeinflusst wird. Hierauf liefern zahlreiche Pricing-Studien der 

letzten Jahre Antworten. Dabei wird zumeist der Fokus auf die Determinanten der 

Nachfrager gelegt, da diese die Art und den Umfang des Prüfungsgegenstandes be-

schreiben. Die am häufigsten verwendeten Einflussfaktoren sind dabei die Größe, die 

Komplexität und das inhärente Risiko des Mandanten. Abhängig vom Untersuchungs-

schwerpunkt werden auch abschlussprüfergetriebene Faktoren wie z. B. die Größe des 

Abschlussprüfers und dessen Branchenspezialisierung hinzugezogen (Block, 2011, 

S. 62-67; Köhler et al., 2010, S. 17). 

 

Für die empirischen Modelle dieser Untersuchungen89 ist schließlich eine Operationali-

sierung der Einflussfaktoren notwendig, da diese als Kontrollvariablen einen wesentli-

chen Anteil der Honorarstreuung erklären können. Da die Auswahl der Einflussfaktoren 

                                                
89 Als Leitstudie in diesem Bereich gilt der Forschungsbeitrag von Simunic (1980). 
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und der dazugehörigen operationalisierten Größen auch für den empirischen Teil dieser 

Arbeit grundlegend ist, werden diese in den nachfolgenden Kapiteln erläutert. 

 

Cobbin (2002) und Hay, Knechel & Wong (2006) stellen auf internationaler Ebene um-

fangreiche Metaanalysen zu Honorarstudien vor und vergleichen die darin gewählten 

Einflussfaktoren auf das Prüferhonorar. Da beide Studien keine deutschen Untersu-

chungen enthalten, gibt Tabelle 8 einen Überblick über die in drei deutschen Honorar-

studien verwendeten operationalisierten Variablen (Krauß, Pronobis & Zülch, 2015, 

Köhler et al., 2010; Wild, 2010). Auch wird darin die ausländische Untersuchung von 

Simunic (1980) aufgeführt, da diese eine der ersten Honoraranalysen darstellt und sich 

zahlreiche weitere Studien daran orientieren. Hardies, Breesch und Branson (2013) wei-

sen mit 13.828 Beobachtungen die umfangreichste Stichprobe auf. Der Untersuchungs-

gegenstand dieser Analyse sind alle im Jahr 2008 in Belgien einer freiwilligen oder ver-

pflichtenden Abschlussprüfung unterliegenden Unternehmen. 

 

Tabelle 8 zeigt in den Spalten die in den Untersuchungen gewählten unabhängigen Va-

riablen auf das Prüfungshonorar, wobei der erste Spaltenabschnitt allgemeine Informa-

tionen zur Analyse angibt. Die Aufgliederung der Determinanten erfolgt dabei parallel 

zu den folgenden Kapiteln nach den Kategorien „Größe“, „Komplexität“ und „Risiko 

des Mandanten“ sowie „Größe des Abschlussprüfers“, „Prüfungsdauer“ und „Bera-

tungshonorar“. Vereinzelt werden aufgrund des Forschungsfokus sehr spezifische Vari-

ablen gewählt. Der Spaltenabschnitt „weitere“ zeigt eine Auswahl dieser.  

 

In mehreren Studien wird zudem von einigen Variablen der natürliche Logarithmus 

verwendet, um die Korrelation zum Prüfungshonorar valider darzustellen. In Tabelle 8 

wird aufgrund einer vereinfachten Darstellung nicht auf das Logarithmieren verwiesen. 
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Tabelle 8: Honorarstudien mit der abhängigen Variablen Prüfungshonorar 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

2.5.2.2.1 Größe des Mandanten  

Grundsätzlich zeigt sich, dass die Größe des Mandanten einen direkten Einfluss auf das 

Honorar hat. Denn je größer ein zu prüfendes Unternehmen ist, desto höher ist der Prü-

fungsaufwand und die Kosten und folglich auch das Honorar des Abschlussprüfers. Die 

Größe des Mandanten stellt in der Regel die Einflussvariable dar, die den größten Anteil 

an der Streuung des Prüferhonorars erklärt. Üblicherweise liegt der Erklärungsgrad der 

Streuung zwischen 50% und 70% (Hay et al., 2006, S. 169). In Bezug auf alle vorge-

stellten Studien (Tabelle 8) zeigt sich ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen 

Größenvariable und Prüferhonorar. 

 

Operationalisiert wird die Größe des Mandanten am häufigsten durch die Bilanzsumme 

und den Umsatz, wobei die Bilanzsumme mit klarem Abstand die den meisten Analy-

sen zu Grunde liegende Variable darstellt. In der Metaanalyse von Hay et al. (2006, 
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S. 158) wird in 158 Studien 105 mal die Bilanzsumme und 24 mal der Umsatz verwen-

det. Sämtliche deutschen Studien greifen ebenfalls auf erstere Variable zurück.  

 

In diesem Zusammenhang weisen Pong und Whittington (1994, S. 1082) darauf hin, 

dass die Verwendung von zwei Größendeterminanten zu Multikollinearität führen kann. 

Mit Ausnahme von Hardies et al. (2013) verwenden alle in Tabelle 8 dargestellten Stu-

dien die Bilanzsumme als einzige Größenvariable des Prüfungsmandats. 

 

Die Erklärung für die dominante Verwendung der Determinante „Bilanzsumme“ lässt 

sich auf den Prüfungsansatz zurückführen. Im Bereich der Abschlussprüfung orientieren 

sich die Prüfungsplanung und der methodische Prüfungsansatz in der Regel an der Bi-

lanz des zu prüfenden Unternehmens (Block, 2011, S. 58). Dies bedeutet, dass der Ab-

schlussprüfer das Ziel verfolgt, sich auf Basis der Bilanz einen ersten Eindruck vom 

Prüfungsgegenstand zu verschaffen und danach die Prüfung zu strukturieren. Insbeson-

dere bei Abschlussprüfungen von Prime Standard Unternehmen kann aufgrund des gro-

ßen Prüfungsumfangs davon ausgegangen werden, dass die Ressourcen- und Zeitpla-

nung der Abschlussprüfung im Wesentlichen anhand des Volumens der Bilanzpositio-

nen durchgeführt wird. Die Gewinn- und Verlustrechnung spielt hierbei nur eine sekun-

däre Rolle, da bereits ein wesentlicher Teil dieser im Rahmen der Bilanzprüfung bear-

beitet wurde (IDW, 2012, S. 2569). Dieser bilanzorientierte Ansatz lässt nun vermuten, 

dass auch die Gebührenkalkulation zu nicht unwesentlichen Bestandteilen auf Basis der 

Bilanzsumme geschieht und somit einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Hono-

rars hat. Hinsichtlich des funktionalen Zusammenhangs von Honorar und Bilanzsumme 

muss von einem nicht-linearen Verlauf ausgegangen werden (Simunic, 1980, S. 72). 

Köhler et al. (2010, S. 16) erklären dies durch die gleichbleibende Anzahl von Prü-

fungsfeldern trotz Anstieg der Bilanzsumme. Damit würde die Erhöhung der Vermö-

genswerte ein degressives Wachstum des Prüfungshonorars bedeuten. 

 

Neben der Bilanzsumme stellt auch der Umsatz eine Variable zur Größenabschätzung 

des Prüfungsmandanten dar, zumal aufgezeigt werden kann, dass sich die beiden Fakto-

ren Bilanzsumme und Umsatz linear zueinander verhalten (Hay et al., 2006, S. 169). 

Studien, die diese Determinante verwenden, führen die Unabhängigkeit von bilanzpoli-

tischen Maßnahmen dieser Variable als Vorteil im Vergleich zur Verwendung der Bi-

lanzsumme an (Chan, Ezzamel & Gwilliam, 1993, S. 766; Hardies et al., 2013). Block 
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(2011, S. 58) weist hingegen darauf hin, dass die branchenabhängige Berechnung des 

Umsatzes die Vergleichbarkeit dieses Faktors verringert. So kann z. B. die Umsatzglie-

derung eines typischen Industrieunternehmens nicht mit der eines Finanzdienstleisters 

verglichen werden. 

 

2.5.2.2.2 Komplexität des Mandanten 

Unternehmenskomplexität kann als das Ausmaß an Dezentralisierung und Diversifika-

tion der Strukturen eines Unternehmens beschrieben werden (Pong & Whittington, 

1994, S. 1076; Simunic, 1980, S. 172). U. a. erhöht sich dadurch die Komplexität des 

internen Kontrollsystems (IKS), da die Anzahl der auf diesem basierenden Entschei-

dungsprozesse steigt und eine zentrale Verwaltung dieser Prozesse zunehmend er-

schwert (Simunic, 1980, S. 172). Im Rahmen der Abschlussprüfung ist es nun die 

Pflicht des Prüfers, sich von der Angemessenheit, der Implementierung und der Wirk-

samkeit des IKS zu überzeugen (IDW, 2012, S. 2428). Für börsennotierte Gesellschaf-

ten wird in §§ 317 Abs. 4 und 321 Abs. 4 HGB explizit auf eine verpflichtende Prüfung 

des internen Überwachungssystems hingewiesen. Je komplexer und umfangreicher die 

Ausgestaltung dieses Systems ist, desto höher ist der zeitliche und personelle Aufwand 

der Prüfung. 

 

Die Messung der Komplexität erfolgt dabei zumeist anhand der Anzahl der Tochterge-

sellschaften oder der Anzahl der Segmente der Geschäftstätigkeit (Hay et al., 2006, 

S. 158). Die Verwendung der ersten Determinante führt zu der Argumentation, dass ein 

größerer Konsolidierungskreis zu erhöhtem Aufwand bei der Konsolidierung und der 

Eliminierung von Konzerntransaktionen führt und somit die Komplexität ansteigt. Es 

besteht allerdings die Gefahr der Multikollinearität zu den „Größen-Determinanten“, da 

die Anzahl der Tochtergesellschaften durchaus auch mit der Größe einer Gesellschaft in 

einem positiven Zusammenhang steht (Block, 2011, S. 59). Daher bietet die Anzahl der 

Geschäftsfelder eine mögliche Alternative. Nach dem IDW (2012, S. 1613) sind die 

Segmente nach den internen Organisations- und Berichtsstrukturen zu identifizieren. 

Dies zeigt klar, dass die Komplexität der internen Strukturen mit der Anzahl der Ge-

schäftssegmente steigt.  

 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  69 

Bei den analysierten Honorarstudien zeigt sich eine positive Signifikanz für die Variab-

len „Anzahl Tochtergesellschaften“ (Simunic, 1980, Wild, 2010), „Anzahl Segmente“ 

(Köhler et al., 2010; Krauß et al., 2015) und „Börsennotierung“90 (Hardies et al., 2013; 

Köhler et al., 2010; Krauß et al., 2013). Die Verhältnisgröße „Umsatz Ausland/Umsatz 

total“ (Krauß et al., 2015) weist ebenfalls eine signifikant positive Korrelation aus, wäh-

rend das Verhältnis aus ausländischer Bilanzsumme und gesamter Bilanzsumme (Simu-

nic, 1980) keine Signifikanz ergibt.  

 

2.5.2.2.3 Risiko des Mandanten 

Unter Mandantenrisiko werden einerseits das sog. inhärente Risiko und andererseits das 

Ausfallsrisiko verstanden.  

 

Ersteres wird als „die Anfälligkeit eines Prüffeldes für das Auftreten von Fehlern, die 

für sich oder zusammen mit Fehlern in anderen Prüffeldern wesentlich sind, unter der 

Annahme, es existiere kein IKS im Unternehmen“ verstanden (Dörner, 2002, S. 1745 

f.). Dabei unterliegen Prüffelder, die aufgrund ihrer größeren Fehlerwahrscheinlichkeit 

ein höheres inhärentes Risiko tragen, bei der Abschlussprüfung umfangreicheren und 

zeitaufwendigeren Prüfungshandlungen. Dieser risikoorientierte Prüfungsansatz zeigt 

einen positiven Zusammenhang zwischen inhärentem Risiko und Prüferhonorar auf 

(Hay et al., 2006, S. 170). 

 

Das Ausfallrisiko stellt die Insolvenzwahrscheinlichkeit eines Prüfungsmandats dar. Ein 

steigendes Risiko kann dem Abschlussprüfer in Form einer Risikoprämie vergütet wer-

den, da dieser im Fall einer solchen Insolvenz mit negativen Folgen wie z. B. Reputati-

onsverlust rechnen muss (Block, 2011, S. 60; Jany, 2011, S. 34; Pong & Whittington, 

1994, S. 1077). 

 

Hinsichtlich der Operationalisierung des inhärenten Risikos weist eine Mehrzahl der 

Studien auf risikoreiche Bilanzpositionen wie die Vorräte und Forderungen hin (Hay et 

al. 2006, S. 170; Simunic, 1980, S. 173). Variablen zur Messung stellen demnach das 

Verhältnis aus Vorräten und/oder Forderungen zur Bilanzsumme dar. Hay et al. (2006, 

S. 170) stellen in ihrer Metaanalyse fest, dass für 71% der 79 betrachteten Studien, die 

                                                
90 Bzw. Listung in einem DAX-Index. 
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diese Determinanten verwenden, ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen 

dem inhärenten Risiko und dem Prüferhonorar vorliegt. 

 

Variablen für das Ausfallrisiko stellen auf Verschuldung und Profitabilität des Prü-

fungsmandanten ab. Häufig verwendete Variablen sind das Verhältnis aus Jahresüber-

schuss und Bilanzsumme sowie das Verhältnis aus Verbindlichkeiten und Bilanzsumme 

(Hay et al., 2006, S. 170 f.). Es wird erwartet, dass sich mit steigender Verschuldung 

bzw. sinkender Profitabilität das Ausfallrisiko erhöht und dadurch auch das Honorar des 

Abschlussprüfers steigt. 

 

Die Form des Bestätigungsvermerks bzw. des Prüfungsurteils (z. B. versagt oder einge-

schränkt) stellt eine weitere Möglichkeit zur Operationalisierung des Mandantenrisikos 

dar (Simunic, 1980, S. 176). 

 

Hinsichtlich der Messung des Mandantenrisikos werden in Studien häufig zwei oder 

mehr Variablen verwendet, da vorrats- und forderungsbezogene Größen den Prüfungs-

mehraufwand darstellen sollen, während Faktoren, die auf Profitabilität und Verschul-

dung basieren, sich primär auf eine mögliche Risikoprämie beziehen (Köhler et al., 

2010, S. S 16 f.; Pong &Whittington, 1994, S. 1077). Diese Ausführungen können auch 

für die in Tabelle 8 dargestellten Studien bestätigt werden, denn jede der Untersuchun-

gen verwendet im Bereich des Mandantenrisikos mindestens zwei Variablen. Die Mehr-

zahl weist dabei eine positive Korrelation zwischen Risiko des Mandanten und Honorar 

aus. 

 

2.5.2.2.4 Prüfergröße, Prüfungsqualität und Prüferunabhängigkeit  

Während sich die Größe, die Komplexität und das Risiko des Prüfungsmandanten auf 

die Nachfrager im Prüfungsmarkt beziehen, stellt die Größe des Abschlussprüfers eine 

anbieterbezogene Einflussdeterminante auf das Prüferhonorar dar. 

 

DeAngelo (1981b) hat im Rahmen ihres Quasi-Renten-Modells einen theoretischen 

Erklärungsansatz für den Einfluss der Größe des Abschlussprüfers auf dessen Prüfungs-

qualität geliefert. 
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Demnach ist zu erwarten, dass mit steigender Anzahl der Mandate eines Prüfers sich 

auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass dieser über einen entdeckten Fehler wahr-

heitsgemäß Bericht erstattet, was mit einer höheren Prüfungsqualität91 gleichzusetzen ist 

(DeAngelo, 1981b, S. 191). Eine weitergehende Argumentation folgert daraus, dass 

Kapitalgeber bereit sind für eine höhere Prüfungsqualität eine Honorarprämie zu zahlen 

(Hay et al., 2006, S. 176). 

 

Die Erklärung92 des positiven Zusammenhangs zwischen Abschlussprüfergröße und 

Prüfungsqualität basiert auf der Annahme, dass dem Abschlussprüfer bei einem Man-

datsverlust Kosten aufgrund der nicht realisierten zukünftigen Quasi-Renten entstehen. 

Daraus ergibt sich die Gefahr, dass bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Ab-

schlussprüfer und Prüfungsmandanten die Urteilsfreiheit hinsichtlich einer neutralen 

Berichtserstattung eingeschränkt wird, um eine Mandatserhaltung zu gewährleisten. 

Zugleich wird davon ausgegangen, dass der Abschlussprüfer im Fall eines Bekanntwer-

dens der nicht berichteten Fehler weitere Prüfungsmandate und somit Quasi-Renten 

verliert. Je höher nun die Anzahl der Mandate einer Prüfungsgesellschaft ist, desto grö-

ßer auch die mögliche Einbuße bei Bekanntwerden einer nicht wahrheitsgemäßen Be-

richterstattung. Dies bedeutet, dass die Prüfungsqualität mit steigender Anzahl93 der 

Mandate zunimmt. Deswegen ist zu erwarten, dass große Prüfungsgesellschaften eine 

höhere Prüfungsqualität aufweisen als solche mit weniger Mandaten (DeAngelo, 1981b, 

S. 187-192). 

 

Dieser Effekt kann anhand einer Modellungleichung, mathematisch erklärt werden 

(Jany, 2011, S. 77 f.). Dabei werden die Kosten (SQ × a × u), die sich aus der Aufde-

ckung einer nicht wahrheitsgemäßen Berichterstattung für den Prüfer ergeben, dem zu 

erwarteten Aufwand (Q x v) aus einem spezifischen Mandatsverlust gegenübergestellt. 

Hierbei entspricht SQ der Summe der Quasi-Renten aller Prüfungsmandate eines Ab-

schlussprüfers, a dem Anteil des Quasirentenverlusts bei Aufdeckung einer nicht wahr-

heitsgemäßen Berichtserstattung und u der Wahrscheinlichkeit der Aufdeckung einer 

fehlerhaften Berichterstattung.  
                                                
91 Vgl. Kapitel 2.3.1 „Prüferunabhängigkeit und deren Einfluss auf Prüfungsqualität“. 
92 Die nachfolgende Erklärung stellt eine weitere Ausführung des in Kapitel 2.5.2.1 „Das Quasi-Renten-
Modell, „Fee-Cutting“ und „Low-Balling““ erläuterten Quasi-Renten-Modells dar. 
93 Im Modell wird davon ausgegangen, dass sich die Quasi-Renten jedes Prüfungskunden entsprechen 
und somit keine Ungleichgewichtung der Quasi-Renten hinsichtlich der Prüfungskunden entstehen (De-
Angelo, 1981b, S. 190). 
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Die Variable Q definiert sich als die Quasi-Rente aus einem spezifischen Mandat und v 

als die Wahrscheinlichkeit, dieses Mandat im Fall von Meinungsverschiedenheiten bei 

weiterhin bestehender Urteilsfreiheit zu verlieren. Ungleichung 2.9 zeigt nun die Bedin-

gung, die erfüllt sein muss, dass ein Abschlussprüfer bei vorliegenden Meinungsver-

schiedenheiten hinsichtlich entdeckter Fehler weiterhin objektiv Bericht erstattet. Die 

Ungleichung kann somit als Unabhängigkeitsbedingung bezeichnet werden. 

 

𝑆𝑄 × 𝑎 × 𝑢 ≥ 𝑄 × 𝑣  (2.9) 

wobei: 

SQ 

a 

u 

Q 

v 

 

Summe der Quasi-Renten 

Quasirentenverlust bei Fehleraufdeckung 

Wahrscheinlichkeit der Fehleraufdeckung 

Quasi-Rente eines Mandats 

Wahrscheinlichkeit des Mandatsverlusts bei uneingeschränk-

ter Unabhängigkeit 

 

 

Ferner wird davon ausgegangen, dass die Variablen a, u und v im Zeitverlauf konstant 

sind. Dadurch kann der Unterschied der Prüfungsqualität zwischen kleinen und großen 

Prüfungsgesellschaften erklärt werden. Je höher der Anteil einer einzelnen Quasi-Rente 

Q an den Gesamt-Renten SQ ist, desto größer ist die Gefahr, dass die Unabhängigkeits-

bedingung nicht mehr erfüllt wird. Aufgrund der größeren Anzahl an Mandanten ist das 

Verhältnis aus einer einzelnen Quasi-Rente Q zu sämtlichen Quasi-Renten SQ für große 

Prüfungsgesellschaften kleiner und dadurch die Unabhängigkeit zu einem einzelnen 

Mandanten größer als bei Prüfungsgesellschaften mit weniger Mandaten (DeAngelo, 

1981b, S. 189 f.). Somit kann im Rahmen dieses Modells mit Ungleichung 2.10 das 

unterschiedliche Ausmaß an Unabhängigkeit zwischen großen und kleinen Prüfungsge-

sellschaften erklärt werden: 

 
𝑎 × 𝑢
𝑣 ≥

𝑄
𝑆𝑄  (2.10) 

 

Die höhere Prüfungsqualität von großen Abschlussprüfungsgesellschaften kann eine 

höhere Prüfungsgebühr im Vergleich zu kleineren Abschlussprüfern rechtfertigen. Die-
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ses Phänomen wird in der Praxis und Literatur als „Fee-Premium“ bezeichnet (Block, 

2011, S. 63 f.).  

 

In einem Großteil der Studien wird für die Operationalisierung der Prüfungsqualität 

bzw. der Größe des Abschlussprüfers eine Dummy-Variable verwendet, die zwischen 

Big-Four- und Non-Big-Four-Prüfungsgesellschaften94 unterscheidet. 50 von 85 Hono-

raruntersuchungen der Metaanalyse von Hay et al. (2006, S. 176), die eine Big-Four-

Dummy-Variable nutzen, weisen einen signifikant positiven Zusammenhang zum Prü-

fungshonorar auf. Alle vorgestellten Studien verwenden eine Prüfer-Größen-Variable, 

wobei sich diese in der Anzahl der „n-größten“95 Prüfungsgesellschaften unterscheidet. 

 

Ein weiteres Surrogat wird auf Basis der Annahme gebildet, dass sich eine Branchen-

spezialisierung des Abschlussprüfers positiv auf die Prüfungsqualität auswirkt. Operati-

onalisiert wird dies mittels des Anteils der Honorare aus einer spezifischen Branche an 

den Gesamthonoraren. Aufgrund einer wesentlich geringeren Anzahl an Studien, die 

dieses Surrogat verwenden, einer inhomogenen Definition der Variable und häufiger 

insignifikanter Ergebnisse, lässt sich die Validität dieser Variable in Frage stellen (Hay 

et al., 2006, S. 176).  

 

Des Weiteren weist DeAngelo (1981b) in Form der Variablen Q/SQ auf eine mögliche 

Operationalisierung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gegenüber einem konkre-

ten Prüfungsmandat hin. Dabei stellt sich die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers als 

Hilfsvariable zwischen der Größe und der Prüfungsqualität dar: Mit zunehmender Grö-

ße des Abschlussprüfers erhöht sich dessen Unabhängigkeit und folglich die Qualität 

bei der Abschlussprüfung. Für die operationalisierten Variablen bedeutet dies, dass die 

Summe aller Quasi-Renten eines Prüfers in einer negativen Korrelation zu dem Unab-

hängigkeitsterm Q/SQ steht. Dieser weist wiederum ein negatives Verhältnis zur Dum-

my-Variable Big-n auf. Abbildung 8 zeigt die Zusammenhänge der drei Faktoren (oben) 

sowie derer operationalisierter Variablen (unten). 

  

                                                
94 Die Non-Big-Four-Prüfungsgesellschaften werden in der vorliegenden Arbeit als Second-Tier-
Prüfungsgesellschaften bezeichnet. 
95 In Kapitel 2.4 „Entwicklung der Marktstruktur“ wird die historische Entwicklung der „Big-n“ näher 
erläutert. 
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Abbildung 8: Zusammenhang der drei Hauptdeterminanten des konzeptionellen Modells 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DeAngelo (1981a) 

 

2.5.2.2.5 Prüfungsdauer 

Unter der Prüfungsdauer ist die Anzahl der aufeinander folgenden Jahre, die ein Ab-

schlussprüfer nach § 318 Abs. 1 HGB bestellt wird, zu verstehen. Erhält der amtierende 

Abschlussprüfer für die Prüfung des Folgejahrs keine Wiederbestellung, handelt es sich 

um einen Abschlussprüferwechsel96. DeAngelos (1981a) Modell enthält auch für den 

Zusammenhang zwischen diesen Variablen97 und dem Prüferhonorar mögliche Erklä-

rungen98. Um diesen Ansatz zu untersuchen, ist die Honorarentwicklung in den Folge-

jahren eines Abschlussprüferwechsels relevant. Dabei stützen sich die meisten Studien 

auf die ersten ein bis drei Jahre nach einem Wechsel. Die Mehrheit der Studien weist 

für die erste Abschlussprüfung nach einem Prüferwechsel einen signifikanten Honorar-

rückgang auf (Köhler et al., 2010, Krauß et al., 2015; Simunic, 1980, Wild, 2010). 

 

Auch das Jahr vor einem Prüferwechsel ist Gegenstand von Untersuchungen. Griffin 

und Lont (2005) stellen im Jahr vor einem Abschlussprüferwechsel einen Gebühren-

nachlass im Vergleich zum Vorjahr fest. Ihrer Meinung nach versucht der amtierende 

Abschlussprüfer in der Annahme eines möglichen bevorstehenden Wechsels durch eine 

Honorarreduktion die Wiederbestellung zu erreichen. 

 

Um den Einfluss der Prüfungsdauer auf das Honorar zu messen, werden zumeist Dum-

my-Variablen verwendet, die sich auf das jeweilige Jahr vor bzw. nach dem Prüfer-

wechsel beziehen (Block, 2011, S. 71). 

 

                                                
96 Vgl. 4.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“ bzgl. der Kapitalmarktreaktion auf Abschlussprüfer-
wechsel. 
97 Gemeint sind die „Prüfungsdauer“ und der „Abschlussprüferwechsel“. 
98 Kapitel 2.5.2 „Honorargestaltung“ zeigt diese Erklärungsansätze auf und unterscheidet dabei in Hono-
rar der Erstprüfung und Honorar der Folgeprüfung(en). 
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2.5.2.2.6 Beratungsleistungen 

Wie bereits in Kapitel 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars“ defi-

niert, kann das Honorar des Abschlussprüfers in das Prüfungshonorar aus der Ab-

schlussprüfung und die Gebühren aus sämtlichen weiteren Beratungs- und Prüfungsleis-

tungen aufgegliedert werden. Vereinfachend wird der zweite Bestandteil als Beratungs-

kosten oder Nicht-Prüfungshonorar bezeichnet (Herkendell, 2007, S. 193; Zimmer-

mann, 2008, S. 176). Der Zusammenhang von Prüfungs- und Beratungshonorar ist Ge-

genstand zahlreicher empirischer und konzeptioneller Studien. Hinsichtlich theoreti-

scher Konzepte erläutern primär zwei Erklärungsansätze einen möglichen Zusammen-

hang der Prüfungs- und Beratungskosten.  

 

Der Cohen Report (Commission on Auditor’s Responsibilities, 1978, S. 95) führt an, 

dass in den meisten Fällen eine inhaltliche Schnittmenge von Prüfungs- und Beratungs-

leistungen besteht. Demnach sammelt der Abschlussprüfer im Rahmen seines Prüfungs-

auftrags Erkenntnisse über das Unternehmen. Dabei kann es zur Aufdeckung von 

Schwachstellen kommen, deren Beseitigung die Inanspruchnahme von zusätzlichen 

Beratungsleitungen notwendig macht.  

 

Mit dem Anstieg des Prüfungshonorars geht nach Simunic (1984, S. 680) nun eine um-

fangreiche und detaillierte Prüfung einher. Dadurch steigen auch die durch den Ab-

schlussprüfer aufgedeckten Schwachstellen und in Folge die Nachfrage des Prüfungs-

mandanten bzgl. zu vergebender Beratungsaufträge. Nun stellt sich die Frage, wieso die 

zu vergebenden Aufträge für Beratungsleistungen gerade der amtierende Abschlussprü-

fer erhalten soll. Hierzu führt Simunic (1984, S. 680) an, dass es durch die Prüfung und 

Beratung aus einer Hand zu Effizienzgewinnen für das zu prüfende Unternehmen 

kommt. Dieses muss keine zusätzlichen Transaktionskosten aufwenden um eine geeig-

nete Beratungsgesellschaft zu suchen und diese in die Sachverhalte neu einzuführen. 

Hardies et al. (2013) zeigen in diesem Zusammenhang eine positive Korrelation zwi-

schen Prüfungs- und Beratungshonorar auf.  

 

Der zweite konzeptionelle Ansatz (Hay et al., 2006, S. 178 f.) geht von einer negativen 

Beziehung zwischen Prüfungs- und Beratungshonorar aus. Demnach ist davon auszuge-

hen, dass eine erhöhte Beratungstätigkeit bzw. höhere Beratungshonorare zu größeren 

Synergien zwischen Prüfung und Beratung führen. Dadurch wird der Aufwand im 
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Rahmen der Abschlussprüfung geringer und folglich auch das Prüfungshonorar. Das 

Ergebnis der Untersuchung von Krauß et al. (2015) stützt diese Theorie, da der Anteil 

der Beratungshonorare an den Gesamthonoraren in einem signifikant negativen Zu-

sammenhang zum  Prüfungshonorar steht. 

 

Wendet man nun DeAngelos (1981a) Quasi-Renten-Modell99 auf die Preisgestaltung für 

Beratungsleistungen und auf die beiden soeben beschriebenen Konzepte an, ist anzu-

nehmen, dass der Abschlussprüfer im Falle einer Ausschreibung des Beratungsauftrags 

den soeben erläuterten Kostenvorteil aufgrund des Wissensvorsprungs aus der Ab-

schlussprüfung nutzt. Dadurch kann er die Beratungsleistung billiger anbieten als seine 

Wettbewerber und würde somit bei reiner Betrachtung der Höhe der Beratungskosten 

die Ausschreibung für sich entscheiden. Eine Quersubventionierung der Abschlussprü-

fung durch die aus der Beratung vereinnahmten Gewinne scheint nach DeAngelo 

(1981a) weniger plausibel, da die Abschlussprüfungsgesellschaft gewinnmaximierend 

handelt und auch ohne Quersubventionierung Folgeprüfungen bereits zu einem geringe-

ren Honorar anbieten kann als Konkurrenzprüfer. Dieser Vorteil basiert auf den durch 

einen Prüferwechsel entstehenden Transaktions- und Startkosten. Die Ergebnisse von 

Hay et al. (2006, S. 179) zeigen, dass sich aus einer Mehrzahl der Studien eine positive 

Korrelation zwischen Prüfungs- und Beratungshonorar ergibt. Von 19 Untersuchungen 

weisen 16 einen positiven Zusammenhang auf, während drei eine negative Beziehung 

beschreiben.  

 

Dem Honorar aus Beratungsdienstleistungen kommt auch eine bedeutende Rolle bei der 

Unabhängigkeitsbetrachtung des Abschlussprüfers zu. Der Zusammenhang dieser As-

pekte wurde bereits im Rahmen der Prinzipal-Agenten-Theorie100 erläutert. Demnach 

zeigt sich eine Abnahme der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers bei einer Zunahme 

der Beratungshonorare, da eine erhöhte Gefahr der Beeinflussung der Urteilsfreiheit 

durch das Management besteht. 

 

                                                
99 Siehe Kapitel 2.5.2 „Honorargestaltung“. 
100 Siehe Kapitel 2.2.3.2 „Der Abschlussprüfer als Agent des Managements“. 
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2.5.2.2.7 Weitere Faktoren  

Die im Vorfeld beschriebenen Einflussfaktoren auf das Prüfungshonorar haben nicht 

den Anspruch auf eine vollständige Auflistung, sondern stellen gängige Determinanten 

mit meist hohem Erklärungsgrad dar. Abhängig von dem Forschungsschwerpunkt wer-

den in Studien zahlreiche weitere Faktoren hinzugezogen. Hierzu zählen u. a. die Exis-

tenz einer internen Revision, die Branche, der Sitz der Abschlussprüfungsgesellschaft, 

die Aktionärsstruktur sowie Meinungsverschiedenheiten zwischen Prüfer und Mandant. 

Auch wird der Einfluss bestimmter Ereignisse wie z. B. die Insolvenz von Enron und in 

deren Folge die Auflösung von Arthur Andersen auf das Prüfungshonorar untersucht. 

 

Da die Beschreibung aller Variablen den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde und 

keine wesentliche Relevanz für den weiteren Verlauf und das empirische Modell dar-

stellt, wird auf eine nähere Erläuterung verzichtet und auf die Literaturzusammenstel-

lungen von Cobbin (2002) und Hay et al. (2006) verwiesen. 

 

2.6 Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesen-

bildung  

Kapitel 2 „Der deutsche Prüfungsmarkt“ gibt einen Überblick über zwei für die Arbeit 

zentrale Theorien. Während mittels der Prinzipal-Agenten-Theorie die Notwendigkeit 

von normierten Rechnungslegungsstandards und von Prüfungsleistungen aufgezeigt 

wird, stellt das Quasi-Renten-Modell die Honorargestaltung hinsichtlich der Erstprü-

fungs- und Folgeprüfungsgebühr dar. Beide Modelle geben auch Erklärungsansätze für 

die Entwicklung der Konzentration des Prüfungsmarkts. Die Betrachtung der Markt-

strukturen zeigt schließlich auf, dass die Big-Four bzw. die zwei größten Prüfungsge-

sellschaften eine marktbeherrschende Stellung einnehmen und eine hohe Anbieterkon-

zentration vorliegt.  

 

Die erste Hypothese betrifft nun die Funktionalität des Wettbewerbs im Prüfungsmarkt. 

Denn nach dem Bundeskartellamt (2017) sind Eingriffe notwendig, wenn ein Unter-

nehmen seine marktbeherrschende Stellung i. S. d. Art. 18 Abs. 4 und 6 GWB miss-

bräuchlich ausnutzt. In diesem Zusammenhang zeigt das Quasi-Renten-Modell anhand 

der Honorargestaltung nach einem Prüferwechsel auf, ob ein funktionierender Preis-

wettbewerb auf dem Prüfungsmarkt vorliegt. Eine Verringerung des Honorars unter 
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dem neuen Prüfer würde ein Anzeichen für einen funktionierenden Preiswettbewerb 

darstellen. Die Hypothese hierzu lautet: 

 

H2.1: Nach einem Prüferwechsel zeigt sich ein signifikanter Rückgang des Prüfungsho-

norars.  

 

DeAngelo (1981a) zeigt in seinem Modell zudem auf, dass große Prüfungsgesellschaf-

ten im Vergleich zu kleineren aufgrund der höheren Mandatsanzahl unabhängiger ge-

genüber einzelnen Mandanten sind. Durch die größere Unabhängigkeit und die daraus 

resultierende höhere Prüfungsqualität können sich Honorarprämien für die Big-Four-

Gesellschaften ergeben. Die zweite Hypothese lautet demnach:  

 

H2.2: Nach einem Prüferwechsel von einem Big-Four- zu einem Second-Tier-

Abschlussprüfer zeigt sich ein signifikant höherer Honorarrückgang als bei einem 

Wechsel von einem Second-Tier hin zu einem Big-Four-Prüfer.  

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt des Kapitels war die Betrachtung der Abschlussprü-

ferunabhängigkeit. Hierbei wurde im Rahmen der beiden Modelle die Problematik von 

Honoraren aus Beratungsdienstleistungen aufgezeigt. Zudem wurde bereits ein erster 

Einblick hinsichtlich regulatorischer Bemühungen zur Stärkung der Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers gegeben. Daraus lassen sich nun zwei weitere Hypothesen ableiten:  

 

H2.3: Das Beratungshonorar und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers weisen einen 

signifikant negativen Zusammenhang auf. 

 

H2.4: Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers steigt im Untersuchungszeitraum. 

 

Da auf die Operationalisierung der Abschlussprüferunabhängigkeit erst in Kapitel 3.3 

„Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“ eingegangen 

wird, werden diese Hypothesen an dieser Stelle noch einmal aufgegriffen.  

 

Im Rahmen der Betrachtung der Honorargestaltung wurde anhand mehrerer Pricing-

Studien der Einfluss zahlreicher Variablen auf das Prüfungshonorar untersucht. Diese 

Analyse stellt einen wichtigen Teil für die eigene empirische Untersuchung dar. Tabel-
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le 9 gibt einen Überblick über die für die vorliegende Arbeit ausgewählten Variablen 

und zeigt in der dritten Spalte, auf Basis der Literaturanalyse, die vermutete Korrelation 

des unabhängigen Faktors zum Prüfungshonorar. Daraus ergeben sich die Hypothesen 

H2.5 bis H2.13.  

 

 
Tabelle 9: Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für das Prüferhonorar 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3 Regulierung und Bilanzpolitik 

Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich mit der Regulierung des Abschlussprü-

fungsmarkts und der damit in Zusammenhang stehenden Bilanzpolitik. 

 

Das Prinzipal-Agenten-Modell101 stellt eine Erklärung für die Notwendigkeit regulie-

render Maßnahmen dar. Rechtliche Normen bilden den im Interesse verschiedener An-

spruchsgruppen, wie z. B. den Prinzipalen, geltenden Rahmen für eine Unternehmens-

berichterstattung. Aufgrund des Informationsvorsprungs des Managements soll die Be-

richterstattung unter Einhaltung vorgegebener Rechnungslegungsnormen eine Rechen-

schaftsfunktion gegenüber den Kapitalgebern bieten (Lopatta, 2006, S. 10). Wegen der 

Veränderung von Märkten und externer Einflüsse ist es notwendig, regulatorische Nor-

men stetig anzupassen. Es kann somit von einem dynamischen Regulierungsprozess 

gesprochen werden (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 34). Bezogen auf den Markt für 

Abschlussprüfung wirken die eingeführten regulatorischen Normen zum einen auf den 

Abschlussprüfer und zum anderen auf das zu prüfende Unternehmen. Um die Auswir-

kungen dieses regulatorischen Prozesses zu untersuchen, stellt die Bilanzpolitik eine 

geeignete Größe dar. In Bezug auf den Abschlussprüfer zeigt das Ausmaß an Bilanzpo-

litik die operationalisierte Größe für die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers auf (Satt-

ler, 2011, S. 6; Wiemann, 2011, S. 344; Zimmermann, 2008, S. 176). 

 

Ein Abschlussprüfer, der i. S. DeAngelos (1981b) unabhängig vom zu prüfenden Man-

dat ist, wird Bilanzpolitik im Graubereich nicht dulden und eine Verzerrung der tatsäch-

lichen Unternehmenslage aufgrund der Ausreizung der bilanziellen Spielräume unter-

binden (Wiemann, 2011, S. 26). Durch das Ausmaß an Bilanzpolitik eines Prüfungs-

mandanten können somit Rückschlüsse auf die Unabhängigkeit und die Prüfungsquali-

tät des Abschlussprüfers gezogen werden (Müller, 2006, S. 45). Hierbei muss allerdings 

beachtet werden, dass das Ausmaß der Bilanzpolitik nicht alleine durch den Abschluss-

prüfer eingeschränkt wird, sondern auch durch die direkte Wirkung von regulierenden 

Maßnahmen. So kann der Regulierungsträger den bilanzpolitischen Spielraum des Bi-

lanzierenden hinsichtlich spezifischer Bilanzierungssachverhalte durch die Neueinfüh-

rung von Normen einschränken. Im Falle einer eindeutigen Regelung des Bilanzie-

rungssachverhalts und der damit einhergehenden vollkommenen Aufhebung des bilanz-

                                                
101 Siehe Kapitel 2.2 „Das Prinzipal-Agenten-Modell und die Notwendigkeit von Prüfungsleistungen“. 
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politischen Spielraums liegt die Funktion des Abschlussprüfers nur mehr in der Kon-

trolle der Einhaltung der Norm.  

 

Abbildung 9 zeigt diesen soeben erläuterten Zusammenhang (durchgezogene Pfeile) 

zwischen der Bilanzpolitik, die einerseits durch den Prüfungsmandanten betrieben wird, 

andererseits durch die regulatorischen Normen des Gesetzgebers direkt sowie durch den 

Abschlussprüfer indirekt eingeschränkt wird. Die gestrichelten Pfeile implizieren, dass 

durch das Ausmaß an Bilanzpolitik auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und 

auf die Auswirkungen regulatorischer Maßnahmen beim zu prüfenden Unternehmen 

geschlossen werden kann. 

 

 
Abbildung 9: Zusammenhang zwischen Regulierung, Bilanzpolitik und Prüferunabhängigkeit  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.1 Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts 

Das Ziel dieses Kapitels ist es, die Entwicklung der Regulierung im Zeitraum von 2005 

bis 2014, der auch Basis der empirischen Analyse ist, zu untersuchen. Um einen besse-

ren Überblick zu geben und die Einordnung des betrachteten Regulierungszeitraums zu 

ermöglichen, werden auszugsweise auch Regulierungsmaßnahmen vor 2005 erläutert. 

Dabei werden schwerpunktmäßig regulatorische Normen einbezogen, deren Regulie-

rungsadressat Abschlussprüfer und Abschlussprüfungsgesellschaften sind. Normen, die 

sich an die bilanzierenden Unternehmen richten, sind kein unmittelbarer Gegenstand der 

nachfolgenden Darstellung. 
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Die Definition des Begriffs „Regulierung“ stellt den Ausgangspunkt dieses Kapitals 

dar. Auf dieser Basis wird die internationale und nationale Entwicklung der Regulie-

rung des Abschlussprüfungsmarktes beschrieben. Während sich die Betrachtung auf 

US-Ebene auf Regulierungstendenzen beschränkt, werden für den nationalen Bereich 

einzelne Regulierungsnormen untersucht und deren Auswirkungen auf den Abschluss-

prüfungsmarkt erörtert. Da die deutsche Gesetzgebung im Rahmen der Mitgliedschaft 

Deutschlands in der EU maßgeblich von Institutionen dieser vorgegeben wird, werden 

auch solche Normen spezifisch erläutert. Zuletzt sollen die Erkenntnisse der einzeln 

vorgestellten Regulierungsnormen zu einer Langzeitregulierungsstrategie des Regulie-

rungsträgers verdichtet werden. 

 

3.1.1 Begriffsabgrenzung und Definition  

„Regulierung“ weist in der Literatur eine Vielzahl von Definitionen auf (Blersch, 2007, 

S. 11; Bögelein, 1990, S. 10). Dies liegt an unterschiedlichen Problemstellungen, Ziel-

setzungen und Rechtsgebieten auf die diese angewandt wird und wirken soll. Dadurch 

besteht bis heute in der Literatur und der Gesetzgebung keine konsensfähige Definition 

von „Regulierung“ (Blersch, 2007, S. 11). Für die Prüfungsmarktregulierung ist deswe-

gen eine eindeutige Abgrenzung und Definition notwendig, die nachfolgend herausge-

arbeitet wird. 

 

Sax (1878, S. 65) führt den Begriff der Regulierung erstmals in Deutschland im Rah-

men einer Forschungsarbeit über das deutsche Verkehrswesen ein. Seine Auffassung 

eines staatlich regulierten Unternehmens ist ein „Übergangsgebilde zwischen Privat- 

und Gemeinwirtschaft, durch welches unter den Formen der Privatwirtschaft gemein-

wirtschaftliche Zwecke realisiert werden“ (Sax, 1878, S. 65). 

 

In Deutschland wurde dem Begriff „Regulierung“ bis zu den 1970er Jahren nur noch 

eine geringe Bedeutung zugewiesen, wogegen er in den USA in Theorie und Praxis bis 

dahin starke Anwendung gefunden hat. So werden unter dem amerikanischen Regulie-

rungsbegriff bis heute jegliche Interventionen der sogenannten „Regulatory Commissi-

ons“ – hierbei handelt es sich um weitgehend unabhängige Organisationen mit umfang-

reichen legislativen, judikativen und exekutiven Befugnissen – gegen zu regulierende 

Wirtschaftsbereiche und Märkte verstanden (Blersch, 2007 S. 11 f.). Blersch (2007, 
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S. 12) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass aufgrund der spezifischen amerikani-

schen rechtlichen Ausgestaltung die Definition allerdings nicht auf Deutschland über-

tragen werden kann.  

 

Ab den 1970er Jahren hat sich der Begriff dann über die amerikanische Deregulie-

rungsdebatte verstärkt in Deutschland etabliert (Blersch, 2007, S. 12). In dieser Zeit 

sind verschiedene Definitionen entstanden, die sich primär aus dem unterschiedlichen 

Blickwinkel des jeweiligen Betrachters ergeben. Während im Bereich Staats- und Ver-

waltungsrecht sämtliche Handlungsformen und Maßnahmen des öffentlichen Rechts 

unter den Regulierungsbegriff fallen, wird darunter in der Politikwissenschaft hingegen 

eher die Instrumentalfunktion, die als Steuerungsinstrument Handlungsgebote und auch 

-verbote vorgibt, verstanden (Fischer, 2009, S. 9; Schaefer, 2016, S. 334). Fischer 

(2009, S. 67) fügt hinzu, dass das politikwissenschaftliche Regulierungsverständnis 

deutlich weiter gefasst ist als das juristische, da sich ersteres auch auf politisches Han-

deln und auf Bereiche außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens bezieht. In der Ökono-

mie sollen staatliche Einrichtungen die freien Marktkräfte durch Eingriffe beschränken. 

 

Neben diesen exemplarisch aufgezählten Auffassungen von Regulierung stellen Müller 

und Vogelsang (1979, S. 342) eine für diese Arbeit zentrale Definition des Regulie-

rungsbegriffs auf. Indem die Autoren nicht ein spezifisches Regulierungsfeld in Augen-

schein nehmen, sondern generelle Grundanforderungen in den Vordergrund stellen, 

entsteht eine weit gefasste Definition, die jedoch durch die Anpassung an das spezifi-

sche Regulierungsumfeld eine klare Abgrenzung und Definition des Regulierungsbe-

griffs gibt. Dabei verstehen sie unter Regulierung das Vorliegen von drei Charakteristi-

ka, die der Autor dieser Arbeit unter den Begriffen „Regulierungsträger“, „Regulie-

rungsinstrument“ und „Regulierungsadressat“ zusammenfasst. Unter „Regulierungsträ-

ger“ wird eine unabhängige, oft staatlich organisierte Regulierungsbehörde verstanden, 

die durch Regulierungsinstrumente – das sind Eingriffe und Interventionen – das Ver-

halten des „Regulierungsadressats“ – ein spezifisch definierter Wirtschaftssektor bzw. 

dessen Marktakteure - beeinflussen und einschränken. 

 

Zwar ist in Deutschland die Regulierung nach wie vor durch staatliche Stellen geprägt, 

es zeigt sich jedoch national und international eine Erweiterung der Regulierungsträger 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  84 

hin zu sog. Standardsettern und Institutionen mit empfehlendem Charakter (Wagenhofer 

& Ewert, 2015, S. 27). Abbildung 10 zeigt mögliche Regulierungsträger auf.  

 

 
Abbildung 10: Unterteilung der Regulierungsträger 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ebbers (2001, S. 30), Wagenhofer und Ewert (2015, S. 27) 

 

Als regulatorische Instrumente werden die staatliche Beteiligung an Unternehmen, Vor-

schriften in der Preisgestaltung, Marktzugangsbarrieren und die Einschränkung der Ge-

staltungsfreiheit genannt.  

 

Blersch (2007, S. 15) ergänzt die Definition von Müller und Vogelsang (1979) um das 

Merkmal „gesetzliche Regulierungsgrundlage“. Er argumentiert, dass sämtliche regula-

torische Eingriffe immer auf einer gesetzlichen Grundlage erfolgen müssen, was sich 

wiederum aus dem Gesetzesvorbehalt102 und der Wesentlichkeitstheorie103 ergibt. Zu-

dem wird in dieser erweiterten Begriffsbestimmung das konkrete „Regulierungsziel“ 

nicht einbezogen. Als solches Ziel werden die Motivation und der Grund für die Einfüh-

rung von regulatorischen Maßnahmen verstanden. Zentrales Ziel der Regulierung ist die 

Vermeidung von bzw. die Korrektur bei Marktversagen. Dies bedeutet, dass der Regu-

lierungsträger – entgegen der „Theorie der unsichtbaren Hand“104 nach Adam Smith 

(1776) – in Märkte interveniert um das Marktgleichgewicht zu garantieren bzw. dieses 

wiederherzustellen und um ineffiziente Ergebnisse zu vermeiden (Noth, 2013, S. 5). 

Formen des Marktversagens können die Entstehung von Monopolen, externe Effekte 
                                                
102 Hierbei handelt es sich um „den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wonach diese nur 
dann in die Rechte der Bürger eingreifen darf, wenn sie hierzu per Rechtsnorm ermächtigt ist“ (Ritter-
shofer, 2007, S. 280). 
103 Unter „Wesentlichkeitstheorie“ ist zu verstehen, dass „alle wesentlichen Entscheidungen im Staat dem 
Parlament vorbehalten sind“ (Isensee & Kirchhof, 2007, S. 208). 
104 Unter der Theorie der unsichtbaren Hand ist die Selbstregulierung und die Selbststeuerung von Märk-
ten, die zum größtmöglichen Gemeinwohl führen, zu verstehen (Bendixen, 2009).  
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(Nichtexistenz von Märkten sowie Überproduktion) und ruinöser Wettbewerb sein (Vo-

gelsang, 1982, S. 3). Aufgrund der mangelhaften Operationalisierbarkeit dieses zentra-

len Ziels kann für einzelne Regulierungsmaßnahmen ein spezifischeres Ziel festgelegt 

werden. Dieses wird durch den Regulierungsträger zumeist in dem jeweiligen Normen-

entwurf angegeben. Die Umsetzung der Regulierung erfolgt schließlich im Rahmen 

einer Regulierungsnorm. 

 

Abbildung 11 zeigt nun die sechs Einflussfaktoren, die den Regulierungsbegriff i. S. d. 

vorliegenden Forschungsarbeit bestimmen.  

 

 
Abbildung 11: Definition von „Regulierung“ 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Müller und Vogelsang (1979, S. 342), Blersch (2007, S. 15) 

 

Nun geht es darum, die sechs Regulierungsmerkmale auf den der vorliegenden Arbeit 

zugrunde liegenden Regulierungsbereich anzuwenden. Hierzu liefert Zilch (2010, 

S. 2 f.) einen Erklärungsansatz. In einem ersten Schritt unterscheidet er interne und ex-

terne Regulierung. Dabei versteht er unter ersterer Regelungen, die innerhalb von Ge-

sellschaften getroffen werden und den Rahmen der eigenen Strategiegestaltung und 

Arbeitsweise festlegen. Dies bedeutet für den vorliegenden Fall, dass sich Wirtschafts-

prüfungsgesellschaften selbst regulieren können. Die externe Regulierung lässt sich nun 

anhand der sechs Regulierungsmerkmale genauer erläutern und stellt die Grundlage für 

den Regulierungsbegriff dieser Arbeit und in Bezugnahme auf den Prüfungsmarkt dar.  

 

Regulierungsträger sind Institutionen, die für den Erlass der einzelnen Regulierungs-

normen verantwortlich sind. Im Rahmen der Harmonisierung des Abschlussprüfungs-
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markts handelt es sich hierbei auf oberster Ebene um die EU-Kommission105, die im 

Rahmen von EU-Verordnungen und -Richtlinien ein Rahmenwerk für die nationale 

Umsetzung von Regularien vorgibt (Marten et al., 2015, S. 106). Diese Vorgaben wer-

den durch den nationalen Träger, die deutsche Legislative, im Rahmen des Gesetzge-

bungsverfahrens umgesetzt. Eine Besonderheit des Wirtschaftsprüfungsmarkts stellt die 

weitgehende Selbstverwaltung106 des Berufsstands dar. Berufsständische Organisatio-

nen sind z. B. die WPK107 und das IDW. So können diese Organisationen bei der Regu-

lierung des Berufsstands und der Berufsausübung eine Teilfunktion des Regulierungs-

trägers übernehmen (IDW, 2017; Marten et al., 2015, S. 105-108, WPK, 2016e). Die 

Rolle dieser Organisationen als Regulierungsträger ist allerdings stark eingeschränkt 

und kommt der des Gesetzgebers nicht gleich.  

 

Der Regulierungsadressat108 i. S. dieser Arbeit ist der deutsche Markt für Wirtschafts- 

bzw. Abschlussprüfungsdienstleistungen. Die Adressaten sind somit Abschlussprüfer 

und Abschlussprüfungsgesellschaften. Die Instrumente zur Regulierung dieses Markts 

sind nicht eindeutig abgrenzbar, fallen aber nach Unterteilung von Müller und Vogel-

sang (1979, S. 342) schwerpunktmäßig in die Bereiche „Marktzugangsbarrieren“ und 

„Einschränkung der Gestaltungsfreiheit“.  

 

Die Umsetzung der Instrumente erfolgt mittels Regulierungsnormen. Darunter fallen 

Gesetze, Verordnungen, Urteile, Standards und Empfehlungen.109  

 

Die gesetzliche Regulierungsgrundlage stellt dabei die Ermächtigung des Regulierungs-

trägers zur Intervention dar und wird meist mittels Gesetz oder Verwaltungsanordnung 

abgebildet (Blersch, 2007, S. 15). Hinsichtlich Standards und Empfehlungen von priva-

ten und öffentlichen Gremien sowie Verbänden wird dieses Prinzip meist aufgrund ei-

                                                
105 Die Abschlussprüferverordnung (2014) und die Abschlussprüferrichtlinie (2014), die am 03.04.2014 
durch das Europäische Parlament und am 14.04.2014 durch den Ministerrat verabschiedet wurden, stellen 
exemplarisch ein solches Rahmenwerk dar, das nach Inkrafttreten am 07.06.2014 innerhalb von zwei 
Jahren durch die Mitgliedsstaaten umgesetzt werden muss (Buhleier, Niehues & Splinter, 2014, S. 147). 
106 In einer Pressemitteilung (BMWi, 2015) im Rahmen der Reform der Aufsicht der Abschlussprüfer 
betont Bundesminister Gabriel die zentrale Bedeutung der Selbstverwaltung des Berufsstands der Wirt-
schaftsprüfer für eine effektive und bürokratiearme Verwaltung. 
107 Die WPK ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die u. a. neben der Durchführung des Zulassungs- 
und Prüfungsverfahrens für das Wirtschaftsprüfungsexamen, hinsichtlich der Regulierungstätigkeit die 
Möglichkeit hat, Regelungen zur Berufsausübung in Form von Satzungen zu erlassen (WPK, 2016e).  
108 Alternativ wird auch der Begriff „Regulierungsobjekt“ verwendet. 
109 Siehe hierzu auch Abbildung 10: „Unterteilung der Regulierungsträger“. 
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ner fehlenden gesetzlichen Grundlage durchbrochen. Als Beispiel kann hier das DRSC 

– ein privates Rechnungslegungsgremium – angeführt werden. Dieses ist auf vertragli-

cher Basis durch das BMJV dazu ermächtigt, Standards zur Anwendung der Grundsätze 

über die Konzernrechnungslegung zu erlassen (DRSC, 2017). Das IDW – ein Verband 

– weist weder eine gesetzliche noch vertragliche Legitimation auf. Da die Stellungnah-

men des IDW allerdings wesentliche Entscheidungsgrundlagen der Judikative im Falle 

eines Gerichtsverfahrens darstellen, kann eine bestehende Bindungswirkung dadurch 

begründet werden (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 28). 

 

Hinsichtlich des Regulierungsziels wird häufig die Senkung der Marktkonzentration, 

die Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers sowie die (Wieder-) Gewinnung 

des Vertrauens des Kapitalmarkts angeführt (Bundesregierung, 2003; EU-Kommission, 

2010). Auf die einzelnen Ziele spezifischer Regulierungsmaßnahmen wird an dieser 

Stelle nicht eingegangen, da diese im Rahmen der Vorstellung110 der einzelnen Normen 

erläutert werden. 

 

Das oberste Ziel der Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts ist die Sicherung des 

Vertrauens der Kapitalgeber (und weiterer Anspruchsgruppen) in die Abschlussprüfung. 

I. S. d. Prinzipal-Agenten-Modells leisten die Kapitalgeber gegenüber dem Manage-

ment bei der Kapitalüberlassung einen Vertrauensvorschuss, da sie die konkreten Moti-

ve der Agenten nicht kennen und nur eingeschränkte persönliche Kontroll- und Schutz-

maßnahmen gegen ein mögliches opportunistisches Verhalten dieser haben (Herkendell, 

2007, S. 27). Ein wesentlicher Pfeiler des Vertrauens der Kapitalgeber ist die Unter-

nehmensberichterstattung nach den Rechnungslegungsstandards, die erst durch die Ab-

schlussprüfung Glaubwürdigkeit erlangt. Kommt es nun zu einem Vertrauensverlust des 

Kapitalmarkts in die Abschlussprüfung, wird zugleich die Glaubwürdigkeit der Bericht-

erstattung in Frage gestellt und damit das Vertrauen in die Agenten. Dies kann zu einer 

Gefährdung der Stabilität des Kapitalmarkts führen.  

 

Nach Herkendell (2007, S. 27 f.) kann das Ziel der Vertrauenssicherung in die Siche-

rung der Unabhängigkeit, die Sicherung der Haftung, die Reduzierung von Fehlverhal-

ten, die Erhöhung von Transparenz und die Wirksamkeit eines Aufsichts- und Kontroll-

                                                
110 Vgl. Kapital 3.1.2.2 „Nationale und Europäische Regulierung“. 
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systems gegliedert werden. Dabei setzen einzelne Regulierungsnormen unterschiedliche 

Schwerpunkte bei deren Regulierungsziel. Auf diese wird in der Erläuterung der natio-

nalen und internationalen Entwicklung der Regulierung sowie der Erläuterung spezifi-

scher Normen nachfolgend genauer eingegangen.  

 

3.1.2 Regulatorische Entwicklung 

Die beiden nachfolgenden Kapitel betrachten die regulatorische Entwicklung des Ab-

schlussprüfungsmarkts auf internationaler sowie nationaler und europäischer Ebene. 

Zwar untersucht die vorliegende Arbeit die Regulierung des deutschen Abschlussprü-

fungsmarkts, da die USA allerdings eine Leitfunktion und Vorreiterrolle in der Regulie-

rung des Abschlussprüfungsrechts einnehmen, werden zunächst US-Regulierungs-

tendenzen erläutert. 

 

Aufgrund der Mitgliedschaft Deutschlands in der EU ist die nationale Gesetzgebung im 

Rahmen der Umsetzung von Richtlinien maßgeblich durch EU-Institutionen bestimmt. 

Deswegen werden auch zentrale EU-Normen erläutert. Durch die anschließende Vor-

stellung konkreter nationaler Gesetze sollen deren Inhalte und Auswirkungen auf den 

Abschlussprüfungsmarkt erörtert werden. 

 

3.1.2.1 US-Regulierung 

Mit der Verabschiedung des SOX (2002) am 30.07.2002 führte der amerikanische Ge-

setzgeber drastische Verschärfungen des Kapitalmarkt- und Abschlussprüferrechts ein 

und reagierte damit u. a. auf den bis dahin größten111 amerikanischen Unternehmenszu-

sammenbruch und Bilanzskandal des US-Energiekonzerns Enron (Boecker, 2010, S. 74; 

Zilch, 2010, S. 111).  

 

Enron, das im Jahr 2000 mit einem Umsatz von USD 101 Mrd. das siebtgrößte Unter-

nehmen der USA war, musste im Dezember 2002 aufgrund von Zahlungsunfähigkeit 

Insolvenz anmelden (Burger & Schmelter, 2012, S. 1; Rügemer, 2012, S. 130). Ermitt-

lungen der SEC ergaben, dass Enron in großem Ausmaß Bilanzfälschungen vorgenom-

men hatte (Burger & Schmelter, 2012, S. 2). Peemöller und Hofmann (2005, S. 29) be-
                                                
111 Gemessen an den im Jahr 2002 bestandenen Vermögensgegenständen von Enron in Höhe von 
USD 63 Mrd. (Polei, 2009, S. 1). 
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schreiben als übergeordnetes Ziel dieser Bilanzmanipulationen Enrons „das Verbergen 

der Verbindlichkeiten und das Vortäuschen nicht existierender Gewinne“. 

 

Dem Abschlussprüfer Arthur Andersen wurde in diesem Zusammenhang die Verletzung 

von Kontrollpflichten, die Vergabe uneingeschränkter Bestätigungsvermerke trotz 

Kenntnis der Bilanzmanipulationen sowie Justizbehinderung vorgeworfen (Burger & 

Schmelter, 2012, S. 2; Peemöller & Hofmann, 2005, S. 35).112 

 

Die Verurteilung von Arthur Andersen wegen Justizbehinderung führte zum Entzug der 

Prüfungslizenz in zahlreichen US-Bundesstaaten und schließlich zur Auflösung der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Glückler, 2004, S. 105). 

 

Durch die Einführung des SOX verfolgt die US-Regierung nun an oberster Stelle die 

Wiedergewinnung des Vertrauens der Anleger in die Finanzmärkte sowie die Verbesse-

rung der Unternehmensberichterstattung (Eibelshäuser, 2011, S. 86). Der SOX ist in elf 

Abschnitte unterteilt, die sich primär an kapitalmarktorientierte Unternehmen sowie 

deren Abschlussprüfer richten. 

 

Die Regulierung der Abschlussprüfung findet dabei in wesentlichen Bestandteilen in 

den Abschnitten eins und zwei statt (SOX, 2002). So wird das PCAOB, ein Überwa-

chungs- und Kontrollgremium für alle Abschlussprüfer von Unternehmen, die einen 

Kapitalmarkt in Anspruch nehmen, der der Berufsaufsicht der SEC unterliegt, einge-

richtet (Deimel, Heuptel & Wiltinger, 2013, S. 455). 

 

Das PCAOB unterliegt der SEC und ist zuständig für die Registrierung der Prüfungsge-

sellschaften, den Erlass von Normen u. a. in den Bereichen Prüfungsdurchführung und 

Prüferunabhängigkeit, die Untersuchungen bzgl. der Einhaltung dieser Normen sowie 

das „Enforcement“113 (PCAOB, 2017a; SOX, 2002, S. 750).  

 

                                                
112 Letztinstanzlich hat im Mai 2005 der oberste US-Gerichtshof die ursprüngliche Verurteilung von 
Arthur Andersen wegen Justizbehinderung für nichtig erklärt und somit einen Freispruch getroffen (Pee-
möller & Hofmann, 2005, S. 35). 
113 Unter „Enforcement“ wird hierbei die Sicherstellung der Normeneinhaltung verstanden. Regelverstöße 
von Abschlussprüfungsgesellschaften werden in diesem Zusammenhang vom PCAOB sanktioniert 
(PCAOB, 2017b). 
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Der SOX enthält in Abschnitt zwei zahlreiche Normen, die eine Stärkung der Ab-

schlussprüferunabhängigkeit fördern sollen. Zwei der weitreichendsten dieser Regelun-

gen betreffen das Verbot der Erbringung bestimmter Beratungsleistungen durch den 

Abschlussprüfer an den Prüfungsmandanten sowie die interne Rotationspflicht des Prü-

fers. Section 201 zählt neun Dienstleitungen auf, welche nicht parallel zur Abschluss-

prüfung erbracht werden dürfen. Es handelt sich dabei um Buchhaltungs-, Beratungs- 

und Bewertungsdienstleistungen, Rechtsberatung in Zusammenhang mit der Abschluss-

prüfung, die Implementierung von Finanzinformationssystemen, versicherungsmathe-

matische Gutachten sowie Dienstleistungen, die in Zusammenhang mit der internen 

Revision, mit dem Personalwesen oder in Verbindung mit Investmententscheidungen 

stehen (SOX, 2002, S. 771 f.). Section 203 schreibt für die verantwortlichen und leiten-

den Prüfungspartner nach fünf Jahren eine Rotationspflicht mit einer Abkühlungsphase 

von fünf Jahren vor. Mitglieder des Prüfungsteams dürfen erst nach einem Jahr eine 

Stelle beim Prüfungsmandanten annehmen (SOX, 2002, S. 774 f.) Die im Entwurf des 

SOX angedachte externe Rotationspflicht wurde hingegen bisher nicht eingeführt 

(Hofmann, 2008, S. 295 f.). 

 

Die US-amerikanische Verschärfung des Abschlussprüfungsrechts betrifft nicht nur 

mittelbar, sondern auch unmittelbar den deutschen Markt für Abschlussprüfung. Neben 

Unternehmen, die an einer US-Börse notiert sind und somit der Aufsicht der SEC unter-

stehen, gilt der SOX auch für deren Abschlussprüfer. Der Sitz des Unternehmens bzw. 

des Abschlussprüfers spielt dabei keine direkte Rolle in Hinblick auf die Geltung des 

SOX.114 Deswegen müssen deutsche Aktiengesellschaften, die an einer US-Börse no-

tiert sind, genau wie Abschlussprüfer mit Sitz in Deutschland, die bei einem solchen 

SEC-Unternehmen die Abschlussprüfung durchführen, die Normen des SOX befolgen 

(Volkwein, 2007, S. 12 f.). 

 

Mittelbar hat die US-amerikanische Regulierung des Prüfungsmarkts Einfluss auf zahl-

reiche Gesetzesvorlagen und -akte in Deutschland. So kann exemplarisch der Einfluss 

des SOX auf das BilReG (2004; BilReG-E, 2004, S. 40) und das APAG (2004; APAG-

E, 2004, S. 32) aufgeführt werden (Hein, 2008, S. 218). Diese beiden Normen enthalten 

zentrale Elemente des SOX.  

                                                
114 Die SEC (2017) und das PCAOB (2017c) erstatten auf ihren Internetseiten Bericht über die registrier-
ten ausländischen Prüfungsmandate und Abschlussprüfer. 
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3.1.2.2 Nationale und Europäische Regulierung 

Auf nationaler Ebene können im Wesentlichen zwei bedeutsame Regulierungstenden-

zen für den Abschlussprüfungsmarkt identifiziert werden. Dabei handelt es sich zum 

einen um die fortschreitende Angleichung von nationalen Rechnungslegungsnormen an 

internationale Standards und zum anderen um die verstärkte Regulierung der Ab-

schlussprüfung. 

 

Die Forderung nach einheitlicheren Rechnungslegungsnormen und einem integrierteren 

globalen Kapitalmarkt wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre ausgesprochen, als sich 

zahlreiche deutsche und europäische Großkonzerne im Rahmen der Investorensuche an 

den US-Kapitalmarkt wandten (Mayr, 1999, S. 2; Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 25). 

Der Börsengang der Daimler-Benz AG im Jahr 1993 an der New Yorker Börse kann 

hierbei als Auslöser der Angleichungsgedanken aufgeführt werden. Aufgrund der ver-

pflichteten Bilanzierung nach US-GAAP für das Listing an der NYSE wurde die Daim-

ler Benz AG zur Doppelbilanzierung nach lokalen und US-Standards verpflichtet. Die 

Überleitungsrechnung, die von einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von DM 615 

Mio. nach deutschen Standards zu einem Jahresverlust nach US-GAAP in Höhe von 

DM 1,84 Mrd. führte, macht die enormen Abweichungen der beiden Rechnungsle-

gungsvorschriften deutlich (Grasl, 2012, S. 126). 

 

Nach weiteren Börsengängen115 deutscher Unternehmen an US-Börsen und die damit 

verpflichtende US-GAAP-Bilanzierung sowie durch die sich immer stärker durchset-

zende freiwillige Doppelbilanzierung116,117 bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften 

wurde die Harmonisierung bzw. Internationalisierung der Rechnungslegungsstandards 

zu einem bedeutenden Ziel von nationalen und internationalen Regulierungsträgern er-

klärt (Heyd & Meffle, 2008, S. 593).  

 

                                                
115 Nach dem US-Börsengang von Daimler-Benz AG folgten die SGL Carbon AG und die Deutsche Te-
lekom AG im Jahr 1996 sowie die VEBA AG und die Hoechst AG im Jahr 1997 (Grasl, 2012, S. 126; 
Zwirner, 2007, S. 152).  
116 Unter Doppelbilanzierung versteht der Autor neben der Anwendung der nationalen Rechnungsle-
gungsnormen die zusätzliche Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsstandards, wobei US-
GAAP und IFRS als international anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze gelten (Heyd & Meffle, 2008, 
S. 594). 
117 In Deutschland hat die Puma AG im Jahr 1993 als erstes kapitalmarktorientiertes Unternehmen eine 
Doppelbilanz nach HGB und IAS vorgelegt. Bereits 1994 folgten u. a. die Bayer AG, die Heidelberger 
Zement AG und die Schering AG (Grasl, 2012, S. 126). 
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Der deutsche Gesetzgeber verfolgt seither zum einen die Angleichung von nationalen 

Standards an die internationalen Normen und hat zum anderen Erleichterungen für Un-

ternehmen, die eine Doppelbilanzierung verfolgen, etabliert. In diesem Zusammenhang 

bezeichnen Heyd und Meffle (2008, S. 593) den am 24.04.1998 im Rahmen des 

KapAEG (1998) in Kraft getretenen § 292a HGB i. d. F. des 24.04.1998 als Durch-

bruch, da diese Norm Mutterunternehmen kapitalmarktorientierter Unternehmen erst-

mals unter bestimmten Voraussetzungen das Wahlrecht erteilt, den HGB-

Konzernabschluss durch einen entsprechenden IFRS-Abschluss zu ersetzen.118 

 

Des Weiteren hat die zunehmende globale Verbreitung der IFRS sowie die wachsende 

Internationalisierung der Kapitalmärkte die Standardsetter von IFRS und US-GAAP zu 

Harmonisierungs- und Konvergenzbestrebungen dieser beiden internationalen Rech-

nungslegungsstandards veranlasst (Gödde, 2010, S. 14; Peters, 2009, S. 2).119 

 

Der soeben beschriebene Angleichungsprozess von IFRS und US-GAAP sowie der von 

nationalen Rechnungslegungsnormen an die internationalen Standards stellt keine un-

mittelbare Regulierung des Berufsstandes des Wirtschaftsprüfers dar. Da dadurch aller-

dings ein erheblicher Umsetzungsaufwand und zahlreiche strukturelle und organisatio-

nale Anpassungen innerhalb der Abschlussprüfungsgesellschaften notwendig sind, müs-

sen diese Regulierungstendenzen im Verlauf der Arbeit beachtet werden.  

 

Ähnlich wie in den USA kommt es auch in Europa und in Deutschland um die Jahrtau-

sendwende vermehrt zu Bilanzskandalen (Kampe, 2011, S. 37). Exemplarisch sind dazu 

auf nationaler Ebene die Flowtex Technologie GmbH & Co. KG und die  Comroad AG 

sowie im europäischen Ausland die Ahold N. V. und Parmalat S. p. A. zu nennen.120 

Durch diese Unternehmenszusammenbrüche und verstärkt durch die Insolvenz der En-

ron Corp. wird in Europa der Ruf nach einer ordnungsmäßigen Unternehmensführung 

                                                
118 Der bis zum 31.12.2004 befristete § 292a HGB i. d. F. des 24.04.1998 wurde durch die Umsetzung 
einer IAS-Verordnung (2002) im Rahmen des BilReG (2004) abgelöst. Diese schreibt für kapitalmarkt-
orientierte Unternehmen für die Geschäftsjahre ab 2005 bzw. ab 2007 die Aufstellung eines Konzernab-
schlusses nach IFRS vor (Heyd & Keitz, 2007, S. 235). 
119 Mit dem Norwalk Agreement (FASB & IASB, 2002) und weiteren Vereinbarungen in den Jahren 
2006 (FASB & IASB, 2006) und 2008 (FASB & IASB, 2008) verfolgen die Standardsetter von IFRS und 
US-GAAP die Absicht der Harmonisierung und Zusammenführung dieser beiden Standards um somit 
eine grenzüberschreitende, qualitativ hochwertige und vergleichbare Berichterstattung zu gewährleisten 
(Gödde, 2010, S. 14). 
120 Für eine nähere Schilderung der Bilanzskandale wird auf Peemöller und Hofmann (2005) verwiesen.  
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und -überwachung laut (Kampe, 2011, S. 38). Zentrale Regulierungsadressaten der da-

rauffolgenden Regulierungswelle sind (kapitalmarktorientierte) Unternehmen sowie 

Wirtschaftsprüfer in deren Rolle als Abschlussprüfer. Als übergeordnetes Ziel der Ein-

griffe führt die EU-Kommission (2004) die Wiederherstellung des Vertrauens in die 

Rechnungslegung und die Finanzmärkte an.  

 

Als erste Reaktion auf die Bilanzskandale legt die EU-Kommission (2003) im Mai 2003 

einen Aktionsplan vor, der das weitere Vorgehen und zentrale Meilensteine der geplan-

ten Regulierung beinhaltet (Hofmann, 2008, S. 235). In ihrer Funktion als Rahmenge-

setzgeber hat die EU in den folgenden Jahren schließlich Normen zur Umsetzung des 

Aktionsplans erlassen (Schmiele, 2012, S. 253).121 

 

Die Novellierung der 8. EU-Richtlinie (Abschlussprüferrichtlinie, 2006) stellt dabei die 

zentrale Norm zur Regulierung des Abschlussprüferrechts dar. Die sog. Abschlussprü-

ferrichtlinie (2006) wurde am 09.06.2006 veröffentlicht und musste innerhalb von zwei 

Jahren von den Mitgliedern der EU in nationales Recht umgesetzt werden. Die Richtli-

nie umfasst umfangreiche Vorgaben zur Registrierung und Zulassung von Wirtschafts-

prüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, zur Unabhängigkeit des Abschlussprü-

fers und Qualitätssicherung sowie zur Einrichtung einer Kontrollinstanz über den Be-

rufsstand der Wirtschaftsprüfer (Abschlussprüferrichtlinie, 2006). Für Unternehmen 

von öffentlichem Interesse i. S. d. Art. 2 Nr. 13 Abschlussprüferrichtlinie ergeben sich 

verschärfte Anforderungen. Diese betreffen u. a. die Erstellung eines Transparenzbe-

richts und erhöhte Anforderungen an die Unabhängigkeit des Prüfers und die Qualitäts-

kontrolle (Herkendell, 2007, S. 135). 

 

Als Reaktion auf die Finanz- und Bankenkrise im Jahr 2008 veröffentlicht die EU-

Kommission im Oktober 2010 ein Grünbuch (EU-Kommission, 2010), das sich mit 

weiteren Regulierungsmaßnahmen des Abschlussprüfungsmarkts auseinandersetzt und 

einen öffentlichen Diskurs über mögliche Eingriffe anregen soll. Ein Verordnungsvor-

schlag (EU-Kommission, 2011) über die Regulierung von Unternehmen öffentlichen 

                                                
121 Neben der Abschlussprüferrichtlinie (2006) zählen hierzu die Änderungen der 4. und 7. EU-Richtlinie 
(Abänderungsrichtlinie, 2006) sowie die Transparenzrichtlinie (2004). Da die beiden letztgenannten 
Normen nicht unmittelbar einen Eingriff in das Abschlussprüferrecht darstellen, sondern primär auf die 
Regulierung der bilanzierenden Einheiten abzielen, werden diese Gesetze im weiteren Verlauf der Arbeit 
nicht genauer erläutert. 
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Interesses sieht u. a. eine externe Pflichtrotation regulär nach sechs Jahren mit einer 

Abkühlungsphase von vier Jahren sowie das Verbot prüfungsfremde Dienstleistungen 

dem Prüfungsmandanten zu erbringen vor.  

 

Die finale Umsetzung des Grünbuchs findet schließlich durch die Veröffentlichung der 

Abschlussprüferverordnung (2014) und der Abschlussprüferrichtlinie (2014) im Mai 

2014 gesetzlichen Ausdruck und schreibt den EU-Mitgliedsstaaten die Umsetzung die-

ser Normen bis 17.06.2016 vor (Abschlussprüferrichtlinie, 2014; Abschlussprüferver-

ordnung, 2014). In deren Mittelpunkt standen weiterhin Unternehmen öffentlichen Inte-

resses (Buhleier et al., 2014, S. 148). Hinsichtlich der externen Pflichtrotation und des 

Beratungsverbots stellt diese Fassung im Vergleich zum Vorschlag (EU-Kommission, 

2011) aus dem Jahr 2011 eine deutlich weichere Umsetzung dar. Demnach hat die ver-

pflichtende Rotation des Abschlussprüfers nach spätestens zehn Jahren zu erfolgen, 

wobei eine Verkürzung dieses Zeitraums durch die Mitgliedsstaaten vorgenommen 

werden kann. Auch eine Verlängerung auf 20 Jahre kann optiert werden, wenn nach 

zehn Jahren das Prüfungsmandat ausgeschrieben wird oder eine Verlängerung auf 24 

Jahre, wenn nach Ablauf der ersten zehn Jahre ein Joint-Audit erfolgt. Für ausgeschie-

dene Abschlussprüfer und sämtliche Mitglieder dieses Netzwerks gilt eine Abkühlungs-

phase von mindestens vier Jahren (Abschlussprüferverordnung, 2014, S. 97 f.).  

 

Die EU-Reform sieht zwar kein Totalverbot von Nicht-Prüfungsleistungen vor, die für 

den Abschlussprüfer unzulässigen Dienstleistungen wurden allerdings erweitert. Den 

EU-Mitgliedsstaaten wird freigestellt, weitere Dienstleistungen zu verbieten oder die 

durch die EU-Liste nicht zulässigen Dienstleistungen zu erlauben, sofern sie keine 

Auswirkungen auf die zu prüfenden Abschlüsse haben (Abschlussprüferverordnung, 

2014, S. 86 f.).  

 

Auf nationaler Ebene hat die Bundesregierung (2003) mit der Veröffentlichung eines 

10-Punkte-Maßnahmenkatalogs zur Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anle-

gerschutzes auf die durch die Bilanzskandale ausgelöste Vertrauenskrise reagiert. Die-

ser kann als deutsche Antwort auf den US-amerikanischen SOX gesehen werden, wobei 

es sich hierbei nur um einen Aktionsplan handelt. Die Bundesregierung strebt nach Sei-

bert (2003, S. 693) damit das Ziel an, „das im vergangenen Jahr eingebüßte Vertrauen 
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der Anleger in die Integrität, Stabilität und Transparenz der Aktienmärkte zurückzuge-

winnen, um so die Leistungsfähigkeit des Finanzmarktes Deutschland zu stärken“. 

 

Punkt fünf und sechs des Programms betreffen dabei unmittelbar die Regulierung des 

Abschlussprüferrechts. Punkt vier bezieht sich auf den Angleichungsprozess der natio-

nalen Rechnungslegungsvorschriften an die internationalen Standards (Bundesregie-

rung, 2003, S. 5, 7, 9):  

 

- „4. Punkt: Fortentwicklung der Bilanzregeln und Anpassung an internationale 

Rechnungslegungsgrundsätze 

 

- 5. Punkt: Stärkung der Rolle des Abschlussprüfers 

 

- 6. Punkt: Überwachung der Rechtmäßigkeit konkreter Unternehmensabschlüsse 

durch eine unabhängige Stelle („Enforcement“)“ 

 

Die in Abbildung 12 aufgeführten nationalen Gesetze sind in großen Bestandteilen aus 

dem Maßnahmenkatalog der Bundesregierung (2003) abzuleiten. Auch handelt es sich 

um weitere Normen, die sich auf die Regulierung des Kapitalmarkt- und Abschlussprü-

ferrechts beziehen. Da diese Gesetze genau wie der Maßnahmenkatalog weit über die 

Regulierung des Abschlussprüfungsrechts hinausgehen, wäre eine Erläuterung aller 

nationalen Normen nicht zielführend. Aufgrund dessen beschränkt sich der Autor in 

seinen nachfolgenden Ausführungen auf die Erläuterung der Normen, die eine maßgeb-

liche und unmittelbare Auswirkung auf das Abschlussprüferrecht haben. Es handelt sich 

dabei um die in Abbildung 12 dunkelgrau gefärbten Kästen. Das Datum unter jedem 

Gesetz stellt den Tag des Inkrafttretens dar. Obwohl der Untersuchungszeitraum des 

empirischen Teils der vorliegenden Arbeit die Jahre 2005 bis 2014 umfasst, werden 

auch zahlreiche Gesetze einbezogen, deren Inkrafttreten bereits vor dem Jahr 2005 statt-

fand. Der Autor geht dieser Vorgehensweise nach, da diese Normen zum Teil erst nach 

2005 Anwendung erlangen und erheblichen Einfluss auf den Untersuchungszeitraum 

haben. Es findet keine vollumfängliche Beschreibung dieser Normen statt. Ziel ist es, 

dem Leser einen groben Überblick über die Gesetze zu geben und bedeutende Aspekte 

näher zu erläutern.  
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Abbildung 12: Auswahl und Inkrafttreten erläuterter Regulierungsmaßnahmen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.1.2.2.1 BilReG 

Das Gesetz zur Einführung internationaler Rechnungslegungsstandards und zur Siche-

rung der Qualität der Abschlussprüfung (Bilanzrechtsreformgesetz - BilReG) trat am 

10.12.2004 in Kraft. Es setzt zahlreiche von der EU erlassene Rechtsakte122, Empfeh-

lungen123 und erste Maßnahmen des 10-Punkte-Programms der Bundesregierung um. 

Damit gilt das BilReG als eine der ersten zentralen Maßnahmen zur Regulierung des 

Abschlussprüfungsmarkts in Folge der Bilanzskandale um die Jahrtausendwende. 

 

Laut Gesetzentwurf des Deutschen Bundestags ist es dessen Regulierungsziel, „im Hin-

blick auf die aktuellen internationalen Rechnungslegungsstandards das Vertrauen in die 

Aussagekraft von Unternehmensabschlüssen und die Unabhängigkeit und Objektivität 

sowie das Testat des Abschlussprüfers zu stärken und entsprechende Vorgaben des eu-

ropäischen Bilanzrechts in nationales Recht umzusetzen“ (BilReG-E, 2004, S. 1). 

 

Inhaltlich kann das BilReG in Normen unterteilt werden, die zum einen die Rechnungs-

legung per se und zum anderen die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers betreffen 

(Herkendell, 2007, S. 140-148).  

                                                
122 Dazu zählen die IAS-Verordnung (2002), die Schwellenwertrichtlinie (2003), die Fair-Value-
Richtlinie (2001) und die Modernisierungsrichtlinie (2003). 
123 Es handelt sich dabei um die Kommissionsempfehlung (2002) hinsichtlich Grundprinzipien zur Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers in der EU. 
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Erstere beziehen sich v. a. auf die Einführung der IAS-/IFRS-Rechnungslegung für 

deutsche Konzernabschlüsse. I. S. eines integrierten europäischen Kapitalmarkts wird 

damit „die Fortentwicklung der Bilanzregeln und Anpassung an internationale Rech-

nungslegungsgrundsätze“ vorangetrieben (Bundesregierung, 2003, S. 5-7). So werden 

i. S. d. Art. 4 der IAS-Verordnung kapitalmarktorientierte Unternehmen nach § 315a 

Abs. 1 und 2 HGB i. d. F. des BilReG dazu verpflichtet, für Geschäftsjahre, die nach 

dem 01.01.2005 beginnen, einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungsle-

gungsstandards aufzustellen.124 § 325 Abs. 2a HGB i. d. F. des BilReG stellt auf Einzel-

abschlussebene das Wahlrecht dar, einen zusätzlich erstellten IAS-/IFRS-

Jahresabschluss anstelle des HGB-Abschlusses offenzulegen (BilReG, 2004, S. 3172). 

Für den Prime Standard der Deutschen Börse bedeutet dies, dass alle in diesem Index 

gelisteten Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2005 bzw. vereinzelt ab 2006 auf Kon-

zernebene nach den internationalen Rechnungslegungsstandards Bericht erstatten müs-

sen. Aufgrund der daraus resultierenden Anpassungen kann sich z. B. ein Mehraufwand 

für den Abschlussprüfer ergeben, was wiederum Auswirkungen auf die Honorarhöhe 

des Prüfers haben kann. Des Weiteren ergeben sich aus dem BilReG die Erweiterung 

der Angaben im Anhang und Lagebericht, sowie eine Erhöhung der Schwellenwerte für 

die Erleichterung und Befreiung kleiner und mittelgroßer Unternehmen (BilReG, 2004; 

BilReG-E, 2004; Herkendell, 2007, S. 141 f.) Da die Änderungen in diesen Bereichen 

für die vorliegende Arbeit keine zentrale Bedeutung darstellen, wird auf deren Erläute-

rung verzichtet.  

 

Die Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers stellt neben der Vereinheitli-

chung der Rechnungslegung das zweite zentrale Ziel des BilReG dar. In der Begrün-

dung zum Gesetzentwurf des BilReG spricht sich der Gesetzgeber dafür aus, dass vor 

dem Hintergrund der vergangenen nationalen und internationalen Unternehmenskrisen 

reine Grundsätze zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers nicht ausreichend erschei-

nen und Einzelfallregelungen zwingend notwendig seien (BilReG-E, 2004, S. 27). Auf 

dieser Basis hat sich der Regulierungsträger im Rahmen des BilReG für den Erlass 

                                                
124 Gesellschaften, „von denen lediglich Schuldtitel zum Handel in einem geregelten Markt eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaats des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum [...] zugelassen sind, oder Wertpapiere zum öffentlichen Handel in einem Dritt-
staat zugelassen sind und die zu diesem Zweck seit dem Geschäftsjahr, das vor dem 11.09.2002 begann 
international anerkannte Rechnungslegungsstandards anwenden“ (z. B. US-GAAP), sind erst ab dem 
Geschäftsjahr, das nach dem 31.12.2006 beginnt, zur Anwendung von internationalen Rechnungsle-
gungsstandards verpflichtet (BilReG, 2004, S. 3176; Art. 57 EGHGB). 
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konkreter Regelungen zur Unabhängigkeitsstärkung entschieden (BilReG-E, 2004, 

S. 27).  

 

Die bedeutendste Änderung betrifft die Einführung des Selbstprüfungsverbots. Danach 

ist es einem Wirtschaftsprüfer nicht mehr gestattet, zugleich als Abschlussprüfer und als 

Erbringer von bestimmten Beratungs- und Bewertungsleistungen tätig zu sein. Damit 

soll vermieden werden, dass bestimmte Inhalte vom gleichen Abschlussprüfer sowohl 

erstellt als auch in Folge geprüft werden. In einem solchen Fall bestünde die Gefahr, 

dass eine objektive und unbefangene Prüfung nicht mehr möglich wäre (BilReG-E, 

2004, S. 27). Es ist allerdings hervorzuheben, dass sich das Selbstprüfungsverbot nur 

auf spezifische Leistungen, die in direktem Zusammenhang mit der Abschlussprüfung 

stehen, bezieht und ein großer Teil an Beratungs- sowie Bewertungsleistungen weiter-

hin parallel zur Abschlussprüfung erbracht werden kann. 

 

Der Grundsatz des Selbstprüfungsverbots ist im Rahmen des BilReG in § 319 Abs. 3 

HGB i. d. F. des BilReG verankert. Diese Norm führt an, dass Wirtschaftsprüfer von 

der Abschlussprüfung ausgeschlossen sind, wenn diese im zu prüfenden Geschäftsjahr 

oder bis zur Erteilung des Testats nachfolgende Leistungen erbracht oder bei diesen 

mitgewirkt haben, wobei § 319 Abs. 3 Nr. 3 lit. a) HGB i. d. F. des BilReG bereits vor 

Inkrafttreten des BilReG galt: 

 

- Führung der Bücher oder Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 319 Abs. 3 Nr. 3 

lit. a) HGB i. d. F. des 01.07.2002 

 

- Durchführung der internen Revision in verantwortlicher Position (§ 319 Abs. 3 

Nr. 3 lit. b) HGB i. d. F. des BilReG 

 

- Erbringung von Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen (§ 319 

Abs. 3 Nr. 3 lit. c) HGB i. d. F. des BilReG 

 

- Erbringung von eigenständigen versicherungsmathematischen Leistungen oder 

Bewertungsleistungen, die sich wesentlich auf den Jahresabschluss auswirken 

(§ 319 Abs. 3 Nr. 3 lit. d) HGB i. d. F. des BilReG 
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Für diese Leistungen und weitere Sachverhalte, die einen Ausschluss des Wirtschafts-

prüfers von der Abschlussprüfung bedingen, wurde der Begriff der „Befangenheitsbe-

sorgnis“ eingeführt (§ 319 Abs. 2 HGB i. d. F. des BilReG; BilReG-E, 2004, S. 38). 

Demnach liegt die Besorgnis der Befangenheit vor, wenn „aus Sicht  eines vernünftigen 

und verständigen Dritten genügend objektive Gründe vorliegen, an seiner [Abschluss-

prüfer] Unvoreingenommenheit zu zweifeln“ (BilReG-E, 2004, S. 38). Diese Gründe 

betreffen geschäftliche, finanzielle oder persönliche Beziehungen.125 

 

Auf weitere Anpassungen des § 319 HGB i. d. F. des 01.07.2002 „Auswahl des Ab-

schlussprüfers“, die aus dem BilReG hervorgehen, wird nicht eingegangen, da diese zu 

einem Großteil redaktioneller Art sind. 

 

Neben den soeben erläuterten Ausschlussgründen des § 319 HGB i. d. F. des BilReG 

hat der Gesetzgeber im Rahmen des BilReG zudem „besondere Ausschlussgründe bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse“ festgelegt, die durch § 319a HGB i. d. F. des 

BilReG eingeführt wurden. Da die Stichprobe der empirischen Untersuchung der vor-

liegenden Arbeit auch Konzernberichte kapitalmarktorientierter Unternehmen analy-

siert, ist diese Norm für die zugrunde liegende Untersuchung relevant.  

 

Zusätzlich zu den in § 319 Abs. 2 und 3 HGB i. d. F. des BilReG aufgeführten Aus-

schlussgründen ergeben sich nun vier weitere Gründe für kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen, die einen Ausschluss als Abschlussprüfer begründen können: 

 

- Der durch das Prüfungsmandat (oder von Unternehmen, an denen die zu prüfen-

de Gesellschaft mindestens 20% der Anteile besitzt) erwirtschaftete Anteil am 

Gesamtumsatz des Wirtschaftsprüfers beträgt in den letzten fünf Jahren jeweils 

mehr als 15% (§ 319a Abs. 1 Nr. 1 HGB i. d. F. des BilReG).126 

 

- Die Erbringung von Rechts- und Steuerberatungsleistungen wirken sich unmit-

telbar und wesentlich auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

                                                
125 Vgl. Kapitel 2.3.2 „Unabhängigkeitsgefährdende Faktoren“. 
126 Bei dieser Regulierungsmaßnahme handelt es sich um eine Verschärfung. Denn im Rahmen des 
BilReG wird der prozentuale Anteil der Honorare aus einem einzelnen Prüfungsmandat am Gesamtum-
satz des Abschlussprüfers von 30% auf 15% herabgesetzt. 
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lage des zu prüfenden Jahresabschluss aus (§ 319a Abs. 1 Nr. 2 HGB i. d. F. des 

BilReG). 

 

- Die Entwicklung, Einrichtung und Einführung von Rechnungslegungsinformati-

onssystemen wird ausgeschlossen (§ 319a Abs. 1 Nr. 3 HGB i. d. F. des Bil-

ReG). 

 

- Der Wirtschaftsprüfer hat bereits sieben Mal oder öfters den Bestätigungsver-

merk nach § 322 HGB des zu prüfenden Unternehmens unterzeichnet, wobei ei-

ne Cooling-Off Periode von drei Jahren besteht (§ 319a Abs. 1 Nr. 4 HGB 

i.  d. F. des BilReG).127 

 

Weitere Änderungen betreffen das in § 318 Abs. 3 HGB i. d. F. des BilReG geänderte 

Ersetzungsverfahren des Abschlussprüfers. Die bis dahin mögliche Anfechtungs- und 

Nichtigkeitsklage gegen den Beschluss der Hauptversammlung bei Besorgnis der Be-

fangenheit des Abschlussprüfers wird von einem einheitlichen Ersetzungsverfahren 

abgelöst sowie die Schwellenwerte für die Einleitung eines solchen Verfahrens halbiert. 

 

Zudem können Anpassungen aufgeführt werden, die den Prüfungsbericht und den Be-

stätigungsvermerk (§ 322 Abs. 5 HGB i. d. F. des BilReG) betreffen. Hinsichtlich des 

Prüfungsberichts ergeben sich aus dem BilReG zusätzliche Angaben zu den zu Grunde 

gelegten Rechnungslegungsgrundsätzen sowie Regelungen der Offenlegung des Be-

richts im Insolvenzfall des geprüften Unternehmens (§ 321a HGB i. d. F. des BilReG). 

Für den Bestätigungsvermerk wird der sog. Nichterteilungsvermerk („Disclaimer“) ein-

geführt, der vergeben wird, wenn Prüfungshemmnisse ein Prüfungsurteils nicht ermög-

lichen (§ 322 Abs. 5 HGB i. d. F. des BilReG; Lentfer, 2005, S. 105). Rechtlich wird 

dieser dem Versagungsvermerk gleichgestellt, er enthält jedoch kein negatives Prü-

fungsurteil (BilReG-E, 2004, S. 45). 

 

                                                
127 Diese Regelung bestand bereits vor Einführung des BilReG in leicht abgewandelter Form (§ 319 Abs. 
3 Nr. 6 HGB i. d. F. des 01.07.2002). Im Rahmen des BilReG wurde der Anwendungsbereich von bör-
sennotierten auf kapitalmarktorientierte Unternehmen erweitert. 
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Zuletzt ist die Verpflichtung zur Angabe der Abschlussprüfervergütung und deren Ho-

norarbestandteile als bedeutende Änderung des BilReG anzuführen (§§ 285 S. 1 Nr. 17 

& 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB i. d. F. des BilReG).128 

 

In Stellungnahmen befürworten verschiedene Interessensgruppen das Regulierungsziel 

eines integrierten Kapitalmarkts und der Stärkung der Abschlussprüferunabhängigkeit 

(BDA, BDI, DIHK, GDV & BdB, 2004; WPK, 2004). Sowohl BDA et al. (2004, S. 4) 

als auch IDW (2004, S. 2) weisen allerdings darauf hin, dass die Regulierungseingriffe 

zu wesentlichen Mehrkosten129 für Abschlussprüfer und zu prüfende Unternehmen füh-

ren können.  

 

Zudem kritisieren IDW (2004, S. 2 f.) und WPK (2004, S. 4 f.) die Pflicht zur Angabe 

des Prüferhonorars und der dazugehörigen Honorarbestandteile, da aus deren Sicht kein 

weitreichendes Informationsinteresse besteht. Eine Beurteilung der Befangenheit mit 

Hilfe dieser Angaben ist laut IDW und WPK nicht möglich. Dabei muss hinsichtlich der 

objektiven Beurteilung dieser Aussagen beachtet werden, dass es sich bei den beiden 

Institutionen um wirtschaftsprüfernahe Vereinigungen handelt. Theoretische Modelle 

gehen davon aus, dass die Bestandteile und die Höhe des Abschlussprüferhonorars zent-

rale Faktoren bei der Unabhängigkeitsbeurteilung darstellen (DeAngelo, 1981a).130 

 

3.1.2.2.2 BilKoG 

Das Gesetz zur Kontrolle von Unternehmensabschlüssen (Bilanzkontrollgesetz – 

BilKoG) trat am 21.12.2004 in Kraft und fand erstmals für Abschlüsse mit dem Stichtag 

31.12.2004 Anwendung (BilKoG, 2004, S. 3415). Genau wie das BilReG stellt auch das 

BilKoG eine Regulierungsmaßnahme dar, die als Reaktion auf vergangene Unterneh-

mensskandale und Bilanzmanipulationen eingeführt wurde (BilKoG-E, 2004, S. 1). 

 

                                                
128 Auf die inhaltlichen Aspekte dieser Norm wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen, da diese in 
Kapitel 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars“ erläutert werden. 
129 Auch die Bundesregierung weist im Entwurf des BilReG (2004, S. 2) auf mögliche Mehrkosten im 
Rahmen der Gesetzeseinführung hin, führt dabei aber hinsichtlich der Unabhängigkeitsdebatte an, dass 
dem geringen Mehraufwand ein wesentlicher „Gewinn an Objektivität und Vertrauen in die Qualität von 
Abschlussprüfungen gegenüber steht.“ 
130 Auch für die vorliegende Arbeit sowie eine Mehrzahl der empirischen Studien über den Abschlussprü-
fungsmarkt und über regulatorische Eingriffe stellen die veröffentlichten Abschlussprüferhonorare die 
zentrale Untersuchungsvariable dar. 
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Mit der Einführung des BilKoG verfolgt die Regierung das Ziel, „das Vertrauen der 

Anleger in die Richtigkeit von Unternehmensabschlüssen und damit in den Kapital-

markt wiederherzustellen und nachhaltig zu stärken“ (BilKoG-E, 2004, S. 1). Damit 

wird Punkt 6 des Maßnahmenkatalogs der Bundesregierung (2003, S. 10 f.) zur Stär-

kung des Anlegerschutzes und des Vertrauens in die Aktienmärkte umgesetzt. Mit dem 

BilKoG schafft die Bundesregierung die rechtliche Grundlage für ein zweistufiges En-

forcement-Verfahren131, in dessen Mittelpunkt die Überprüfung der Rechnungslegung 

kapitalmarktorientierter Unternehmen steht (BilReG-E, 2005, S. 41). 

 

In einem ersten Schritt prüft die privatrechtlich organisierte DPR die Rechnungsle-

gung132 kapitalmarktorientierter Unternehmen (§ 342b Abs. 1 HGB i. d. F. des Bil-

KoG). Die Auswahl der zu prüfenden Unternehmen erfolgt dabei gem. § 342b Abs. 2 

S. 3 HGB i. d. F. des BilKoG stichprobenartig, risikoorientiert bei Vorliegen konkreter 

Anhaltspunkte auf einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften oder auf Ver-

langen der BaFin (DPR, 2005, S. 2). Kommt die DPR in ihrem Prüfungsergebnis zu 

dem Ergebnis, dass die Rechnungslegung korrekt dargestellt ist, wird das Verfahren 

abgeschlossen. Bei Vorliegen fehlerhafter Rechnungslegung wird nach Zustimmung des 

zu prüfenden Unternehmens der fehlerhafte Sachverhalt samt Begründung veröffent-

licht.133 Widerspricht das Unternehmen der Feststellung der DPR, kommt es in einem 

zweiten Schritt zur Einleitung der Enforcement-Prüfung durch die BaFin. Ebenso findet 

eine Prüfung durch die BaFin statt, wenn das Unternehmen eine freiwillige Mitwirkung 

im Rahmen der DPR-Prüfung verweigert oder die BaFin das erstinstanzliche Prüfungs-

ergebnis anzweifelt. Das Enforcement-Verfahren wird mit einer Bestätigung der DPR-

Ergebnisse durch die BaFin und einer folgenden Fehlerveröffentlichung oder einer 

Verwerfung der Ergebnisse abgeschlossen (DPR, 2016a; DPR, 2016b). 

 

Die Darstellung des Enforcement-Verfahrens zeigt, dass der Regulierungseingriff un-

mittelbar auf die bilanzierenden Einheiten, also die zu prüfenden Unternehmen, abzielt 

(Herkendell, 2007, S. 157 f.). Da allerdings die im Rahmen des Enforcement-

                                                
131 Der Gesetzgeber definiert „Enforcement der Rechnungslegung“ als „die Überwachung von Unterneh-
mensberichten kapitalmarktorientierter Unternehmen“ (BilKoG-E, 2004, S. 11). 
132 Unter Rechnungslegung sind gem. § 342b Abs. 2 S. 1 HGB i. d. F. des BilKoG Jahres- und Konzern-
abschlüsse und die zugehörigen Lageberichte, verkürzte Abschlüsse und deren Lageberichte sowie Zah-
lungsberichte und Konzernzahlungsberichte zu verstehen. 
133 Auf eine Veröffentlichung der Fehlermeldung wird verzichtet, wenn kein öffentliches Interesse daran 
besteht oder diese dem zu prüfenden Unternehmen unverhältnismäßig schaden würde (DPR, 2016a, S. 5). 
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Verfahrens ausgewählten Abschlüsse bereits einer Prüfung durch den Abschlussprüfer 

unterzogen wurden, wird auch die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers im Verfahren begut-

achtet (BilKoG-E, 2004, S. 3421; Marten et al., 2015, S. 25). Im Rahmen der Einfüh-

rung des § 37r Abs. 2 WpHG i. d. F. des BilKoG wird dabei festgelegt, dass Verletzun-

gen von Berufspflichten durch den Abschlussprüfer der Wirtschaftsprüferkammer zu 

übermitteln sind. Haller und Bernais (2005, S. 69) weisen darauf hin, dass diese Sank-

tionierungsmechanismen weitreichende Folgen für den Abschlussprüfer haben können. 

Zum einen können sich aus der Weitergabe festgestellter Berufspflichtverletzungen 

durch den Abschlussprüfer an die WPK weiterführende berufsrechtliche Sanktionen 

ergeben. Zum anderen kann die Veröffentlichung des Bilanzierungsfehlers zu einem 

erheblichen Reputationsverlust des Wirtschaftsprüfers führen (Herkedell, 2007, S. 149). 

Somit verfolgt das BilKoG das Ziel, die Qualität der Rechnungslegung und der Ab-

schlussprüfung zu erhöhen. 

 

Die Finanzierung der im Rahmen des BilKoG neu eingerichteten Prüfstelle DPR und 

die damit unmittelbar zuordenbaren Kosten werden über einen Verteilungsschlüssel 

nach der Höhe der inländischen Börsenumsätze von den überwachten Unternehmen 

getragen (§ 17d Abs. 1 FinDAG i. d. F. des BilKoG). Die Kosten, die in der zweiten 

Stufe des Enforcement-Verfahrens anfallen, sind von den geprüften Unternehmen ge-

sondert zu erstatten, falls das Prüfungsergebnis der BaFin nicht zu Gunsten dieser aus-

fällt (§ 17c FinDAG i. d. F. des BilKoG). So hat der Abschlussprüfer keinen direkten 

Aufwand zu tragen. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass sich Abschlussprüfer 

durch die neue Kontrollinstanz zu umfangreicheren Prüfungshandlungen verpflichtet 

sehen. Somit entsteht möglicherweise ein Mehraufwand für diese, der gegebenenfalls 

über das Honorar an die zu prüfenden Einheiten weitergegeben wird.  

 

3.1.2.2.3 APAG und BARefG 

Das Gesetz zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht über Abschlussprüfer in der Wirt-

schaftsprüferordnung (Abschlussprüferaufsichtsgesetz – APAG) trat am 01.01.2005 in 

Kraft, wodurch Punkt 5 „Stärkung der Rolle des Abschlussprüfers“ des Maßnahmenka-

talogs der Bundesregierung (2003, S. 7 f.) umgesetzt wurde. 
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Im Gegensatz zum soeben erläuterten BilKoG handelt es sich beim APAG  um einen 

Regulierungseingriff, der den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer als Regulierungsadres-

sat thematisiert. Der Regulierungsträger zielt mit dieser Maßnahme darauf ab, durch die 

Schaffung einer letztverantwortlichen und berufsstandsunabhängigen Aufsicht „die 

Qualität, die Unabhängigkeit und die Integrität des Prüferberufs“ zu stärken (APAG-E, 

2004, S. 1). In diesem Zusammenhang wurde die APAK134 eingerichtet, die organisato-

risch unterhalb der Rechtsaufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit 

und oberhalb der WPK einzuordnen ist. Diesem Gremium unterliegt die öffentliche, 

fachbezogene Aufsicht über die WPK (APAG-E, 2004, S. 11-14). Die Kontrolle bezieht 

sich auf sämtliche der WPK übertragenen Aufgaben135 (Marten et al., 2015, S. 216). 

Auf diese Weise etabliert der Gesetzgeber eine zweite letztinstanzliche Ebene im Auf-

sichtssystem über den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer (Paulitschek, 2009, S. 148). 

Neben der allgemeinen Überwachung der Aufgabenausführung der WPK hält die 

APAK die Letztendscheidungskompetenz bei Einzelfallprüfungen durch die WPK 

(§ 66a Abs. 1 WPO i. d. F. des APAG) und ist für die Zusammenarbeit mit ausländi-

schen gleichgestellten Institutionen verantwortlich (§ 66a Abs. 8 WPO i. d. F. des 

APAG).  

 

Die Finanzierung der APAK wird aus dem Haushalt der WPK getätigt. Diese erhält ihre 

Mittel wiederum aus den Mitgliedsbeiträgen der Berufsangehörigen (§ 66a Abs. 7 WPO 

i. d. F. des APAG). 

 

Mit der Einführung des Gesetzes zur Stärkung der Berufsaufsicht und zur Reform be-

rufsrechtlicher Regelungen in der Wirtschaftsprüferordnung (Berufsaufsichtsreformge-

setz – BARefG) am 06.09.2007 wurden die Aufsichtsinstrumente der WPK um sog. 

Sonderuntersuchungen ergänzt und die Kompetenzen der APAK gegenüber der WPK 

erweitert.  

 

                                                
134 Die APAK hat ihre Tätigkeit i. S. d. § 66a WPO i. d. F. des APAG im März 2005 aufgenommen 
(BARfeG-E, 2006, S. 19). 
135 Dabei handelt es sich nach § 4 Abs. 1 WPO i. d. F. des APAG um die Prüfung, die Eignungsprüfung, 
die Bestellung, die Anerkennung, den Wiederruf, die Registrierung, die Beaufsichtigung, die Qualitäts-
kontrolle und das Erlassen von Berufsausübungsregeln. 
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Seither ist die WPK gem. § 61a WPO i. d. F. des BARefG dazu ermächtigt, anlassunab-

hängige136 und verdachtsbezogene Sonderuntersuchungen hinsichtlich der Verletzung 

von Berufspflichten durchzuführen. Durch eine Kompetenzerweiterung kann die APAK 

der WPK bei einem Verdacht von berufsrechtwidrigen Sachverhalten den Auftrag zu 

Sonderuntersuchungen erteilen. Bei anlassunabhängigen Untersuchungen hat die APAK 

das Recht auf Teilnahme an den Ermittlungen (§ 66a Abs. 3 S. 4 und 5 WPO i. d. F. des 

BARefG).  

 

Des Weiteren wurde im Rahmen des BARefG der Transparenzbericht eingeführt. Be-

rufsangehörige, die im Jahr mindestens ein öffentliches Unternehmen i. S. d. § 319 Abs. 

1 S. 1 HGB i. d. F. des BARfeG prüfen, werden dazu verpflichtet, einen solchen Bericht 

zu veröffentlichen. Dieser hat zum einen die Funktion, der Öffentlichkeit über „die Ge-

sellschafts-, Aufsichts- und Qualitätsstruktur von Berufsangehörigen in eigener Praxis 

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ Bericht zu erstatten und zielt damit auf die 

Glaubwürdigkeit dieser und die Stärkung des Vertrauens verschiedener Anspruchsgrup-

pen in die Abschlussprüfung ab (BARefG-E, 2006, S. 29). Zum anderen stellen die Be-

richte die Auswahlgrundlage für die Sonderuntersuchungen der WPK und APAK dar.  

 

Weitere Gesetzesänderungen betreffen u. a. Angaben zum Qualitätssicherungssystem 

des Berufstands und zum Verhältnis der APAK zu anderen Aufsichtsbehörden.137 Auf 

diese wird nicht eingegangen, da sie als nicht wesentlich für den weiteren Verlauf der 

Arbeit eingestuft werden. 

 

3.1.2.2.4 BilMoG 

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – 

BilMoG) trat am 29.05.2009 in Kraft. Es stellt den umfangreichsten Eingriff138 der letz-

ten Jahrzehnte in das Handelsrecht dar und bringt zahlreiche Regulierungsmaßnahmen 

                                                
136 Die anlassunabhängige Sonderuntersuchung basiert auf einer stichprobenartigen Auswahl und wird bei 
„Berufsangehörigen und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die gesetzlich vorgeschriebene Abschluss-
prüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse nach § 319a Abs. 1 S. 1 des Handelsgesetzbuchs 
durchführen“ angewendet (§ 62b Abs. 1 WPO i. d. F. des BARefG). 
137 Für eine nähere Erläuterung dieser Gesetzesänderungen wird auf Winkler (2006, S. 175-179) und 
Herkendell (2007, S. 169-173) verwiesen. 
138 Es handelt sich um die umfangreichste Modernisierung des HGB seit dem Inkrafttreten des Bilanz-
richtliniengesetz (BiRiLiG, 1985) im Jahr 1985 (Erchinger & Wendholt, 2008, S. 4). 
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mit sich, die sich unmittelbar auf die Tätigkeit des Abschlussprüfers auswirken (DStV, 

2009).  

 

Die Bundesregierung verfolgt mit der Einführung des BilMoG primär das Ziel der Mo-

dernisierung des HGB und der Verbesserung der Aussagekraft der auf diesem Bilanz-

recht basierten Abschlüsse. Dadurch soll eine dauerhafte Alternative zu den internatio-

nalen Rechnungslegungsstandards geschaffen werden, die für die bilanzierenden Unter-

nehmen kostengünstiger und pragmatischer in der Anwendung ist, wobei eine Annähe-

rung und die erhöhte Vergleichbarkeit der beiden Standards verfolgt wird. Durch das 

Bekenntnis zur HGB-Bilanzierung bleibt die HGB-Bilanz weiterhin die Basis der Aus-

schüttungs- und Steuerbemessung. Des Weiteren werden EU-Richtlinien, die in wesent-

lichen Bestandteilen die Regulierung der Abschlussprüfung betreffen, umgesetzt. Auch 

verfolgt der Gesetzgeber durch Deregulierungsmaßnahmen das Ziel, die Kosten der 

Unternehmen für Buchführung und Bilanzierung zu senken (BilMoG-E, 2008, S. 1 f.; 

Bundesregierung, 2008).  

 

Im Unterschied zu den im Vorfeld betrachteten Gesetzen erstrecken sich die Übergangs-

regelungen zur Erstanwendung der Einzelnormen des BilMoG über einen mehrjährigen 

Zeitraum. Dies ist zum einen auf die Normenvielfalt und zum anderen auf die Diversität 

der Regelungen hinsichtlich des inhaltlichen Bereichs und des Regulierungsträgers zu-

rückzuführen. Da für den empirischen Teil dieser Arbeit der Zeitpunkt der Erstanwen-

dung der jeweiligen Regulierungsmaßnahme zur Beurteilung von deren Auswirkungen 

auf Prüfungshonorar und Bilanzpolitik von wesentlicher Bedeutung ist, werden nach-

folgend die Erstanwendungszeitpunkte sowie die Übergangsregelungen näher erläutert. 

 

Die zeitliche Anwendung wird durch § 66 EGHGB geregelt. Hinsichtlich der Erstan-

wendung kann wie folgt differenziert werden (Kirsch, 2009, S. 1048 f.; Philipps, 2010, 

S. 23): 

 

- Deregulierungsregelungen dürfen bereits für nach dem 31.12.2007 beginnende 

Geschäftsjahre angewendet werden (Art. 66 Abs. 1 EGHGB). Dabei handelt es 

sich um Normen, die die Erhöhung der Schwellenwerte nach den §§ 267 Abs. 1, 

2 und 293 Abs. 1 HGB gem. des BilMoG und die Befreiung von Einzelkaufleu-

ten von der Bilanzierungs- und Buchführungspflicht gemäß §§ 241a und 242 
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Abs. 4 HGB i. d. F. des BilMoG vorsehen. Diese rückwirkende Erstanwendung 

(in Bezug auf das Inkrafttreten des BilMoG) lässt sich durch die Intention des 

Gesetzgebers einer unmittelbaren Entlastung der Wirtschaft erklären (DStV, 

2009). 

 

- Regelungen, die EU-Recht umsetzen, sind generell erstmals für das nach dem 

31.12.2008 beginnende Geschäftsjahr verpflichtend anzuwenden (Art. 66 Abs. 2 

EGHGB). Es handelt sich dabei um die im Rahmen der Umsetzung der Ab-

schlussprüferrichtlinie und Abänderungsrichtlinie eingeführten Normen. 

 

- Die Mehrheit der Neuerungen – dabei handelt es sich um die im Zuge des Bil-

MoG in Kraft getretenen Rechnungslegungsnormen, die zu einem Großteil nicht 

auf EU-Recht basieren –  sind für das nach dem 31.12.2009 beginnende Ge-

schäftsjahr verpflichtend anzuwenden (Art. 66 Abs. 3, 5, 7 EGHGB), wobei 

nach Art. 66 Abs. 3 S. 6 EGHGB das Wahlrecht besteht, die im Rahmen des 

BilMoG eingeführten Regelungen bereits für das nach dem 31.12.2008 begin-

nende Geschäftsjahr gesamthaft anzuwenden (Philipps, 2010, S. 23). Eine vor-

zeitige Anwendung einzelner Vorschriften ist damit explizit ausgeschlossen 

(Kirsch, 2009, S. 1049). 

 

Aus den Übergangsregelungen ergeben sich somit drei verschiedene Geschäftsjahre, ab 

denen die BilMoG-Änderungen angewendet werden können bzw. müssen. Es handelt 

sich um das Geschäftsjahr, das nach dem 31.12.2007, nach dem 31.12.2008 oder nach 

dem 31.12.2009 beginnt. 

 

Für die vorliegende Arbeit scheint das Geschäftsjahr, das nach dem 31.12.2007 beginnt, 

als Referenzjahr der Erstanwendung wenig sinnvoll, da sich die hieraus anzuwendenden 

Regelungen primär auf Einzelkaufleute und kleine Gesellschaften beziehen.139 Die zu-

grunde liegende Arbeit untersucht allerdings den Prime Standard und damit Unterneh-

men von öffentlichem Interesse. Der Autor der vorliegenden Arbeit schätzt die Auswir-

kungen dieser Deregulierungsmaßnahmen für Gesellschaften des Prime Standards als 

                                                
139 Im Gesetzentwurf der Bundesregierung (BilMoG-E, 2008, S. 1) wird als zentrales Ziel der Deregulie-
rung die wirtschaftliche Entlastung von Einzelkaufleuten angeführt. 
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vernachlässigbar ein, da diese per se nicht von den neuen Erleichterungsvorschriften 

Gebrauch machen können.140 

 

Als maßgeblich für die empirische Analyse der Auswirkungen des BilMoG auf Prüfer-

honorar und Bilanzpolitik des zu prüfenden Unternehmens erscheinen die Geschäftsjah-

re, die nach dem 31.12.2008 und 31.12.2009 beginnen. In diesen beiden Jahren finden 

erstmals wesentliche Regulierungsmaßnahmen gegenüber dem Abschlussprüfer sowie 

alle zentralen neu eingeführten Rechnungslegungsnormen Anwendung (Kirsch, 2009, 

S. 1049). 

 

Die Neuerungen des BilMoG können in Vorschriften, die das Bilanzrecht betreffen, und 

solche, die sich auf das Recht der Abschlussprüfung beziehen, untergliedert werden 

(BilMoG-E, 2008, S. 32). Durch die neuen Vorschriften des Bilanzrechts setzt die Bun-

desregierung (2003, S. 5-7) zu großen Teilen den 4. Punkt „Fortentwicklung der Bilanz-

regeln und Anpassung an internationale Rechnungslegungsgrundsätze“ ihres 10-Punkte-

Maßnahmenkatalogs um. Aufgrund der Fülle der neuen Normen des Bilanzrechts, wird 

nachfolgend ein tendenzieller Überblick gegeben.  

 

Im Rahmen der Deregulierungsmaßnahmen findet durch eine mögliche Befreiung von 

der Buchführungs- und Bilanzierungspflicht eine Entlastung der Einzelkaufleute und 

Personengesellschaften statt (§ 241a HGB i. d. F. des BilMoG). Zudem werden die 

Schwellenwerte zur Bestimmung der Größenklassen um ca. 20% erhöht (§ 267 HGB 

i. d. F. des BilMoG) sowie die Kriterien für eine Befreiung von der Aufstellung eines 

Konzernabschlusses und -lageberichts angehoben (§ 293 HGB i. d. F. des BilMoG). Für 

kapitalmarktorientierte Gesellschaften ist die Befreiung von der Aufstellung eines Kon-

zernabschlusses nach § 315a Abs. 1 und 2 HGB i. d. F. des BilMoG weiterhin nicht 

vorgesehen.  

 

Finanzielle Entlastungen für kapitalmarktorientierte Unternehmen, die sich aus der De-

regulierung ergeben, könnten sich demnach höchstens aus der Erhöhung der Schwel-

lenwerte und im Zuge der Neuzuordnung von Tochtergesellschaften in eine niedrigere 
                                                
140 Es wäre vorstellbar, dass sich aufgrund der im Zuge des BilMoG erhöhten Schwellenwerte gem. 
§§ 267 Abs. 1, 2 und 293 Abs. 1 HGB i. d. F des BilMoG für Tochterunternehmen einer im Prime Stan-
dard gelisteten Gesellschaft Auswirkungen auf die Größenklasse ergeben. Die sich hieraus auf den Kon-
zern ergebenden Effekte werden vom Autor als unwesentlich beurteilt. 
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Größenkategorie ergeben. Ein wesentlicher Rückgang des Abschlussprüferhonorars 

oder der Bilanzierungskosten aufgrund dieser Neuregelungen wird jedoch als unwahr-

scheinlich eingeschätzt, da mögliche Kosteneinsparungen aus der Erhöhung der 

Schwellenwerte im Vergleich zu den Gesamtkosten bei kapitalmarktorientierten Kon-

zernen vernachlässigbar erscheinen. 

 

Des Weiteren zielen zahlreiche Normen durch die Erweiterung und Anpassung der Be-

richterstattung darauf ab, den Informationsgehalt zu erhöhen und die Inhalte an die in-

ternationalen Rechnungslegungsstandards anzupassen.  

 

Für kapitalmarktorientierte Gesellschaften führt dies zu einer Erweiterung des Lagebe-

richts um eine Erläuterung der wesentlichen Merkmale des IKS im Hinblick auf den 

Rechnungslegungsprozess (§ 289 Abs. 5 HGB i. d. F. des BilMoG) sowie einer Erklä-

rung zur Unternehmensführung141 (§ 289a HGB i. d. F. des BilMoG). Kapitalmarktori-

entierte Gesellschaften, die nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet 

sind, werden durch die Anpassung des § 264 Abs. 1 HGB i. d. F. des BilMoG dazu ver-

pflichtet, den Jahresabschluss um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapital-

spiegel zu erweitern.  

 

Die Mehrzahl der bilanzrechtlichen Änderungen betrifft Ansatz-, Bewertungs- und 

Ausweisvorschriften sowie Angaben im Anhang. Diese werden nicht näher erläutert, 

weil dadurch kein Mehrwert zur Erreichung des Forschungsziels der Arbeit erlangt 

würde.  

 

Die konkreten Anpassungen, die sich auf das Recht der Abschlussprüfung beziehen, 

resultieren aus der nationalen Umsetzung der Abschlussprüferrichtlinie. Als Zweck der 

Richtlinie werden die weitere „Harmonisierung der Anforderungen an die Abschluss-

prüfung“ und eine Sicherstellung der Abschlussprüfungsqualität genannt. Von dem 

Recht der EU-Mitgliedsstaaten, auf inländischer Ebene strengere Anforderungen zu 

etablieren als von der Richtlinie gefordert, hat der nationale Gesetzgeber abgesehen 

(Abschussprüferrichtlinie, 2006, S. 3; Erchinger & Melcher, 2008, S. 56).  
                                                
141 Die Erklärung zur Unternehmensführung muss neben börsennotierten Aktiengesellschaften auch von 
Aktiengesellschaften, „die ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien zum Handel an einem Markt 
i. S. d. § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben haben“, in deren Lagebericht aufgenommen 
werden oder auf der Internetseite publiziert werden (§ 289a HGB i. d. F. des BilMoG). 
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Zahlreiche Regelungen betreffen die Organisation und Durchführung der Abschlussprü-

fung. Für den Abschlussprüfer eines Konzerns ergibt sich hierbei gem. § 317 Abs. 4 

HGB i. d. F. BilMoG eine Erweiterung der Prüfungspflicht und der Verantwortung ge-

genüber externen Prüfern, die für die Abschlussprüfung von Konzerntochtergesellschaf-

ten beauftragt werden. Eine bloße Überprüfung durch den Konzernabschlussprüfer, ob 

die extern gelieferten Prüfungsergebnisse für Tochtergesellschaften den gesetzlichen 

Anforderungen der Übernahme entsprechen, ist demnach nicht mehr ausreichend. 

Durch umfangreichere Prüfungs- und Dokumentationshandlungen soll sichergestellt 

werden, dass der Konzernabschlussprüfer die vollumfängliche Verantwortung für sei-

nen im Konzernabschluss abgegebenen Bestätigungsvermerk übernehmen kann (Bil-

MoG-E, 2008, S. 86 f.; Erchinger & Melcher, 2008, S. 57).142  

 

Mit der Modifizierung der Regelung zur internen Rotationspflicht nach § 319a Abs. 1 

HGB i. d. F. des BilMoG soll die Stärkung der Unabhängigkeit von Abschlussprüfern 

kapitalmarktorientierter Unternehmen erreicht werden. Durch die Ausweitung des Per-

sonenkreises von dem unterzeichnenden Prüfungspartner auf den für die Prüfung ver-

antwortlichen Wirtschaftsprüfer erfährt diese Regelung eine Verschärfung (BilMoG-E, 

2008, S. 88). Demnach dürfen nach Einführung des BilMoG neben den unterzeichnen-

den Partnern auch Wirtschaftsprüfer, die die Durchführung der Abschlussprüfung vor-

rangig geleitet haben, sieben Jahre nach der Bestellung mindestens zwei Jahre nicht 

mehr an dieser Abschlussprüfung beteiligt sein (Art. 2 Nr. 16 Abschlussprüferrichtli-

nie). Die Cooling-Off-Phase wurde hingegen von drei auf zwei Jahre gesenkt (§ 319a 

Abs. 1 Nr. 4 HGB i. d. F. des BilMoG). 

 

Während die Einführung des BilKoG, APAG und BARefG u. a. eine Stärkung der Be-

rufsaussicht der Wirtschaftsprüfer durch externe Institutionen verfolgt, sollen Regulie-

rungsmaßnahmen des BilMoG (2009) auf interner Ebene des zu prüfenden Unterneh-

mens zu einer intensiveren Auseinandersetzung und Überwachung bzgl. Rechnungsle-

gungs- und Abschlussprüfungssachverhalten führen (BilMoG-E, 2008, S. 102; Hucke, 

2008, S. 123). Art. 41 Abs. 1 Abschlussprüferrichtlinie sieht in diesem Zusammenhang 

die Einrichtung eines Prüfungsausschusses vor (§ 107 Abs. 4 AktG i. d. F. des 

                                                
142 Bereits vor der Einführung des BilMoG wurde im PS 320 i. d. F. des 09.09.2009 die Verwendung von 
Arbeitsergebnissen externer Abschlussprüfer detailliert geregelt. Die Anpassung im HGB stellt somit die 
rechtliche Verankerung dazu dar (BilMoG-E, 2008, S. 87). 
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BilMoG). Der nationale Gesetzgeber hat jedoch die Befreiungsvorschriften nach Art. 41 

Abs. 5 Abschlussprüferrichtlinie in Anspruch genommen, wonach auf die Einrichtung 

eines Prüfungsausschusses verzichtet werden kann, wenn ein Gremium, die dem Prü-

fungsausschuss zukommenden Aufgaben übernimmt. Dieses Gremium bildet sich durch 

den Aufsichts- oder Verwaltungsrat des zu prüfenden Unternehmens. Verpflichtend 

hingegen wurde für den Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss von kapitalmarktorien-

tierten Unternehmen die Vorschrift eingeführt, dass mindestens ein unabhängiges143 

Mitglied dieses Gremiums über Sachverstand144 auf dem Gebiet der Rechnungslegung 

und Abschlussprüfung verfügt (§ 100 Abs. 5 AktG i. d. F. des BilMoG). Dadurch soll 

sichergestellt werden, dass die gem. § 107 Abs. 3 AktG i. d. F. des BilMoG dem Auf-

sichtsrat unterliegenden Aufgaben fachgerecht durchgeführt werden können und die 

Qualität und Effizienz innerhalb dieses Gremiums erhöht wird (Hucke, 2008, S. 123 f.). 

Des Weiteren wurden in § 171 AktG i. d. F. des BilMoG die Informationspflichten des 

Abschlussprüfers gegenüber dem Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss erweitert. Neben 

der Teilnahme an spezifischen Sitzungen dieser Gremien und der Berichtspflicht über 

wesentliche Ergebnisse der Prüfung hat der Prüfer nun auch die Pflicht über wesentliche 

Schwächen des IKS in Hinblick auf das Rechnungslegungssystem, über Befangenheits-

sachverhalte sowie über Nicht-Prüfungsleistungen, die er erbracht hat, zu informieren.  

 

Weniger weitreichende Änderungen im Abschlussprüferrecht werden nicht mehr ge-

nauer erläutert, sondern nachfolgend auszugsweise angeführt. Für eine detaillierte 

Kommentierung wird auf Freidank und Altes (2009) verwiesen. 

 

Diese Neuerungen145 betreffen die Angaben über das Honorar146 des Abschlussprüfers 

im Anhang nach §§ 285 Nr. 17 und 319 Abs. 1 Nr. 9 HGB i. d. F. des BilMoG, Eintra-

gungspflichten für Prüfer aus Drittländern nach § 292 Abs. 2 HGB i. d. F. des BilMoG, 

Mitteilungspflichten des Abschlussprüfers an die WPK bei vorzeitiger Beendigung des 

                                                
143 Bzgl. der Merkmale eines unabhängigen Mitglieds verweist der Gesetzgeber auf eine Kommissions-
empfehlung (2005; BilMoG-E, 2008, S. 101). 
144 Als sachverständige Mitglieder werden Personen angesehen, die sich durch ihren beruflichen Werde-
gang vertiefte Kenntnisse in den Bereichen Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Controlling und Steu-
erberatung angeeignet haben. Dazu zählt der Gesetzgeber Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Finanzvor-
stände und leitende Angestellte in finanznahen Bereichen (BilMoG-E, 2008, S. 102).  
145 Erchinger und Melcher (2008) geben einen Überblick über die Änderungen des Rechts für Abschluss-
prüfungen.  
146 Die aus dem BilMoG hervorgehenden Änderungen bzgl. des Ausweises des Abschlussprüferhonorars 
werden in Kapital 2.5.1 „Offenlegungspflicht des Abschlussprüferhonorars“ erläutert. 
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Prüfungsauftrags nach § 318 Abs. 8 HGB i. d. F. des BilMoG, die Definition des Netz-

werkbegriffs und die damit verbundenen Ausschlussgründe gem. des neuen § 319b 

HGB i. d. F. des BilMoG, Informationspflichten des alten Abschlussprüfers gegenüber 

einem neu bestellten nach § 320 Abs. 4 HGB i. d. F. des BilMoG sowie die Unabhän-

gigkeitserklärung im Prüfungsbericht nach § 321 Abs. 4a HGB i. d. F. des BilMoG. 

 

Die Beurteilung des Gesetzgebers und verschiedener Interessensgruppen über die mit 

der Einführung des BilMoG in Zusammenhang stehenden Kosten zeigt inhomogene 

Ansichten.  

 

Im Regierungsentwurf des BilMoG (BilMoG-E, 2008, S. 2, 42, 115) werden die Kos-

teneinsparungen aus den deregulierenden Eingriffen auf rund EUR 1 Mrd. und jene aus 

dem Bürokratieabbau auf ca. EUR 300 Mio. geschätzt. Dem gegenüber stehen Kosten 

für die Umsetzung des Gesetzes in Höhe von rund EUR 60 Mio. und ein nicht beziffer-

barer Mehraufwand für betroffene Wirtschaftsprüfer (BilMoG-E, 2008, S. 1 f., 41 f.). 

Weitere Kosten, die im Zuge der Gesetzeseinführung anfallen, werden nicht genannt.  

 

Zahlreiche Interessensvertretungen147 und Experten148,149 weisen hingegen darauf hin, 

dass durch das BilMoG zusätzliche Kosten für die bilanzierenden Einheiten, die nicht 

unmittelbar von den Deregulierungsmaßnahmen betroffen sind, entstehen können. Dies 

resultiert zum einen aus dem Mehraufwand der Umsetzung der neuen Vorschriften und 

zum anderen aus negativen Aufwendungen aus angepassten Bewertungs- und Ansatz-

vorschriften. 

 

Im Hinblick auf bereits nach IFRS bilanzierende Unternehmen stellt das DRSC (2008, 

S. 2) klar, dass die BilMoG-Einführung für diese Gesellschaften nur im Idealfall kos-

tenneutral wäre. Da es sich beim BilMoG allerdings um keine Vereinheitlichung, son-

dern nur um eine Angleichung an die internationalen Rechnungslegungsstandards han-

                                                
147 BStBK und DStV (2008), DIHK und BDI (2008), IDW (2008) und WPK (2008) weisen in ihren Stel-
lungnahmen zum Referentenentwurf des BilMoG auf zahlreiche neue Ansatz- und Bewertungsvorschrif-
ten hin, deren Anwendung mit einem Mehraufwand für die bilanzierenden Unternehmen verbunden ist.  
148 Weil (2014, S. 148) weist in seiner empirischen Studie (Fragebogendesign) im Jahr der BilMoG-
Umstellungen einen Mehraufwand bei der Erstellung der Einzel- und Konzernabschlüsse 200 nicht-
kapitalmarktorientierter Unternehmen von 11% bis 20% nach.  
149 Schwamberger (2008, S. 54) argumentiert, dass die Einführung des BilMoG zu steigenden Differenzen 
zwischen Handels- und Steuerbilanz führt, wodurch in spezifischen Fällen neben einer Überleitungsrech-
nung die Aufstellung von zwei eigenständigen Jahresabschlüssen nötig wird. 
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delt, bedeutet dies auch für IFRS-Bilanzierende eine zweifache Beurteilung von Bilan-

zierungssachverhalten – nach HGB und IFRS. Nach dieser Sichtweise würden die im 

Zuge des BilMoG eingeführten Neuerungen auch bei kapitalmarktorientierten Unter-

nehmen zu einem erheblichen Bilanzierungsmehraufwand führen. 

 

Konkrete Aussagen über die Auswirkungen des BilMoG bzgl. zusätzlicher Kosten für 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und bzgl. der Entwicklung des Abschlussprüfungs-

honorars werden vom Gesetzgeber nicht getroffen (BilMoG-E, 2007; BilMoG-E, 2008). 

Es ist jedoch anzunehmen, dass sich ein möglicher Mehraufwand der zu bilanzierenden 

Einheiten auch auf den Aufwand und das Honorar des Abschlussprüfers niederschlägt. 

Annahmen dieser Art werden folglich auch Gegenstand nachstehender Analysen sein.  

 

3.1.2.2.5 Weiterführende Gesetze 

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG, 2015) stellt eine Rechtsnorm dar, die 

am 23.07.2015 in Kraft trat. Da dieses Gesetz zum einen eine regulatorische Norm ist, 

die im Wesentlichen die bilanzierenden Unternehmen betrifft und zum anderen deren 

Inkrafttreten außerhalb des Untersuchungszeitraums von 2005 bis 2014 liegt, wird an 

dieser Stelle nicht näher auf das BilRUG eingegangen.150 

 

Das Abschlussprüfungsreformgesetz (AReG, 2016) sowie die Abschlussprüferverord-

nung (2014) stellen zwei weitere Normen dar, durch die wesentliche Eingriffe in den 

Prüfungsmarkt vorgenommen werden. Da der Erstanwendungszeitpunkt  – dieser be-

trifft im Wesentlichen Geschäftsjahre, die nach dem 17.06.2016 beginnen – außerhalb 

des Untersuchungszeitraums der vorliegenden Arbeit liegt, beschränken sich die nach-

folgenden Ausführungen auf eine kurze zusammenfassende Darstellung der beiden 

weitreichendsten Aspekte der Normen. 

 

Durch das AReG und die Abschlussprüferverordnung wird eine externe Rotations-

pflicht des Abschlussprüfers eingeführt (Art. 17 Abschlussprüferverordnung i. V. m. 

§§ 317 Abs. 3a, 340k Abs. 1 und 341k Abs. 1 HGB i. d. F. des AReG). Danach sind 

Unternehmen von öffentlichem Interesse grundsätzlich nach zehn Jahren zu einem Prü-

                                                
150 Hinsichtlich der Auswahl der untersuchten Rechtsnormen wird auf Kapitel 3.1 „Regulierung des Ab-
schlussprüfungsmarkts“ verwiesen. 
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ferwechsel verpflichtet. Eine zehnjährige Verlängerung dieses Zeitraums wird durch 

eine öffentliche Ausschreibung des Prüfungsmandats am Ende des ersten Zehnjahres-

zeitraums ermöglicht. Durch die Bestellung eines zweiten Abschlussprüfers ab dem 

elften Prüfungsjahr ist eine Verlängerung auf insgesamt maximal 24 Jahre möglich. Die 

Übergangsfristen schreiben abhängig von der bisherigen Mandatslaufzeit des amtieren-

den Abschlussprüfers eine erstmalige Rotation für das Geschäftsjahr 2021 (Mandats-

laufzeit ≥ 20 Jahre) oder 2024 (Mandatslaufzeit 11-19 Jahre) vor. Bei einer Mandats-

laufzeit von zehn oder weniger Jahren gelten keine Übergangsfristen, sondern es findet 

eine retrospektive Anrechnung der bisherigen Prüfungsdauer ausgehend von dem 

17.06.2016 statt. 

 

Des Weiteren kommt es zu einer wesentlichen Einschränkung der Erbringung von 

Nicht-Prüfungsleistungen durch den Abschlussprüfer. In diesem Zusammenhang wird 

ein Katalog verbotener Nicht-Prüfungsleistungen eingeführt (Art. 5 Abs. 1 Abschluss-

prüferverordnung i. V. m. 319a  Abs. 3 HGB i. d. F. des AReG). Eine Einschränkung 

erfahren dabei v. a. Steuerberatungs- sowie Bewertungsleistungen, wobei kein generel-

les Verbot der Erbringung dieser Dienstleistungen durch den Abschlussprüfer besteht. 

Zudem wird eine Honorarobergrenze für Nicht-Prüfungsleistungen eingeführt. Danach 

dürfen die Beratungsleistungen des aktuellen Jahres 70% der Abschlussprüfungsleis-

tungen151 i. S. d. § 285 Nr. 17 lit. a) HGB nicht überschreiten. Die Nicht-

Prüfungsleistungen sind außerdem durch den Aufsichtsrat zu billigen. 

 

3.1.2.3 Herleitung und Formulierung einer Langzeitregulierungsstrategie  

Nachdem die zentralen Gesetzesnormen der Jahre 2004 bis 2014, die sich auf den Ab-

schlussprüfungsmarkt auswirken, vorgestellt wurden, soll nun analysiert werden, ob der 

Gesetzgeber in diesem Zeitraum eine konsistente Langzeitregulierungsstrategie des Prü-

fungsmarkts verfolgt und welche Ziele diese beinhaltet. Dabei werden die Ziele und 

Motive der einzelnen Normen zu einer Gesamtaussage verdichtet. 

 

Zu beachten ist, dass die Regulierungsziele und -objekte der vorgestellten Gesetzesno-

vellen meist nicht alleine auf die Abschlussprüfung bzw. den Abschlussprüfer abzielen, 

                                                
151 Die Abschlussprüfungsleistungen berechnen sich dabei aus dem Durchschnitt der vorangegangen drei 
Jahre. 
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sondern oft weitere Bereiche betreffen. Hier zeigen sich auch zahlreiche Überschnei-

dungen von Rechtsgebieten und Regulierungszielen, die nicht klar voneinander abge-

grenzt werden können. Während z. B. das APAG mittels der Einrichtung einer neuen 

Kontrollinstanz unmittelbar die Regulierung des Berufsstands der Wirtschaftsprüfer 

verfolgt, findet im Rahmen der Einführung des BilReG und BilMoG sowohl eine Regu-

lierung der Abschlussprüfer als auch der bilanzierenden Einheiten statt.  

 

Generell ist festzustellen, dass die Eingriffe des Gesetzgebers schwerpunktmäßig regu-

lierender Art sind. Dem gegenüber weist das BilMoG auch wesentliche deregulierende 

Elemente auf, deren unmittelbarer Regulierungsadressat allerdings nicht der Abschluss-

prüfer sondern die bilanzierende Einheit darstellt. 

 

Im Bereich des Abschlussprüferrechts verfolgt der Regulierungsträger durch die vorge-

stellten Gesetzesnovellen eine Erhöhung der Prüfungsqualität152, 153 bzw. der Jahresab-

schlussqualität154 und die Stärkung der Unabhängigkeit155 des Abschlussprüfers. Wäh-

rend durch das BilReG und BilMoG konkrete Vorschriften für den Abschlussprüfer 

eingeführt werden, soll die Zielerreichung hinsichtlich des BilKoG und APAG durch 

die Einrichtung von Kontroll- und Überwachungsinstitutionen gefördert werden. Damit 

werden in wesentlichen Bestandteilen die Maßnahmen 5, 6 und 7 des 10-Punkte Kata-

logs der Bundesregierung (2003, S. 5-11) umgesetzt. Neben der Regulierung des Ab-

schlussprüfungsmarkts kann als weiteres Regulierungsmotiv im Rahmen des BilReG 

und BilMoG die Angleichung der nationalen Rechnungslegungsnormen an die interna-

tionalen Rechnungslegungsstandards identifiziert werden.156 BilKoG und APAG ver-

folgen diesen Angleichungsprozess auf organisatorischer Ebene. So stellt z. B. die im 

Zuge des APAG gegründete APAK das Gegenstück zur US-Behörde PCAOB dar 

(APAG, 2004, S. 1, 11). Obwohl die internationale Kapitalmarktintegration kein zentra-

ler Bestandteil dieser Arbeit ist, müssen die Auswirkungen dieser Normen im Verlauf 

                                                
152 APAG-E (2005, S. 1) weist darauf hin, dass es ein wesentliches Ziel einer berufsstandsunabhängigen 
Aufsicht ist, die Qualität, die Unabhängigkeit sowie die Integrität des Berufsstands zu stärken. 
153 BilMoG-E (2008, S. 41) nennt als konkretes Ziel die Gewinnung von Objektivität und Vertrauen in die 
Qualität der Abschlussprüfung. 
154 BilReG-E (2004, S. 21) führt an, dass das BilReG im Zusammenhang mit dem BilKoG zu einer Siche-
rung und Steigerung der Jahresabschlussqualität v. a. von kapitalmarktorientierten Unternehmen führt.  
155 Die Abschlussprüferunabhängigkeit als Regulierungsziel wird explizit im Gesetzentwurf des APAG, 
BilReG und BilMoG angeführt (APAG-E, 2004, S. 1; BilMoG-E, 2008, S. 40; BilReG-E, 2004, S. 27). 
156 BilMoG-E (2009, S. 32 f.)  sowie BilReG-E (2004, S. 24) führen die Anpassung des nationalen Rechts 
an die IAS als Kernziel der Gesetze sowie als wichtigen Schritt der Internationalisierung des europäi-
schen Bilanzrechts an. 
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der Arbeit und im empirischen Teil weiter berücksichtigt werden. Denn durch die hohe 

Anzahl der Normen in BilReG und BilMoG, die diesen Angleichungsprozess betreffen, 

können die Auswirkungen dieser Gesetze, z. B. auf das Honorar des Abschlussprüfers 

oder die Bilanzpolitik der Unternehmen, nicht ausschließlich auf die Regulierung des 

Abschlussprüfungsrechts zurückgeführt werden. Durch den Angleichungsprozess wird 

die Umsetzung von Punkt 4 des Maßnahmenkatalogs der Bundesregierung (2003, S. 5-

7) angestrebt. 

 

Im Hinblick auf den Umfang der Gesetzesnovellen und den mit deren Einführung ver-

bundenen Mehraufwendungen für Unternehmen und Abschlussprüfer, erweist sich das 

BilMoG als die weitreichendste Neuregelung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die-

ses Gesetz sowohl umfassende EU-Richtlinien umsetzt als auch, wie soeben erläutert, 

die bis dahin zentrale Norm zur Angleichung der lokalen Rechnungslegungsvorschriften 

an die internationalen Standards darstellt. 

 

Die Langzeitregulierungsstrategie auf Basis der erläuterten Normen für den Abschluss-

prüfungsmarkt wird wie folgt formuliert:  

 

Der Gesetzgeber verfolgt das Ziel, durch regulierende Eingriffe die Qualität der Ab-

schlussprüfung zu erhöhen sowie die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu stärken, 

um somit maßgeblich zur Stabilisierung des Kapitalmarkts und zur Wiedergewinnung 

des Vertrauens der Kapitalmarktteilnehmer beizutragen. 

 

Für die Überprüfung dieser Langzeitstrategie sowie der Auswirkungen einzelner Regu-

lierungseingriffe ist es notwendig, die Bilanzpolitik – als operationalisierte Größe für 

die Prüfungsqualität und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers – zu erläutern.  

 

3.2 Bilanzpolitik 

In Kapitel 2.3 „Der Berufsgrundsatz der Prüferunabhängigkeit“ wurde der Zusammen-

hang157 zwischen der Prüferunabhängigkeit, der Prüfungsqualität und der Jahresab-

schlussqualität erläutert und auf die Bilanzpolitik als Surrogat für diese Faktoren hin-

gewiesen. 
                                                
157 Siehe Abbildung 4: „Zusammenhang von Prüfungsqualität und Jahresabschlussqualität“. 
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Der Abschlussprüfer ist in seiner Rolle als Kontroll- und Korrekturorgan dafür zustän-

dig, dass die wirtschaftliche Lage des Prüfungsmandats entsprechend der tatsächlichen 

Verhältnisse dargestellt wird (Wiemann, 2011, S. 253). Rechnungslegungsnormen bil-

den dabei das Regelgerüst. Dieses wird durch die im vorangegangenen Kapitel erläuter-

ten Regularien modifiziert. Bei Annahme, dass die Einhaltung der eingeführten Normen 

durch den Abschlussprüfer durchgesetzt wird, kann mittels der Veränderung der Bi-

lanzpolitik auf die Unabhängigkeit und die Prüfungsqualität geschlossen werden. 

 

Zunächst ist es notwendig, die Definition, die Ziele und Anreize sowie verschiedene 

Modelle zur Messbarkeit der Bilanzpolitik zu erläutern. Durch die Vorstellung von Stu-

dien werden die bisherigen Forschungsschwerpunkte aufgezeigt und eine Forschungslü-

cke dargestellt. Auch findet die Auswahl des Modells zur Messung der Bilanzpolitik für 

den empirischen Teil statt. 
 

3.2.1 Begriffsabgrenzung und Definition 

Wagenhofer und Ewert (2015, S. 265) definieren Bilanzpolitik158 „als das gezielte Er-

greifen von Maßnahmen, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben, um damit 

Bilanzadressaten oder Rechtsfolgen zu beeinflussen“. Es handelt sich dabei um alle 

Entscheidungen des Managements innerhalb des gesetzlich eingeräumten Gestaltungs-

spielraums der Rechnungslegung (Zimmermann, 2008, S. 64). Die Existenz solcher 

Aktionsspielräume ist darauf zurückzuführen, dass es Gesetzgeber oder Standardsetter 

nicht möglich ist, die Bilanzierung und Bewertung für jeden vorstellbaren Rechnungs-

legungssachverhalt exakt zu regeln. Häufig ist eine exakte Regelung auch bewusst nicht 

gewollt. (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 266; Wohlgemuth, 2007, S. 50). 
 

Unternehmen, die diese Spielräume ausnutzen, verfolgen primär zwei Ziele. Zum einen 

sollen durch die adaptierte Darstellung der Lage des Unternehmens Bilanzadressaten zu 

Entscheidungen motiviert werden, die die Interessen des Unternehmens vor die der Ad-

ressaten stellen. Hierbei handelt es sich z. B. um Investitionsentscheidungen bei einem 

Börsengang, einer Kapitalerhöhung oder die Entscheidung über den Kauf bzw. den 

Verkauf von Aktien. Zum anderen kann durch Bilanzpolitik das Ziel verfolgt werden, 

spezifische Rechtsfolgen zu beeinflussen. Beispiele hierfür sind Steuerzahlungen und 

                                                
158 Synonyme für den Begriff „Bilanzpolitik“ sind „Jahresabschlusspolitik“, „creative accounting“, 
„window-dressing“ und „earnings management“ (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 265).  
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variable Vergütungsbestandteile des Managements (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 265; 

Zimmermann, 2008, S. 69). 

 

Als Träger der Bilanzpolitik können grundsätzlich alle Personen gelten, die bei der Er-

stellung des Jahresabschlusses mitwirken, wobei die Steuerung der Bilanzpolitik zu-

meist vom Management einer Firma ausgeht (Jany, 2011, S. 36; Wagenhofer & Ewert, 

2015, S. 265). Auch der Gesetzgeber weist in § 264 HGB auf die Verantwortung der 

Geschäftsführung hin. Demnach sind die gesetzlichen Vertreter für die Aufstellung des 

Jahresabschlusses verantwortlich und versichern bei der Unterzeichnung, dass der Jah-

resabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt. 

 

Während Bilanzpolitik als zulässig und legal gilt, handelt es sich beim Verlassen des 

gesetzlich vorgegebenen Entscheidungsspielraums um einen illegalen Tatbestand. Er 

wird als Bilanzdelikt oder Bilanzmanipulation bezeichnet und stellt den Verstoß gegen 

eine Rechnungslegungsnorm dar (Zimmermann, 2008, S. 64). 

 

Die gesetzliche Regelung hierzu ist durch das in § 264 Abs. 2 HGB vorgegebene „True-

and-Fair-View-Prinzip“ dargestellt. Danach muss der Jahresabschluss unter Beachtung 

einer ordnungsmäßigen Buchführung „ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage“ vermitteln. Da eine klare Grenze 

zwischen legaler Bilanzpolitik und illegaler Bilanzdelikte häufig nur schwer gezogen 

werden kann und zahlreiche Graubereiche existieren, ist es u. a. Aufgabe des Ab-

schlussprüfers solche Tatbestände zu erfassen und über deren Zulässigkeit zu entschei-

den (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 266). Dabei muss der Abschlussprüfer beurteilen, 

inwieweit die durch das Unternehmen angewandte Bilanzpolitik mit dem „True-and-

Fair-View-Prinzip“ sowie mit dem Stetigkeitsgebot vereinbar ist (Jany, 2011, S. 37).  

 

Des Weiteren gilt Bilanzpolitik unabhängig von der Deliktbetrachtung für die Adressa-

ten als schädlich, sobald der Informations- und Entscheidungsgehalt bzgl. des Jahresab-

schlusses eingeschränkt wird (Wiemann, 2011, S. 26). Auch in solchen Fällen ist eine 

Beurteilung der Zulässigkeit durch den Abschlussprüfer notwendig.  

 

Bei der Ausübung von Bilanzpolitik bedienen sich Unternehmen verschiedener Instru-

mente. Auf diese wird nun genauer eingegangen. 
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3.2.2 Instrumente der Bilanzpolitik  

In der Literatur hat sich hinsichtlich der Instrumente der Bilanzpolitik, die dem Bilan-

zierenden zur Verfügung stehen,  eine einheitliche Untergliederung etabliert (Jany, 

2011, S. 44; Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 267; Wohlgemuth, 2007, S. 63; Zimmer-

mann, 2008, S. 71). Abbildung 13 stellt diese grafisch dar. 

 

 
Abbildung 13: Instrumente der Bilanzpolitik 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Wagenhofer und Ewert (2015, S. 267), Wohlgemuth (2007, 

S. 63) 

 

Die reale Bilanzpolitik stellt Maßnahmen dar, die vor dem Bilanzstichtag ergriffen wer-

den. Dabei handelt es sich um die grundsätzliche Geschäftspolitik, die sowohl sachliche 

als auch zeitliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. So kann das Management im 

Rahmen von Geschäftsvorfällen auf zeitlicher Ebene z. B. Bestellungen, die Bezahlung 

von Rechnungen hinauszögern oder Investitionen verschieben oder vorziehen. Auf 

sachlicher Ebene können Geschäftsvorfälle wie die Veräußerung von Anlagegütern oder 

der Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren getätigt werden. Sachverhaltsgestaltende Bi-

lanzpolitik zeichnet sich dabei durch eine gegenläufige Folgewirkung aus. Dies bedeu-

tet, dass der aufgrund von Bilanzpolitik im Geschäftsjahr herbeigeführte Effekt in den 

Folgejahren gegenläufig eintritt. (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 268, Wohlgemuth, 

2007, S. 64 f.).  
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Die buchmäßige Bilanzpolitik, auch Sachverhaltsabbildung genannt, findet nach dem 

Bilanzstichtag statt und bezieht sich auf die Abbildung der Geschäftsvorfälle im Jahres-

abschluss. Hierbei kann durch den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis und die Dar-

stellung das Bild der Unternehmenslage beeinflusst werden (Wohlgemuth, 2007, S. 67). 

Dies wird durch die Gestaltungsspielräume der Rechnungslegungsnormen ermöglicht 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 269). Grundsätzlich werden formelle und materielle 

Bilanzinstrumente unterschieden. Durch erstere wird weder die Bilanzsumme noch das 

Jahresergebnis oder die Bilanzstruktur beeinflusst, sondern Anpassungen an den Aus-

weis von Geschäftsvorfällen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung vor-

genommen sowie deren Darstellung im Anhang verändert (Wagenhofer & Ewert, 2015, 

S. 269; Wohlgemuth, 2007, S. 67). Exemplarisch kann die Umgliederung ungewöhnli-

cher Aufwendungen von der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in das außerordentliche 

Ergebnis aufgeführt werden. Durch diese Maßnahme erhöht sich das operative Ergeb-

nis, während das außerordentliche sinkt. Das Zusammenfassen einzelner Positionen zu 

einem übergeordneten Sammelposten bildet eine darstellungsverändernde Maßnahme 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 269).   

 

Die materielle Bilanzpolitik betrifft den Ansatz und die Bewertung von Geschäftsvor-

fällen. Die aus Rechnungslegungsnormen hervorgehenden Gestaltungsspielräume kann 

der Bilanzierende mittels Wahlrechten und Ermessensspielräumen nutzen (Jany, 2011, 

S. 46). 

 

Ein Wahlrecht besteht, wenn es mindestens zwei sich gegenseitig ausschließende Mög-

lichkeiten zur Bilanzierung eines Sachverhalts gibt. Dabei wird zwischen explizitem 

(offenem) und faktischem (verdecktem) Wahlrecht unterscheiden. Bei ersterem handelt 

es sich um eine im Wortlaut der Rechnungslegungsnorm konkrete Vorgabe des Wahl-

rechts bzgl. Ansatz und Bewertung eines Sachverhalts (Wohlgemuth, 2007, S. 68). Das 

Wahlrecht z. B. über Aktivierung oder Nichtaktivierung des Disagios (§ 250 Abs. 3 

HGB) und der latenten Steuern (§ 274 Abs. 1 HGB) können dieser Kategorie zugeord-

net werden. Das faktische Wahlrecht wird hingegen in der Rechtsnorm nicht spezifisch 

erläutert, wodurch sich Auslegungsalternativen gebildet haben. Zudem findet häufig 

keine externe Berichterstattung über die Anwendung von faktischen Wahlrechten statt 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 270). Exemplarisch sind die Bildung von Rückstellun-



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  121 

gen (Ansatz) und die Auswahl zentraler Abschreibungsparameter wie z. B. Nutzungs-

dauer und Abschreibungsverfahren (Bewertung) zu nennen (Hommel, 2004, S. 482). 

 

Beim Kriterium „Spielräume“ sind der Ansatz und die Bewertung eines Sachverhalts 

hingegen geregelt. Der Bilanzierende muss einen aus einer vorgegebenen Bandbreite 

zulässigen Wertansatz auswählen, der den abzubildenden Sachverhalt am bestmögli-

chen widerspiegelt (Jany, 2011, S. 46). Der Regulierungsträger lässt gewisse Spielräu-

me bewusst zu, da das bilanzierende Unternehmen das notwendige Wissen besitzt, um 

den korrekten Wertansatz innerhalb einer Bandbreite festzulegen (Wohlgemuth, 2007, 

S. 69). Die Bestimmung der Höhe von Rückstellungen und außerplanmäßigen Ab-

schreibungen weisen solche Ermessensspielräume auf (Wagenhofer & Ewert, 2015, 

S. 270). 

 

Die soeben erläuterten bilanzpolitischen Instrumente werden eingesetzt, um spezifische 

Ziele zu verfolgen. Diese werden im folgenden Kapitel näher erläutert.  

 

3.2.3 Ziele der Bilanzpolitik  

Grundsätzlich werden die bilanzpolitischen Ziele von den übergeordneten Unterneh-

menszielen bestimmt. Um diese bestmöglich zu erfüllen, verfolgt das Management ei-

nen verhaltensorientierten Ansatz, der die Erwartungshaltung verschiedener Anspruchs-

gruppen des Unternehmens einbezieht. Dies bedeutet, dass das Erreichen der Unter-

nehmensziele in einem gewissen Maß an die Erwartungserfüllung der Anspruchsgrup-

pen geknüpft ist (Küting & Weber, 2009, S. 34 f.). 

 

Hauschildt (1988, S. 660) unterteilt die Interessensgruppen in finanzwirtschaftliche 

Gruppen, leistungsorientierte Gruppen und Meinungsbildner. Durch monetäre und 

nichtmonetäre bilanzpolitische Ziele beabsichtigt das Management, die Erwartungshal-

tung dieser Bilanzadressaten zu beeinflussen. Da sich die Vorstellungen der Adressaten 

weitestgehend unterscheiden, verfolgt die Geschäftsleitung zumeist einen pluralisti-

schen Zielansatz bei der Bilanzpolitik (Boecker, 2010, S. 122-124; Küting & Weber, 

2009, S. 35). 
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Monetäre Ziele betreffen den Finanzbereich eines Unternehmens. Unmittelbar kann auf 

diesen durch die Steuerung des Periodenerfolgs eingewirkt werden um auf die Ertrag-

steuerbelastung159 sowie die Höhe der Dividenden und Tantiemen Einfluss zu nehmen. 

Während die unmittelbare Beeinflussung des finanziellen Bereichs an die Zahlungsbe-

messungsfunktion des Jahresabschlusses knüpft, stellt die Informationsfunktion die Ba-

sis der mittelbaren Einflussnahme dar. Hauptziel hierbei ist die Sicherung des zukünfti-

gen Kapitals. Da das unmittelbare Einwirken auf die Verhaltensweise der Fremd- und 

Eigenkapitalgeber durch Bilanzpolitik kaum möglich ist, kann durch die Adjustierung 

kapital- und kreditrelevanter Kennzahlen ein verhaltensbeeinflussendes Bilanzbild ge-

schaffen werden und somit mittelbar Einfluss genommen werden (Jany, 2011, S. 38; 

Küting & Weber, 2009, S. 35 f.). 

 

Die nichtmonetären Ziele setzen ebenfalls an der Informationsfunktion des Jahresab-

schlusses an. Der Jahresabschluss wird bei der Umsetzung dieser Ziele als Marketing- 

und Kommunikationstool verwendet, mit dem auf die Erwartungen160 der verschiedenen 

Anspruchsgruppen Einfluss genommen wird. Damit stellt der Jahresabschluss einen 

wichtigen Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit dar (Küting & Weber, 2009, S. 36 f.). 

Des Weiteren werden als nicht-monetäre Ziele individualpolitische Motive verstanden, 

die häufig aus unternehmensfremden Interessen des Managements hervorgehen. Hierzu 

zählen z. B. die persönliche Wohlstandsmaximierung und die Verschleierung von 

Missmanagement (Wiemann, 2011, S. 28).  

 

Abbildung 14 stellt die Systematisierung der bilanzpolitischen Ziele grafisch dar. Der 

dunkelgrau gefärbte Kasten zeigt die bereits erläuterte Bilanzpolitik, die betrieben wird, 

um auf den finanziellen Bereich unmittelbar Einfluss zu nehmen. Es handelt sich dabei 

um die sog. gewinnorientierte Bilanzpolitik (Lettmann, 1997, S. 185; Schmidt, 1979, 

S. 13). Die Mehrzahl bilanzpolitischer Studien161 untersucht die gewinnorientierte Bi-

lanzpolitik. Dies liegt daran, dass die Messbarkeit der monetären Ziele einfacher ist als 

die der nichtmonetären. Der Jahreserfolg stellt  eine valide Größe, die die Basis der 

Operationalisierung der Bilanzpolitik bildet, dar. 
                                                
159 Obwohl die Steuerbilanz die Basis der Ertragsteuerbelastung darstellt, hat der handelsrechtliche Ab-
schluss aufgrund des ertragsteuerlichen Maßgeblichkeitsprinzips einen wesentlichen Einfluss auf die 
Steuerzahlungen (Küting & Weber, 2009, S. 37). 
160 Für eine detaillierte Darstellung der Erwartungen und der damit verbundenen nichtmonetären Bilanz-
politik wird auf Heintges (2005, S. 194) verwiesen. 
161 Vgl. Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unabhängigkeit und Prüfungsqualität“. 
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Abbildung 14: Systematisierung der bilanzpolitischen Ziele im engeren Sinne 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Küting und Weber (2009, S. 34-37) 

 

Für diese gewinnorientierte Bilanzpolitik können die folgenden vier Ziele im engeren 

Sinne identifiziert werden: Die ergebniserhöhende und ergebnismindernde Bilanzpolitik 

sowie das Erreichen von spezifischen Zielgrößen und die Ergebnisglättung (Wagenhof-

er & Ewert, 2015, S. 287-293). 

 

Eine ergebnissteigernde Bilanzpolitik wird betrieben, wenn das Ziel verfolgt wird, die 

finanzielle Lage des Unternehmens möglichst positiv darzustellen (Jany, 2011, S. 42; 

Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 272 f.). Dies kann auf eine Vielzahl von Gründen, wie z. 

B. die Kapitelbeschaffung, zurückzuführen sein. Ein Börsengang stellt dabei ein In-

strument zur Eigenkapitelbeschaffung dar. Da der Jahresüberschuss einen wichtigen 

Treiber des Aktienkurses darstellt, kann durch die ergebniserhöhende Bilanzpolitik das 

durch den Börsengang erhaltene Kapital erhöht werden. Bei der Fremdkapitalbeschaf-

fung liegt der Fokus hingegen auf den Kreditrahmenbedingungen und weniger auf der 

Höhe des Kapitalzuflusses, weil durch solide Finanzkennzahlen u. a. die Zinslast des 

Unternehmens verringert werden kann (Jany, 2011, S. 42). Individualpolitische Ziele 

wie z. B. eine aktienbasierte Vergütung des Managements können ebenfalls Ursache für 

ergebniserhöhende Bilanzpolitik sein. 

 

Ergebnismindernde Finanzpolitik wird betrieben, wenn das Ziel verfolgt wird, den Jah-

reserfolg zu reduzieren. Im Falle von Tarifverhandlungen und Aktienrückkäufen ist es 
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somit durch die verschlechterte Darstellung des Unternehmenserfolgs möglich, eine 

Reduzierung der Zahlungsabflüsse, die auf diesen Ereignissen basieren, zu erlangen 

(Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 273). Heintges (2005, S. 22) sieht den Wechsel des 

Managements als weitere Ursache für ergebnismindernde Bilanzpolitik. Demnach ver-

sucht die neue Geschäftsleitung in ihrem ersten Jahr den Jahreserfolg zu mindern, da für 

dieses Ergebnis implizit noch das vormalige Management verantwortlich gemacht wer-

den kann. Aufgrund des Kongruenzprinzips kann in den Folgejahren dadurch ein relativ 

höheres Ergebnis ausgewiesen werden (Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 273). 

 

Bilanzpolitische Maßnahmen, die das Erreichen von Zielgrößen verfolgen, werden 

meist angewendet, um die von den Bilanzadressaten erwarteten Schwellenwerte zu er-

langen. Im Falle eines Nichterreichens können sich negative Effekte z. B. auf den Akti-

enkurs, das Unternehmensbild in der Öffentlichkeit, Kreditkonditionen oder auch auf 

die variable Vergütung des Managements ergeben. Da die Auswirkungen einer Verfeh-

lung von Schwellenwerten in der Regel größer sind als das Übertreffen dieser, wird 

meist eine ergebnismaximierende Bilanzpolitik bei der Erreichung von Schwellenwer-

ten verfolgt (Jany, 2011, S. 43).  

 

Die Ergebnisglättung stellt einen Sonderfall der Schwellenwertbilanzpolitik dar, bei der 

die zu erreichende Zielgröße das Vorjahresergebnis darstellt (Wagenhofer & Ewert, 

2015, S. 274). Hirschler (2012, S. 129) versteht unter Ergebnisglättung das Vermeiden 

von zu hohen unstetigen Jahresüberschüssen durch die Bildung stiller Reserven. Diese 

werden schließlich genutzt um in ergebnisschwachen Jahren durch deren Realisierung 

einen gewinnsteigernden Effekt zu verbuchen. Die Motivation des Managements Er-

gebnisglättung zu betreiben, hängt mit der Beurteilung der Kapitalgeber von Volatilitä-

ten ab. Danach haben Schwankungen einen negativen Effekt auf die Kapitalkosten und 

erhöhen die Insolvenzgefahr eines Unternehmens (Wagenhofer & Ewert, 2015, 

S. 273 f.). Auch persönliche Ziele des Managements können zu Ergebnisglättung füh-

ren. Durch hohe Schwankungen des Jahreserfolgs kann es zu einer negativen Leistungs-

einschätzung durch personalbestimmende Organe kommen, was wiederum zu einer 

Gefährdung des Arbeitsplatzes des Managements führt (Zimmermann, 2008, S. 70). 
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Nun stellt sich die Frage, wie das Vorliegen und Ausmaß von Bilanzpolitik sowie deren 

soeben erläuterten Ausprägungen gemessen werden können. Die Antworten hierzu fin-

den sich im nachfolgenden Kapitel. 

 

3.2.4 Messung von Bilanzpolitik 

Grundsätzlich kann zwischen analytischen und statistischen Methoden zur Messung von 

Bilanzpolitik unterschieden werden (Goncharov, 2005, S. 37). Analytische Ansätze 

werden meist bei der Untersuchung der Bilanzpolitik für einzelne Unternehmen und 

spezifische Branchen angewandt (McNichols, 2000, S. 333 f.). Hierbei werden die Vor-

jahreswerte mit den prognostizierten Werten spezifischer Positionen der Bilanz und der 

Gewinn- und Verlustrechnung verglichen (Wiemann, 2011, S. 255). Dadurch soll vor 

dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens und der Branche 

die Abweichung erläutert werden (Sattler, 2011, S. 215). Eine versicherungsspezifische 

Untersuchungsvariable für Bilanzpolitik ist dabei z. B. die Differenz aus der Höhe der 

gebildeten Rückstellungen für Schäden und der tatsächlich in Anspruch genommene 

Betrag (Jany, 2011, S. 48). Im Bankensektor existieren in diesem Zusammenhang zahl-

reiche Studien, die anhand der Höhe der vergebenen Kredite und des korrespondieren-

den Wertberichtigungsbedarfs Aussagen über die Anwendung von Bilanzpolitik treffen 

(Beaver & Engel, 1996; Moyer, 1990). 

 

Soll hingegen eine allgemeingültige Aussage hinsichtlich der Anwendung von Bilanz-

politik für eine umfangreiche Stichprobe getroffen werden, sind statistische Verfahren 

vorzuziehen (Sattler, 2011, S. 215). Solche Methoden gewähren für sämtliche Unter-

nehmen der Stichprobe einen identischen Berechnungsansatz und stellen quantifizierba-

re Größen für die Bilanzpolitik dar. 

 

In der Literatur werden verschiedene statistische Methoden zur Messung von Bilanzpo-

litik verwendet. Dabei haben sich insbesondere solche etabliert, die ergebnisorientierte 

Bilanzpolitik (Abbildung 14) anhand der Berechnung von diskretionären Periodenab-

grenzungen messen (Arbter, 2009, S. 25; Zimmermann, 2008, S. 88). Mittels dieser 

Ansätze kann neben dem Ausmaß an Bilanzpolitik auch die Richtung (ergebnisstei-

gernd versus ergebnismindernd) approximiert werden. Die Bestimmung der Schwel-

lenwertbilanzpolitik und der Ergebnisglättung basiert auf heterogeneren Methoden. Da 
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aus konzeptioneller Sicht diese beiden bilanzpolitischen Maßnahmen ohnehin über die 

Erhöhung oder Verminderung des Jahresergebnisses Anwendung finden und somit auch 

über diese abgebildet werden, beschränkt sich die Arbeit auf Methoden zur Messung 

ergebnissteigernder und ergebnismindernder Bilanzpolitik. 

Die Ansätze zur Messung können dabei in statische und regressionsbasierte Modelle 

untergliedert werden. Unter erstere fallen das Modell der Durchschnittsbildung nach 

Healy (1985) sowie das von DeAngelo (1986, 1988). Methoden, die die Bilanzpolitik 

auf Basis einer Regression schätzen, sind das Jones-Modell (Jones, 1991) und dessen 

modifizierte Ausführung von Dechow, Sloan und Sweeney (1995). 

 

Die Darstellung der Modelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll 

die gängigsten und praktikabelsten Methoden wiedergeben, die im Bereich der Prü-

fungsmarktforschung Einzug gefunden haben. 

 

3.2.4.1 Modelle zur Bestimmung diskretionärer Periodenabgrenzungen 

Die Basis von Modellen zur Bestimmung diskretionärer Periodenabgrenzungen stellt 

der in § 252 Abs. 1 Nr. 5 HGB verankerte Grundsatz der periodengerechten Zuordnung 

erfolgswirksamer Ereignisse dar. In den IAS/IFRS ist parallel dazu „Accrual Ac-

counting“ zu nennen, welches in IAS 1.27 näher erläutert wird. Die beiden Grundsätze 

regeln die bilanzielle Erfassung von Geschäftsvorfällen, bei denen die Erträge bzw. 

Aufwendungen in eine andere Periode fallen als die korrespondierenden Zahlungen. 

Aufgrund dieses Auseinanderfallens entstehen Periodenabgrenzungen. Daraus kann nun 

abgeleitet werden, dass der Jahreserfolg aus der Summe der Zahlungsmittelzugänge 

bzw. -abflüsse und der Periodenabgrenzungen besteht (Sattler,  2011, S. 215 f.). In um-

gestellter Form ergibt sich daraus Gleichung 3.1: 

 

𝑃𝐴 = 𝐽𝐸 − 𝑂𝐶𝐹 (3.1) 

wobei: 

PA 

JE 

OCF 

 

Gesamte Periodenabgrenzungen 

Jahresergebnis 

operativer Cashflow 
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Hinsichtlich des Jahresergebnisses wird angenommen, dass dieses im Gegensatz zum 

operativen Cashflow eine Größe darstellt, die stark durch Bilanzpolitik beeinflusst wer-

den kann (Francis & Ke, 2006, S. 496). So ist ein Teil der Differenz zwischen Jahreser-

gebnis und Cashflow auf bilanzpolitische Maßnahmen zurückzuführen. Dabei muss 

beachtet werden, dass auf Basis des Kongruenzprinzips langfristig die kumulierten Jah-

resergebnisse den kumulierten Zahlungsüberschüssen entsprechen (Jany, 2011, S. 50 f.). 

Hinsichtlich der Definition der Determinanten „Jahresergebnis“ und „operativer Cash-

flow“ gibt es keinen homogenen Ansatz. Die Bestimmung des operativen Cashflows 

erfolgt häufig in Anlehnung an das Berechnungsschema nach DRS 21162. Das Jahreser-

gebnis wird häufig ohne Hinzunahme des außerordentlichen Ergebnisses in die Berech-

nung einbezogen (Zimmermann, 2008, S. 85). 

 

Alternativ können mittels der indirekten Methode zur Berechnung des operativen Cash-

flows die gesamten Periodenabgrenzungen auch durch die Veränderung des „Working 

Capital“ ausgedrückt werden. Auf diese Methodik wird zumeist zurückgegriffen, wenn 

Daten zum Cash Flow nicht verfügbar sind. Demnach erfolgt die Ermittlung über die 

Berechnung der Differenz aus kurzfristigen Aktiva und kurzfristigen Passiva, wobei 

diese um Positionen bereinigt werden, die nicht auf eine Abgrenzung zurückzuführen 

sind. Beim kurzfristigen Vermögen handelt es sich dabei um die liquiden Mittel und bei 

den kurzfristigen Verbindlichkeiten um den kurzfristigen Anteil des langfristigen 

Fremdkapitals (Myers, Myers & Omer, 2003, S. 784).   

 

Die Berechnung der Periodenabgrenzungen über das „Working Capital“ erfährt dabei in 

einigen Studien leichte Anpassungen. So subtrahieren Jones (1991, S. 207) sowie Leuz, 

Nanda und Wysocki (2003, S. 509 f.) die Abschreibungen des materiellen und immate-

riellen Anlagevermögens von diesem und vermindern das kurzfristige Fremdkapital um 

die abgegrenzten Einkommensteuern (Jany, 2011, S. 52): 

  

                                                
162 Mit der Bekanntmachung des DRS 21 am 08.04.2014 wird die bis dahin für die Kapitalflussrechnung 
relevante Norm DRS 2 aufgehoben. 
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𝑃𝐴 = ΔKA−  ΔLM − (ΔKP−  ΔKLP) (3.2) 

wobei: 

KA 

LM 

KP 

KLP 

 

kurzfristige Aktiva 

liquide Mittel 

kurzfristige Passiva 

kurzfristiger Anteil des langfristigen Fremdkapitals 

 

 

Abbildung 15 verdeutlicht nun den Zusammenhang zwischen Jahresergebnis, Cashflow 

und Periodenabgrenzungen in einem Modell mit fünf Perioden. Dabei wird die Annah-

me getroffen, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das fünf Jahre besteht und am 

Ende der fünften Periode sämtliche Geschäftsvorfälle abgeschlossen sind. Das Beispiel 

zeigt, dass die Summe aller Jahresergebnisse am Ende des Betrachtungszeitraums der 

Summe der operativen Cashflows entspricht und sich die Periodenabgrenzungen somit 

aufheben. 

 

 
Abbildung 15: Zusammenhang zwischen Jahresergebnis, operativem Cashflow und Periodenabgrenzun-

gen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Sattler (2011, S. 217) 

 

Modelle der diskretionären Periodenabgrenzung gehen nun davon aus, dass sich die 

gesamten Periodenabgrenzungen in diskretionäre und nichtdiskretionäre Periodenab-
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grenzungen unterteilen. Erstere stellen den Anteil dar, der die Bilanzpolitik widerspie-

gelt, während die zweiten aus der normalen Geschäftstätigkeit hervorgehen (Arbter, 

2009, S. 25; DeAngelo, 1986, S. 408; Wagenhofer & Ewert, 2015, S. 280). Daraus 

ergibt sich Gleichung 3.3: 

 

𝑃𝐴 = 𝑁𝑃𝐴 + 𝐷𝑃𝐴 (3.3) 

wobei: 

NPA 

DPA 

 

nichtdiskretionäre Periodenabgrenzungen 

diskretionäre Periodenabgrenzungen 
 

 

Aus der Umstellung der Gleichung 3.3 ergibt sich Gleichung 3.4, die das Basismodell 

der diskretionären Periodenabgrenzungen darstellt: 

 

𝐷𝑃𝐴 = 𝑃𝐴 − 𝑁𝑃𝐴 (3.4) 

 

Um die Bilanzpolitik eines Unternehmens in Anlehnung an Gleichung 3.4 zu berech-

nen, ist die Bestimmung der nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen notwendig. Ei-

ne Auswahl der hierzu existierenden Modelle wird in den nachfolgenden Kapiteln erläu-

tert, um schlussendlich die im empirischen Teil verwendeten Konzepte zu bestimmen.  

 

3.2.4.1.1 Modell nach Healy (1985) 

Healy (1985, S. 95) vergleicht in seiner Studie über einen spezifischen Zeitraum Unter-

nehmen (Vergleichsgruppe), die aufgrund von Vergütungsstrukturen einen Anreiz ha-

ben Bilanzpolitik zu betreiben, mit anderen Unternehmen (Untersuchungsgruppe), die 

durch Bilanzpolitik keine Veränderung der variablen Vergütung erzielen können. Hier-

bei trifft er die Annahme, dass die gesamten Periodenabgrenzungen der Vergleichs-

gruppe über den ganzen Zeitraum durch die nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen 

der Untersuchungsgruppe approximiert werden können. Die Differenz, die sich aus dem 

Vergleich ergibt, entspricht den diskretionären Periodenabgrenzungen, also der Bilanz-

politik (Ronen & Yaari, 2008, S. 394 f.; Wiemann, 2011, S. 263).  

 

Dechow et al. (1995, S. 197) formulieren hierzu Gleichung 3.5. Diese beschreibt, dass 

die nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen für ein spezifisches Jahr t im Ereignis-
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zeitraum dabei anhand des Durchschnitts der aufsummierten gesamten Periodenabgren-

zungen des Schätzzeitraums der letzten n Jahre berechnet werden (Ronen & Yaaari, 

2008, S. 397). Um Größeneffekte von einzelnen Unternehmen zu eliminieren, werden 

die gesamten Periodenabgrenzungen durch die Bilanzsumme zu Beginn des Geschäfts-

jahres geteilt (Healy, 1985, S. 96): 

 

𝑁𝑃𝐴! =  
1
𝑛

𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

!!!

!!!!!

 (3.5) 

wobei: 

BS 

n 

t 

 

Bilanzsumme 

Periodenanzahl 

Zeitindex 

 

 

Durch das Einsetzen der Gleichung 3.5 in Gleichung 3.4163 können nun die diskretionä-

ren Periodenabgrenzungen bestimmt werden (Gleichung 3.6):  

 

𝐷𝑃𝐴! = 𝑃𝐴! − 𝑁𝑃𝐴! =
𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

−  
1
𝑛

𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

!!!

!!!!!

 (3.6) 

 

Abbildung 16 stellt die Berechnung der nichdiskretionären Periodenabgrenzungen im 

Healy-Modell grafisch dar, indem diese zum Zeitpunkt t = 0 über einen Schätzzeitraum 

von drei Perioden (n = 3) ermittelt werden. Es wird aufgezeigt, dass die nichtdiskretio-

nären Abgrenzungen durch die durchschnittlichen gesamten Periodenabgrenzungen der 

vorausgegangenen drei Jahre approximiert werden können. Die aufgezeigte Gleichung 

dieser Abbildung verwendet das dargestellte Schätzmodell zur Berechnung der diskreti-

onären Periodenabgrenzungen. 

 

                                                
163 Wobei PAt auch durch die Bilanzsumme zu Beginn der Periode geteilt wird. 
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Abbildung 16: Schätzverfahren zur Berechnung der nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen mit t = 0 

und n = 3 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

3.2.4.1.2 Modell nach DeAngelo (1986, 1988) 

In ihrem Random-Walk-Modell modifiziert DeAngelo (1986) den Ansatz von Healy 

(1985) bzw. Dechow et al. (1995). Danach entsprechen die nichtdiskretionären Perio-

denabgrenzungen den gesamten durch die Vorjahresbilanzsumme skalierten Abgren-

zungen der Vorperiode (DeAngelo, 1988, S. 17): 

 

𝑁𝑃𝐴! =
𝑃𝐴!!!
𝐵𝑆!!!

 (3.7) 

 

Durch eine mögliche Differenz zwischen den erwarteten Abgrenzungen und den gesam-

ten Vorjahresabgrenzungen kann das Ausmaß an Bilanzpolitik in Form der diskretionä-

ren Periodenabgrenzungen erklärt werden (Ronen & Yaari, 2008, S. 401). Dies führt zu 

Gleichung 3.8: 

 

𝐷𝑃𝐴! = 𝑃𝐴! − 𝑁𝑃𝐴! =
𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

 −   
𝑃𝐴!!!
𝐵𝑆!!!

 (3.8) 

 

3.2.4.1.3 Modell nach Jones (1991) 

Das Jones-Modell stellt die Grundlage für zahlreiche regressionsbasierte Ansätze zur 

Schätzung der nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen dar. Jones (1991, S. 210 f.) 

trifft dabei die Annahme, dass sich die nichtdiskretionären Abgrenzungen im Zuge der 

wirtschaftlichen Entwicklung eines Unternehmens verändern und somit mit Hilfe unter-

nehmensspezifischer Faktoren approximiert werden können (Wagenhofer & Ewert, 

2015, S. 281). Bei den erklärenden Variablen handelt es sich um die Umsatzverände-
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rung zum Vorjahr und das Bruttoanlagevermögen. Die Veränderung der Umsatzerlöse 

soll Ausdruck für die Entwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sein. Ein Um-

satzanstieg hätte demnach auch ein Wachstum der nichtdiskretionären Periodenabgren-

zungen z. B. in Form des „Working Capitals“ zur Folge (Jones, 1991, S. 211; Wagen-

hofer, 2015, S. 281). Mit Hilfe des Bruttoanlagevermögens werden die Abschreibungen, 

die auf die gewöhnliche Geschäftstätigkeit zurückzuführen sind, geschätzt. Danach 

ergibt sich Regressionsgleichung 3.9, in der die Variablen aufgrund der Vermeidung 

von Varianzheterogenität mit dem Vorjahreswert der Bilanzsumme skaliert werden 

(Jones, 1991, S. 212). Die gesamten Periodenabgrenzungen ergeben sich demnach aus 

der Summe der drei geschätzten Variablen β0, β1 und β2 sowie dem Fehlerterm εt: 

 

𝑃𝐴! = 𝛽!  
1

𝐵𝑆!!!
+  𝛽!  

∆𝑈!
𝐵𝑆!!!

+  𝛽!  
𝐵𝐴𝑉!
𝐵𝑆!!!

+ 𝜀! (3.9) 

wobei: 

U 

BAV  

ε 

 

Umsatz 

Bruttoanlagevermögen 

Fehlerterm 

 

 

Während die ersten drei Summanden die nichtdiskretionären Periodenabgrenzungen 

approximieren, stellt der vierte Summand die diskretionären Periodenabgrezungen dar. 

Durch das Auflösen nach dem Fehlerterm εt, erhält man die Gleichung 3.10, die das 

Ausmaß an Bilanzpolitik schätzt. ε entspricht dabei DPAt: 

 

𝐷𝑃𝐴! = 𝑃𝐴! − 𝑁𝑃𝐴! = 

=  
𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

 −   𝛽!  
1

𝐵𝑆!!!
+  𝛽!  

∆𝑈!
𝐵𝑆!!!

+  𝛽!  
𝐵𝐴𝑉!
𝐵𝑆!!!

 (3.10) 

 

3.2.4.1.4 Das modifizierte Jones-Modell 

Dechow et al. (1995) modifizieren das soeben vorgestellte Jones-Modell, indem sie die 

Variable „Umsatzveränderung“ anpassen. Sie gehen davon aus, dass Zielverkäufe ein 

bilanzpolitisches Instrument darstellen und somit bei der Schätzung der nichtdiskretio-

nären Periodenabgrenzungen eliminiert werden müssen. Aufgrund dessen bereinigen sie 

die Umsatzvariable im Jones-Modell um die Veränderung der Forderungen aus Liefe-
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rungen und Leistungen (Dechow et al., 1995, S. 199). Daraus ergibt sich Glei-

chung 3.11: 

 

𝐷𝑃𝐴! = 𝑃𝐴! − 𝑁𝑃𝐴! = 

=
𝑃𝐴!
𝐵𝑆!!!

 −   𝛽!  
1

𝐵𝑆!!!
+  𝛽!  

∆𝑈!
𝐵𝑆!!!

−
∆𝐹𝑂!
𝐵𝑆!!!

+ 𝛽!
𝐵𝐴𝑉!
𝐵𝑆!!!

 (3.11) 

wobei: 

FO 

 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   

 

3.2.4.2 Studien zur Messung der Unabhängigkeit und Prüfungsqualität 

In Kapitel 2.3.3 „Messung und Entwicklung der Abschlussprüferunabhängigkeit“ wurde 

bereits die Auswahl der Bilanzpolitik als Surrogat für die Prüfungsqualität und die Un-

abhängigkeit des Abschlussprüfers erläutert. 

 

Die Bilanzpolitik stellt eine häufig verwendete Größe zur Messung der Prüfungsqualität 

i. S. d. tatsächlichen Unabhängigkeit dar (Maccari-Peukert & Ratzinger-Sakel, 2014, 

S. 257). Dabei handelt es sich bei der Mehrheit164 der Studien um Beiträge, die den US-

Prüfungsmarkt untersuchen. Die deutsche Prüfungsmarktforschung beschäftigt sich erst 

seit geraumer Zeit im Rahmen von empirischen Arbeiten mit dem Aspekt der Prüfer-

qualität und der Unabhängigkeit unter Verwendung der Bilanzpolitik als mögliche 

Maßgröße (Niehus, 2002, S. 1871).165 Aufgrund der räumlichen Abgrenzung166 der vor-

liegenden Arbeit werden nachfolgend Forschungsbeiträge vorgestellt, die den deutschen 

Prüfungsmarkt untersuchen. Einen Überblick hierzu gibt Tabelle 10167. Der Aufbau 

dieser Darstellung lehnt sich an Tabelle 8168,169 an, da die vorgestellten unabhängigen 

                                                
164 Sattler (2011, S. 239-287) gibt einen umfangreichen Überblick über internationale Studien zur Aufde-
ckung von Bilanzpolitik. 
165 Es existieren hingegen zahlreiche konzeptionelle und modelltheoretische Beiträge (Kitschler, 2005; 
Müller, 2006; Niehus, 2002; Paulitschek, 2009; Qandil, 2014). 
166 Vgl. Kapitel 2.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“. 
167 Die in der Abbildung aufgezeigten unabhängigen Variablen beziehen sich zumeist auf das Ausgangs-
modell der jeweiligen Studie (Jany, 2011, S. 183; Sattler, 2011, S. 394; Wiemann, 2011, S. 395; Zim-
mermann, 2008, S. 191). Die Abbildung stellt somit keine vollständige Auflistung der unabhängigen 
Variablen dar. 
168 Diese gibt einen Überblick über Honorarstudien. 
169 Aufgrund der Veränderung der abhängigen Variablen ergibt sich das Abschlussprüfungshonorar neben 
der Bilanzsumme und der Marktkapitalisierung als alternative Größenvariable. 
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Variablen u. a. Anhaltspunkt für die vorliegende empirische Analyse sind, und somit 

eine Vergleichbarkeit der beiden Teilbereiche170 erlangt wird.  

 

 
Tabelle 10: Studien zur tatsächlichen Unabhängigkeit und Prüfungsqualität für den deutschen Prüfungs-

markt mit der abhängigen Variablen Bilanzpolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Studie von Jany (2011) stellt hinsichtlich des geographischen Untersuchungsraums 

eine Ausnahme dar. Deren Stichprobe enthält Beobachtungen aus 34 Ländern. 6.580 der 

214.270 Beobachtungen betreffen den deutschen Prüfungsmarkt. Das Grundmodell der 

Studie untersucht den Zusammenhang der Ausgestaltung von Haftungsvorschriften und 

den Qualitätsunterschied von großen und kleinen sowie spezialisierten und nichtspezia-

lisierten Prüfungsgesellschaften (Jany, 2011, S. 153). Die Ergebnisse zeigen, dass ein 

höheres länderspezifisches Haftungsrisiko zu einem größeren Unterschied in der Quali-

tät der Abschlussprüfung zwischen großen und kleinen sowie spezialisierten und nicht-

spezialisierten Prüfungsgesellschaften führt. Aufgrund der länderübergreifenden Be-

trachtung zeigt Jany, dass Regulierung einen wesentlichen Einfluss auf die Prüfungs-

qualität hat, indem er mittels einer Dummy-Variablen die Rechnungslegungssysteme 

der untersuchten Länder in eine angloamerikanische Gruppe und eine kontinentaleuro-

                                                
170 Dabei handelt es sich um die Honoraranalyse und die Untersuchung der Auswirkungen der Regulie-
rungseingriffe. 
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päische Gruppe unterteilt.171 Die Untersuchung zeigt, dass Unternehmen, die angloame-

rikanischen Rechnungslegungsstandards unterliegen, signifikant weniger Bilanzpolitik 

betreiben. 

 

Wiemann (2011) beschäftigt sich mit dem Einfluss der Mandatsdauer auf die Prüfungs-

qualität. Dabei geht sie einem dreigliedrigen Forschungsansatz nach. Zum einen wird 

allgemein der Einfluss der Dauer auf die Qualität172 untersucht und zum anderen wird 

zwischen kurzer (≤ 3 Jahre) und langer (> 7 Jahre) Mandatsdauer unterschieden. Sie 

vermutet, dass aufgrund von Lerneffekten und Know-how-Aufbau des Abschlussprü-

fers generell ein negativer Zusammenhang zwischen der Prüfungsdauer und dem Aus-

maß an Bilanzpolitik besteht. Bzgl. der Untergliederung argumentiert sie, dass in den 

ersten Jahren (erstes bis drittes Jahr) ein positiver Zusammenhang besteht, da die Ur-

teilsfähigkeit des Abschlussprüfers bzgl. Branchen- und Unternehmensspezifika in die-

ser Phase noch aufgebaut wird und das Prüfungsmandat somit größere bilanzpolitische 

Spielräume hat. Die Untersuchung weist eine signifikant negative Korrelation zwischen 

Prüfungsdauer und Bilanzpolitik nach. Die Untergliederung in die zwei geschilderten 

Zeiträume weist entgegen der Vermutung keine ansteigende Bilanzpolitik in den ersten 

drei Jahren auf. 

 

Sattler (2011) legt den Fokus seiner Untersuchung auf die Beeinträchtigung der Prü-

ferunabhängigkeit aufgrund von parallelen Beratungsleistungen neben der Abschluss-

prüfung. Sein Ziel ist es, Aussagen über die Wirksamkeit der geltenden Unabhängig-

keitsnormen zu machen. Das Basismodell zeigt auf, dass die tatsächliche Unabhängig-

keit i. S. eines größeren Ausmaßes an Bilanzpolitik bei paralleler Beratung abnimmt. 

Außerdem weist er nach, dass der Anstieg der Honorare für Beratungsleistungen an den 

Gesamtprüferhonoraren in einem signifikant positiven Zusammenhang zu der Bilanzpo-

litik steht (Sattler, 2011, S. 394). In einem erweiterten Modell werden zudem die Bera-

tungshonorare in die drei Ausweiskategorien i. S. d. § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB unterteilt. 

Hierbei stellt er nur für die sonstigen Leistungen i. S. d. § 314 Abs. 1 Nr. 9 lit. d) HGB 

einen signifikanten Zusammenhang (positiv) zur Bilanzpolitik fest. 

                                                
171 Jany (2011, S. 168) führt in diesem Zusammenhang an, dass angloamerikanische Rechnungslegungs-
systeme weniger Spielraum für Bilanzpolitik erlauben. Zu dieser Gruppe zählt er auch nach IFRS bilan-
zierende Unternehmen. 
172 In diesem Zusammenhang misst Wiemann (2011) die Prüfungsqualität mit der Variablen Bilanzpoli-
tik. 
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Zimmermann (2008) untersucht die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers vom Prü-

fungsmandanten. Dabei geht sie davon aus, dass ein positiver Zusammenhang zwischen 

Beratungshonoraren – diese stellen eine mögliche wirtschaftliche Abhängigkeit des Ab-

schlussprüfers vom Prüfungsmandat dar – und der Bilanzpolitik des zu prüfenden Un-

ternehmens eine eingeschränkte Prüferunabhängigkeit darstellt. Ihr Ziel ist es, eine Aus-

sage darüber zu treffen, ob die Regulierung des deutschen Prüfungsmarkts hinsichtlich 

der Unabhängigkeitssicherung des Abschlussprüfers ausreichend ist oder Regulierungs-

eingriffe notwendig sind. Die Ergebnisse der Studie weisen auf keine Signifikanz zwi-

schen Beratungshonoraren und Bilanzpolitik hin. Somit kann Zimmermann (2008, 

S. 227) keine Aussagen über die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und daraus fol-

gende notwendige Maßnahmen zur Sicherung dieser treffen. Aufgrund der kleinen 

Stichprobe (n = 102) wird die Aussagekraft der Regressionen allerdings als einge-

schränkt beurteilt. 

 

Betrachtet man nun die Regressoren der Studien, zeigt sich hinsichtlich des „Größenbe-

reichs“ ein homogenes Bild. Für alle Untersuchungen weist die Größenvariable eine 

signifikant negative Korrelation zur Bilanzpolitik auf. Dies ist darauf zurückzuführen, 

dass v. a. für große Unternehmen eine hohe Jahresabschlussqualität bedeutend ist (Jany, 

2011, S. 169). So besteht die Gefahr, dass bei diesen aufgedeckte Fehler und Bilanzma-

nipulationen medial veröffentlicht werden und einen Reputationsverlust für das Unter-

nehmen mit sich bringen (Heintges, 2005, S. 212 f.). 

 

Die hohe Anzahl an unabhängigen Variablen im Bereich „Risiko des Mandanten“ lässt 

sich dadurch erklären, dass Unternehmen, die eine schlechte wirtschaftliche Lage auf-

weisen, verstärkt dazu neigen, durch bilanzpolitische Maßnahmen den tatsächlichen 

Zustand des Unternehmens zu verschleiern. Dadurch soll eine bessere Außendarstellung 

in der Öffentlichkeit und vor Investoren erlangt werden. Somit wird ein negativer Zu-

sammenhang zwischen dem Risiko des Mandanten und der Bilanzpolitik festgestellt 

(Jany, 2011, S. 170-172; Wiemann, 2011, S. 359). 

 

Die Größe des Abschlussprüfers – untergliedert nach Big-Four- und Second-Tier-

Gesellschaften – wurde bereits als Einflussfaktor auf die Unabhängigkeit des Ab-
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schlussprüfers in Kapitel 2.5.2.2.4 „Prüfergröße, Prüfungsqualität173 und Prüferunab-

hängigkeit“ im Rahmen des Quasi-Renten-Modells erläutert (DeAngelo, 1981b). Dem-

nach würde ein „kleiner“ Abschlussprüfer eher Bilanzpolitik des Mandanten akzeptie-

ren, da ein Mandatsverlust aufgrund von Meinungsverschiedenheiten für diesen eine 

größere174 Verminderung der Quasi-Renten bedeuten würde. Entgegen dieser Vermu-

tung weisen alle Studien einen positiven Zusammenhang zwischen den Big-Four-

Prüfern und der Bilanzpolitik auf, wobei nur Zimmermann (2008) und Jany (2011) sig-

nifikante Ergebnisse erhalten. 

 

Der Zusammenhang zwischen Prüfungsdauer und Bilanzpolitik wird durch zwei sich 

entgegenstehende Ansätze erklärt (Zimmermann, 2008, S. 200 f.). So kann eine lang-

fristige Geschäftsbeziehung zu einem zunehmenden Vertrauensverhältnis zwischen Prü-

fer und Prüfungsmandant führen, was sich wiederum negativ auf die Bereitschaft des 

Abschlussprüfers auswirkt, über entdeckte Fehler Bericht zu erstatten. Daraus ergibt 

sich ein positiver Zusammenhang dieser beiden Faktoren. Dem gegenüber wird eine 

negative Korrelation durch Lerneffekte und zunehmendes Branchen- und Mandatswis-

sen des Abschlussprüfers mit steigender Prüfungsdauer begründet. Hinsichtlich der bei-

den Erklärungsansätze zeigen Forschungsbeiträge inhomogene Ergebnisse auf (Geiger 

& Raghunandan, 2002; Gul, Jaggi & Krishnan, 2007; Myers et al., 2003). Dies spiegeln 

auch die untersuchten Studien wider. 

 

Der Einfluss von Beratungshonoraren175 wurde bereits im Rahmen der Prinzipal-

Agenten-Theorie176 auf modelltheoretischer Ebene erläutert. Da die Beratungsaufträge 

unmittelbar von der Geschäftsführung vergeben und vergütet werden, steigt die Abhän-

gigkeit des Abschlussprüfers dieser gegenüber. Demnach sollte sich ein positives Ver-

hältnis zwischen Beratungshonoraren und Bilanzpolitik ergeben. Dies bestätigen die 

Studien von Sattler (2011) und Wiemann (2011), Zimmermann (2008), wobei nur die 

Untersuchung von Sattler (2011) signifikante Ergebnisse aufweist. 

 

                                                
173 In diesem Zusammenhang handelt es sich um die Prüfungsqualität i. S. d. wahrgenommenen Unab-
hängigkeit. Sie wird dabei durch die Größe des Abschlussprüfers operationalisiert. 
174 Im Modell von DeAngelo (1981b) wird angenommen, dass „kleine“ Abschlussprüfungsgesellschaften 
eine geringere Anzahl an Mandaten aufweisen als „größere“. 
175 Siehe Kapitel 2.5.2.2.6 „Beratungsleistungen“. 
176 Siehe Kapitel 2.2.3.2 „Der Abschlussprüfer als Agent des Managements“. 
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Auf weitere unabhängige Variablen wird nicht mehr eingegangen, da diese bereits an 

anderer Stelle erläutert werden oder keine zentrale Relevanz für die vorliegende Arbeit 

darstellen. 

 

Alle vorgestellten Studien betrachten die Prüfungsqualität bzw. die Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers aus einer statischen Sichtweise. Zwar liegen den Untersuchungen von 

Jany (2011), Sattler (2011) und Wiemann (2011) Mehrjahresstichproben zu Grunde; 

Aussagen über die Entwicklung von Untersuchungsvariablen innerhalb dieses Zeit-

raums werden jedoch nicht gemacht. 

 

Betrachtet man die Konzepte der erläuterten Untersuchungen zur Messung der Bilanz-

politik, zeigt sich, dass Jany (2011), Sattler (2011) und Wiemann (2011) Jones-

Modelle177 heranziehen, während Zimmermann (2008) das DeAngelo- und Healy-

Modell verwendet. In Tabelle 10 fällt auf, dass Zimmermanns Studie (2008) im Ver-

gleich zu den anderen die wenigsten Signifikanzen nachweist. Dies muss allerdings 

nicht an der Berechnungsmethodik liegen, sondern kann auch auf die geringe Größe der 

Stichprobe zurückzuführen sein. Da auf diese Weise eine Beurteilung der Validität der 

Modelle nicht möglich ist, werden die verschiedenen Ansätze nachfolgend erläutert.  

 

3.2.4.3 Beurteilung der Modelle zur Messung von Bilanzpolitik 

Die Beurteilung der Modelle zur Messung von Bilanzpolitik erfolgt primär über deren 

Validität. Unter Validität ist das Ausmaß zu verstehen, „in dem ein Test das misst, was 

er zu messen beansprucht“ (Bühner, 2011, S. 61).  

 

In Hinblick auf die in Kapitel 3.2.4 „Messung von Bilanzpolitik“ vorgestellten Ansätze 

kann demnach von Validität ausgegangen werden, wenn zum einen die tatsächlichen 

diskretionären Periodenabgrenzungen aufgedeckt werden und zum anderen das Modell 

nicht fälschlicherweise auf das Vorliegen von Bilanzpolitik hinweist. 

 

In zahlreichen US-amerikanischen Studien wird die Güte solcher Modelle verglichen 

(Dechow et al., 1995; Thomas & Zhang, 2000; Young, 1999). Die Ergebnisse sind da-

bei weitestgehend inhomogen, wobei die meisten Arbeiten zu dem Schluss kommen, 

                                                
177 Siehe Kapitel 3.2.4.1.3 „Modell nach Jones (1991)“. 
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dass sich sowohl regressionsbasierte als auch statische Modelle dazu eignen, diskretio-

näre Periodenabgrenzungen aufzudecken. Sattler (2011, S. 227) begründet die Verwen-

dung dynamischer Modelle in seiner Arbeit damit, dass durch den Einbezug der Um-

satzveränderung in das Modell eine bessere Erklärungskraft erlangt werden kann. 

 

Demgegenüber zeigt z. B. die Studie von Young (1999), dass das DeAngelo Modell – 

als statisches Modell – und die dynamische Jones-Methode keine signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich der Aufdeckung von Bilanzpolitik aufweisen. Dies zeigt, dass die 

komplexere Berechnung des Jones-Modells nicht automatisch als höheres Güte-

kriterium der Methode angesehen werden kann (Young, 1999, S. 849).178 

 

Zimmermann (2008) führt eine der wenigen179 Untersuchungen für den deutschen Prü-

fungsmarkt durch, deren Analyse auf einer statischen Methode zur Bestimmung der 

diskretionären Periodenabgrenzungen basiert. Deren Ergebnisse weisen einen geringe-

ren Erklärungsgehalt auf als die anderer vorgestellter Forschungsbeiträge. Die geringe 

Größe der Stichprobe kann hierfür allerdings eine Ursache sein.180  

 

Auf dieser Grundlage werden für die vorliegende Arbeit das DeAngelo-Modell sowie 

das Healy-Modells ausgewählt. Damit soll eine auf statischen Methoden basierende 

Untersuchung mit einer bedeutend umfangreicheren Stichprobe in die Abschlussprü-

fungsmarktforschung Einzug finden. Die große Datenbasis ermöglicht eine bessere 

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der Studien von Jany (2011), Sattler (2011) und 

Wiemann (2011). Außerdem soll dadurch auch die Eignung von statischen Messverfah-

ren aufgezeigt und mit den Resultaten der dynamischen Modelle verglichen werden. 

Weisen die Ergebnisse im Vergleich zu den deutschen Forschungsbeiträgen, die regres-

sionsbasierte Methoden verwenden, mehrheitlich insignifikante Resultate auf, muss eine 

methodische Erweiterung auf solche dynamischen Ansätze in Erwägung gezogen wer-

den. 

 
                                                
178 Auch Block (2011, S. 164) führt an, dass die Berechnung des Jones-Modells aufwendig ist, und seine 
Erklärungskraft relativ schwach zu sein scheint. 
179 Block (2011, S. 163-170) verwendet im Rahmen der Untersuchung von „Opinion-Shopping“ u. a. das 
Healy-Modell. Auf diese Studie wird aufgrund einer für die vorliegende Arbeit ungeeigneten Methodik in 
Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unabhängigkeit und Prüfungsqualität“ nicht näher eingegan-
gen. 
180 Wiemann (2011, S. 279) verweist darauf, dass für eine hohe Aussagekraft eine umfangreiche Datenba-
sis von zentraler Bedeutung ist.  
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Außerdem wird in der empirischen Untersuchung der absolute Wert der berechneten 

diskretionären Periodenabgrenzungen verwendet, da es nicht das Ziel der Analyse ist 

Aussagen über die Richtung der Bilanzpolitik, sondern über das Ausmaß dieser zu ma-

chen.  

 

3.3 Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesen-

bildung 

Kapitel 3.1 „Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts“ zeigt auf, dass im Untersu-

chungszeitraum der vorliegenden Arbeit zahlreiche regulatorische Eingriffe in das Ab-

schlussprüfungsrecht vorgenommen werden. Die Beschreibung der Gesetze stellt die 

Bedeutung dieser für den Abschlussprüfungsmarkt dar. Dabei wird der Fokus auf spezi-

fische Normen gelegt, die unmittelbar den Abschlussprüfer bzw. Abschlussprüfungsge-

sellschaften betreffen. Dies zeigt, dass der Gesetzgeber das Ziel verfolgt, die Unabhän-

gigkeit des Abschlussprüfers zu stärken und somit die Prüfungsqualität zu erhöhen. Da 

im Rahmen der empirischen Untersuchungen nicht nur die Zielerreichung der Gesetze 

analysiert wird, sondern auch der Einfluss der Maßnahmen auf das Prüfungshonorar, 

wird ein Überblick über das Ausmaß der Anpassungen für die bilanzierenden Einheiten 

gegeben. Die Einführung umfangreicher Normen zur Harmonisierung der Rechnungsle-

gung lässt einen erheblichen Mehraufwand für die zu bilanzierende Einheit und den 

Abschlussprüfer vermuten. In diesem Zusammenhang wird das BilMoG als umfang-

reichste regulatorische Maßnahme hinsichtlich der Mehrkosten und der Sicherung der 

Prüferunabhängigkeit identifiziert. Da sich die Erstanwendung der Normen des BilMoG 

auf die Geschäftsjahre 2008, 2009 und 2010 erstreckt, muss in Hinblick auf die empiri-

sche Untersuchung ein Referenzjahr festgelegt werden. Es werden die Geschäftsjahre 

2009 und 2010 als Referenzjahre für die empirische Untersuchung ausgemacht, da in 

diesen erstmals wesentliche Regulierungsmaßnahmen gegenüber dem Abschlussprüfer 

sowie zentrale Rechnungslegungsnormen des BilMoG Anwendung finden. Aus diesen 

Erkenntnissen können nun die ersten beiden Hypothesen abgeleitet werden:  

 

H3.1: Das Prüfungshonorar zeigt über den gesamten Untersuchungszeitraum einen signi-

fikanten Anstieg. 
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H3.2: Das Prüfungshonorar zeigt im Jahr 2009 bzw. 2010 einen signifikanten Anstieg im 

Vergleich zu den restlichen untersuchten Jahren. 

 

Im zweiten Abschnitt dieses Kapitels wurde die Größe „Bilanzpolitik“ als Surrogat für 

die tatsächliche Unabhängigkeit und Prüfungsqualität erläutert. Diese ermöglicht es, die 

Auswirkungen der einzelnen Gesetze sowie die formulierte Langzeitregulierungsstrate-

gie des Regulierungsträgers zu untersuchen. Daraus ergeben sich weitere Hypothesen: 

 

H3.3: Die absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen nehmen über den gesamten 

Untersuchungszeitraum ab. 

 

H3.4: Die absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen zeigen in den Jahren 2009 

bzw. 2010 einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den restlichen untersuchten 

Jahren. 

 

Schließlich wurden Forschungsbeiträge vorgestellt, die sich mit der Messung der Unab-

hängigkeit des Abschlussprüfers und der Prüfungsqualität beschäftigen. Alle Beiträge 

verwenden dabei die Bilanzpolitik als Surrogat. Tabelle 11 zeigt eine Auswahl der un-

abhängigen Variablen hinsichtlich der Bilanzpolitik und die zu erwartenden Vorzeichen 

der Regressionskoeffizienten auf.  

 

 
Tabelle 11: Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für die Bilanzpolitik 

Quelle: Eigene Darstellung  
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In Kapitel 2 „Der deutsche Prüfungsmarkt“ wurden bereits Hypothesen hinsichtlich der 

Unabhängigkeit des Abschlussprüfers aufgestellt.181 Diese konnten allerdings aufgrund 

des fehlenden Surrogats nicht weiter spezifiziert werden. Deswegen sollen die Hypothe-

sen an dieser Stelle noch einmal aufgegriffen werden:  

 

H2.3: Das Beratungshonorar und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers weisen einen 

signifikant negativen Zusammenhang auf. 

 

H2.4: Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers steigt im Untersuchungszeitraum. 

 

Für beide Hypothesen gilt, dass die Unabhängigkeit durch die Bilanzpolitik bzw. die 

absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen operationalisiert werden kann. Zudem 

wurde H2.3 – die positive Korrelation zwischen Beratungshonorar und Prüferunabhän-

gigkeit – im Rahmen der Literaturübersicht bestätigt. Sie wird ebenfalls in H3.6 abgebil-

det. H2.4 – der signifikante Anstieg der Unabhängigkeit im Untersuchungszeitraum – 

wird durch H3.3 dargestellt.  

  

                                                
181 Siehe Kapitel 2.6 „Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“. 
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4 Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Bedeutung der Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers erläutert. Zur Sicherung dieser hat der Gesetzgeber in den vergangenen 

Jahren regulatorische Maßnahmen umgesetzt. Einen der am häufigsten kontrovers dis-

kutierten Eingriffe stellt der verpflichtende Wechsel des Abschlussprüfers dar. 

 

Wie bereits im Rahmen des Prinzipal-Agenten-Modells erläutert, sollen durch die Insti-

tution „Abschlussprüfung“ Informationsasymmetrien zwischen Management und Kapi-

talgeber reduziert und durch Regelungen die Prüferunabhängigkeit gewährleistet wer-

den.182 Die Sicherung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zielt somit u. a. auf 

einen Schutz der Kapitalgeber ab. Deswegen sollte die Einschätzung der Kapitalgeber 

hinsichtlich der Ergreifung von regulatorischen Maßnahmen, die den Abschlussprüfer 

betreffen, berücksichtigt werden. Die Transaktionskostentheorie183 liefert hierzu den 

theoretischen Erklärungsansatz. So entstehen durch Maßnahmen, die die Regulierung 

des Abschlussprüfungsmarkts betreffen, Transaktionskosten für den Prinzipal. Dabei ist 

aus Sicht des Eigentümers ein gesetzlicher Eingriff nur dann lohnenswert, wenn der 

Mehrwert aus diesem, abzüglich der daraus entstehenden zusätzlichen Transaktionskos-

ten, den Output ohne diese Maßnahme übersteigt. Trifft dies zu, ergibt sich daraus ein 

Anstieg des Unternehmenswerts. Im Hinblick auf börsennotierte Gesellschaften würde 

dies eine Erhöhung des Aktienkurses bedeuten. Im Gegenzug dazu würden fallende 

Aktienkurse darauf verweisen, dass der Mehraufwand den Nutzen aus der Regulie-

rungsmaßnahme übersteigt. 

 

Durch die Betrachtung der Kapitalmarktreaktion auf freiwillige Prüferwechsel soll nun 

auf die Einschätzung der Kapitalgeber bzgl. eines verpflichtenden Wechsels des Ab-

schlussprüfers geschlossen werden.  

 

Dazu werden nachfolgend zuerst die Begriffe „Kapitalmarktreaktion“ und „Prüferwech-

sel“ definiert. Verschiedene theoretische Erklärungsansätze erörtern die Richtung der 

Kapitalmarktreaktion auf einen Prüferwechsel. Für die Untersuchung der Kapitalmarkt-

reaktion im Rahmen einer Ereignisstudie muss ein für den Kapitalmarkt relevanter Er-

                                                
182 Siehe Kapitel 2.2.1 „Informationsasymmetrien“. 
183 Siehe Kapitel 2.2.4 „Die Prinzipal-Agenten-Theorie im regulatorischen Umfeld“. 
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eigniszeitpunkt definiert werden. Denn das ausgewählte Ereignis „Prüferwechsel“ und 

der bewertungsrelevante Zeitpunkt können durchaus zeitlich auseinanderfallen (Faber, 

2009, S. 84 f.). So wird in Kapitel 4.3.2 „Der kapitalmarktrelevante Ereigniszeitpunkt 

des Prüferwechsels“ der Prozess der Abschlussprüferbestellung beschrieben, um somit 

einen bewertungsrelevanten Ereigniszeitpunkt zu identifizieren. In einem Literaturüber-

blick wird der Stand der Forschung in diesem Bereich erläutert. Im letzten Kapitel wer-

den Hypothesen für den empirischen Teil der Arbeit formuliert. 

 

4.1 Definitionen und Begriffsabgrenzung 

Aus der dritten Forschungsfrage184 ergeben sich die Begriffe „Kapitalmarkt“, „Kapital-

marktreaktion“ und „Prüferwechsel“. Diese werden für ein besseres Verständnis nach-

folgend erläutert. 

 

Die Fachliteratur definiert „Kapitalmarkt“ weitgehend einheitlich. Woll (2008, S. 413) 

nennt eine in der Fachliteratur verbreitete Definition:  

 

„Der Kapitalmarkt ist im Gegensatz zum Geldmarkt auf dem kurzfristige Finanzmittel 

gehandelt werden, der Markt für Finanzmittel langfristiger Natur, und zwar für langfris-

tige Kredite und Beteiligungen. Der Kapitalmarkt besorgt den Emittenten von Wertpa-

pieren langfristig Finanzierungsmittel und ermöglicht den Kapitalgebern einen jederzei-

tigen Verkauf der Papiere.“185 

 

Aus dieser Definition geht hervor, dass sich der Kapitalmarkt in den Markt für Fremd- 

und Eigenkapital untergliedern lässt. Aus Unternehmenssicht fällt unter ersteren die 

Ausgabe von mittel- bis langfristigen Anleihen, während es sich beim Eigenkapital-

markt um die Kapitalbeschaffung durch die Emission von Aktien handelt. 

 

Aufgrund der hohen Fungibilität, die durch die gesetzlich genormten Rechte und die 

sofortige Veräußerungsmöglichkeit der Aktie gewährleistet wird, eignet sich der durch 

Nachfrage und Angebot entstehende Kurs der Aktie als ideale Messgröße für die Reak-

tion des Kapitalmarkts auf spezifische Ereignisse. Infolgedessen wird im Rahmen der 

                                                
184 Siehe Kapitel 1.1 „Zielsetzung und Forschungsansatz“. 
185 Vgl. hierzu auch Rittershofer (2007, S. 364). 
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dritten Forschungsfrage der Kapitalmarkt auf den Markt für Eigenkapital eingegrenzt 

(Woll, 2008, S. 14). 

 

Kapitalmarktreaktion bedeutet in diesem Zusammenhang die Veränderung des Aktien-

kurses durch ein spezifisches Ereignis. Für die zu Grunde liegende empirische Untersu-

chung stellt dieses Ereignis den Wechsel des Abschlussprüfers dar, welches nun defi-

niert wird.  

 

Der Prüferwechsel kann in interne und externe Rotation unterschieden werden (Marten, 

Quick & Ruhnke, 2006, S. 585-588; Zilch, 2010, S. 87 f.). Unter ersterer wird dabei der 

Wechsel des Abschlussprüfers i. S. einer natürlichen Person innerhalb einer Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft verstanden. Die externe Rotation stellt den Austausch der 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dar. In der vorliegenden Arbeit wird als „Abschluss-

prüferwechsel“ der Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – also die externe Ro-

tation – verstanden.186 Die interne Rotation ist nicht Gegenstand der Untersuchung. 

 

Zudem wird bei der externen Rotation zwischen vertikaler und horizontaler Wechsel-

richtung unterschieden. Von erster wird gesprochen, wenn der alte und der neue Ab-

schlussprüfer unterschiedlichen Größenkategorien angehören. Horizontal steht hingegen 

für eine Rotation innerhalb der gleichen Größenklasse. Die Rotation von einer Big-

Four- zur einer Second-Tier Gesellschaft und vice versa stellt somit die vertikale Rich-

tung dar. Wechselt ein Unternehmen innerhalb der Big-Four- oder der Second-Tier-

Gesellschaften liegt eine horizontale Richtung vor (Fischkin & Gassen, 2011, S. 857). 

 

4.2 Beurteilung des Prüferwechsels durch den Kapitalmarkt 

Ausgehend von der Beurteilung des Prüferwechsels durch die Kapitalmarktteilnehmer 

kann die Aktienkursentwicklung erläutert werden. In diesem Zusammenhang sollen 

nachfolgend Vorteile sowie Nachteile des Abschussprüferwechsels geschildert und de-

ren Relevanz für den Kapitalmarkt erörtert werden. Wird ein Prüferwechsel durch die 

Teilnehmer generell als vorteilhaft angesehen, so ist mit einer positiven Kursentwick-

lung aufgrund dieses Ereignisses zu rechnen. Eine negative Einschätzung würde zu ei-

nem Kursrückgang führen.  
                                                
186 Vgl. Kapitel 2.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“. 
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Der Autor der vorliegenden Arbeit wird nach Vorstellung der Vor- und Nachteile diese 

abwägen und eine Vermutung hinsichtlich der Einschätzung der Kapitalmarktteilneh-

mer abgeben. 

 

4.2.1 Erklärungsansätze einer positiven Kapitalmarktreaktion 

Bei den beiden zentralen Vorteilen des Abschlussprüferwechsels handelt es sich um die 

Erhöhung der Fehleraufdeckungswahrscheinlichkeit und die Stärkung der Prüferunab-

hängigkeit (Quick, 2004, S. 491; Wiemann, 2011, S. 116; Zilch, 2010, S. 87 f.). 

 

Ein zentraler Aspekt hinsichtlich der Erhöhung der Fehleraufdeckungswahrscheinlich-

keit stellt eine mögliche Betriebsblindheit des amtierenden Abschlussprüfers dar. Eine 

solche entsteht bei langjähriger Prüfungsdauer. Zwar steigt mit der Anzahl der Jahres-

abschlussprüfungen die Erfahrung und das Wissen187 bzgl. des zu prüfenden Unterneh-

mens, allerdings besteht die Gefahr, dass aufgrund der Prüfungsroutine die Bereitschaft 

des Abschlussprüfers sinkt, sich mit neuen und unvertrauten Sachverhalten auseinan-

derzusetzen (Taschner, 2013, S. 189).188 Dies könnte somit zu einer Einschränkung der 

Wirksamkeit der Abschlussprüfung führen (Korndörfer & Peez, 1981, S. 63). Die inter-

ne Rotationspflicht soll gegen das Auftreten von Betriebsblindheit wirken. In diesem 

Zusammenhang führen Baumeister und Freisleben (2003, S. 75) an, dass eine ver-

pflichtende Rotation der unterzeichnenden Prüfungspartner keine zufriedenstellende 

Maßnahme bietet, da die operative Prüfungsleitung i. d. R. von einem den Prüfungs-

partnern unterstehenden Personenkreis ausgeführt wird. Das BilMoG zielt hinsichtlich 

der internen Pflichtrotation auf diese Thematik ab.189 So wird durch die Einführung des 

BilMoG der von dem Pflichtwechsel erfasste Personenkreis von den unterzeichnenden 

Prüfungspartnern auf die für die Prüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfer ausgedehnt 

(§ 319a Abs. 1 S. 1 Nr. 4 HGB i. d. F. des BilMoG). 

 

                                                
187 Wolz (1996, S. 28) spricht sich hinsichtlich der Vermeidung von Betriebsblindheit gegen einen obli-
gatorischen externen Prüferwechsel aus, da nach diesem Erfahrungs- und Effizienzverlust aufgrund der 
Bestellung eines neuen Abschlussprüfers die Vorteile des Wechsels überwiegen. Kitschler (2005, S. 123) 
bezeichnet in diesem Zusammenhang Erstprüfungen als ineffizienter und risikoreicher. 
188 Andere bzw. alternative Prüfungsmethoden eines neu bestellten Abschlussprüfers bieten eine größere 
Wahrscheinlichkeit bestehende Fehler in der Rechnungslegung des zu prüfenden Unternehmens aufzude-
cken (Zilch, 2010, S. 87).  
189 Vgl. 3.1.2.2.4 „BilMoG“. 
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Auch kann eine zunehmende Prüfungsdauer negativen Einfluss auf die Unabhängigkeit 

des Abschlussprüfers haben (Zilch, 2010, S. 87; Zimmermann, 2008, S. 24 f.). So wird 

in diesem Fall angenommen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Abschlussprüfer 

und Mandant zunimmt und die Bereitschaft des Prüfers, über aufgedeckte Fehler Be-

richt zu erstatten, sinkt (Wiemann, 2011, S. 453). Eine externe Pflichtrotation begrenzt 

somit die Prüfungsdauer und wirkt einem zunehmenden Vertrauensverhältnis zwischen 

Abschlussprüfer und Mandanten entgegen.  

 

Aus modelltheoretischer Sicht190 (DeAngelo, 1981a) besteht ein Abhängigkeitsverhält-

nis des Abschlussprüfers gegenüber dem Prüfungsmandanten. Dies ist auf das Vorlie-

gen von zukünftigen Quasi-Renten des Abschlussprüfers zurückzuführen. Denn nur 

durch die Vereinnahmung dieser Quasi-Renditen kann der Prüfer die Verluste aus der 

unprofitablen Erstprüfung ausgleichen. Durch die Drohung des Managements191 dem 

amtierenden Abschlussprüfer Quasi-Renten durch einen Prüferwechsel zu entziehen, 

entsteht somit die Gefahr, dass über aufgedeckte Fehler nicht Bericht erstattet wird 

(Quick, 2004, S. 496). Die externe Rotationspflicht begrenzt die für den Abschlussprü-

fer maximal zu vereinnahmenden Quasi-Renten und soll somit die Bereitschaft des Ab-

schlussprüfers zur Berichterstattung von aufgedeckten Fehlern stärken. 

 

Die zunehmende Mandatsdauer liefert u. a. allerdings auch Erklärungsansätze für eine 

negative Kursreaktion auf einen Prüferwechsel. Diese werden im nächsten Kapitel be-

schrieben.  

 

4.2.2 Erklärungsansätze einer negativen Kapitalmarktreaktion 

Die vom Kapitalmarkt als negativ aufgefassten Aspekte des Prüferwechsels betreffen in 

erster Linie die Kosten und die Qualität192 der Abschlussprüfung (Zilch, 2010, S. 88 f.).  

 

                                                
190 Vgl. 2.5.2.1 „Das Quasi-Renten-Modell, „Fee-Cutting“ und „Low-Balling“. 
191 Es ist nach § 124 Abs. 3 S. 1 AktG ausschließlich die Aufgabe des Aufsichtsrats der Hauptversamm-
lung einen Vorschlag zur Neubestellung des Abschlussprüfers zu unterbreiten. Hinsichtlich der Praxis 
wird allerdings angenommen, dass der Vorstand wesentlichen Einfluss auf diese Empfehlung ausüben 
kann (Hecker, 2000, S. 113; Quick, 2004, S. 496). 
192 Unter Qualität versteht der Autor in diesem Zusammenhang die Fehleraufdeckungswahrscheinlichkeit 
sowie die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers. 
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Der Besorgnis der Betriebsblindheit bei zunehmender Prüfungsdauer stehen der Verlust 

von Prüfungseffizienz und -qualität bei einem Abschlussprüferwechsel gegenüber (Her-

kendell, 2007, S. 190). Simons und Zein (2007, S. 1070) führen hierzu an, dass v. a. in 

den ersten beiden Jahren einer Mandatsbeziehung eine erhöhte Fehleranfälligkeit der 

Prüfung besteht, die durch die notwendige Einarbeitungszeit des neuen Prüfers begrün-

det werden kann. Durch den Verlust der Lern- bzw. Erfahrungseffekte könnte die Feh-

leraufdeckungswahrscheinlichkeit im Rahmen der Erstprüfung durch den neuen Ab-

schlussprüfer sinken (Quick, 2004, S. 492). 

 

Außerdem kann eine negative Einschätzung der Kapitalmarktteilnehmer bzgl. des Prü-

ferwechsels auf steigende Kosten und sinkende Effizienz hinsichtlich der Abschlussprü-

fung zurückzuführen sein (Zimmermann, 2008, S. 25 f.). Dieser Sachverhalt lässt sich 

auf modelltheoretischer Ebene durch den Quasi-Renten-Ansatz193 von DeAngelo 

(1981a) aufzeigen. So fallen im Rahmen der Erstprüfung Startkosten für den Ab-

schlussprüfer und Transaktionskosten für den Prüfungsmandanten an. Die Startkosten 

des Abschlussprüfers lassen sich durch den zeitlichen Mehraufwand und die Lernkosten 

in den ersten Prüfungsjahren begründen. Diese Aufwendungen werden zum Teil an den 

Prüfungsmandanten weitergegeben und erhöhen somit das Prüfungshonorar. Die Trans-

aktionskosten, die auf Seiten des zu prüfenden Unternehmens anfallen, ergeben sich aus 

der Suche eines neuen Abschlussprüfers, dessen Einarbeitung sowie der zusätzlichen 

Bereitstellung von sachlichen und personellen Ressourcen (Quick, 2004, S. 489).  

 

Die Erhöhung der Prüfungskosten bei gleichbleibender oder sogar verminderter Prü-

fungsqualität kann zu negativen Einschätzungen der Kapitelmarktteilnehmer und damit 

zu einem Rückgang des Aktienkurses führen. 

 

4.2.3 Beurteilung der Erklärungsansätze 

Um eine Vermutung hinsichtlich der Kapitalmarktreaktion auf Basis der erläuterten 

Erklärungsansätze abzugeben, müssen die Vor- und Nachteile abgewogen werden. 

 

                                                
193 Vgl. Kapitel 2.5.2.1 „Das Quasi-Renten-Modell, „Fee-Cutting“ und „Low-Balling““. 
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Dabei stehen die Vermeidung von Betriebsblindheit und die Stärkung der Prüferunab-

hängigkeit dem Rückgang der Prüfungsqualität aufgrund von Erfahrungs- und Effi-

zienzverlusten nach einem Prüferwechsel gegenüber. 

 

Beide genannten Vorteile des Prüferwechsels haben durch die Einführung194 der inter-

nen Rotationspflicht und die spätere Verschärfung durch das BilMoG an Gewicht verlo-

ren, da seit dem BilMoG nicht nur die unterzeichnenden Prüfungspartner sondern auch 

für die Abschlussprüfung verantwortlichen Wirtschaftsprüfer rotieren müssen. Dies 

wirkt einer Betriebsblindheit, die mit zunehmender Prüfungsdauer entsteht, entgegen. 

Simons und Zein (2007, S. 1070) führen hierzu an, dass die interne Rotation die Vortei-

le der externen Rotation bereits größtenteils miteinschließt, wobei die Nachteile aus 

dem externen Prüferwechsel bzgl. Effizienzverlusten weitestgehend vermieden werden. 

 

Vom Autor der vorliegenden Arbeit wird nicht angezweifelt, dass eine externe Rotation 

i. d. R. größere Auswirkungen auf die Stärkung der Unabhängigkeit haben kann als ein 

interner Wechsel. Ob der Kapitalmarkt diese vermehrte Stärkung über den im Rahmen 

eines Prüferwechsels anfallenden Mehraufwand stellt, ist fraglich. Die Transaktionskos-

ten des Prüfungsmandanten, die im Rahmen einer Prüferrotation anfallen, die Informa-

tions- und Effizienzverluste sprechen für eine negative Kapitalmarktreaktion.  

 

In der Literatur wird der Prüferwechsel verstärkt im Rahmen einer externen Rotations-

pflicht behandelt. Die Mehrzahl der Autoren spricht sich dabei gegen die Verpflichtung 

eines externen Prüferwechsels aus, da laut ihnen die Nachteile klar überwiegen (Her-

kendell, 2007, S. 190; Korndörfer & Peez, 1981, S. 81; Zilch, 2010, S. 89).195 Diese 

Beiträge werden zur Einschätzung der Kapitalmarktreaktion auf einen Abschlussprü-

ferwechsel herangezogen. 

 

Nach Abwägung der vorgestellten Erklärungsansätze schließt sich der Autor der über-

wiegenden Meinung in der Literatur an. So kann die Vermutung aufgestellt werden, 

dass die Kapitalmarktreaktion auf einen Prüferwechsel aufgrund der Kostensteigerung 

und der Qualitätsverluste negativ ist. 

                                                
194 Die interne Rotationspflicht wurde in § 319a Abs. 1 Nr. 4 HGB i. d. F. des KonTraG eingeführt. 
195 Auch in der Praxis wurde im Rahmen des SOX gegen eine externe Rotationspflicht entschieden. Im 
Entwurf war die Regelung bzgl. des externen Prüferwechsels noch enthalten (Hofmann, 2008, S. 295). 
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4.3 Modelltheoretische Grundlagen zur Kapitalmarktreaktion 

Bei der Mehrzahl der Untersuchungen zur Kapitalmarktreaktion auf ein spezifisches 

Ereignis handelt es sich um Ereignisstudien196,197 (Wulff, 2001, S. 106).198 Die theoreti-

sche Grundlage dieser Modelle beruht auf der Informationseffizienztheorie. Nachfol-

gend wird dieser Ansatz beschrieben und dessen Relevanz für die Reaktion des Kapi-

talmarkts nach einem Prüferwechsel erläutert. Schließlich wird die für den Kapitalmarkt 

relevante Information bzw. das relevante Ereignis bzgl. des Abschlussprüferwechsels 

identifiziert. Dies erfolgt im Rahmen der Beschreibung des Bestellungsprozesses des 

Abschlussprüfers. 

 

4.3.1 Die Informationseffizienztheorie 

Die Informationseffizienztheorie nach Fama (1970) besagt, dass ein Kapitalmarkt in-

formationseffizient ist, wenn in den Preisen der an diesem gehandelten Wertpapieren zu 

jeder Zeit alle verfügbaren Informationen widergespiegelt werden (Fama, 1970, S. 383). 

Dabei werden drei Formen unterschieden:  

 

Eine schwache Informationseffizienz liegt vor, wenn alle historischen Informationen in 

den Preisen enthalten sind. Durch die technische Aktienanalyse können kein Informati-

onsvorsprung und keine Gewinne erzielt werden. Dies bedeutet, dass durch historische 

Kurse keine Prognose der zukünftigen Entwicklung erfolgen kann (Fama, 1970, S. 383; 

Sapusek, 1998, S. 16).  

 

Nach der halbstrengen Informationseffizienz sind neben den historischen Informationen 

sämtliche öffentlich zugängliche Informationen im Aktienkurs berücksichtigt. Demnach 

können durch eine fundamentale Aktienanalyse keine gewinnbringenden Informationen 

erlangt werden, weil die Information unmittelbar nach deren Veröffentlichung in den 

Kurs der Aktie einfließt (Fama, 1970, S. 383; Sapusek, 1998, S. 16). 

 

                                                
196 Die Ereignisstudie wird auch als Event-Studie bezeichnet und wurde erstmals in einem Forschungsbei-
trag von Fama, Fisher, Jensen und Roll (1969) zum Test von Kapitalmarkteffizienz verwendet. 
197 Binder (1998) erläutert in seinem Beitrag die Entwicklung der Ereignisstudie seit 1969. 
198 In Kapitel 6.3.1 „Methodik“ wird die in der vorliegenden Arbeit verwendete Methodik hinsichtlich der 
Ereignisstudie näher erläutert.  
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Die strenge Informationseffizienz ist gegeben, wenn zu jedem Zeitpunkt alle privat und 

öffentlich verfügbaren Informationen im Aktienkurs enthalten sind. Hierzu zählen auch 

Insiderinformationen (Fama, 1970, S. 383; Habbel, 2001, S. 41; Weber, 1994, S. 88). 

 

Das kapitalmarktrelevante Ereignis des Prüferwechsels würde eine Information i. S. d. 

halbstrengen Informationseffizienz darstellen. Demnach würde der Kapitalmarkt einen 

Prüferwechsel unmittelbar nach dem relevanten Ereignis einpreisen. Da Studien aller-

dings inhomogene Ergebnisse199  hinsichtlich des Vorliegens der halbstrengen Informa-

tionseffizienz auf dem Kapitalmarkt zeigen, kann in dieser Arbeit bzgl. des methodi-

schen Modells nicht davon ausgegangen werden, dass sich für den Prime Standard un-

mittelbar am Tag des relevanten Ereignisses eine Kapitalmarktreaktion ergibt (Oerke, 

1999, S. 51). Es ist denkbar, dass Kapitalmarktteilnehmer erst mehrere Tage nach dem 

eigentlich bewertungsrelevanten Ereignis von dem Prüferwechsel erfahren. Diese In-

formationsasymmetrien werden durch die Wahl eines Ereignisfensters in der empiri-

schen Analyse berücksichtigt. Durch diese Vorgehensweise wird nicht nur die Reaktion 

des Kapitalmarkts auf einen Prüferwechsel untersucht sondern auch die Informationsef-

fizienz i. S. d. halbstrengen Form. 

 

Nachfolgend wird der Bestellungsprozess des Abschlussprüfers mit dem Ziel erläutert, 

das für den Kapitalmarkt relevante Ereignis bzgl. des Wechsels des Abschlussprüfers zu 

identifizieren. In diesem Zusammenhang muss die Beurteilung der Ereignisse deren 

Informationsgehalt betreffend stattfinden (Wulff, 2001, S. 75). Nur ein Sachverhalt, der 

für die Kapitalmarktteilnehmer einen Informationsmehrwert darstellt, kann als bewer-

tungsrelevant angesehen werden.  

 

4.3.2 Der kapitalmarktrelevante Ereigniszeitpunkt des Prüferwechsels 

Die Bestellung des Abschlussprüfers200 erfolgt in Deutschland gem. § 318 Abs. 1 S. 1 

und 3 HGB für jedes Geschäftsjahr individuell. Eine Bestellung für mehrere Jahre ist 

                                                
199 Es herrscht weitestgehend Einigkeit darüber, dass die schwache Form auf dem Kapitalmarkt vorliegt, 
während die strenge Informationseffizienz nicht als gegeben angesehen werden kann (Fama, 1970; Hau-
ser, 2003, S. 57; May, 1991). 
200 Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich sowohl auf die Bestellung des Abschlussprüfers für 
den Einzelabschluss als auch auf den Konzernabschluss. I. S. d. § 318 Abs. 2 S. 1 HGB gilt, dass der 
Abschlussprüfer des in den Konzernabschluss einbezogenen Jahresabschlusses des Mutterunternehmens 
auch als bestellter Konzernabschlussprüfer gilt, wenn kein anderer Abschlussprüfer bestellt wurde.  
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somit nicht möglich. Es wird jährlich der Bestellungsprozess durchlaufen, unabhängig 

davon, ob der amtierende Prüfer erneut bestellt wird oder ein Wechsel des Abschluss-

prüfers geplant ist. Der Prozess zur Bestellung hängt von der Rechtsform der zu prüfen-

den Einheit ab. Da kapitalmarktorientierte Unternehmen den Untersuchungsgegenstand 

dieser Arbeit darstellen, wird nur auf den Bestellungsprozess bei einer AG201 eingegan-

gen. 

 

Eine wirksame Bestellung des Abschlussprüfers schließt dabei drei Verfahrensschritte 

ein (Schreiner, 2017, S. 691):  

 

- Die Wahl des Abschlussprüfers i. S. d. § 318 Abs. 1 S. 1 HGB 

 

- Die Erteilung des Prüfungsauftrags i. S. d. § 318 Abs. 1 S. 4 HGB i. V. m. § 119 

Abs. 1 Nr. 4 AktG 

 

- Die Annahme des Prüfungsauftrags durch den gewählten Abschlussprüfer 

i. S. d. § 51 WPO 

 

Die Hauptversammlung hat das unübertragbare Recht inne, den Abschlussprüfer zu 

wählen (§ 318 Abs. 1 S. 4 HGB i. V. m. § 119 Abs. 1 Nr. 4 AktG). Bevor es zu dieser 

Wahl kommt, ist es nach § 124 Abs. 3 S. 1 AktG die Aufgabe des Aufsichtsrats der 

Hauptversammlung einen geeigneten Abschlussprüfer vorzuschlagen.  

 

Im Rahmen der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung durch die Veröffent-

lichung der Tagesordnung erfährt die Hauptversammlung in der Regel erstmals von 

diesem Vorschlag. In dem gesonderten Tagesordnungspunkt „Wahl des Abschlussprü-

fers für das Geschäftsjahr ...“ gibt der Aufsichtsrat den Aktionären seine Empfehlung 

bekannt (Müller & Köstler, 2005, S. 10). Somit stellt der Tag der Veröffentlichung der 

Tagesordnung zur Hauptversammlung den ersten möglichen kapitalmarktrelevanten 

Ereigniszeitpunkt dar. Dieser Zeitpunkt und der Tag der Hauptversammlung liegen da-

bei mindestens 30 Tage auseinander (§ 123 Abs. 1 AktG). Anzumerken ist, dass der 

Kapitalmarkt durch die Tagesordnung zwar von einem geplanten Abschlussprüferwech-

                                                
201 Als alternative Rechtsformen können in diesem Zusammenhang auch die SE und KGaA aufgeführt 
werden (Becker, 2016, S. 149).  
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sel erfährt, allerdings handelt es sich dabei ausschließlich um einen Vorschlag und kei-

nen beschlossenen Sachverhalt. Zum einen findet die Wahl erst am Tag der Hauptver-

sammlung durch die Aktionäre statt, zum anderen sind die Gesellschafter nicht an die 

Wahlempfehlung des Aufsichtsrats gebunden (Müller & Köstler, 2005, S. 10). So kön-

nen sie gem. §§ 126 und 127 AktG Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern einbrin-

gen, wodurch es zur Bestellung eines anderen als dem vom Aufsichtsrat vorgeschlage-

nen Abschlussprüfer kommen kann. Der Tag der Hauptversammlung stellt somit neben 

der Einberufung zur Hauptversammlung einen weiteren bewertungsrelevanten Zeit-

punkt dar. 

 

Nach der Wahl des Abschlussprüfers in der Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat 

gem. § 318 Abs. 1 S. 4 HGB dem Abschlussprüfer unverzüglich den Prüfungsauftrag zu 

erteilen. Lehnt der Prüfer den Auftrag ab, hat er dies unmittelbar nach der Erteilung 

dem zuständigen Organ mitzuteilen (§ 51 WPO). Die Annahme erfolgt im Rahmen ei-

nes Auftragsbestätigungsschreibens, das sich i. d. R. an den Aufsichtsrat der zu prüfen-

den Gesellschaft richtet (Müller & Köstler, 2005, S. 20). Der Zeitpunkt der Auftragsan-

nahme wird nicht öffentlich publiziert. Damit kann dieser Zeitpunkt nicht als kapital-

marktrelevant angesehen werden. 

 

In zwei Ausnahmefällen kann es zur gerichtlichen Bestellung des Abschlussprüfers 

kommen (Schreiner, 2017, S. 696). Dabei handelt es sich entweder um eine Ersatzbe-

stellung des Abschlussprüfers gem. § 318 Abs. 4 HGB oder um die Ersetzung eines 

bereits gewählten Abschlussprüfers gem. § 318 Abs. 3 HGB.  

 

Im ersten Fall erfolgt die Bestellung des Prüfers durch das Gericht anstatt durch die 

Wahl der Hauptversammlung. Dieser Vorgehensweise wird unter bestimmten Voraus-

setzungen auf Antrag des gesetzlichen Vertreters202, des Aufsichtsrats oder eines Ge-

sellschafters nachgekommen. Eine Ersatzbestellung erfolgt auch, falls der Abschluss-

prüfer gem. § 318 Abs. 4 S. 2 HGB „die Annahme des Prüfungsauftrags abgelehnt hat, 

weggefallen ist oder am rechtzeitigen Abschluss der Prüfung verhindert ist und ein an-

derer Abschlussprüfer nicht gewählt worden ist“. 

                                                
202 Ist bis zum Ablauf des Geschäftsjahres kein Abschlussprüfer für die darauf folgende Periode gewählt, 
so müssen die gesetzlichen Vertreter die Bestellung eines Abschlussprüfers gerichtlich beantragen (Kirn-
berger, 2007, S. 821). 
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Die Ersetzung des bereits gewählten Abschlussprüfers führt zu seiner Abwahl durch das 

Gericht und einer Neubestellung durch selbiges. Auch dieses Verfahren wird auf Antrag 

eines gesetzlichen Vertreters, des Aufsichtsrats oder durch einen Gesellschafter begrün-

det. Wenn sich nach Anhörung des Antragstellers sowie des Abschlussprüfers die Er-

setzung „aus einem in der Person  des gewählten Prüfers liegenden Grund geboten er-

scheint“, ist es die Aufgabe des Gerichts einen neuen Abschlussprüfer zu bestellen 

(§ 318 Abs. 3 S. 1 HGB). 

 

Durch die beiden erläuterten Fälle der gerichtlichen Bestellung ergibt sich ein neuer 

Zeitpunkt, dessen Informationsgehalt im Falle eines Abschlussprüferwechsels für den 

Kapitalmarkt relevant erscheint. Da es sich bei gerichtlicher Bestellung im Vergleich 

zur regulären Wahl allerdings um einen äußerst seltenen203 Fall handelt und der bewer-

tungsrelevante Zeitpunkt nur schwierig zu ermitteln ist, wird auf diesen nicht näher ein-

gegangen. Auch im Hinblick auf die empirische Analyse muss ein Ausschluss dieses 

Ausnahmetatbestands in Erwägung gezogen werden. Denn bei der Betrachtung des Prü-

ferwechsels als eigentlich zu untersuchendes Ereignis könnte die „gerichtliche Bestel-

lung“ als Sonderereignis einen Störfaktor darstellen, der die Ergebnisse der Ereignisstu-

die hinsichtlich der Reaktion des Kapitalmarkts auf den Prüferwechsel verzerrt (Lack-

man, 2010, S. 144). 

 

Somit wird abschließend festgestellt, dass im Rahmen des Bestellungsprozesses des 

Abschlussprüfers zwei kapitalmarktrelevante Ereigniszeitpunkte identifiziert werden 

können; der Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung sowie der Tag der Hauptver-

sammlung.  

 

Der Abschlussprüfer wird erst durch den an zweiter Stelle genannten Ereigniszeitpunkt 

gewählt. Der Aufsichtsratsvorschlag wird hierzu allerdings im Regelfall bei im Prime 

Standard notierten Gesellschaften angenommen. Deshalb geht der Autor davon aus, 

dass der Tag der Veröffentlichung den größeren Informationsgehalt bietet und somit 

den bewertungsrelevanten Zeitpunkt des Prüferwechsels darstellt.  

 

                                                
203 Vgl. hierzu die Erläuterung der Stichprobe in Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit 
und Stichprobe“. 
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4.4 Literaturüberblick zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 

Der nachfolgende Literaturüberblick bezieht sich auf empirische Beiträge204, die die 

Reaktion des Kapitalmarkts auf Prüferwechsel untersuchen.  

 

Ereignisstudien sind in der Forschung hinsichtlich der Auswirkungen spezifischer Er-

eignisse etabliert. Im Rahmen dieses Forschungsdesigns ist dem Autor keine Untersu-

chung bekannt, die die Kapitalmarktreaktion bei einem Wechsel des Abschlussprüfers 

auf dem deutschen Markt analysiert. Deswegen wird in dieser Arbeit auf eine Auswahl 

von US-Forschungsbeiträgen zurückgegriffen. 

 

Im Allgemeinen unterscheiden sich Event-Studien anhand verschiedener Kriterien 

(Block, 2011, S. 174). Es handelt sich dabei um das zu untersuchende Ereignis und den 

identifizierten Ereigniszeitpunkt (Faber, 2009, S. 84-89). Alle im Folgenden vorgestell-

ten Studien zielen hierbei auf den Prüferwechsel ab. Im vorangegangenen Kapitel wur-

de als Zeitpunkt der Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung sowie der Tag der 

Hauptversammlung identifiziert.  

 

Ein weiteres Merkmal zeigt die Größe auf, anhand derer die Reaktion bzw. Auswirkung 

der Ereignisse untersucht werden. Dabei werden zumeist der Aktienkurs bzw. Aktien-

renditen der untersuchten Unternehmen herangezogen (Beitel, 2003, S. 79; Faber, 2009, 

S. 91 f.) 

 

Die Länge der Ereignisperiode und die Methodik stellen zwei weitere Kriterien dar. 

Beim Zeitraum wird zwischen „Long-Window“ und „Short-Window“ unterschieden 

(Block, 2011, S. 174; Faber, 2009, S. 89-91). Hinsichtlich der Methodik wird i. d. R. 

mittels der abnormalen Renditen die Kapitalmarktreaktion bestimmt. Die Berechnung 

der abnormalen Renditen erfolgt dabei als Differenz zwischen der tatsächlichen Rendite 

und der erwarteten Rendite (Beitel, 2003, S. 79; Faber, 2009, S. 91-93). Auf die genaue 

Vorgehensweise hinsichtlich der Methodik wird v. a. im empirischen Teil dieser Arbeit 

eingegangen. Das Vorliegen von abnormalen Renditen bei einem Abschlussprüferwech-

sel würde demnach für eine Kapitalmarktreaktion sprechen. Abhängig vom Vorzeichen 

                                                
204 Auf modelltheoretische Beiträge wird dabei nicht eingegangen. Solche stellen z. B. Teoh (1992) und 
Lu (2006) dar. 
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der Rendite lässt sich eine positive bzw. negative Reaktion der Kapitalmarktteilnehmer 

ableiten. 

 

Erstmals befassen sich Fried und Schiff (1981) mit der Reaktion des Kapitalmarkts auf 

einen Wechsel des Abschlussprüfers. In ihrem Beitrag untersuchen sie 48 Prüferwechsel 

in dem Zeitraum von 1972 bis 1975. Als Ereigniszeitpunkt verwenden die Autoren das 

Veröffentlichungsdatum des sog. Formulars 8-K205, in dem das zu prüfende Unterneh-

men einen Abschlussprüferwechsel, den Grund und ggf. den neuen Prüfer bekannt gibt. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen eine signifikant negative Reaktion des Kapi-

telmarkts um den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Prüferwechsels. Ein Einfluss von 

Meinungsverschiedenheiten zwischen Prüfer und Mandant sowie durch die Größe des 

Abschlussprüfers hinsichtlich der Kapitalmarktreaktion konnten nicht nachgewiesen 

werden (Fried & Schiff, 1981, S. 339). 

 

Nichols und Smith (1983) untersuchen in dem Zeitraum 1973 bis 1979 insgesamt 51 

Prüferwechsel, wobei sie dabei zwischen einer Rotation von einer großen zu einer klei-

nen (22 Wechsel) sowie von einer großen zu einer großen (29 Wechsel) Prüfungsgesell-

schaft unterscheiden. Wie bei Fried und Schiff (1981) werden relevante Informationen 

aus dem 8-K Formular entnommen. Hinsichtlich der Bestimmung des Ereigniszeit-

punkts gibt es allerdings eine Abweichung. So wird in einer Datenbank überprüft, ob 

bereits vor dem Veröffentlichungszeitpunkt im Rahmen des 8-K-Formulars der Prüfer-

wechsel anderweitig kommuniziert wurde. Liegt dieser Fall vor, wird das Publikations-

datum als Ereigniszeitpunkt verwendet, andernfalls das Veröffentlichungsdatum des 8-

K-Formulars (Nichols & Smith, 1983, S. 537). Die Untersuchung hinsichtlich aller Prü-

ferwechsel zeigt keine signifikanten Ergebnisse. Hinsichtlich der Untergliederung der 

Stichprobe weist die Untersuchung ein negatives Vorzeichen bei einem Wechsel von 

einer großen zu einer kleinen Prüfungsgesellschaft auf, wobei keine Signifikanz besteht 

(Nichols & Smith, 1983, S. 543 f.) 

 

                                                
205 Im Rahmen des 8-K Formulars stellt die Entlassung und der Rücktritt des Abschlussprüfers ein zu 
veröffentlichendes Ereignis („Reportable-Event“) dar. Durch die Veröffentlichung des 8-K-Formulars 
wird der Kapitalmarkt unter Umständen bereits weit vor der Bestellung eines neuen Prüfers von dem 
Abschlussprüferwechsel unterrichtet (Block, 2011, S. 172 f., Kiefer 2003, S. 73; Wiemann, 2011, S. 108). 
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Eichenseher, Hagigi und Shields (1989) untersuchen in ihrer Studie 87 Prüferwechsel206 

im Zeitraum 1980 bis 1982. Diese stellt bis dahin die umfangreichste Untersuchung 

hinsichtlich der Stichprobengröße dar. Die Studie hat das Ziel den Einfluss der Aktio-

närsstruktur sowie von Audit Committees auf die Kapitalmarktreaktion bei einem Prü-

ferwechsel zu untersuchen. Dabei können Eichenseher et al. (1989, S. 38 f.) nachwei-

sen, dass ein Anteilsbesitz des Managements von mehr als 50% bei einem Abschluss-

prüferwechsel zu einer negativen Reaktion des Kapitalmarkts führt. Im Fall des Vorlie-

gens eines Audit Committees werden keine signifikanten Ergebnisse festgestellt. Au-

ßerdem zeigt die Untersuchung abnormale Renditen, die im Fall eines Wechsels zu Big-

n-Gesellschaften leicht positiv und für die entgegengesetzte Wechselrichtung sowie 

Wechsel innerhalb gleicher Größenklassen negativ sind (Eichenseher et al., 1989, 

S. 39). 

 

Klock (1994) analysiert 50 Prüferwechsel in den Jahren 1986 und 1987. Dabei hebt sich 

dieser Beitrag bzgl. des Ereigniszeitpunkts ab. Während die Mehrheit der Studien zur 

Kapitalmarktreaktion einen spezifischen Ereigniszeitpunkt auswählt, untersucht Klock 

(1994, S. 342) drei unterschiedliche Zeitpunkte. Dabei handelt es sich um das Veröf-

fentlichungsdatum des 8-K-Formulars, um den tatsächlichen Zeitpunkt des Ereignisses, 

aufgrund dessen das 8-K-Formular eingereicht wird sowie um den Zeitpunkt, an dem 

der Prüferwechsel der Öffentlichkeit bekannt gegeben wird. Klocks (1994, S. 346) 

Auswertungen führen zu keinen signifikanten Ergebnissen. Damit impliziert seine Un-

tersuchung, dass der Kapitalmarkt nicht auf Prüferwechsel reagiert. 

 

Whisenant, Sankaraguruswamy und Raghunandan (2003) untersuchen in ihrer Studie 

den Einfluss von sog. „Reportable-Events“207 auf die Kapitalmarktreaktion bei einem 

Prüferwechsel im Zeitraum 1993 bis 1996. Sie zeigen auf, dass solche veröffentlichten 

Ereignisse einen relevanten Informationsgehalt für die Kapitalmarktteilnehmer darstel-

len, da sich im Rahmen der Veröffentlichung der „Reportable-Events“ eine negative 

Kapitalmarktreaktion ergibt (Whisenant et al., 2003, S. 192). 

                                                
206 Es handelt sich dabei um Prüferwechsel von Unternehmen, die im Freiverkehr gelistet sind (Eichense-
her et al., 1989, S. 34). 
207 Unter „Reportable-Events“ sind Schwächen bzgl. des internen Kontrollsystems oder bzgl. der Zuver-
lässigkeit der finanziellen Berichterstattung zu verstehen. Bei einem Abschlussprüferwechsel müssen im 
Rahmen des 8-K-Formulars „Reportable-Events“, die in den letzten zwei Prüfungsperioden des ehemali-
gen Abschlussprüfers an den Prüfungsmandanten kommuniziert wurden, veröffentlicht werden (Whisen-
ant et al., 2003, S. 182). 
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Blocks (2011, S. 173) Untersuchung liegt eine Stichprobe von 75 Prüferwechseln zu 

Grunde, die sich als einzige der vorgestellten Beiträge auf einen Zeitraum (2004 und 

2005) nach Einführung des SOX bezieht. Als relevanten Ereigniszeitpunkt wählt er den 

Veröffentlichungstag des 8-K-Formulars, wobei er Unternehmen ausschließt, deren 8-

K-Veröffentlichungstag nicht im definierten Ereignisfenster liegt. Die Untersuchung der 

Kapitalmarktreaktion zeigt bei Block (2011, S. 185-190) durchwegs keine abnormalen 

Renditen in Folge eines Prüferwechsels auf. Dies steht für keine Reaktion des Kapital-

markts auf einen Wechsel des Abschlussprüfers.  

 

4.5 Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesen-

bildung 

Die vorangegangenen Kapitel beschäftigen sich mit den theoretischen Grundlagen und 

dem aktuellen Forschungsstand bzgl. der Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln. Zu 

Beginn sollen mittels theoretischen Erklärungsansätzen Vor- und Nachteile eines Prü-

ferwechsels dargestellt werden um somit eine Einschätzung der Kapitalmarktreaktion zu 

geben. Das Abwiegen dieser Aspekte führt zu der Beurteilung, dass ein möglicher Kos-

tenanstieg sowie der Verlust der Prüfungsqualität nach einem Prüferwechsel aus Kapi-

telmarktsicht die Vorteile einer externen Rotation überwiegen. Somit stellt die erste 

Hypothese eine erwartete negative Kapitalmarktreaktion dar:  

 

H4.1: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen bei Prüferwechseln sind 

bzgl. des kapitalmarktrelevanten Ereigniszeitpunkts negativ. 

 

Bei einer Untergliederung der Prüferrotation nach Größenklassen ist zu vermuten, dass 

ein Wechsel von einer „kleinen“ Gesellschaft hin zu einem Big-Four-Prüfer positiver 

aufgefasst wird als eine entgegengesetzte Wechselrichtung.208 Hieraus ergibt sich H4.2: 

 

H4.2: Die durchschnittlichen abnormalen Renditen bei einem Wechsel von einem Big-

Four-Prüfer zu einem Second-Tier-Prüfer sind geringer als bei entgegengesetzter Wech-

selrichtung. 
                                                
208 Dies ist aus Kapitel 4.4 „Literaturüberblick zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln“ sowie aus 
den modelltheoretischen Überlegungen zu den Unterschieden der Prüfungsqualität von Big-Four- und 
Second-Tier-Gesellschaften aus Kapitel 2.5.2.2.4 „Prüfergröße, Prüfungsqualität und Prüferunabhängig-
keit“ abzuleiten. 
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Die Vorstellung der Informationseffizienztheorie wirft die Frage auf, welche Form der 

Informationseffizienz für den zu untersuchenden Markt angenommen werden kann. In 

Hinblick auf die folgende empirische Analyse wird die Vermutung aufgestellt, dass die 

halbstrenge Informationseffizienz nicht vollkommen vorliegt und dies im Rahmen der 

Bildung des Ereignisfensters der Event-Studie beachtet werden muss. Diesen Gedanken 

spiegelt H4.3 wider: 

 

H4.3: Die durchschnittlichen abnormalen Renditen sind am Tag der Veröffentlichung der 

Tagesordnung für die Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung bei 

den Gesellschaften, die laut Tagesordnung die Absicht verfolgen, den Abschlussprüfer 

zu wechseln, nicht signifikant. 

 

Die Übersicht bisheriger Forschungsarbeiten hat gezeigt, dass sich US-Studien bei der 

Auswahl des Ereigniszeitpunkts häufig auf das 8-K-Formular beziehen. Da auf dem 

deutschen Markt die Veröffentlichung eines solchen Reportings bei Prüferwechseln 

bzw. die Angabe von Wechselgründen nicht vorgesehen ist, wurden in Kapitel 4.3.2 

„Der kapitalmarktrelevante Ereigniszeitpunkt des Prüferwechsels“ anhand des Bestel-

lungsprozesses des Abschlussprüfers alternative Ereigniszeitpunkte festgestellt. Daraus 

ergaben sich der Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung für die Hauptversamm-

lung sowie der Tag der Hauptversammlung, wobei der an erster Stelle genannte Zeit-

punkt als bewertungsrelevant eingeschätzt wird. Hieraus können zwei weitere Hypothe-

sen abgeleitet werden: 

 

H4.4: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen sind bzgl. des Tags der 

Veröffentlichung der Tagesordnung für die Hauptversammlung bei den Gesellschaften, 

die laut Tagesordnung die Absicht verfolgen, den Abschlussprüfer zu wechseln, signifi-

kant. 

 

H4.5: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen sind bzgl. des Tags der 

Hauptversammlung bei den Gesellschaften, die laut Tagesordnung die Absicht verfol-

gen, den Abschlussprüfer zu wechseln, nicht signifikant. 
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5 Empirische Untersuchung 

In Kapitel 5 „Empirische Untersuchung“ wird zuerst die zu Grunde liegende Datenbasis 

beschrieben. 

 

In der deskriptiven Analyse werden zahlreiche Auswertungen zu den erhobenen Variab-

len und den einzelnen Forschungsbereichen durchgeführt.  

 

Dieses Kapitel stellt somit die Basis für die darauf folgende induktive Analyse dar. 

 

5.1 Datenbasis 

Das Kapitel 5.1 „Datenbasis“ gibt einen Überblick über die für die Analyse relevanten 

und verwendeten Daten. In einem ersten Schritt wird die Methodik der Erhebung be-

schrieben und die Beziehung zwischen Grundgesamtheit und Stichprobe erläutert. 

Schließlich werden die erhobenen und berechneten Variablen vorgestellt. 

 

5.1.1 Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe 

Die Untersuchung basiert auf einem handerhobenen Datensatz von Unternehmen, die zu 

den Stichtagen 31.12.2005 bis 31.12.2014 im Prime Standard der Deutschen Börse ge-

listet waren. Da für diese zehn Jahre eine Vollerhebung der im Prime Standard geliste-

ten Unternehmen vollzogen wird, stellt diese Datenbasis die Grundgesamtheit dar. Es 

handelt sich dabei um einen der umfangreichsten Datensätze in der deutschen Prü-

fungsmarktforschung.209 

 

Die Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands auf sachlicher210 Ebene – die Listung 

im Prime Standard – soll die größtmöglichen gesetzlichen Anforderungen und Transpa-

renzstandards an öffentlich notierten Unternehmen widerspiegeln: „Der Prime Standard 

stellt damit an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) und sogar europaweit den 

Transparenzstandard mit den höchsten Anforderungen dar“ (Deutsche Börse AG, 

                                                
209 Vgl. die in Kapitel 2.4.3.4 „Entwicklung der Konzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt“ aufge-
führten Konzentrationsstudien, sowie Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unabhängigkeit und 
Prüfungsqualität“. 
210 Kapitel 2.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“ erläutert die sachliche und räumliche Abgrenzung 
des Untersuchungsgegenstands auf theoretischer Ebene. 
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2016a). 

Abbildung 17211 gibt einen Überblick der Zusammensetzung und Abgrenzung des Pri-

me Standards. Daraus geht hervor, dass in diesem notierte Unternehmen die Indizes 

DAX, MDAX, TecDAX und SDAX bilden. Während die Listung in einem der vier ge-

nannten Indizes nach spezifischen Kriterien212 von der FWB ausgewählt wird, hat jedes 

an der FWB gelistete Unternehmen die Wahl der Listung zwischen Prime Standard und 

General Standard. Die Entscheidung für den erst genannten Index bringt höhere Zulas-

sungsfolgepflichten für das notierte Unternehmen mit sich (Deutsche Börse AG, 2016b, 

S. 18). 

 

 
Abbildung 17: Zusammensetzung und Abgrenzung des Prime Standards 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Deutsche Börse AG (2016b, S. 16) 

 

Da die Forschungsarbeit deutsche Regulierungsmaßnahmen auf dem Markt für Ab-

schlussprüfungen untersucht, wird die Grundgesamtheit räumlich auf Unternehmen ab-

gegrenzt, die ihren Sitz in Deutschland haben. Denn für im Ausland ansässige Unter-

nehmen gelten trotz ihrer Listung im Prime Standard zahlreiche deutsche Gesetze und 

Regulierungsmaßnahmen nicht. 

 

                                                
211 Die Datumsangabe unterhalb jedes Indizes stellt dessen Einführungsdatum dar. 
212 Die beiden Hauptkriterien sind „Free Float-Marktkapitalisierung“ und Börsenumsatz auf Xetra und 
Börse Frankfurt (Deutsche Börse AG, 2017). 
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Die soeben erläuterte sachliche Abgrenzung stellt bereits ein Ausschlusskriterium für 

Unternehmen, die in der Grundgesamtheit enthalten sind, dar. Nachfolgend wird nun 

die Herleitung der Basisstichprobe ausgehend von der Grundgesamtheit und die dabei 

angewandte Vorgehensweise erläutert. Tabelle 12 zeigt dies grafisch auf. Da es sich bei 

den erhobenen Daten um Paneldaten handelt, ist sowohl die Erläuterung der Stichprobe 

nach Unternehmen als auch nach Beobachtungen notwendig.  

 

Bei dem handerhobenen Datensatz handelt es sich um öffentlich verfügbare Primärda-

ten. In einem ersten Schritt werden zur Bestimmung der Grundgesamtheit die Unter-

nehmen ermittelt, die zum letzten Handelstag des jeweiligen Kalenderjahrs 2005 bis 

2014 im Prime Standard notiert waren.213 Die Grundgesamtheit umfasst 538 unter-

schiedliche Unternehmen bzw. 3.532 Beobachtungen im Zeitraum 2005 bis 2014. Dies 

bedeutet, dass es sich um jährliche Paneldaten handelt und somit jede Beobachtung ei-

nem Unternehmensjahr zugeordnet werden kann. 

 

Für die räumliche Abgrenzung werden 61 Unternehmen (292 Beobachtungen) mit Sitz 

außerhalb von Deutschland aus der Zusammenstellung ausgeschlossen.214 

 

Des Weiteren soll die Stichprobe eine grundlegende Vergleichbarkeit der einbezogenen 

Unternehmen gewährleisten. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, erfolgt eine 

Bereinigung aller in der Finanzbranche tätigen Unternehmen, da diese Gesellschaften 

wesentliche Unterschiede in Bilanzierung und Regulierung aufweisen. Der Ausschluss 

erfolgt auf Basis der Sektorzugehörigkeit der Deutschen Börse AG (2016b, S. 58-62). 

Dies führt zu einem Ausschluss von weiteren 71 Unternehmen bzw. 416 Beobachtun-

gen. 

 

Ein Ausschluss wird zudem für Unternehmen vorgenommen, die weniger als zwei auf-

einanderfolgende Jahre des Untersuchungszeitraums im Prime Standard gelistet waren. 

Für Gesellschaften, die nur ein einzelnes Jahr zwischen 2005 und 2014 Mitglied des 

Prime Standards waren, können keine Analysen über die Entwicklung spezifischer Pa-

                                                
213 Die Ermittlung der Zusammensetzung des Prime Standards erfolgt auf Basis der Kurstabellen der 
Börsen-Zeitung (o. V., 2005; o. V., 2006; o. V., 2007; o. V., 2008; o. V., 2009; o. V., 2010; o. V., 2011; 
o. V., 2012; o. V., 2013; o. V., 2014). 
214 Der Ausschluss erfolgt anhand der Länderkennung der ISIN. Die ersten zwei Ziffern der zwölfstelli-
gen ISIN stellen das Land des Hauptsitzes des jeweiligen Unternehmens dar (ISIN Organization, 2016). 
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rameter wie z. B. das Prüfungshonorar getätigt werden. Somit muss ein in der Stichpro-

be enthaltenes Unternehmen für mindestens zwei Jahre und maximal zehn Jahre des 

Untersuchungszeitraums im Prime Standard notiert sein. Dies führt zu einem Aus-

schluss von 34 Unternehmen bzw. 36 Beobachtungen. 

 

19 weitere Unternehmen bzw. 152 Beobachtungen werden unter der Kategorie „sonsti-

ge Ausschlussgründe“ erfasst, da für diese keine vollständigen Daten oder Geschäftsbe-

richte verfügbar sind. Auch insolvente Gesellschaften und Unternehmen, die einen 

Squeeze Out215 bekannt gegeben haben, sind in dieser Kategorie enthalten. Sie werden 

ab dem Jahr der Antragsstellung bzw. Bekanntgabe ausgeschlossen. So werden alle Un-

ternehmen, die in zwei aufeinanderfolgenden Jahren im Prime Standard gelistet sind 

und in einem der beiden Jahre einen Insolvenzantrag eingereicht haben, komplett ausge-

schlossen und in der Kategorie „sonstige Ausschlussgründe“ erfasst. 

 

Treffen für Gesellschaften bzw. Beobachtungen mehrere Ausschlussgründe zu, sind sie 

in der jeweils zuerst genannten Ausschlusskategorie aufgeführt (Tabelle 12). Ein Fi-

nanzdienstleister mit Sitz im Ausland ist somit in der Kategorie „Hauptsitz im Ausland“ 

enthalten.  

 

Nach Durchführung der Bereinigung der Grundgesamtheit sind in der Basisstichprobe 

353 verschiedene Unternehmen bzw. 2.636 Beobachtungen enthalten. Außerdem wer-

den in den letzten beiden Zeilen der Tabelle 12 die Anzahl der Unternehmen und der 

Beobachtungen den Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften zugeordnet.216 

 

                                                
215 Als Squeeze Out ist gem. § 327a AktG der Ausschluss der Minderheitsaktionäre zu verstehen. Hält ein 
Hauptaktionär mehr als 95% des Grundkapitals einer AG oder KGaA, so kann er die Anteile der Minder-
heitsaktionäre gegen eine Barabfindung übernehmen (Budzinski, 2012, S. 69). 
216 Die Summe der Anzahl der Beobachtungen dieser beiden Zeilen ergibt die Anzahl der Beobachtungen 
der gesamten Basisstichprobe. Dies gilt für die Anzahl der Unternehmen nicht, da es möglich ist, dass ein 
Prüfungsmandat im Untersuchungszeitraum sowohl von einem Big-Four- als auch einer Second-Tier-
Gesellschaft betreut wird.  
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Tabelle 12: Grundgesamtheit und Basisstichprobe  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aufgrund der Bereinigung der Grundgesamtheit stellt sich die Frage nach der Repräsen-

tativität der Basisstichprobe für den Prime Standard. Berekoven, Eckert und Ellenrieder 

(1993, S. 48) sehen eine Teilmasse als repräsentativ an, „wenn sie in der Verteilung 

aller interessierenden Merkmale der Gesamtmasse entspricht, d. h. ein zwar verkleiner-

tes, aber sonst wirklichkeitsgetreues Abbild der Gesamtheit darstellt.“ 

 

Durch den Ausschluss von Gesellschaften der Finanzbranche sowie Unternehmen mit 

Sitz im Ausland wird eine wirklichkeitsgetreue Abbildung des Prime Standards einge-

schränkt. 

 

Da es sich allerdings um eine bewusste Bereinigung handelt, können diese ausgeschlos-

senen Merkmale i. S. d. Definition von Berekoven et al. (1993, S. 48) als nicht „interes-

sierende Merkmale“ der Grundgesamtheit aufgefasst werden.  

 

Aufgrund der Beschaffenheit von Paneldaten ist die Repräsentativitätsbeurteilung nicht 

nur statisch (Tabelle 12) sondern auch dynamisch auf Basis des gewählten Untersu-

chungszeitraums notwendig. Da dieser Zeitraum die Jahre 2005 bis 2014 umfasst, kann 

die in der Stichprobe enthaltene Anzahl an Unternehmen für jedes der zehn Jahre ein-

zeln angegeben werden. Tabelle 13 zeigt für jedes Untersuchungsjahr217 die Anzahl der 

Unternehmen in der Grundgesamtheit, also im Prime Standard, sowie die Anzahl der 

Gesellschaften in der Basisstichprobe. Außerdem wird jeweils die prozentuale Verände-

rung der Anzahl der Unternehmen zum Vorjahr und der relative Anteil der Basisstich-

probe an der Grundgesamtheit dargestellt. 

 

                                                
217 Die in der Tabelle angegebenen Jahre stellen jeweils den Stichtag des jeweiligen Geschäftsjahres dar. 
Dies gilt auch für alle in den nachfolgenden Tabellen und Abbildungen angegebenen Jahre. 
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Der relative Anteil der Basisstichprobe an der Grundgesamtheit mit Werten zwischen 

65,5% und 80,0% zeigt, dass die Teilmasse in den einbezogenen Jahren relativ konstant 

ist. Einen weiteren Faktor für die Beurteilung der Repräsentativität stellt die Entwick-

lung der Anzahl der Unternehmen über den Zeitraum dar. Dabei lässt eine ähnliche rela-

tive Entwicklung ein wirklichkeitsgetreues Abbild der Grundgesamtheit vermuten. Der 

Vergleich zwischen Grundgesamtheit und Basisstichprobe zeigt hierbei, dass sich für 

die Jahre 2007 bis 2013 ähnliche relative Veränderungen der Anzahl der Unternehmen 

ergeben. Die Jahre 2006 und 2014 stellen hingegen große Abweichungen dar. Diese 

können anhand der methodischen Vorgehensweise begründet werden. Denn aufgrund 

des Ausschlusses von Unternehmen, die nur ein Jahr im Untersuchungszeitraum enthal-

ten sind, werden alle Gesellschaften ausgeschlossen, die nur in den Jahren 2005 und 

früher sowie 2014 und später im Prime Standard notiert sind. Diese Einschränkungen 

müssen im Rahmen der Interpretation der Ergebnisse der induktiven Untersuchung be-

achtet werden.  

 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die Basisstichprobe repräsentativ für den 

Prime Standard – nach bewusstem Ausschluss von ausländischen Unternehmen sowie 

von Gesellschaften der Finanzbranche – erscheint, wobei dies für die Jahre 2005 und 

2014 nur eingeschränkt gilt. 

 

 
Tabelle 13: Prime Standard und Basisstichprobe: Anzahl der Unternehmen nach Jahren 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Wie Tabelle 13 zeigt, variiert die Anzahl der Unternehmen im Untersuchungszeitraum. 

Der Nachteil ergibt sich dabei daraus, dass sich die verschiedenen Merkmalsträger 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  166 

ebenfalls verändern können und sich somit eine Verfälschung der Ergebnisse bzw. 

Streuverluste ergeben kann (Günther, Vossebein & Wildner, 1998, S. 5). Da allerdings 

auch die Grundgesamtheit im Untersuchungszeitraum variiert, kann die jährliche An-

passung der Stichprobe ein wirklichkeitsgetreues Bild der Grundgesamtheit und somit 

auch einen Vorteil darstellen. Außerdem würde die Beschränkung auf Unternehmen, die 

von 2005 bis 2014 durchgehend im Prime Standard notiert sind, zu einem hohen Aus-

schluss von Gesellschaften führen. Dies würde wiederum die Repräsentativität negativ 

beeinflussen. Abbildung 18 stellt diese Thematik grafisch dar. 

 

Für jedes Jahr werden die in der Basisstichprobe enthaltenen Unternehmen sowie die 

Gesellschaften, die auch im Vorjahr bzw. in allen Vorjahren bereits in der Basisstich-

probe enthalten sind, aufgezeigt.218 Über den gesamten Untersuchungszeitraum von 

zehn Jahren befinden sich durchgehend 146 Gesellschaften darin. Das heißt, dass rund 

59% der Unternehmen in der Basisstichprobe (353 Gesellschaften) nicht im gesamten 

Intervall im Prime Standard notiert sind. Eine im Untersuchungszeitraum stets identi-

sche Stichprobe würde somit zu einem Ausschluss von 207 Gesellschaften führen.  

 

Die Betrachtung des Jahrs 2005 und 2006 zeigt, dass in der Abbildung keine Gesell-

schaften aus dem Prime Standard ausscheiden. Dies liegt, wie soeben erläutert, an der 

methodischen Vorgehensweise, dass Gesellschaften, die nicht mindestens zwei Jahre im 

Prime Standard enthalten sind, aus der Stichprobe ausgeschlossen werden.219 

 

Rechnet man nun zur Anzahl der Gesellschaften im Jahr 2005 alle Unternehmen, die bis 

zum Jahr 2014 neu im Prime Standard notiert werden, hinzu, ergeben sich insgesamt 

355 Gesellschaften. Die Abweichung zu der Anzahl der Unternehmen in der Basisstich-

probe220 ergibt sich daraus, dass für zwei Unternehmen ein Delisting und in den Folge-

jahren wiederum eine Neulistung stattfindet.  

 

                                                
218 Dies wird durch die grauen gepunkteten Balken dargestellt. 
219 Dies gilt auch für das Jahr 2014. Unternehmen, die im Jahr 2014 neu im Prime Standard gelistete sind, 
werden aus der Stichprobe ausgeschlossen, da diese nicht mindestens zwei Jahre im Prime Standard gelis-
tet sind. 
220 Tabelle 12: „Grundgesamtheit und Basisstichprobe“ führt 353 Unternehmen auf.  
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Abbildung 18: Veränderung der Basisstichprobe  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.1.2 Variablen 

Die Auswahl der unabhängigen und abhängigen Variablen der Regressionsmodelle er-

folgt auf Basis theoretischer Überlegungen und der in bisherigen Studien verwendeten 

Messgrößen. Hierzu werden im theoretischen Teil221 der vorliegenden Arbeit Einfluss-

größen auf das Prüferhonorar und die Bilanzpolitik erläutert und die Vorgehensweise 

existierender Studien erklärt.  

 

Da im Rahmen der Forschungsfragen F1.1, F1.2 und F2 sowohl Aussagen zur Entwick-

lung der Marktstruktur und des Prüferhonorars als auch zur Prüferunabhängigkeit und 

den Auswirkungen von regulatorischen Maßnahmen gemacht werden sollen, ist die 

Verwendung von zwei verschiedenen abhängigen Variablen notwendig. Dabei handelt 

es sich um das Prüferhonorar PH und die Bilanzpolitik BP222. Um eine bestmögliche 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse der beiden Bereiche zu ermöglichen, werden methodi-

                                                
221 Siehe Kapitel 2.3.3 „Messung und Entwicklung der Abschlussprüferunabhängigkeit“, Kapitel 2.5.2.2 
„Einflussdeterminanten auf das Prüfungshonorar“ und Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unab-
hängigkeit und Prüfungsqualität“.  
222 Die Bilanzpolitik wird im Verlauf des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit auf der Grundlage 
verschiedener Modelle berechnet. BP_DA stellt die Berechnung nach dem Modell von DeAngelo (1986, 
1988) und BP_HE nach Healy (1985) mit n = 3 dar. 
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sche Vorgehensweise und Auswahl der exogenen Variablen weitestgehend gleich ge-

wählt. 

 

Die nachfolgende Tabelle 14 stellt die handerhobenen und generierten Variablen, die 

für die induktive Analyse verwendet werden, dar. Die erste Spalte zeigt den Variablen-

namen und die zweite die Einheit bzw. die für die kategoriellen Variablen verwendete 

Kodierung. Zuletzt wird die Variable beschrieben und die Berechnung der selbst gene-

rierten Variablen erläutert. Die aufgeführten Variablen werden aus den Geschäftsberich-

ten bzw. dem Konzernabschluss der in der Stichprobe enthaltenen Unternehmen ent-

nommen oder auf Basis dieser Daten berechnet. Bei den erhobenen Daten handelt es 

sich jeweils um die Vorjahreswerte aus dem aktuellen Geschäftsbericht.223 Im Falle von 

abweichenden Geschäftsjahren wird der Geschäftsbericht mit Abschlussstichtag vom 

31.01. bis 30.06. dem Kalendervorjahr zugeordnet und ab dem 31.07. dem laufenden 

Geschäftsjahr.224 

 

Da die in Tabelle 14 aufgezeigten Variablen zum Teil erläuterungsbedürftig sind, er-

folgt nun eine Beschreibung ausgewählter Größen:  

 

PH stellt das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen gem. § 285 S. 1 Nr. 17 lit. a) 

HGB dar. Joints Audits und die sich daraus ergebenden Honorare für beide Abschluss-

prüfungsgesellschaften werden kumuliert betrachtet und gehen in die Analyse als ein 

Unternehmen ein. 

 

Das Ausmaß der Bilanzpolitik wird auf Basis von zwei verschiedenen Methoden ge-

messen. BP_DA basiert dabei auf dem Modell nach DeAngelo (1986, 1988).225 BP_HE  

liegt das Modell nach Healy (1985) zu Grunde.226 Die einbezogenen Perioden für den 

Schätzzeitraum für BP_HE betragen drei.227 Da für die Berechnung der Variablen 

BP_DA mindestens eine Vorperiode notwendig ist, werden für das Jahr 2004 die rele-

                                                
223 Die Datenerhebung für das Geschäftsjahr 2014 basiert auf den Geschäftsberichten 2014, da die Ge-
schäftsberichte 2015 zum Erhebungszeitpunkt noch nicht verfügbar waren. 
224 So würde z. B. ein Geschäftsbericht mit Stichtag 30.03.2012 oder 30.06.2012 als Geschäftsjahr 2011 
kategorisiert werden, die darin enthaltenen Vorjahreszahlen entsprechend als Geschäftsjahr 2010.  
225 Vgl. Kapitel 3.2.4.1.2 „Modell nach DeAngelo (1986, 1988)“.  
226 Vgl. Kapitel 3.2.4.1.1 „Modell nach Healy (1985)“. 
227 Für die Jahre 2005 und 2006 wird der Schätzzeitraum um eines bzw. zwei Jahre verkleinert, da diese 
Jahre ansonsten ausgeschlossen würden. 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  169 

vanten Größen nacherhoben.228 Somit wird gewährleistet, dass die beiden Variablen für 

den gesamten Untersuchungszeitraum berechnet werden können. 

 

BH stellt das Honorar aus Nicht-Prüfungsleistungen dar. Es handelt sich dabei gem. 

§ 285 S. 1 Nr. 17 lit. b) bis d) HGB um die Summe des Honorars für andere Beratungs-

leistungen, Steuerberatungsleistungen und sonstige Leistungen. Diese Variable wird in 

der Arbeit als Beratungshonorar bezeichnet. 

 

Die Betrachtung der restlichen Variablen zeigt, dass bei der Auswahl der Größen beach-

tet wird, dass das Prüferhonorar durch die Größe, die Komplexität sowie das Risiko des 

Mandanten maßgeblich beeinflusst wird.229 

 

Zur Größenkategorie zählen die Bilanzsumme BS und der Umsatz U, die aus der Kon-

zernbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entnommen werden, sowie die Marktka-

pitalisierung MK. Während die Anzahl der ausgegebenen Aktien auf dem Geschäftsbe-

richt basiert, stammen die Kursdaten aus der Datenbank des Finanzdienstleisters 

Bloomberg. 

 

Der Bereich Komplexität wird durch die Anzahl der in den Konzernabschluss einbezo-

genen Tochtergesellschaften KK sowie die Anzahl der Geschäftsfelder GF dargestellt. 

 

Für das Risiko des Mandanten wird die Fremdkapitalquote FKQ, der Vorratsanteil VBS 

– berechnet als Division der Vorräte zur Bilanzsumme –, die Summe der kurz- und 

langfristigen Rückstellungen RS, die Kapitalrendite JEBS – berechnet als Division des 

Jahresergebnisses zur Bilanzsumme –, sowie die Art des Bestätigungsvermerks BV 

verwendet. Bei der letzten Größe BV handelt es sich um eine kategorielle Variable, die 

nach uneingeschränktem BV0, eingeschränktem BV1, versagtem BV2 und nicht vorhan-

denem BV3 Bestätigungsvermerk unterscheidet. 

 

                                                
228 Die Nacherhebung der Daten und deren Einfluss auf die Stichprobe wird näher in Kapitel 6.2.2.1 „Me-
thodik“ erläutert. 
229 In Kapitel 2.5.2.2 „Einflussdeterminanten auf das Prüfungshonorar“ werden die drei Faktoren „Grö-
ße“, „Komplexität“ und „Risiko“ beschrieben. 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  170 

Der Einfluss der Größe der Prüfungsgesellschaft auf das Prüferhonorar und die Prü-

fungsqualität wird durch die Dummy-Variable AS dargestellt. Diese unterscheidet zwi-

schen Second-Tier- AS0 und Big-Four-Prüfungsgesellschaften AS1. 

 

Durch die Erhebung der Prüferwechsel soll der Einfluss der Größe der Prüfungsgesell-

schaft sowie von Phänomenen wie z. B. „Fee-Cutting“ untersucht werden. Die kategori-

elle Variable APW stellt in diesem Zusammenhang den Zeitindex hinsichtlich des Ab-

schlussprüferwechsels dar. APW-1 steht für das Jahr vor dem Prüferwechsel, APW1 für 

das Erstprüfungsjahr des neuen Abschlussprüfers und APW2 für das zweite Jahr nach 

dem Prüferwechsel und APW3 für das dritte Prüfungsjahr.  

 

WR gibt Auskunft über die Wechselrichtung. WR1 stellt eine Rotation innerhalb Big-

Four-Abschlussprüfern dar, WR2 von einem Big-Four- zu einem Second-Tier-Prüfer, 

WR3 innerhalb von Second-Tier-Prüfern und WR4 von Second-Tier- zu einem Big-

Four. 
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Tabelle 14: Erhobene und generierte Variablen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Rahmen der Ereignisstudie von Forschungsfrage F3 werden die durchschnittliche 

abnormale Rendite AAR sowie die kumulierte durchschnittliche abnormale Rendite 

CAAR berechnet. Die Erläuterung und Berechnung dieser beiden Größen werden direkt 

im methodischen Teil230 von Kapitel 6.3 „Die Kapitalmarktreaktion bei Prüferwech-

seln“ erläutert, da dieser zentraler Bestandteil des methodischen Ansatzes der Ereignis-

studie sind. 

  

                                                
230 Siehe Kapitel 6.3.1 „Methodik“. 
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5.2 Deskriptive Analyse   

Die nachfolgende deskriptive Analyse stellt eine Hinführung zur induktiven Untersu-

chung dar. Aus methodischer Sicht eignet sich die deskriptive Vorgehensweise für die 

Untersuchung einzelner Aspekte dieser Arbeit besser als die schließende Statistik. Hier-

zu zählt unter anderem die Betrachtung der Konzentrationsentwicklung des deutschen 

Prüfungsmarktes als Teil der Strukturanalyse. Für die Forschungsfragen F2 und F3 ist 

eine Beantwortung in wesentlichen Teilen nur durch die induktive Analyse möglich. 

Aufgrund dessen eignet sich die Untergliederung nach den drei zentralen Forschungs-

fragen nicht für die deskriptive Untersuchung.  

 

Zunächst werden Auswertungen für die im vorangegangenen Kapitel erhobenen und 

berechneten Variablen durchgeführt.  

 

Anschließend wird die Konzentrationsentwicklung auf dem Markt für Abschlussprü-

fungen genauer betrachtet. Hierzu werden spezifische aus dem Theorieteil besprochene 

Modelle verwendet. Das nachfolgende Kapitel beschäftigt sich mit den Prüferwechseln 

der Stichprobe. Zum einen stehen diese in einem engen Bezug zur Marktkonzentration, 

da v. a. externe Rotationen des Abschlussprüfers Ursache der Konzentrationsverände-

rung auf diesem Markt sind. Zum anderen stellen diese die Basis für Forschungsfrage F3 

„Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln“ dar. 

 

Schließlich werden noch die Bilanzpolitik anhand einer ausgewählten Berechnungsgrö-

ße sowie die kumulierte durchschnittliche abnormale Rendite im Untersuchungszeit-

raum deskriptiv abgebildet und eine erste Einschätzung für die darauffolgende induktive 

Analyse abgegeben.  
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5.2.1 Grundlegende deskriptive Variablenbeschreibung 

Die deskriptive Beschreibung und Untersuchung basiert auf den in Tabelle 14 darge-

stellten Größen. 

 

Betrachtet man die Histogramme der erhobenen Variablen, fällt auf, dass die meisten 

Werte stark rechtsschief sind. Abbildung 19 zeigt exemplarisch das Histogramm der 

Variablen Prüfungshonorar PH. 

 

 
Abbildung 19: Histogramm der Variablen Prüfungshonorar PH 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Um diese schiefe Verteilung abzumildern, wird eine Transformation der Werte mittels 

natürlicher Logarithmus-Funktion durchgeführt. Das Resultat ist eine weitaus weniger 

rechtsschief verteilte Größe. Abbildung 20 zeigt das Histogramm nach der Transforma-

tion der Variablen PH zur logarithmierten Variablen lPH. 
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Abbildung 20: Histogramm der Variablen log Prüfungshonorar lPH 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aufgrund ihrer Rechtsschiefe werden neben der Variablen PH auch aBP_DA, aBP_HE, 

BH, BS, U, MK, KK, GF, FKQ und RS logarithmiert. Diese Transformation wird durch 

den Zusatz l vor der Variablen gekennzeichnet. Der Zusatz a vor den Variablen der Bi-

lanzpolitik stellt die absolute Größe der jeweiligen Variablen dar.231 Da außerdem für 

einige Variablen Nullwerte232 vorliegen, wird auf diese der Wert eins addiert, um somit 

durch das Logarithmieren einen Ausschluss der jeweiligen Beobachtungen zu vermei-

den. 

 

Die Größen JEBS und JE stellen sich ebenso rechtsschief dar, können aber aufgrund 

zahlreicher negativer Werte nicht mittels der Logarithmus-Funktion transformiert wer-

den.  

 

Tabelle 15 zeigt die deskriptiven Auswertungen zu diesen modifizierten Variablen. Die 

Mehrheit der Variablen weist 2.636 Beobachtungen auf. Dies entspricht der Anzahl der 

Beobachtungen aus der Basisstichprobe (Tabelle 12). Davon weichen u. a. alle Größen 

der Bilanzpolitik233 ab. Dies folgt aus der Berechnungsmethodik dieser Variablen. Die 

erhöhte Anzahl für lBS und JEBS ist auf eine Nacherhebung des Jahres 2004 für die 

                                                
231 Eine Erläuterung dieser Transformation für die Bilanzpolitik befindet sich in Kapitel 3.2.4.3 „Beurtei-
lung der Modelle zur Messung von Bilanzpolitik“. 
232 Es handelt sich dabei um einzelne Werte der Variablen BH, U, KK und RS. 
233 Die weiteren Auswertungen zu den beiden Variablen der Bilanzpolitik in Tabelle 15: „Deskriptive 
Auswertungen der Variablen“ zeigen durchwegs ähnliche Werte. 
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Größen „Bilanzsumme“ und „Jahresergebnis“ zurückzuführen.234 Die Abweichung der 

Größe lKK entsteht aufgrund fehlender Angaben in den Geschäftsberichten.  

 

Die Interpretation der restlichen deskriptiven Statistiken ist aufgrund der Logarithmie-

rung der meisten Werte nur eingeschränkt möglich. Die Größe VBS zeigt auf, dass die 

Vorräte durchschnittlich 12,9% der Bilanzsumme ausmachen. Die Betrachtung des Mi-

nimalwerts weist jedoch darauf hin, dass Unternehmen in der Stichprobe existieren, die 

keinen Vorratsbestand halten. Auf Basis der Annahmen aus dem theoretischen Teil 

könnten solche Unternehmen ein geringes Risikoprofil mit sich bringen.235 

 

Die Variable AS1 zeigt, dass bereits 70% der im Untersuchungszeitraum zu vergeben-

den Prüfungsmandate von einer Big-Four-Gesellschaft geprüft werden. 

 

 
Tabelle 15: Deskriptive Auswertungen der Variablen  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In Hinblick auf die induktive Untersuchung und die Regressionen ist es notwendig, die 

in die Modelle einbezogenen Variablen auf Multikollinearität236 zu prüfen. Es kann da-

von ausgegangen werden, dass Multikollinearität in den meisten Regressionen vorliegt. 

Für den Aussagegehalt des Modells sollte allerdings ein bestimmtes Maß nicht über-

schritten werden. Durch die Korrelationskoeffizienten nach Pearson kann das Ausmaß 

                                                
234 Die Nacherhebung dient der Berechnung der Variablen zur Bilanzpolitik für das Jahr 2005.  
235 Siehe Kapitel 2.5.2.2.3 „Risiko des Mandanten“. 
236 Multikollinearität kann entstehen, wenn zwei exogene Variablen einen zu starken linearen Zusammen-
hang aufweisen. Daraus können sich hohe Standardfehler der Regressionsparameter ergeben (Dreger, 
Kosfeld & Eckey, 2014, S. 66 f.). 
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an Multikollinearität jeweils zwischen zwei unabhängigen Variablen237 untersucht wer-

den (Albers, Klapper, Konradt, Walter & Wolf, 2009, S. 224).  

 

Dabei sollte eine Anpassung des Regressionsmodells bzw. ein Ausschluss von Regres-

sionsvariablen vorgenommen werden, die einen absoluten Wert größer 0,8 darstellen 

(Dreger et al., 2014, S. 76; Urban & Mayerl, 2011, S. 234 f.). Tabelle 16 zeigt die Kor-

relationskoeffizienten nach Pearson. In dieser Tabelle sind alle für die Regression rele-

vanten unabhängigen Variablen enthalten. Die Variable Prüfungshonorar lPH stellt im 

Rahmen der Forschungsfrage F1 die abhängige Größe dar. Da diese allerdings in den 

Regressionsmodellen zur Bilanzpolitik eine unabhängige Variable darstellt, ist lPH in 

Tabelle 16 aufgeführt. 

 

Auf Basis der Korrelationstabelle werden diejenigen Variablen für die später durchge-

führten Regressionsanalysen ausgeschlossen, die untereinander eine hohe Korrelation 

aufweisen. Somit kann gewährleistet werden, dass unter den Variablen keine Mutlikol-

linearität besteht. Der Ausschlusswert bei diesem Verfahren beträgt 0,8. Deswegen 

werden die Variablen lU, lMK, lKK und lRS238 nicht berücksichtigt. Aufgrund des ho-

hen Koeffizienten (0,913) zwischen lPH und lBS wird für Regressionsmodelle, die lPH 

als unabhängige Variable enthalten, die Variable lBS exkludiert . 

  

                                                
237 Es wird die Annahme getroffen, dass die untersuchten Variablen normalverteilt sind. 
238 Zwar weisen die Korrelationskoeffizienten für die Variable lRS keine Werte > 0,8 auf; aufgrund der 
hohen Korrelation zu den Variablen lPH und lPS findet ein Ausschluss für lRS statt. 
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Tabelle 16: Korrelationskoeffizienten nach Pearson 

   

Ta
be

lle
 1

6:
 K

or
re

la
tio

ns
ko

ef
fiz

ie
nt

en
 n

ac
h 

Pe
ar

so
n 

Q
ue

lle
: E

ig
en

e 
D

ar
st

el
lu

ng
 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  178 

Da sich die Multikollinearität bei der Messung mittels Pearson-

Korrelationskoeffizienten nur auf paarweise Abhängigkeiten bezieht, stellen die Tole-

ranz und der Varianzinflationsfaktor eine Erweiterung dar. Bei der Berechnung der To-

leranz wird für die jeweilige Größe das Bestimmtheitsmaß R2 ermittelt, welches sich bei 

der Regression einer Variablen auf die übrigen Variablen ergibt. Der Varianzinflations-

faktor ist der Kehrwert der Toleranz. Werte des Varianzinflationsfaktors über 10 deuten 

auf Multikollinearität hin (Albers et al., 2009, S. 374; Kuß, 2012, S. 251). Tabelle 17 

zeigt die Varianzinflationsfaktoren für die Variablen nach Bereinigung im Rahmen der 

Pearson-Korrelationskoeffizienten. Dabei wird nach der abhängigen Variablen differen-

ziert. Im ersten Fall stellt lPH die erklärte Variable dar. Der zweite Fall geht von 

laBP_DA bzw. laBP_HE als abhängige Variable aus. Alle aufgezeigten Variablen deu-

ten auf keine wesentliche Multikollinearität hin. Somit enthält Tabelle 17 die Basisvari-

ablen für die in der induktiven Analyse berechneten Regressionen.  

 

 
Tabelle 17: Varianzinflationsfaktoren für die bereinigten Variablen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Da die methodische Vorgehensweise bzgl. Forschungsfrage F3, die sich mit der Kapi-

talmarktreaktion bei Abschlussprüferwechseln beschäftigt, keinem regressionsbasierten 

Ansatz unterliegt, wird an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen.  
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5.2.2 Konzentrationstendenzen 

Im theoretischen Teil239 dieser Arbeit wird Anbieterkonzentration „als Ballung von Ab-

schlussprüfungshonoraren bzw. als Anzahl der zu prüfenden Unternehmen in Bezug auf 

spezifische Abschlussprüfungsgesellschaften“ definiert. Als Methoden um diese Bal-

lung zu messen, werden die Konzentrationsrate KR(m) sowie der Herfindahl-Index HI 

identifiziert. Dabei wird festgestellt, dass ein ganzheitliches Bild nur dann gegeben 

werden kann, wenn die Marktanteile bzw. die Konzentrationsmasse sowohl auf Basis 

der Mandatsanzahl als auch auf der Höhe des vereinnahmten Honorars für Abschluss-

prüfungen bestimmt werden.  

 

Aus diesem Grund wird vor der Berechnung der Konzentrationsmasse ein Überblick 

über die Entwicklung und die Verteilung der Prüfungsmandate und der Abschlussprü-

fungshonorare gegeben. Abbildung 21 zeigt die zu vergebenden Marktanteile pro Jahr 

auf Basis der Anzahl der Prüfungsmandate sowie die Aufteilung dieser zwischen Big-

Four- und Second-Tier-Gesellschaften. 

 

Im Untersuchungszeitraum von 2005 bis 2014 sind 2.636 Jahresabschlussmandate ent-

halten. Betrachtet man den Verlauf der im Prime Standard gelisteten Unternehmen in 

diesem Zeitraum können zwei Tendenzen ausgemacht werden: Zum einen vollzieht sich 

von 2005 bis 2008 ein Anstieg der „totalen Mandate“ um 28% und zum anderen von 

2008 bis 2014 ein Rückgang um 24%. Eine konkrete Erklärung für diese Tendenz ist im 

Rahmen dieser deskriptiven Betrachtung nicht möglich. Allerdings können die konjunk-

turelle Lage und das regulatorische Umfeld als allgemeine und von der Wissenschaft 

anerkannte Einflussfaktoren genannt werden. So könnte z. B. die Verringerung der im 

Prime Standard notierten Mandate ab 2008 Folge einer zunehmenden Regulierung sein. 

Spezifische Unternehmen wären in diesem Fall nicht mehr bereit die hohen Publizitäts- 

und Regulierungsanforderungen des Prime Standards zu erfüllen und würden sich in 

Kapitalmärkte mit geringeren Transparenzvorschriften zurückziehen.  

 

Die Entwicklung der Verteilung der Marktanteile zeigt, dass die Big-Four-

Gesellschaften im Untersuchungszeitraum ihre Position weiter stärken konnten. So bau-

en die vier größten Prüfungsgesellschaften ihre Marktposition um 8% auf 74% aus. In 

                                                
239 Vgl. Kapitel 2.4.3.1 „Angebotskonzentration: Begriff und Definition“. 
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absoluten Zahlen stellt dies einen Gewinn von 13 Mandaten für die vier größten Prü-

fungsgesellschaften dar, während die kleineren Abschlussprüfer 21 Mandate verloren 

haben. Die Ursachen für diese Veränderungen werden im Rahmen einer Determinan-

tenzerlegung am Ende dieses Kapitel näher erläutert. 

 

 
Abbildung 21: Marktanteile auf Basis der Anzahl der Prüfungsmandate 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Bei der Betrachtung der Marktanteile unter Verwendung der Prüferhonorare anstelle der 

Anzahl der Mandate als Referenzgröße ergibt sich ein verschärftes Bild (Abbildung 22). 

Hierbei können zwei Tendenzen festgestellt werden. Zum einem weisen die absoluten 

Abschlussprüfungshonorare einen nahezu identischen Verlauf wie die Anzahl der Man-

date auf. So stellt das Jahr 2007 mit EUR 426 Mio. das  Jahr mit dem größten Honorar-

volumen dar, während im Geschäftsjahr 2014 der Tiefpunkt bei EUR 352 Mio. erreicht 

wird. Die Aufteilung der Marktanteile in Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften 

nach der Referenzgröße Abschlussprüfungshonorar zeigt, dass der Marktanteil der klei-

nen und mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften von 5% im Jahr 2005 auf 

3% im Jahr 2014 gesunken ist. 

 

Durch die Analyse der Marktanteile auf Basis der Mandatsanzahl und des Honorarvo-

lumens wird die Dominanz der Big-Four-Gesellschaften in der Stichprobe deutlich. Bei 

den durch die Second-Tier geprüften Mandanten handelt es sich um honorarschwächere 

Abschlussprüfungsmandate. Dies zeigt der direkte Vergleich der Honorarmarktanteile 
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und der Mandatsmarktanteile. So werden z. B. im Jahr 2013 27% der Mandate von Se-

cond-Tier-Gesellschaften geprüft, wobei die dadurch vereinnahmten Prüfungshonorare 

lediglich 4% des gesamten Marktvolumens betragen. 

  

Dies lässt darauf schließen, dass Second-Tier-Gesellschaften keine großen Mandate 

mehr innehaben. Fehlende personelle Ressourcen und eine zu geringe internationale 

Ausrichtung von Second-Tier-Gesellschaften sowie die hohe Reputation von Big-Four-

Gesellschaften können mögliche Gründe für diese Entwicklung sein.240 

 

 
Abbildung 22: Marktanteile auf Basis der Honorare für Abschlussprüfungen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Um die Konzentration im Abschlussprüfungsmarkt genauer zu untersuchen, werden die 

Größen „Konzentrationsrate“ und „Herfindahl-Index“ herangezogen. Während sich die 

Konzentrationsrate nur auf spezifisch ausgewählte Merkmalsträger bezieht, ist eine sol-

che Selektion beim Herfindahl-Index nicht notwendig.241 

 

Durch die Konzentrationsrate können somit die Struktur und die Marktanteile innerhalb 

der Big-Four-Gesellschaften analysiert werden. Der Herfindahl-Index stellt eine Kon-

zentrationsgröße dar, die sämtliche Anbieter – also auch alle Second-Tier-

Gesellschaften – einschließt. Dabei erfolgt die Berechnung genau wie bei den beiden 

                                                
240 Vgl. Kapitel 2.4.1 „Anbieter im Prüfungsmarkt“. 
241 Vgl. Kapitel 2.4.3.3 „Kennzahlen zur Messung von Marktkonzentration“. 
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vorangegangenen Abbildungen sowohl auf Basis der Mandatsanzahl als auch der Hono-

rare für Abschlussprüfungsleistungen. Die Tabellen 18 und 19 zeigen die Konzentrati-

onsmaße, wobei die erste auf Basis der Prüfungsmandate berechnet wird, während bei 

Tabelle 19 die Prüfungshonorare zu Grunde gelegt werden. 

 

 
Tabelle 18: Konzentrationsrate KR (m) und Herfindahl-Index HI nach Mandatsanzahl 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
Tabelle 19: Konzentrationsrate KR (m) und Herfindahl-Index HI nach Prüfungshonorar 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

BDO wird für die Konzentrationsanalyse mit einbezogen, da die Gesellschaft, wie be-

reits im theoretischen Teil dieser Arbeit beschrieben, eine Sonderstellung unter den Se-

cond-Tier Gesellschaften innehat. Die Berechnung der Konzentrationsrate erfolgt auf 

Basis einer absteigenden Reihenfolge. Das heißt in KR(1) ist die Abschlussprüfungsge-

sellschaft mit dem größten Marktanteil enthalten, in KR(2) die beiden größten Gesell-

schaften, usw.  

 

Betrachtet man die Rangreihenfolge pro Jahr fällt auf, dass sowohl in Tabelle 18 als 

auch in 19 die Ränge 1 bis 3 über den ganzen Untersuchungszeitraum unter PwC, 
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KPMG und Ernst & Young aufgeteilt werden. Unabhängig von der Berechnungsgrund-

lage wird über den Untersuchungszeitraum eine hohe Konzentration festgestellt, wobei 

diese auf Basis der Prüfungshonorare deutlich höher ist. Konzentrationsraten zwischen 

0,82 (2005) und 0,70 (2014) für KR(2) deuten darauf hin, dass KPMG und PwC eine 

duopolistische Stellung innehaben. Die drei größten Prüfungsgesellschaften weisen im 

Untersuchungszeitraum mit jeweils rund 20% (berechnet auf Basis der Mandatsanzahl) 

einen ähnlichen Marktanteil auf, wobei die Mandate von PwC und KPMG im Vergleich 

zu Ernst & Young ein deutlich höheres Honorarvolumen darstellen. Eine marktbeherr-

schende Stellung242 gem. Art. 18 Abs. 4 und 6 GWB ergibt sich für alle Untersuchungs-

jahre aus KR(3), KR(4)243 und KR(5) auf Basis der Mandatsanzahl sowie aus KR(1)244 

bis KR(5) auf Basis der Prüfungshonorare. 

 

Der Verlauf des Herfindahl-Index weist in Tabelle 18 einen leichten Anstieg auf. Ein 

wesentlicher Treiber davon ist der hohe Anstieg von KR(5) um 0,1 auf 0,83 im gesam-

ten Untersuchungszeitraum. 

 

Betrachtet man die Entwicklung des Herfindahl-Index, basierend auf dem Prüfungsho-

norar, fällt auf, dass dieser von 0,36 auf 0,30 sinkt. Dadurch wird ein Rückgang der 

Marktkonzentration aufgezeigt. In Verbindung mit der Konzentrationsrate wird deut-

lich, dass dieser Verlauf nicht der Entwicklung der Second-Tier-Gesellschaften ge-

schuldet ist, sondern im Wesentlichen auf Verschiebungen innerhalb der Big-Four-

Gesellschaften beruht. So verändern sich alleine die Marktanteile der beiden größten 

Prüfungsgesellschaften von 0,51 (KPMG) und 0,31 (PwC) im Jahr 2005 auf 

0,35 (KPMG) und 0,35 (PwC) im Jahr 2014. 

 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den im theoretischen Teil vorgestellten Konzentra-

tionsstudien245, zeigen die sich überschneidenden Jahre der Studien ähnlich hohe Kon-

zentrationsraten auf. Genau wie die Untersuchungen von Köhler et al. (2010), Möller 

und Höllbacher (2009) und Sattler (2011) liegt KR(1)246 der vorliegenden Untersuchung 

für die Jahre 2005, 2006 und 2007 zwischen 0,5 und 0,6 und steigt in diesem Zeitraum 
                                                
242 Der Begriff „marktbeherrschende Stellung“ wird in Kapitel 2.4.3.3 „Kennzahlen zur Messung von 
Marktkonzentration“ näher erläutert. 
243 Ausgeschlossen KR(4) in den Jahren 2005 und 2007. 
244 Ausgeschlossen KR(1) in den Jahren 2013 und 2014. 
245 Siehe Kapitel 2.4.3.4 „Entwicklung der Konzentration auf dem deutschen Prüfungsmarkt.“ 
246 KR(1) auf Basis der Prüfungshonorare. 
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stetig. KR(4), die Marktanteile der vier größten Prüfungsgesellschaften, weichen in die-

sem Zeitraum nur unwesentlich von vorgestellten Studien ab. Einzig die Studie von 

Sipple (2014) umfasst Jahre nach 2007. Hierbei ergibt sich erstmals die Tendenz, dass 

ein deutlicher Rückgang von KR(1) und KR(2) verzeichnet wird. So sinkt z. B. KR(1) 

von 2009 auf 2010 von 0,51 auf 0,41 und KR(2) von 0,77 auf 0,72. Einen ähnlichen 

Verlauf zeigen auch die vorliegenden Ergebnisse auf. Insbesondere KR(1) und KR(2) 

weisen von 2008 bis 2015 eine sinkende Tendenz auf. Diese Entwicklung führt der Au-

tor auf eine Verschiebung der Marktanteile unter den Big-Four-Gesellschaften zurück, 

da KR(4) nahezu konstant ist.  

 

Um die Entwicklung der Konzentration genauer zu erklären, müssen diejenigen Variab-

len, die in die Berechnung einfließen, genauer untersucht werden. Zum einen handelt es 

sich dabei um die Anzahl der Mandate und das Honorar und zum anderen um die An-

zahl der Anbieter von Abschlussprüfungsleistungen247. Da die ersten beiden Determi-

nanten bereits analysiert wurden, soll nachfolgend die Anzahl der Abschlussprüfungs-

gesellschaften, welche über den Untersuchungszeitraum Mandate innehatten im Rah-

men einer Determinantenzerlegung genauer analysiert werden. 

 

Im Zeitraum 2005 bis 2014 sind in der Stichprobe insgesamt 72 unterschiedliche Ab-

schlussprüfungsgesellschaften vorhanden, die mindestens ein Prüfungsmandat betreuen. 

Abbildung 23 zeigt die Anzahl der Prüfungsgesellschaften in der Zehn-Jahres-

Sichtweise. Dabei fällt auf, dass die Anzahl der Abschlussprüfer von 2005 bis 2014 

stetig248 fällt und sich in diesem Zeitraum nahezu halbiert. 

                                                
247 Die Anzahl der Anbieter von Abschlussprüfungsleistungen ist Bestandteil bei der Berechnung des 
Herfindahl-Index. 
248 Eine Ausnahme stellt der Verlauf von 2012 bis 2013 dar, in dem die Anzahl der Prüfungsgesellschaf-
ten unverändert ist. 
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Abbildung 23: Anzahl der Abschlussprüfer nach Jahren 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Gesamtreduktion von 47 auf 25 Gesellschaften ist auf das Ausscheiden von Se-

cond-Tier-Abschlussprüfern zurückzuführen, da die Big-Four-Gesellschaften im gesam-

ten Zeitraum Prüfungsmandate im Prime Standard innehaben. 

 

Die Veränderung ist auf vier Effekte zurückzuführen: 

 

- Fusionen von Prüfungsgesellschaften (Fusionen) 

 

- Austritt von Prüfungsmandaten aus dem Prime Standard bzw. Neulistungen in 

diesem Index (Aus-/Eintritte) 

 

- Prüferwechsel von einer Second-Tier- hin zu einer Big-Four-Gesellschaft (Ab-

gabe an Big-Four) 

 

- Prüferwechsel von einer Second-Tier zu einer Second-Tier-Gesellschaft (Aus-

tausch Second-Tier) 

 

Abbildung 24 zeigt die Determinantenzerlegung im Untersuchungszeitraum 2005 bis 

2014.  
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Abbildung 24: Determinantenzerlegung der Anzahl der Anbieter 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aus Abbildung 24 geht hervor, dass sich die Anzahl der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften aufgrund von Fusionen im Untersuchungszeitraum saldiert um drei reduziert 

haben. Zwölf Fusionen und Netzwerkbeitritte deuten auf einen hohen Konsolidierungs-

grad innerhalb der Second-Tier-Gesellschaften hin. Die abweichende Anzahl der durch 

die Fusion aus dem Prime Standard ausscheidenden und neu hinzukommenden Gesell-

schaften ist darauf zurückzuführen, dass bei neun Prüfern die übernehmende Gesell-

schaft bzw. das Netzwerk vor der Fusion bzw. vor dem Netzwerkbeitritt noch kein 

Mandat im Prime Standard hatte. Bei drei Fusionen waren sowohl die übernommene als 

auch die übernehmende Prüfungsgesellschaft bereits im Prime Standard vertreten.  

 

Aufgrund des Austritts von zu prüfenden Gesellschaften aus dem Prime Standard haben 

kumulativ fünf Second-Tier-Prüfer ihr letztes Mandat in diesem Index verloren. 

 

Der bedeutendste Effekt wird durch vertikale Prüferwechsel dargestellt. Aufgrund einer 

Rotation des Prüfungsmandanten von einer Second-Tier- hin zu einer Big-Four-

Gesellschaft  hat sich die Anzahl der Prüfer im Prime Standard um 15 verringert. Dabei 
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handelte es sich für alle 15 Second-Tier-Gesellschaften um deren letztes im Prime Stan-

dard notiertes Prüfungsmandat. 

 

Zuletzt haben horizontale Wechsel zu acht Austritten und neun Eintritten von Second-

Tier-Gesellschaften geführt. Auch bedeutet ein Ausscheiden des Abschlussprüfers aus 

dem Index, dass es sich vor dem Prüferwechsel um sein letztes Prime Standard-Mandat 

handelte. Hinzukommende Abschlussprüfer erhalten im Rahmen einer Rotation hinge-

gen ihr erstes Prüfungsmandat in diesem Index.  

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Determinantenzerlegung auf eine Markt-

konsolidierung sowie eine Erhöhung der Anbieterkonzentration im Untersuchungszeit-

raum hindeutet. In Abbildung 24 wird aufgezeigt, dass der vertikale Abschlussprüfer-

wechsel von Second-Tier- hin zu Big-Four-Gesellschaften den größten Effekt bzgl. der 

Verringerung der Anbieter darstellt. Da die Abschlussprüferwechsel somit in wesentli-

chen Bestandteilen Ursache für Konzentrationsverschiebungen sind, wird nachfolgend 

näher auf diese eingegangen. 

 

5.2.3 Prüferwechsel 

Bei Betrachtung der Abschlussprüferwechsel stellt die Segmentierung in vertikale und 

horizontale Wechselrichtung249 einen wesentlichen Bestandteil dar. Denn wie im voran-

gegangenen Kapitel aufgezeigt, können vertikale Rotationen zum Ausscheiden von Se-

cond-Tier-Gesellschaften aus dem Prime Standard, einer weiteren Erhöhung der Kon-

zentration und folglich zur Stärkung der Marktposition der Big-Four-Gesellschaften 

führen.  

 

Außerdem sollen erste Vermutungen zu Phänomenen wie z. B. „Fee-Premiums“ von 

Big-Four-Gesellschaften sowie „Fee-Cutting“ gemacht werden. 

 

Tabelle 20 stellt sämtliche Abschlussprüferwechsel im Untersuchungszeitraum nach der 

Wechselrichtung sowie die Wechselrate dar. Die Wechselrate errechnet sich dabei als 

Quotient aus der Anzahl der Wechsel der jeweiligen Wechselrichtung und der gesamten 

                                                
249 Kapitel 4.1 „Definitionen und Begriffsabgrenzung“ definiert die horizontale und vertikale Wechsel-
richtung. 
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Anzahl250 der von Big-Four-Gesellschaften bzw. Second-Tier-Gesellschaften geprüften 

Unternehmen. Diese Größe soll eine Vergleichbarkeit  zwischen den Wechseln von 

Big-Four- und Second-Tier-Abschlussprüfern gewährleisten, da sich die absolute An-

zahl stark unterscheidet. Während im ganzen Untersuchungszeitraum 1.847 Mandate 

durch die vier „großen“ Abschlussprüfer geprüft wurden, betreuten die Second-Tier-

Gesellschaften 789 Mandate. Dies erklärt auch die absolut höhere Anzahl an horizonta-

len Wechseln zwischen Big-Four im Vergleich zu Second-Tier-Prüfern. Es zeigt sich 

jedoch auch, dass die Wechselrate bei den Second-Tier-Gesellschaften mit 2,79 deutlich 

niedriger ist als bei den „großen“ Prüfern. Die Betrachtung der vertikalen Wechselrich-

tung – die Treiber für Konzentrationsveränderungen ist – bestätigt das Bild einer star-

ken Konzentrationszunahme aus den vorangegangenen Analysen. Sowohl die Wechsel-

rate von „kleinen“ zu „großen“ Prüfungsgesellschaften als auch die zugehörige absolute 

Anzahl der Wechsel übersteigen die gegenläufigen Größen – also bzgl. der Wechsel von 

Big-Four zu Second-Tier – deutlich. Ein Fortlaufen dieser Tendenz würde langfristig zu 

einer kompletten Verdrängung von Second-Tier-Gesellschaften aus dem Prime Stan-

dard führen. 

 

 
Tabelle 20: Wechselrichtung und Wechselrate 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Konzentrationsanalyse im vorangegangenen Kapitel zeigt auf, dass die Big-Four-

Abschlussprüfer eine marktbeherrschende Stellung im Prime Standard einnehmen. Eine 

solche Marktposition ist per se nicht rechtswidrig, sondern erst das missbräuchliche 

Ausnützen dieser im Wettbewerb.251 Ein funktionierender Preiswettbewerb stellt in die-

sem Zusammenhang ein Anzeichen dafür dar, dass die Stellung des dominierenden An-

bieters nicht missbräuchlich genutzt wird (Köhler et al., 2010, S. 17). In Anlehnung an 

                                                
250 Es handelt sich dabei jeweils um die Anzahl der Beobachtung. Siehe dazu Tabelle 12: „Grundgesamt-
heit und Basisstichprobe“. 
251 Vgl. Kapitel 2.4.3.3 „Kennzahlen zur Messung von Marktkonzentration“. 
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das Modell252 von DeAngelo (1981a) ist diese Funktionalität gegeben, wenn bei einem 

Prüferwechsel bzw. in der Erstprüfung die zukünftigen Quasi-Renten in Form eines 

Honorarnachlasses an den Mandanten weitergegeben werden. Somit würde sich ein 

Honorarverlauf ergeben, der im ersten Prüfungsjahr niedriger ist als im Vorjahr und in 

den Folgejahren einen Anstieg aufgrund der Quasi-Renten verzeichnet. 

 

Die Betrachtung der Honorarentwicklung vor und nach einem Abschlussprüferwechsel 

wird in Tabelle 21 aufgezeigt. Dabei stellt das Basisjahr J-1 den letzten vom alten Ab-

schlussprüfer testierten Jahresabschluss dar. Die angegebenen prozentualen Honorar-

veränderungen in den Vor- und Folgejahren beziehen sich dabei jeweils auf das Basis-

jahr. Aus der Abbildung geht hervor, dass in der Erstprüfung nach einer externen Rota-

tion das Honorar um 4,57% unter dem Vorjahreshonorar liegt. Im zweiten (12,16%) und 

dritten Jahr (17,77%) liegt das Honorar bereits über dem Niveau des Basisjahrs. Diese 

Entwicklung deutet auf einen funktionierenden Preiswettbewerb für Abschlussprü-

fungsleistungen im Prime Standard hin.  

 

 
Tabelle 21: Honorarentwicklung vor und nach Prüferwechsel 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Durch die Aufgliederung der Prüferwechsel nach deren Richtung können schließlich 

Unterschiede des Honorarverlaufs zwischen Big-Four- und Second-Tier Gesellschaften 

untersucht werden. Im theoretischen Teil253 wird anhand des Modells von DeAngelo 

(1981b) eine höhere Unabhängigkeit und Qualität von großen Prüfungsgesellschaften 

begründet sowie das damit einhergehende „Fee-Premium“ der Big-Four. 

 

Tabelle 22 nimmt eine Segmentierung nach der Wechselrichtung vor. Für die Beurtei-

lung eines „Fee-Premiums“ müssen die beiden vertikalen Wechselrichtungen herange-

zogen werden. In der Stichprobe steigt das Honorar bei einer Rotation von Second-Tier- 

hin zu Big-Four-Prüfern um 16,97%. Ein Wechsel von Big-Four- zu Second-Tier-
                                                
252 Siehe Kapitel 2.5.2.1 „Das Quasi-Renten-Modell, „Fee-Cutting“ und „Low-Balling“. 
253 Siehe Kapitel 2.5.2.2.4 „Prüfergröße, Prüfungsqualität und Prüferunabhängigkeit“. 
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Gesellschaften führt hingegen zu einem durchschnittlichen Honorarrückgang um 

34,20%. Die hohen Abweichungen der beiden erläuterten Wechselfälle deuten darauf 

hin, dass große Prüfungsgesellschaften Honoraraufschläge verrechnen. 

 

 
Tabelle 22: Honorarentwicklung vor und nach Prüferwechsel bzgl. Wechselrichtung 

Quelle: Eigene Darstellung 

5.2.4 Honorarentwicklung 

Im theoretischen Teil254 der vorliegenden Arbeit wird auf Basis der Analyse der Regu-

lierungsmaßnahmen die Vermutung aufgestellt, dass zunehmende Regulierung zu einem 

Anstieg der Prüfungshonorare führt.  

 

Abbildung 25 stellt die Entwicklung des mittleren Honorars für Abschlussprüfungsleis-

tungen dar. Dabei zeigt der Verlauf bis zum Jahr 2011 einen Rückgang um rund 12% 

auf. Vom Geschäftsjahr 2011 bis 2014 ergibt sich schließlich ein stetiger Anstieg um 

ca. 20%. Eine Interpretation dieser Tendenzen ist nur eingeschränkt möglich. Auf Basis 

des Grundlagenteils könnte das BilMoG ein Einflussfaktor für den deutlichen Anstieg 

des Prüferhonorars ab dem Jahr 2012 sein.255 

 

Schließlich wird das mittlere Honorar nach Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften 

aufgeteilt. Die absolut höheren mittleren Honorare der Big-Four-Gesellschaften lassen 

sich durch die, bezogen auf das Prüfungsvolumen, größeren Mandate der Big-Four-

Unternehmen erklären.256 Der Verlauf der mittleren Gebühren entspricht weitestgehend 

der Entwicklung des totalen mittleren Honorars. Die Tendenzen für die Second-Tier-

                                                
254 Siehe Kapitel 3.3 „Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“. 
255 In Kapitel 3.1.2.2.4 „BilMoG“ werden 2009 und 2010 als Referenzjahre für das BilMoG festgelegt. 
Damit ergibt sich zwar eine Abweichung zum aufgezeigten Honorarverlauf, wobei die Tendenz des Ho-
noraranstiegs, abgesehen von der Verzögerung, durchaus abgebildet wird. 
256 Diese Erkenntnis wird auch im Rahmen des Vergleichs der Konzentrationsanalysen auf Basis des 
Prüfungshonorars und der Anzahl der Prüfungsmandate in Kapitel 5.2.2 „Konzentrationstendenzen“ er-
langt.  
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Prüfer zeigen dazu einen entgegengesetzten Verlauf, wobei die Effekte deutlich schwä-

cher sind. 

 

 
Abbildung 25: Entwicklung des Honorars für Abschlussprüfungsleistungen 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.2.5 Bilanzpolitik 

Die Untersuchung der Bilanzpolitik im Rahmen der Einführung rechtlicher Normen 

stellt den zweiten Bereich der Forschungsfrage F2, die die Auswirkungen und Zielerrei-

chung von regulatorischen Eingriffen betrifft, dar. Die aus dem Grundlagenteil erlang-

ten Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass mit einer höheren Regulierung die Bi-

lanzpolitik der Unternehmen abnimmt.257 Abbildung 26 zeigt den Verlauf der mittleren 

absoluten Bilanzpolitik aBP_DA, berechnet nach dem Modell von DeAngelo (1986, 

1988). 

 

Genau wie im vorangegangenen Kapitel wird dabei die totale Größe sowie deren Auf-

gliederung nach Big-Four- und Second-Tier-Abschlussprüfern dargestellt. Die Entwick-

lungstendenzen der drei Grafen zeigen ähnliche Verläufe auf. Über den gesamten Un-

tersuchungszeitraum ergibt sich ein Rückgang der Bilanzpolitik. Unter Beachtung der 

                                                
257 Siehe Kapitel 3.3 „Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“. 
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eingeschränkten Aussagekraft258 der Jahre 2005 und 2014, zeigt sich eine stärkere Ab-

nahme für den Zeitraum 2006 bis 2013. 

 

Es fällt außerdem auf, dass im Zeitraum 2010 bis 2013 der größte Rückgang aller be-

trachteten Verläufe verzeichnet wird. Die Einführung des BilMoG könnte einen Ein-

flussfaktor dieser Entwicklung darstellen. 

 

Der Vergleich der Bilanzpolitik der Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften zeigt 

auf, dass diese Größe über den gesamten Untersuchungszeitraum für die Big-Four-

Prüfer niedriger ist. Dies deutet daraufhin, dass die Prüfungsqualität259 der großen Ab-

schlussprüfungsgesellschaften höher ist. 

 

 
Abbildung 26: Entwicklung der Bilanzpolitik nach DeAngelo (1986, 1988) 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

5.2.6 Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 

Hinsichtlich der Analyse der Kapitalmarktreaktion bei einem Wechsel des Abschluss-

prüfers wird die durchschnittliche abnormale Rendite AAR in einem spezifischen Zeit-

raum bzgl. des Tags der Veröffentlichung der Tagesordnung und des Tags der Haupt-

                                                
258 Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe“ erläutert die Ursache für die 
eingeschränkte Aussagekraft dieser Jahre. 
259 Unter Prüfungsqualität wird hierbei die in Kapitel 2.3.1 „Prüferunabhängigkeit und deren Einfluss auf 
Prüfungsqualität“ verstanden.  



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  193 

versammlung untersucht. Genau wie in der induktiven Analyse wird auch im deskripti-

ven Teil ein Ereignis-Fenster260 gewählt – drei Tage vor dem Ereignis und drei Tage 

danach.  

 

In Abbildung 27 wird der Verlauf der durchschnittlichen abnormalen Rendite AAR in 

einem Ereignisfenster von sieben Tagen261 dargestellt. Auf Basis der Erkenntnisse aus 

dem Grundlagenteil wird dabei zwischen zwei möglichen kapitalmarktrelevanten Er-

eigniszeitpunkten unterschieden: Während dem ersten Grafen der Tag der Hauptver-

sammlung als Ereigniszeitpunkt zu Grunde liegt, wird der Referenzzeitpunkt der zwei-

ten Linie durch den Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung dargestellt. 

 

Betrachtet man den Renditeverlauf mit dem Ereigniszeitpunkt „Veröffentlichung der 

Tagesordnung“ fällt auf, dass sich für fünf der sieben Tage negative Werte ergeben. 

Während am Tag der Veröffentlichung mit 0,22% ein leicht positiver Wert erreicht 

wird, zeigen die Folgetage262 negative Renditen auf. 

 

Die Renten mit dem Ereigniszeitpunkt „Hauptversammlung“ weisen einen deutlich 

volatileren Verlauf auf, wobei auch hier mehrheitlich negative Renditen vorliegen. Die 

hohen Werte am Tag vor und nach dem Ereignis können ein Anzeichen dafür sein, dass 

die Hauptversammlung den kapitalmarktrelevanten Zeitpunkt darstellt.263 

 

Die negative kumulierte durchschnittliche abnormale Rendite CAAR264 beider aufge-

zeigten Modelle stellt ein Anzeichen für eine negative Reaktion des Kapitalmarkts auf 

einen Prüferwechsel dar. Im Falle einer vollkommenen Informationseffizienz würden 

                                                
260 Es handelt sich bei dem gewählten Ereignisfenster um ein „Short-Window“ (Block, 2011, S. 174). Die 
Betrachtung eines größer gewählten Ereignisfensters findet in der vorliegenden Arbeit nicht statt, da mit 
zunehmender Anzahl der Tage dieses Zeitraums auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass aufgrund von 
anderen Unternehmensereignissen die Wahrnehmung der Aktionäre beeinflusst wird und es somit zu 
verzerrten Ergebnissen bzgl. der Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln kommt (McWilliams & Siegel, 
1997, S. 637 f.).  
261 Davon sind drei Tage vor dem Ereignis, drei Tage nach dem Ereignis und ein Tag fällt auf das Ereig-
nis. 
262 Am zweiten Tag wird ein leicht positiver Wert erreicht. 
263 In Kapitel 4.5 „Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“ wird entge-
gen dieser Vermutung die Hypothese H4.4 aufgestellt, dass die Veröffentlichung der Tagesordnung den 
kapitalmarktrelevanten Zeitpunkt bildet.  
264 Für die in Abbildung 27 dargestellten Renditeverläufe ergibt sich eine CAAR von -0,27% („Veröffent-
lichung der Tagesordnung“) und -1,78% („Hauptversammlung“). 
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die aufgezeigten positiven Renditen am Tag der beiden Ereignisse allerdings auf eine 

positive Kursreaktion des Kapitalmarkts deuten.  

 

Eine abschließende Beurteilung dieser Vermutung erfolgt in der induktiven Analyse im 

Rahmen der Ereignisstudie.  

 

 
Abbildung 27: Verlauf der durchschnittlichen abnormalen Rendite bei Prüferwechseln 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6 Induktive Analyse  

In diesem Abschnitt werden anhand von empirischen Modellen265 Aussagen mittels der 

in der Stichprobe enthaltenen Daten zu der Grundgesamtheit gemacht. Dabei erfolgt der 

Aufbau dieses Kapitel parallel zum theoretischen Teil nach den drei Forschungsberei-

chen.  

 

Jedes der drei folgenden Unterkapitel stellt zu Beginn die zentralen Forschungsziele dar 

und fasst die Hypothesen, die im theoretischen Teil266 aufgestellt werden kurz zusam-

men. Anschließend wird die Methodik des empirischen Forschungsansatzes beschrie-

ben. Nachfolgend werden die Ergebnisse im Rahmen einer Basisanalyse vorgestellt und 

mit den im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnissen verglichen. Subgruppenanaly-

sen und Robustheitstests sollen die Ergebnisse der Basismodelle auf Ihre Validität 

überprüfen und Unterschiede zwischen Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften nä-

her untersuchen. 

 

Die Beantwortung der aufgestellten Hypothesen erfolgt schließlich im letzten Unterka-

pitel. 

 

6.1 Der deutsche Prüfungsmarkt 

Die Analyse des deutschen Prüfungsmarkts soll Aufschluss über die Konzentrationsten-

denzen und die Stellung von Big-Four- und Second-Tier-Gesellschaften geben.  

 

Der deskriptive Teil zeigt bereits, dass im Untersuchungszeitraum die Second-Tier-

Gesellschaften zunehmend Marktanteile verlieren und die Konzentrationsrate KR(4) auf 

Ebene der Big-Four-Gesellschaften weiter ansteigt. Die Konzentration innerhalb der 

Big-Four-Gesellschaften zeigt allerdings abnehmende Tendenzen.  

 

Da induktive Untersuchungen weniger geeignet sind für die Analyse der Anbieterkon-

zentration, sollen die nachfolgenden Modelle v. a. Aussagen zu den Gründen für diese 

Entwicklung liefern. Hierzu wird die Hypothese gebildet, dass sich aufgrund einer hö-

                                                
265 Die empirischen Auswertungen werden mit der Statistik-Software Stata 14.0 durchgeführt. 
266 Siehe Kapitel 2.6, 3.3 und 4.5 „Implikationen für die empirische Untersuchung und Hypothesenbil-
dung“. 
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heren Unabhängigkeit und Qualität der Big-Four-Gesellschaften eine Honorarprämie im 

Vergleich zu Second-Tier-Prüfern ergeben kann.  

 

Dies wird durch die Hypothese H2.2 dargestellt:  

 

Nach einem Prüferwechsel von einem Big-Four- zu einem Second-Tier-

Abschlussprüfer zeigt sich ein signifikant höherer Honorarrückgang als bei einem 

Wechsel von einem Second-Tier- hin zu einem Big-Four-Prüfer. 

 

Außerdem soll geprüft werden wie sich die Marktdominanz der Big-Four-

Gesellschaften auf deren Wettbewerbsverhalten und die Honorargestaltung auswirkt. 

Die Ergebnisse des deskriptiven Teils lassen vermuten, dass trotz der beherrschenden 

Stellung ein funktionierender Preiswettbewerb herrscht. „Fee-Cutting“ i. S. d. Modells 

von DeAngelo (1981b) ist dabei ein Anzeichen für die Funktionalität des Wettbewerbs. 

Die im theoretischen Teil zugehörige Hypothese H2.1 lautet:  

 

Nach einem Prüferwechsel zeigt sich ein signifikanter Rückgang des Prüfungshonorars. 

 

Zuletzt gilt es den Zusammenhang verschiedener Variablen zum Honorar für Ab-

schlussprüfungsleistungen zu testen. Tabelle 9 im Kapitel 2.6 „Implikationen für die 

empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“ gibt die erwarteten Korrelationen 

wieder.  

 

6.1.1 Methodik 

Für die induktive Analyse ist aufgrund der Panelstruktur des Datensatzes die Verwen-

dung eines Mehrebenenmodells notwendig. Hierzu wird als Basismodell ein linear ge-

mischtes Modell herangezogen. Dieses stellt für die Untersuchung von Paneldaten ein 

geeignetes Konzept dar und findet in der Forschung häufig Anwendung (Fahrmeir, 

Kneib & Lang, 2009, S. 253; Hox, 2002, S. 10). 

 

Bei dem gemischten Modell werden neben den festen Effekten der Prädikatoren auch 

zufällige Effekte miteinbezogen. Damit eignet sich diese Vorgehensweise v. a. bei Lon-

gitudinaldaten. Dies bedeutet, dass der zu untersuchende Datensatz aus zeitlich wieder-
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holten Beobachtungen von Merkmalsträgern besteht (Fahrmeir et al., 2009, S. 253). 

Bezogen auf die vorliegende Stichprobe handelt es sich bei den Merkmalsträgern um 

die Prüfungsmandanten, für die im Zehnjahreszeitraum jährlich die identischen Variab-

len erhoben werden. Das linear gemischte Modell besteht folglich aus zwei Ebenen 

(Langer, 2004, S. 99-102): 

 

Auf der ersten Ebene267 werden die Unterschiede zwischen den Messzeitpunkten be-

trachtet. Hier variieren die Prädiktoren mit der Zeit und dienen der Aufklärung der Ver-

änderung der Zielvariablen über den Beobachtungszeitraum. 

 

Die Einheiten auf der zweiten Ebene268 bilden die geprüften Unternehmen. Zur Erklä-

rung der Varianz zwischen den Unternehmen werden als Prädikatoren zeitinvariante 

Variablen verwendet.  

 

Die Regressionskoeffizienten der ersten Ebene können nun im Unterschied zum klassi-

schen Regressionsmodell, in dessen Rahmen nur „fixed effects“ erlaubt sind, auf der 

zweiten Ebene als zufällig definiert werden („random effects“). Mit den zufälligen Ef-

fekten ist es möglich, die individuellen Eigenschaften eines Merkmalsträgers in der 

Modellierung zu berücksichtigen. Dies wäre mit einem Standard-Regressionsmodell bei 

dieser Datenstruktur nicht möglich. 

 

Zur Beurteilung der Modellgüte der berechneten Regressionen wird der LR-Test heran-

gezogen. Bei diesem Verfahren wird das jeweilige Regressionsmodell mit dem sog. 

Null-Modell verglichen, wobei das Null-Modell dieselbe abhängige Variable, aber kei-

nerlei unabhängige Variablen enthält. Das untersuchte Regressionsmodell sollte sodann 

eine bessere Erklärungsgüte aufweisen als das Nullmodell, was sich in der Signifikanz 

des LR-Tests bemerkbar macht. Der LR-Test verwendet zur Signifikanzprüfung eine 

Chi-Quadrat-verteilte Prüfgröße (Kohler & Kreuter, 2005, S. 276). 

 

Die Regressionsgleichungen zur Prüfung der gebildeten Hypothesen werden nachfol-

gend aufgestellt. Diese beinhalten das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen gem. 

§ 285 S. 1 Nr. 17 lit. a) HGB als zu erklärende Variable. Die inhaltliche Auswahl der 

                                                
267 Es handelt sich dabei um das Nullmodell auf Individualebene. 
268 Es handelt sich dabei um das Mehrebenen-Nullmodell. 
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Prädikatoren basiert auf Kapitel 2.5.2.2 „Einflussdeterminanten auf das Prüfungshono-

rar“. Die methodische Bestimmung der exogenen Variablen erfolgt in Kapitel 5.1.2 

„Variablen“ und zielt auf die Vermeidung von Multikollinearität ab. 

 

Modell 1.1 stellt die Basisregressionsgleichung dar. Neben Variablen bzgl. der Größe, 

der Komplexität und des Risikos des Prüfungsmandats enthält die Gleichung die Dum-

my-Variable AS1, die zwischen Big-Four- und Second-Tier-Abschlussprüfern unter-

scheidet sowie die dummy-codierte kategorielle Variable WR, die Aufschluss über die 

Wechselrichtung im Falle einer Rotation gibt. WR0 – kein Wechsel des Abschlussprü-

fers –  stellt die Referenzkategorie der Variable WR dar. BH führt die Honorare für 

Nicht-Prüfungsdienstleistungen auf. β stellt den zufälligen Effekt und ε den Fehlerterm 

dar. 

 

𝑃𝐻!" = 𝛽! +  𝛽!𝑙𝐵𝐻!"  +   𝛽!𝑙𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐺𝐹!" +  𝛽!𝑙𝐹𝐾𝑄!" + 

𝛽!𝑙𝑉𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐽𝐸𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐵𝑉1!" +  𝛽!𝐵𝑉2!" +  𝛽!𝐵𝑉3!" + 

 𝛽!"𝐴𝑆1!"  +  𝛽!!𝑊𝑅1!" + 𝛽!"𝑊𝑅2!" + 𝛽!"𝑊𝑅3!" + 

 𝛽!"𝑊𝑅4!" +  𝛽!!  +  𝜀!! 

(Modell 1.1) 

wobei: 

i 

t 

n 

 

Index	des	Unternehmens	mit	i	=	1,	...,	n  

Zeitindex	mit	t	=	2005,	...,	2014	

Anzahl der Unternehmen 

 

 

Im Verlauf der Analyse wird das Basismodell Anpassungen unterzogen. In Modell 2.1 

wird hierzu die kategorielle Variable WR durch die Größe APW ersetzt, die den Zeitin-

dex bzgl. des Abschlussprüferwechsels darstellt. Somit wird nun nicht mehr nach der 

Wechselrichtung, sondern nach dem Zeitpunkt vor (APW-1) und nach (APW2, APW3) 

dem Prüferwechsel sowie der Erstprüfung (APW1) unterschieden. Dies zielt auf die 

Prüfung der Hypothese H2.1 ab, die das Auftreten von „Fee-Cutting“ untersucht. 

 

𝑃𝐻!" = 𝛽! +  𝛽!𝑙𝐵𝐻!"  +   𝛽!𝑙𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐺𝐹!" +  𝛽!𝑙𝐹𝐾𝑄!" + 

 𝛽!𝑙𝑉𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐽𝐸𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐵𝑉1!" +  𝛽!𝐵𝑉2!" +  𝛽!𝐵𝑉3!" + 

 𝛽!"𝐴𝑆1!"  +  𝛽!!𝐴𝑃𝑊-1!" + 𝛽!"𝐴𝑃𝑊1!" + 𝛽!"𝐴𝑃𝑊2!" + 

 𝛽!"𝐴𝑃𝑊3!"  +  𝛽!! +  𝜀!" 

(Modell 2.1) 
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Die hergeleitete Basisstichprobe269 erfährt für das soeben erläuterte Regressionsmodell 

2.1 eine Anpassung, da ein Ausschluss derjenigen Unternehmen bzw. Beobachtungen 

erfolgt, die aufgrund der in den Regressionsgleichungen enthaltenen Variablen fehlende 

Daten aufweisen. Aufgrund von „Lags“ und „Leads“ bei der Berechnung der kategoriel-

len Variablen APW werden alle Beobachtungen für die Jahre 2005, 2013 und 2014 aus-

geschlossen. Tabelle 23 zeigt, dass es dadurch zu einem Ausschluss von 58 Unterneh-

men bzw. von 1.035 Beobachtungen kommt. 

 

Um für weitere Auswertungen den vollständigen Zeitraum von 2005 bis 2014 einzube-

ziehen, wird die Basisregressionsgleichung 1.1 und somit auch die umfangreichere Ba-

sisstichprobe verwendet. 

 

 
Tabelle 23: Herleitung der Stichprobe I 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Im Rahmen einer Subgruppenanalyse270 wird das Ziel verfolgt die Unterschiede zwi-

schen Big-Four- und Second-Tier-Abschlussprüfern genauer herauszustellen. Hierzu 

werden die erläuterten Modelle 1.1 (Basisstichprobe) und 2.1 (Stichprobe I) auf Basis 

neuer Stichproben271 berechnet. Es ergeben sich die Modelle 1.2 (Stichprobe: Big-Four-

Mandate) und 1.3 (Stichprobe: Second-Tier-Mandate) sowie 2.2 (Stichprobe: Big-Four-

Mandate) und 2.3 (Stichprobe: Second-Tier-Mandate). 

 

Durch die Aufgliederung entfällt die Variable AS1, die in den vorangegangenen Glei-

chungen für die Unterscheidung der Abschlussprüfergröße herangezogen wird.  

 

                                                
269 Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe“ erläutert die Herleitung der 
Basisstichprobe. 
270 Die zugehörigen Regressionstabellen befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 
271 Diese werden in Tabelle 12: „Grundgesamtheit und Basisstichprobe“ und in Tabelle 23: „Herleitung 
der Stichprobe I“ in den Zeilen „davon Big-Four-Mandate“ und „davon Second-Tier-Mandate“ darge-
stellt. 
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Diese Vorgehensweise wird in bisherigen Studien272 nicht angewendet. Die For-

schungsbeiträge unterscheiden zwar durch eine Dummy-Variable zwischen Big-Four- 

und Second-Tier-Abschlussprüfern, es werden jedoch keine Regressionen durchgeführt, 

die die Stichprobe nach der Größe des Abschlussprüfers unterteilen. 

 

Zuletzt folgen Robustheitstests273, die die Validität der Ergebnisse prüfen. Hierzu wird 

unter Verwendung der Regressionsgleichungen aus der Basisanalyse ein Modell mit 

fixen und festen Effekten verwendet. Hierbei handelt es sich um ein alternatives Modell 

zur Modellierung von Paneldaten. Anstelle eines zufälligen Effekts wird für jedes Un-

ternehmen ein fester Effekt, d. h. eine Dummy-Variable ins Modell mit aufgenommen. 

Durch diese Dummy-Variable werden die spezifischen zeitinvarianten Eigenschaften 

eines jeden Unternehmens bei der Modellierung berücksichtigt. 

 

Der F-Test ist das Analogon zum oben beschriebenen LR-Test und kann neben den 

OLS-Regressionsmodellen auch auf Regressionsmodelle mit festen Effekten angewandt 

werden. Der Test vergleicht das jeweilige Modell mit einem Nullmodell ohne jegliche 

unabhängige Variablen. Wenn der F-Test signifikant ist, bedeutet dies, dass das unter-

suchte Modell eine signifikant bessere Erklärungsgüte aufweist als das Nullmodell 

(Mehmetoglu & Jakobsen, 2016, S. 71). 

  

                                                
272 Vgl. die in Kapitel 2.5.2.2 „Einflussdeterminanten auf das Prüfungshonorar“ erläuterten Honorarstu-
dien (Tabelle 8). 
273 Die Robustheitstests werden nur für die Basisanalyse durchgeführt. Die zugehörigen Regressionstabel-
len befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 
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6.1.2 Basisanalyse 

Tabelle 24274 stellt die Ergebnisse der im vorangegangenen Kapitel erläuterten Regres-

sionsgleichungen (Modell 1.1 und 2.1) dar.  

 

Die Resultate beider Modelle zeigen für das Beratungshonorar lBH einen hoch signifi-

kanten positiven Effekt auf die Abschlussprüfungsleistungen. Im theoretischen Teil275 

wird der Zusammenhang dieser beiden Variablen anhand von zwei konzeptuellen An-

sätzen erläutert. Nach Simunic (1984, S. 680) ist ein höheres Honorar auf eine umfang-

reichere Prüfung zurückzuführen. Dadurch deckt der Abschlussprüfer eine höhere An-

zahl von Schwachstellen auf, wodurch sich ein erhöhter Beratungsaufwand und somit 

der positive Einfluss von Prüfungs- und Beratungshonorar ergibt. Hay et al. (2006, 

S. 178) argumentieren mit einem negativen Zusammenhang, da Beratungsleistungen zu 

höheren Synergien zwischen Beratung und Prüfung führen und somit die Prüfungsge-

bühr abnimmt. Die Ergebnisse der Regressionen unterstützen die These von Simunic 

(1984). 

 

Außerdem wird aufgezeigt, dass das Honorar für Abschlussprüfungsleistungen von der 

Größe, der Komplexität und dem Risiko des Mandanten abhängig ist und einen positi-

ven Zusammenhang aufweist. Während die für das Risiko stellvertretend gewählten 

Variablen lFKQ und JEBS hoch signifikant sind, bedürfen die Ergebnisse von VBS so-

wie der kategoriellen Variablen BV näherer Erläuterung. Der Anteil der Vorräte an der 

Bilanzsumme, dargestellt durch die Variable VBS, deutet zwar aufgrund des positiven 

Effekts auf ein steigendes Prüfungshonorar bei Anstieg der Vorräte, die Variable zeigt 

allerdings nur in Modell 1.1 eine schwache Signifikanz. Die Art des Bestätigungsver-

merks BV weist in der Ausführung BV1 – eingeschränkter Bestätigungsvermerk – einen 

signifikant negativen Effekt auf das Prüferhonorar aus (Modell 1.1). Bei Betrachtung 

dieser Größe fällt die relativ geringe Anzahl der eingeschränkten Bestätigungsvermerke 

in der Stichprobe auf. Dadurch ist das Resultat bzgl. dieser Messgröße nur einge-

schränkt repräsentativ.  

 

                                                
274 Alle folgenden Tabellen zu den Mehrebenenregressionen weisen für jede Variable den Regressionsko-
effizienten und in Klammern den z-Wert aus. 
275 Siehe Kapitel 2.5.2.2.6 „Beratungsleistungen“. 
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Die Variable AS1 – diese gibt Aufschluss über die Größenstruktur des Abschlussprüfers 

– zeigt, dass sich für Big-Four-Gesellschaften ein signifikant höheres Prüferhonorar 

ergibt als für Second-Tier-Gesellschaften. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass dieses 

Resultat nicht als „Fee-Premium“ der Big-Four zu interpretieren ist, sondern Rück-

schlüsse bzgl. der Größe bzw. des Honorarvolumen der von den Big-Four betreuten 

Mandanten aufzeigt. Dieses Resultat bestätigt die Erkenntnisse aus der Konzentrations-

analyse276 der vorliegenden Arbeit. Diese ergibt, dass der Konzentrationsgehalt auf Ba-

sis der Anzahl der Mandate deutlich niedriger ist als auf Basis des Prüferhonorars. 

 

Die in Modell 1.1 dargestellt kategorielle Variable WR gibt Aufschluss über den Zu-

sammenhang zwischen dem Prüfungshonorar und den vier Wechselrichtungen. Die ver-

tikalen Wechsel werden dabei für die Beurteilung von Honorarprämien herangezogen. 

Da allerdings keine der beiden vertikalen Wechselrichtungen WR2 und WR4 eine Signi-

fikanz aufweist, sind valide Aussagen zum Vorliegen von Honorarprämien von Big-

Four-Gesellschaften auf Basis von Modell 1.1 nicht möglich. Alle Wechselrichtungen 

weisen eine negative Richtung auf, wobei der größte negative und einzige signifikante 

Korrelationskoeffizient durch WR1 dargestellt wird. Dies deutet auf „Fee-Cutting“ und 

einen funktionierenden Preiswettbewerb v. a. unter den Big-Four-Gesellschaften hin.  

 

Modell 2.1, das anstelle der Wechselrichtung den Zeitindex APW bzgl. des Abschluss-

prüferwechsels einführt, zeigt auf, dass bei der Erstprüfung (APW1) ein signifikanter 

Honorarrückgang zu verzeichnen ist. Dieses Ergebnis bestätigt die Annahmen aus der 

deskriptiven Untersuchung277. So zeigt die Variable APW1, dass im ersten Jahr nach 

dem Abschlussprüferwechsel das Phänomen „Fee-Cutting“ vorliegt. Der Vergleich der 

Variablen APW1 (Modell 2.1) und der kategoriellen Variablen WR (Modell 1.1) lässt 

vermuten, dass ein wesentlicher Treiber des Koeffizienten APW1 vor allem die horizon-

talen Wechsel der Big-Four-Gesellschaften sind. In Bezug auf das Modell von DeAnge-

lo (1981b) deutet dies auf einen funktionierenden Preiswettbewerb hin. 

 

Köhler et al. (2010, S. 19 f.) zeigen in ihrer Studie hinsichtlich der Entwicklung des 

Prüferhonorars im ersten Jahr nach dem Wechsel die gleichen Tendenzen auf, wobei sie 
                                                
276 Siehe Kapitel 5.2.2 „Konzentrationstendenzen“. 
277 In Kapitel 5.2.3 „Prüferwechsel“ wird der Verlauf des Honorars für Abschlussprüfungsleistungen vor 
und nach einem Prüferwechsel dargestellt. Daraus ergibt sich für die Erstprüfung ein Honorarrückgang 
(Tabelle 21: „Honorarentwicklung vor und nach Prüferwechsel“).  
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nicht nach der Wechselrichtung kategorisieren. Die Subgruppenanalyse wird diesen 

Effekt getrennt nach großen und kleinen Prüfungsgesellschaften untersuchen. 

 

Für das erste und zweite Jahr nach der Erstprüfung weisen die Variablen APW2 und 

APW3 keinen signifikanten Wert auf, wobei die positive Korrelation auf eine Umwand-

lung der Quasi-Renten in echte Renten hindeutet. 

 

Abschließend zeigt sich, dass die Kontrollvariablen der beiden Modelle weitestgehend 

in Einklang mit den Honoraranalysen von Hardies et al. (2013), Köhler et al. (2010), 

Krauß et al. (2015), Simunic (1980) sowie Wild (2010) stehen. 

 

Die Variable VBS, die im Literaturüberblick nur im Modell von Simunic enthalten ist, 

stellt sich als am wenigsten geeignet dar. So weist VBS nur in Modell 1.1 und nicht in 

1.2 einen signifikanten Effekt auf, was darauf hindeutet, dass das Risiko des Mandanten 

durch diese Größe nicht optimal abgebildet wird. 

 

BV erscheint grundsätzlich als geeignete Variable zur Darstellung des Mandantenrisikos 

(Simunic, 1980). Aufgrund der geringen Anzahl an eingeschränkten, versagten oder 

nicht vergebenen Bestätigungsvermerken im Prime Standard ist die Repräsentativität 

allerdings eingeschränkt.  
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Tabelle 24: Basisanalyse: Modelle 1.1 und 2.1 

Quelle: Eigene Darstellung 
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6.1.3 Subgruppenanalyse 

Die in Tabelle 36278 enthaltenen Regressionen stellen die Modelle 1.1 und 2.1 auf Basis 

der in Big-Four- und Second-Tier-Mandate gesplitteten Stichprobe dar. Aufgrund dieser 

Anpassung wird eine Unterscheidung innerhalb der Regressionen zwischen großen und 

kleinen Gesellschaften hinfällig. Dadurch entfällt die Variable AS1. 

 

Außerdem wirkt sich die Unterteilung der Stichprobe auf die Darstellung der kategoriel-

len Variablen WR aus. Modell 1.2 (Stichprobe: Big-Four) führt nur die Wechsel hin zu 

einer Big-Four-Gesellschaft (WR1, WR4) auf, während Modell 2.2 (Stichprobe: Second-

Tier) nur die Wechsel hin zu Second-Tier-Gesellschaften (WR2, WR3) zeigt. 

 

Die Ergebnisse der Analyse der Big-Four-Gesellschaften (Modell 1.2 und 2.2) zeigen 

nur geringe Unterschiede zu den im vorangegangenen Kapitel berechneten Regressio-

nen. In Modell 1.2 weist nun die Variable VBS signifikanteren Zusammenhang auf. 

Modell 2.2 bestätigt zwar diese positive Korrelation, zeigt allerdings für VBS keine Sig-

nifikanz. 

 

Die Betrachtung der Regressionsergebnisse zu den Second-Tier-Gesellschaften zeigt 

zahlreiche Unterschiede zu den Modellen 1.1 und 1.2.  

 

So weist die Regressionsgleichung 1.3 keine und 2.3 nur eine sehr schwache Signifi-

kanz bzgl. des Beratungshonorars lBH auf. Dieses Ergebnis stellt somit einen zentralen 

Unterschied zu den Resultaten der Big-Four-Gesellschaften dar, bei denen dieser Effekt 

durchgängig signifikant ist. Die Abweichung zwischen den kleinen und großen Ab-

schlussprüfern könnte zum einen daran liegen, dass es sich bei Second-Tier-Mandaten 

um kleinere Gesellschaften handelt und somit die Nachfrage nach Beratungsleistungen 

geringer ist. Zum anderen ist es denkbar, dass Second-Tier-Mandanten Beratungsauf-

träge nicht ihrem Abschlussprüfer erteilen, da dieser z. B. unzureichende fachliche oder 

personelle Ressourcen aufweist.279 

 

                                                
278 Siehe Anhang A: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 1.1 und 2.1“. 
279 Kapitel 2.4.1 „Anbieter im Prüfungsmarkt“ gibt nähere Details zur Struktur und der Organisation von 
Big-Four- und Second-Tier-Abschlussprüfern. 
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Die kategorielle Variable BV weist keine stringenten Resultate und Signifikanzen auf. 

Es zeigt sich allerdings, dass in der Stichprobe der Big-Four-Gesellschaften keine Be-

obachtungen für einen fehlenden Bestätigungsvermerk (BV3) existieren. Für die Se-

cond-Tier-Stichprobe gibt es hingegen in Modell 2.3 keine versagten Bestätigungsver-

merke (BV2). 

 

Die Betrachtung der kategoriellen Variablen WR bestätigt die Resultate aus der Ba-

sisanalyse weitestgehend und zeigt das Phänomen „Fee-Cutting“ auf. Alle Rotations-

richtungen weisen negative Werte auf, wobei sich nur für die Wechsel innerhalb der 

Big-Four-Gesellschaften und hin zu diesen eine Signifikanz ergibt. Dies deutet darauf 

hin, dass insbesondere die Big-Four-Gesellschaften bei der Mandatsakquise in einen 

Preiswettbewerb treten.  

 

Die Variable APW1 in Modell 2.2 und 2.3 bestätigt diese Resultate bzgl. „Fee-Cutting“. 

Beide Koeffizienten weisen wiederum negative Werte auf, wobei nur die der Big-Four-

Stichprobe zu Grunde liegende Größe APW1 signifikant ist. Die positiven Korrelationen 

von APW2, APW3 in Modell 2.3 deuten auf eine Realisierung der Quasi-Renten nach 

dem Konzept von DeAngelo (1981b) hin. 

 

Abschließend wird festgestellt, dass die Subgruppenanalyse die wesentlichen Resultate 

aus dem vorangegangenen Kapitel für die Big-Four-Gesellschaften bestätigt. Die ab-

weichenden Ergebnisse der Modelle 1.3 und 2.3 (Stichprobe: Second-Tier) für lBH und 

lGF zeigen, dass eine differenzierte Betrachtung von großen und kleinen Prüfungsge-

sellschaften Erklärungsansätze bzgl. deren unterschiedlicher Strukturen geben kann. 

 

6.1.4 Robustheitstests 

Die Ergebnisse der Robustheitstests sind in Tabelle 37280 im Anhang dargestellt. Beide 

Modelle bestätigen die Resultate der Basisanalyse (Modell 1.1 und 2.1). Die Ausprä-

gung einer Variablen in den neuen Auswertungen ist erläuterungsbedürftig. Die Größe 

VBS – diese stellt den Anteil der Vorräte an der Bilanzsumme dar – zeigt in Modell 

1.1_RT eine deutlich stärkere und in Modell 2.1_RT eine erstmalige Signifikanz. Da die 

                                                
280 Siehe Anhang A: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 1.1 und 2.1“. 
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Richtung beider Regressionskoeffizienten allerdings gleichbleibend positiv ist, führen 

die beiden Robustheitstests lediglich zu einer stärkeren Ausprägung dieser Variablen. 

 

6.1.5 Beantwortung der Hypothesen 

Die im Grundlagenteil aufgestellten Hypothesen werden nachfolgend auf Basis der Re-

gressionsergebnisse beantwortet. 

 

H2.1: Nach einem Prüferwechsel zeigt sich ein signifikanter Rückgang des Prüfungsho-

norars. 

 

Hypothese H2.1 kann teilweise bestätigt werden. Die Basisanalyse sowie der zugehörige 

Robustheitstest zeigen, dass das Prüferhonorar nach einem Abschlussprüferwechsel 

(APW1) einen signifikanten Rückgang aufweist. Die Betrachtung der Wechselrichtung 

WR sowie die Subgruppenanalyse schränken die Hypothese ein und stellen klar, dass 

dieser Effekt nur für die Big-Four-Gesellschaften gilt. Zwar zeigt sich auch für die klei-

nen Gesellschaften in sämtlichen Analysen ein negativer Effekt, dieser weist allerdings 

keine Signifikanz auf. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass von den Big-Four-

Gesellschaften ein ausgeprägter Preiswettbewerb ausgeht und dieser durch Second-Tier-

Prüfer nicht in Gänze mitgetragen wird. Dies kann u. a. auch eine Erklärung für die 

rückläufige Vertretung der kleinen Gesellschaften im Prime Standard sein. 

 

H2.2: Nach einem Prüferwechsel von einem Big-Four- zu einem Second-Tier-

Abschlussprüfer zeigt sich ein signifikant höherer Honorarrückgang als bei einem 

Wechsel von einem Second-Tier hin zu einem Big-Four-Prüfer. 

 

Diese Hypothese wird verworfen. Zwar weisen durchgehend WR1 und zum Teil WR4 

signifikante Effekte auf, diese gelten allerdings nicht für WR2 und WR3. Da für die Be-

urteilung von Honorarprämien der Big-Four-Gesellschaften ein Vergleich der beiden 

vertikalen Wechselrichtungen notwendig ist, kann aufgrund der nicht vorliegenden Sig-

nifikanz von WR2 keine Aussage hierzu gemacht werden.  

 

Außerdem werden auf Basis konzeptioneller Modelle und bisheriger Forschungsarbei-

ten Hypothesen bzgl. des Zusammenhangs von Einflussvariablen auf das Honorar für 
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Abschlussprüfungsleistungen aufgestellt.281 Diese werden in einer aus dem theoreti-

schen Teil erweiterten Tabelle beantwortet. Dazu werden die Ergebnisse der Regressio-

nen 1.2 und 1.3 verwendet, um eine Unterscheidung von Big-Four- und Second-Tier-

Abschlussprüfern zu berücksichtigen (Tabelle 36282). 

 

 
Tabelle 25: Beantwortung der Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für das 

Prüferhonorar 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Tabelle 25 zeigt, dass mit Ausnahme von einer bzw. zwei Variablen die erwarteten Ef-

fekte mit Modell 1.2 (Big-Four-Mandate) übereinstimmen. So wird Hypothese H2.11 

verworfen, da ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk einen negativen Effekt auf das 

Prüferhonorar aufweist. Einschränkend ist hierbei allerdings die relativ geringe Anzahl 

der eingeschränkten Bestätigungsvermerke in der Stichprobe zu nennen. Aufgrund der 

Unterteilung der Stichprobe in Big-Four- und Second-Tier-Mandate ist eine Beantwor-

tung der Hypothese H2.12 hinfällig. 

 

6.2 Regulierung des Abschlussprüfungsmarkts und Bilanzpolitik 

Die im theoretischen Teil gewonnenen Erkenntnisse zur Regulierung führen zu den Hy-

pothesen283, dass spezifische Regulierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Abschlussprü-

ferhonorare sowie zu einer Verringerung der Bilanzpolitik führen. 

 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden diese beiden Bereiche in den Unterkapiteln 

„Regulierung und Honorarentwicklung“ und „Regulierung und Bilanzpolitik bearbeitet. 
                                                
281 Siehe Tabelle 9: „Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für das Prüfer-
honorar“. 
282 Siehe Anhang A: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 1.1 und 2.1“. 
283 Siehe Kapitel 3.3 „ für die empirische Untersuchung und Hypothesenbildung“. 
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Der Aufbau der beiden Unterkapitel entspricht dem vorangegangenen und untergliedert 

sich in „Methodik“, „Basisanalyse“, „Subgruppenanalyse“ sowie „Robustheitstests“. 

 

6.2.1 Regulierung und Honorarentwicklung 

Nachfolgend wird der Einfluss der in der Stichprobe untersuchten Jahre 2005 bis 2014 

auf das Prüferhonorar ermittelt. 

 

Die im Grundlagenteil erlangten Erkenntnisse bzgl. der regulatorischen Maßnahmen 

führen zu der Hypothese (H3.1), dass über den gesamten Untersuchungszeitraum ein 

Anstieg des Prüfungshonorars zu verzeichnen ist.  

 

Außerdem wird das BilMoG als umfangreichstes Gesetz, das für die Bilanzierenden und 

den Abschlussprüfer mit dem größten Umsetzungsaufwand verbunden ist, identifiziert. 

Da als relevanter Anwendungszeitpunkt die Jahre 2009 bzw. 2010 erachtet werden, soll 

mit Hypothese H3.2 gezeigt werden, dass eines der beiden bzw. beide Jahre einen höhe-

ren Honoraranstieg als die Restjahre des Untersuchungszeitraums aufweisen. 

 

6.2.1.1 Methodik 

Die Regressionen werden auf Basis linear gemischter Modelle berechnet.284 Die Vorge-

hensweise entspricht dabei der Methodik des vorangegangen Kapitels.  

 

Außerdem bauen die nachfolgenden Modelle auf der bisher verwendeten Basisregressi-

onsgleichung 1.1 auf, wobei zur Modellvereinfachung die kategorielle Variable WR 

durch die Dummy-Variable APW1 ersetzt wird. 

 

Um den Einfluss der einzelnen Jahre des Beobachtungszeitraums auf das Prüfungshono-

rar zu analysieren, wird außerdem weiterhin das Honorar für Abschlussprüfungsleistun-

gen gem. § 285 S. 1 Nr. 17 lit. a) HGB als abhängige Variable verwendet.  

 

Bei der zu Grunde gelegten Stichprobe handelt es sich um die Basisstichprobe.285 

                                                
284 Für die Beschreibung des linear gemischten Modells wird auf Kapitel 6.1.1 „Methodik“ verwiesen. 
285 Für die Herleitung der Basisstichprobe wird auf Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamt-
heit und Stichprobe“ verwiesen. 
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Das Modell 3.1 stellt die erste Regressionsgleichung dar. Diese entspricht der Basisglei-

chung (Modell 1.1) des vorangegangenen Kapitels, wobei die kategorielle Variable in-

dexjahr hinzugefügt wird. Das Basisjahr stellt hierbei 2005 dar. Dies bedeutet, dass die 

Variablen indexjahr2006 bis indexjahr2014 im Regressionsmodell jeweils dem Basis-

jahr 2005 gegenüber gestellt werden.  

 

In einem weiteren Schritt werden für das Modell 3.1 neun weitere Regressionen berech-

net, wobei das Basisjahr von 2006 bis 2014 rolliert. Die Darstellung286 der Zusatzre-

gressionen beschränkt sich auf die Korrelationskoeffizienten der kategoriellen Variab-

len indexjahr. 

 

𝑃𝐻!" = 𝛽! +  𝛽!𝑙𝐵𝐻!"  +   𝛽!𝑙𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐺𝐹!" +  𝛽!𝑙𝐹𝐾𝑄!" + 

 𝛽!𝑙𝑉𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐽𝐸𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐵𝑉1!" +  𝛽!𝐵𝑉2!" +  𝛽!𝐵𝑉3!" + 

 𝛽!"𝐴𝑆!" +  𝛽!!𝐴𝑃𝑊1!" + 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2006+ 

𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2007+  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2008+	

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2009+  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2010+ 	

𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2011+ 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2012+ 	

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2013+   𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2014 +  𝛽!! +  𝜀!"	

(Modell 3.1) 

 

In Modell 4.1 erfolgt ein Austausch der kategoriellen Variablen indexjahr durch die fixe 

Variable indexjahrz. Indexjahrz ist eine Dummy-Variable, die im Jahr z den Wert eins 

annimmt und in allen anderen Jahren den Wert Null. Durch diese Modifikation wird das 

als neue Variable gewählte Jahr sämtlichen anderen Beobachtungsjahren gegenüberge-

stellt. Zuerst wird für diese Größe das Jahr 2009 gewählt, da es als Referenzjahr für das 

BilMoG gilt. Für eine vollumfassende Analyse müssen neun weitere Regressionen mit 

rollierendem indexjahrz berechnet werden. Genau wie in Modell 3.1 beschränkt sich die 

Darstellung der Zusatzregressionen287 auf die Variable indexjahrz. 

  

                                                
286 Siehe Tabelle 27: „Basisanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 3.1“. 
287 Siehe Tabelle 28: „Basisanalyse: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 4.1“. 
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𝑃𝐻!" = 𝛽! +  𝛽!𝑙𝐵𝐻!"  +   𝛽!𝑙𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐺𝐹!" +  𝛽!𝑙𝐹𝐾𝑄!" + 

 𝛽!𝑙𝑉𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐽𝐸𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐵𝑉1!" +  𝛽!𝐵𝑉2!" +  𝛽!𝐵𝑉3!" + 

 𝛽!"𝐴𝑆!" +  𝛽!!𝐴𝑃𝑊1!" +  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟! +  𝛽!! +  𝜀!" 
(Modell 4.1) 

wobei: 

z 

 

Zeitindex	mit	z	=	2005,	...,	2014	  

 

Die Methodik der Subgruppenanalyse  und der Robustheitstests entspricht dem voran-

gegangenen Kapitel288. 

 

6.2.1.2 Basisanalyse 

Die Modelle 3.1 und 4.1 werden in Tabelle 26 dargestellt. Der Fokus der Betrachtung 

liegt dabei auf den Zeitvariablen. Im ersten Modell stellt dabei 2005 das Basisjahr dar. 

Außer 2006 weisen alle Jahre ein höheres Prüfungshonorar auf als das Referenzjahr. 

2008 bis 2013 sind signifikant. Außerdem fällt auf, dass der Regressionskoeffizient in 

2009 sowohl hoch signifikant ist als auch den größten Wert darstellt. Hinsichtlich der 

Untersuchung der regulatorischen Maßnahmen deutet dies darauf hin, dass das BilMoG, 

dessen relevanter Einführungszeitpunkt auf das Geschäftsjahr 2009 fällt, einen wesent-

licher Treiber für diesen Verlauf darstellt. Für die Beurteilung über den Anstieg des 

Prüferhonorars im gesamten Untersuchungszeitraum wird die Variable indexjahr2014 

betrachtet.289 Eine Aussage auf Basis dieser Größe ist nicht möglich, da keine Signifi-

kanz vorliegt. Aufgrund der eingeschränkten Aussagekraft des Jahres 2014 in der Stich-

probe wird indexjahr2013 herangezogen. Diese Größe ist signifikant positiv. 

 

Modell 4.1 stellt schließlich das Jahr 2009 allen anderen Jahren gegenüber. Für in-

dexjahr2009 ergibt sich ein hochsignifikanter positiver Effekt, wodurch die Resultate aus 

Modell 3.1 bestätigt werden.  

 

Die Zusatzregressionen zu Modell 3.1 sind in Tabelle 27 dargestellt. Es fällt auf, dass 

die Jahre 2005 und 2006 die höchsten Koeffizienten aufweisen. Dies deutet darauf hin, 

dass die größten Honorarunterschiede zwischen 2005 bzw. 2006 und den Restjahren 

                                                
288 Siehe Kapitel 6.1.1 „Methodik“. 
289 Vgl. Hypothese H3.1. 
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bestehen. Im Vergleich zu den anderen indexjahr-Variablen weist das Basisjahr 2009 

für indexjahr2005, indexjahr2006 und indexjahr2007 die größten Effekte auf.  

 

Tabelle 28, in der jedes einzelne Jahr mit allen anderen Untersuchungsjahren verglichen 

wird, bestätigt die Ergebnisse der Einzeljahrbetrachtung aus Tabelle 27.  
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Tabelle 26: Basisanalyse: Modelle 3.1 und 4.1 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 27: Basisanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 3.1 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
Tabelle 28: Basisanalyse: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 4.1 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

6.2.1.3 Subgruppenanalyse 

Die Regressionsmodelle mit untergliederter Basisstichprobe nach Big-Four- (Mo-

dell 3.2 und 4.2) und Second-Tier-Prüfer (Modell 3.3 und 4.3) werden in Tabelle 38290 

dargestellt. 

 

Dabei zeigt sich für Big-Four-Gesellschaften nur das indexjahr2009 in Modell 3.2 so-

wie indexjahr2009  in Modell 4.2 signifikant positiv. Modell 3.3, dem die Second-Tier-

Stichprobe zu Grunde liegt, weist für die Variablen indexjahr2009 bis indexjahr2014 

signifikant positive Werte auf. Dies deutet daraufhin, dass die kleinen Abschlussprüfer 

im Beobachtungszeitraum Honorarerhöhungen besser konstant durchsetzen können als 

die großen Prüfer. 

 

                                                
290 Siehe Anhang B: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 3.1 und 4.1“. 
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Für beide Modelle ist das Jahr 2009 hervorzuheben. In Modell 3.2 stellt indexjahr2009, 

wie bereits erläutert, das einzige signifikante Jahr und in Modell 3.3 das erstmalige sig-

nifikante Jahr dar. Eine mögliche Erklärung für die homogenen Werte der beiden Mo-

delle im Jahr 2009 könnte wiederum der relevante Anwendungszeitpunkt des BilMoG 

sein und die damit entstandenen und an den Mandanten weitergegebenen Prüfungs-

mehrkosten. 

 

Die Zusatzregressionen in den Tabellen 39, 40 und 41291 unterstützen im Wesentlichen 

die bisher erlangten Erkenntnisse der Subgruppenanalyse. So ergibt sich in Tabelle 39 

(Modell 3.2 mit Stichprobe: Big-Four-Mandate) bzgl. der Basisjahre 2005 und 2006 ein 

sehr signifikant positiver Wert für die Variable indexjahr2009. 

 

In Tabelle 40, die die erweiterten Ergebnisse des Modells 3.3 darstellt, zeigen sich für 

die Basisjahre 2005 bis 2007 ab dem indexjahr2009 durchgehend signifikante positive 

Korrelationskoeffizienten.292 

 

Die Betrachtung der rollierenden Variablen indexjahrz im Modell 4.3 (Tabelle 41) zeigt 

zwar keine Signifikanz für indexjahr2009, die negativ signifikante Variable indexjahr2006 

und die positiv signifikanten Variablen indexjahr2012 und indexjahr2013 deuten jedoch 

auf einen zunehmenden Honorarverlauf hin.  

 

6.2.1.4 Robustheitstests 

Die Robustheitstests sind in den Tabellen 42, 43 und 44293 dargestellt. Die Resultate 

dieser zeigen nahezu identische Werte zu den Basisanalysen, wobei für zahlreiche Zeit-

reihenvariablen höhere Signifikanzen erreicht werden. Somit bestätigen die Ro-

bustheitstests die Ergebnisse der Basisanalyse.  

 

6.2.2 Regulierung und Bilanzpolitik 

Die Bilanzpolitik wird in der nachfolgenden Untersuchung als Surrogat für die tatsäch-

liche Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und die Prüfungsqualität verwendet. Auf 

                                                
291 Siehe Anhang B: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 3.1 und 4.1“. 
292 Für das Basisjahr 2006 ergibt sich bereits für die Variable indexjahr2008 ein signifikant positiver 
Wert. 
293 Siehe Anhang B: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 3.1 und 4.1“. 
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Basis der Analyse der eingeführten Gesetze wird eine Langzeitregulierungsstrategie 

formuliert:294 

 

„Der Gesetzgeber verfolgt das Ziel, durch regulierende Eingriffe die Qualität der Ab-

schlussprüfung zu erhöhen sowie die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu stärken, 

um somit maßgeblich zur Stabilisierung des Kapitalmarkts und zur Wiedergewinnung 

des Vertrauens der Kapitalmarktteilnehmer beizutragen.“ 

 

Demnach sollten die absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen über den Untersu-

chungszeitraum einen Rückgang aufweisen (H3.3). Für die relevanten Anwendungszeit-

punkte 2009 bzw. 2010 des BilMoG wird ein höherer Rückgang im Vergleich zu den 

Restjahren erwartet (H3.4). 

 

Außerdem soll der Zusammenhang zwischen der Bilanzpolitik und dem Beratungshono-

rar untersucht werden. Auf Basis des erweiterten Prinzipal-Agenten Modells295 wird 

vermutet, dass diese beiden Größen in einem positiven Zusammenhang stehen und 

dadurch die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gefährdet wird. 

 

6.2.2.1 Methodik 

Genau wie für die vorangegangenen Regressionen werden auch in diesem Abschnitt 

linear gemischte Modelle verwendet.296 Die bisherige abhängige Variable lPH wird nun 

durch eine Größe ersetzt, die die Bilanzpolitik darstellt. Dabei werden die diskretionä-

ren Periodenabgrenzungen nach dem Modell von DeAngelo (1986, 1988) berechnet.297 

Der Verzicht auf die Betrachtung der Richtung der Bilanzpolitik führt zu der Verwen-

dung der absoluten Periodenabgrenzungen, dargestellt durch aBP_DA. Aufgrund der 

Rechtsschiefe der Variablen ergibt sich die logarithmierte abhängige Variable 

laBP_DA. 

 

Da für die Berechnung der diskretionären Periodenabgrenzungen die Vorjahresbilanz-

summe benötigt wird, verhindert eine Nacherhebung den Ausschluss des Jahres 2005 
                                                
294 Siehe Kapitel 3.1.2.3 „Herleitung und Formulierung einer Langzeitregulierungsstrategie“. 
295 Siehe Kapitel 2.2.3.2 „Der Abschlussprüfer als Agent des Managements“. 
296 Für die Beschreibung des linear gemischten Modells wird auf Kapitel 6.1.1 „Methodik“ verwiesen. 
297 Kapitel 3.2.4.1.2 „Modell nach DeAngelo (1986, 1988)“ beschreibt die Berechnung der diskretionären 
Periodenabgrenzungen. 
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aus der Stichprobe. Tabelle 29 zeigt, dass im Rahmen der Nacherhebung 315 neue Be-

obachtungen hinzukommen. 594 Beobachtungen werden ausgeschlossen, da für diese 

nicht alle notwendigen Größen für die Berechnung der diskretionären Periodenabgren-

zungen vorliegen. 

 

 
Tabelle 29: Herleitung der Stichprobe II 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Modell 5.1, das auf Modell 3.1 aufbaut, stellt die neue Regressionsgleichung dar. Es 

geht daraus hervor, dass als neue unabhängige Größe das Honorar für Abschlussprü-

fungsleistungen lPH aufgenommen wird. 
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 𝛽!𝐵𝑉3!" + 𝛽!"𝐴𝑆!"  +  𝛽!!𝐴𝑃𝑊1!" + 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2006+ 

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2007+ 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2008+ 	

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2009+  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2010+	

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2011+ 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2012+	

 𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2013 +  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟2014 +  𝛽!! +  𝜀!"	

(Modell 5.1) 

 

Modell 6.1 baut wiederum auf Modell 4.1 auf. In diesem wird die kategorielle Variable 

indexjahr durch die Größe indexjahrz ersetzt.  

 

𝑙𝑎𝐵𝑃_𝐷𝐴!" = 𝛽! + 𝛽!𝑙𝑃𝐻!" +  𝛽!𝑙𝐵𝐻!" +  𝛽!𝐺𝐹!" +  

 𝛽!𝑙𝐹𝐾𝑄!"+ 𝛽!𝑙𝑉𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐽𝐸𝐵𝑆!" +  𝛽!𝐵𝑉1!" +  𝛽!𝐵𝑉2!" + 

 𝛽!𝐵𝑉3!" +  𝛽!"𝐴𝑆!" +  𝛽!!𝐴𝑃𝑊1!" +  𝛽!"𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗𝑎ℎ𝑟! + 

 𝛽!! +  𝜀!"	

(Modell 6.1) 
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Die Vorgehensweise der Modelle 5.1 und 6.1 hinsichtlich der Zusatzanalysen sowie der 

Subgruppenanalysen verläuft identisch zu den bereits erläuterten Modellen 3.1 und 

4.1.298 

 

Im Rahmen der Robustheitstests findet eine Modifizierung der unabhängigen Variablen 

statt. Dabei werden die diskretionären Periodenabgrenzungen nach dem Modell von 

Healy (1985) auf Basis eines dreijährigen Schätzzeitraums berechnet.299 Die unabhän-

gige Variable hierzu lautet laBP_HE. 

 

Außerdem wird als zweiter Bestandteil der Robustheitstests wiederum unter der Ver-

wendung der Regressionsgleichungen aus der Basisanalyse ein Modell mit festen Effek-

ten anstatt des gemischten Modells verwendet.300 

 

6.2.2.2 Basisanalyse 

Tabelle 30 stellt die Regressionsergebnisse der Modelle 5.1 und 6.1 dar.  

 

Die Variable lPH, die stellvertretend für die Größe des Prüfungsmandats gewählt wird, 

zeigt für beide Modelle einen hoch signifikant negativen Effekt zu laBP_DA. Dies be-

deutet, dass bei größeren Gesellschaften ein geringeres Ausmaß an Bilanzpolitik vor-

liegt. Vor dem Hintergrund der deskriptiven Analyse, die aufzeigt, dass Big-Four-Prüfer 

im Vergleich zu den Second-Tier-Abschlussprüfern größere Mandate betreuen, kann die 

Vermutung aufgestellt werden, dass das Ausmaß an Bilanzpolitik von Big-Four-

Mandaten geringer ist. Diese Vermutung bedarf einer weiteren Verifizierung durch die 

nachfolgende Subgruppenanalyse. 

 

Auch ergibt sich für die Kapitelrendite JEBS ein hoch signifikant negativer Einfluss auf 

die Bilanzpolitik. Dies deutet darauf hin, dass Unternehmen mit einer geringeren Renta-

bilität ein höheres Ausmaß an Bilanzpolitik betreiben. 

 

 

                                                
298 Die Vorgehensweise wird in Kapitel 6.2.1.1 „Methodik“ beschrieben. 
299 Es handelt sich dabei um die im Anhang dargestellten Modelle 5.1_RT1 und 6.1_RT1. 
300 Es handelt sich dabei um die im Anhang dargestellten Modelle 5.1_RT2 und 6.1_RT2. 
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Die Resultate hinsichtlich der Größen lPH301 und JEBS stimmen mit den Ausführungen 

von Jany (2011), Sattler (2011) und Wiemann (2011) überein.302  

 

Die Betrachtung der kategoriellen Variablen indexjahr zeigt im Modell 5.1 für in-

dexjahr2013 und indexjahr2014 einen signifikant negativen Korrelationskoeffizienten. 

Dies spricht für eine abnehmende Bilanzpolitik. Modell 6.1 ergibt für die Größe in-

dexjahr2009 einen sehr signifikanten positiven Wert. Allein gestellt spricht dieses Ergeb-

nis gegen die Vermutung, dass das BilMoG zu einer Abnahme der Bilanzpolitik führt. 

Da eine Beurteilung allerdings nur bei vollumfassender Betrachtung aller Jahre erfolgen 

kann, werden nun die Zusatzregressionen zu diesen beiden Modellen herangezogen. 

 

Tabelle 31 stellt die indexjahr-Variablen bei rollierendem Basisjahr in Modell 5.1 dar. 

Daraus geht hervor, dass sämtliche Regressionskoeffizienten der Variablen in-

dexjahr2009 positiv sind. Dies spricht zunächst gegen die Vermutung der Minderung der 

Bilanzpolitik durch das BilMoG. Die indexjahr-Variablen für 2011 bis 2014 (mit dem 

Basisjahr 2005 bis 2010) weisen allerdings durchgehend negative Koeffizienten und 

somit ein geringeres Ausmaß an Bilanzpolitik im Vergleich zum Basisjahr auf. Diese 

Feststellung deutet auf eine schrittweise Auswirkung der regulatorischen Maßnahmen 

hin. Außerdem wird im theoretischen Teil sowohl das Jahr 2009 als auch 2010 als rele-

vanter Anwendungszeitpunkt identifiziert. Die Regressionsergebnisse für das Basisjahr 

2010 in Tabelle 31 zeigen für die Variablen indexjahr2011 bis indexjahr2014 signifikant 

negative Werte und somit einen Rückgang der Bilanzpolitik.  

 

Die Resultate für die Regressionsgleichung 6.1 mit rollierender Variable indexjahrz zei-

gen auf, das sich für die Jahre 2011 bis 2014 negative Koeffizienten ergeben, wobei nur 

die Jahre 2013 und 2014 eine Signifikanz aufweisen (Tabelle 32). 

 

Hinsichtlich des Vergleichs der erläuterten Regressionsergebnisse mit den im theoreti-

schen Teil303 dargestellten Studien ist die Methodik bei der Berechnung der diskretion-

rären Periodenabgrenzungen ein zentraler Faktor. Der Analyse von Zimmermann 

(2008) liegen statische Methoden zu Grunde, während die anderen vorgestellten Studien 
                                                
301 I. S. d. Kategorie „Größe des Mandanten“. 
302 Siehe Tabelle 10: „Studien zur tatsächlichen Unabhängigkeit und Prüfungsqualität für den deutschen 
Prüfungsmarkt mit der abhängigen Variablen Bilanzpolitik“. 
303 Siehe Kapitel 3.2.4.2 „Studien zur Messung der Unabhängigkeit und Prüfungsqualität“. 
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(Jany, 2011; Sattler, 2011; Wiemann, 2011) die Bilanzpolitik anhand von dynamischen 

Modellen berechnen. Da der Autor der vorliegenden Arbeit den geringen Erklärungsge-

halt in der Analyse von Zimmermann nicht auf die Methodik, sondern den geringen 

Stichprobenumfang zurückführt, soll durch die Verwendung von statischen Methoden 

eine Untersuchung mit deutlich größerem Stichprobenumfang in diesem Bereich Einzug 

finden. Die Koeffizienten der Variablen lPH und JEBS sind beide hoch signifikant ne-

gativ und stehen in Einklang mit den Resultaten von Jany (2011), Sattler (2011) und 

Wiemann (2011). Auch die Signifikanzen der indexjahr-Variablen deuten auf eine ge-

eignete Vorgehensweise hin. Zwar ist aufgrund unterschiedlicher Gütemaße304 der Stu-

dien ein direkter Vergleich der Güte der Modelle nicht möglich, die Signifikanzen von 

Modell 5.1 und 6.1 sprechen allerdings für eine adäquate Methodik. 

                                                
304 Die Studien von Jany (2011), Sattler (2011), Wiemann (2011) und Zimmermann (2008) verwenden als 
Gütemaß R2. Da die vorliegenden Analysen Mehrebenenmodellen unterliegen, ist eine Berechnung von 
R2 nicht möglich. Als Alternative wird der LR-Test verwendet. 
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Tabelle 30: Basisanalyse: Modelle 5.1 und 6.1 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 31: Basisanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 5.1 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 
Tabelle 32: Basisanalyse: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 6.1 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

6.2.2.3 Subgruppenanalyse 

Die Subgruppenanalyse (Tabellen 45, 46, 47 und 48) 305 weist hinsichtlich der Variablen 

lPH für beide Stichproben differenzierte Werte auf. Während Modell 5.2 und 6.2 

(Stichprobe: Big-Four) genau wie die Basisanalyse einen hoch signifikanten negativen 

Zusammenhang zwischen dem Prüfungshonorar und der Bilanzpolitik aufweisen, zeigt 

sich für die der Second-Tier-Stichprobe zu Grunde liegenden Modelle 5.3 und 6.3 keine 

Signifikanzen für lPH mehr. 

 

Der Effekt für die Kapitalmarktrendite JEBS zeigt sich unverändert zur Basisanalyse. 

 

Die Variable BV2 – versagter Bestätigungsvermerk – zeigt in Modell 5.2 und 6.2 einen 

signifikant positiven Effekt.  

 

                                                
305 Siehe Anhang C: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1“. 
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Hinsichtlich der Variablen indexjahr und indexjahrz stimmen die Koeffizienten der Mo-

delle 5.2 und 6.2, denen die Stichprobe der Big-Four-Mandate zu Grunde liegt, weitest-

gehend mit der Basisanalyse überein. Auch die Zusatzregressionen mit rollierendem 

Basisjahr im Modell 5.2 (Tabelle 46) sowie mit rollierender Variable indexjahrz im Mo-

dell 6.2 (Tabelle 48) bestätigen dies.  

 

Die Modelle 5.3 und 6.3 für die Second-Tier-Mandate (Tabelle 45) weisen bzgl. der 

Zeitreihenvariablen mit Ausnahme von indexjahr2007 und indexjahr2014 keine Signi-

fikanzen mehr auf. Auch die erweiterten Regressionen (Tabellen 47, 48) zeigen keine 

eindeutigen Verläufe.  

 

6.2.2.4 Robustheitstests 

In den Modellen 5.1_RT1 und 6.1_RT1 (Tabelle 49306) wird eine Modifikation in der 

Berechnung der Bilanzpolitik vorgenommen. Dabei wird die bisherige abhängige Vari-

able laBP_DA durch laBP_HE ersetzt. Bei der neuen Größe handelt es sich um die auf 

Basis des Healy-Modells berechneten diskretionären Periodenabgrenzungen mit einem 

Schätzzeitraum von drei Jahren. Für die Variablen lPH und JEBS ergeben sich die iden-

tischen Ergebnisse wie in der Basisanalyse. Auch die Betrachtung der indexjahr-

Variablen in Tabelle 49 zeigt nahezu identische Ergebnisse. So weist nun im Vergleich 

zur Basisanalyse (Tabelle 30) neben indexjahr2013 und indexjahr2014 auch in-

dexjahr2012 in Modell 5.1_RT1 (Tabelle 49) einen signifikanten Effekt auf. Die Be-

trachtung der Zeitreihenanalyse mit rollierendem Basisjahr (Tabellen 50307) ergibt leich-

te Verschiebungen, wobei die Grundtendenz mit den Resultaten aus der Basisanalyse 

vergleichbar ist. Dies gilt auch für Modell 6.1_RT mit rollierendem indexjahrz (Tabel-

le 51308). Während sich für das Jahr 2009 eine höhere Signifikanz ergibt, kommt es 

bzgl. der Jahre 2012 bis 2013 zu geringen Abweichungen bzgl. der Signifikanz, wobei 

die Vorzeichen der Koeffizienten denen der Basisanalyse entsprechen. 

 

Bei dem zweiten Robustheitstest (Modell 5.1_RT2 und Modell 6.1_RT2) werden die 

Regressionsgleichungen des Basismodells auf Grundlage eines Modells mit festen Ef-

fekten berechnet. Die Ergebnisse des Tests sind in den Tabellen 52, 53 und 54 im An-

                                                
306 Siehe Anhang C: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1“. 
307 Siehe Anhang C: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1“. 
308 Siehe Anhang C: „Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1“. 
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hang dargestellt. Insbesondere fällt in Tabelle 52 auf, dass für die Variable lPH keine 

Signifikanz mehr vorliegt. Da die Richtung des Effekts unverändert zur Basisanalyse 

ist, wird die Veränderung der Signifikanz auf die Berechnung der Regression durch das 

Modell mit festen Effekten zurückgeführt. Die Zeitreihenbetrachtung sowohl mit rollie-

rendem Basisjahr (Tabelle 53) als auch mit wechselndem indexjahrz (Tabelle 54) weist 

keine wesentlichen Unterschiede zum Basismodell auf.  

 

6.2.3 Beantwortung der Hypothesen 

Hinsichtlich der Untersuchung des Prüferhonorars und der Bilanzpolitik auf regulatori-

sche Maßnahmen können die aufgestellten Hypothesen wie folgt beantwortet werden: 

 

H3.1: Das Prüfungshonorar zeigt über den gesamten Untersuchungszeitraum einen signi-

fikanten Anstieg. 

 

Der Vergleich der Jahre 2005 und 2014 in Modell 3.1 zeigt, dass die Variable in-

dexjahr2014 keinen signifikanten Effekt aufweist und somit die Hypothese verworfen 

werden muss. Allerdings ist ein bloßes Gegenüberstellen von zwei Jahren zur Beurtei-

lung der Entwicklung der Prüferhonorare in einem zehnjährigen Zeitraum zu kurz ge-

fasst. Dies zeigt die Analyse mit rollierendem Basisjahr (Modell 3.1). Es ist die Ten-

denz zu erkennen, dass für die Basisjahre 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012 und 2013 

das Prüferhonorar im Zeitverlauf zunimmt. Die Basisjahre 2005 und 2006 weisen hier-

bei für deren kategorielle Variable indexjahr mehrheitlich Signifikanzen auf. Das Ab-

weichen von indexjahr2014 könnte auf die eingeschränkte Aussagekraft309 der Stich-

probe für das 2014 zurückzuführen sein. 

 

Eine Ausnahme stellt das Basisjahr 2009 dar. Alle anderen Jahre weisen diesem gegen-

über einen negativen Effekt auf (indexjahr2005, indexjahr2006, indexjahr2007, indexjahr2014 

sind signifikant). Dies kann auf einen starken Einfluss des BilMoG zurückzuführen sein 

und wird in Hypothese H3.2 näher betrachtet.  

 

                                                
309 Da das Jahr 2014 ein Randjahr des Untersuchungszeitraums ist, handelt es sich um eine verminderte 
Anzahl der in diesem Jahr in der Stichprobe enthaltenen Unternehmen. Die Erläuterung hierzu befindet 
sich in Kapitel 5.1.1 „Methodik der Erhebung, Grundgesamtheit und Stichprobe“. 
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Die untergliederte Betrachtung der Hypothese H3.1 nach Big-Four- und Second-Tier-

Mandaten in Modell 3.2 und 3.3 zeigt, dass der positive Effekt v. a. durch die Second-

Tier-Gesellschaften hervorgebracht wird. Während für die „kleinen“ Abschlussprüfer 

H3.1 bestätigt werden kann, sind für die Big-Four-Gesellschaften nur noch eine geringe 

Anzahl an signifikanten Regressionskoeffizienten vorhanden. 

 

H3.2: Das Prüfungshonorar zeigt im Jahr 2009 bzw. 2010 einen signifikanten Anstieg im 

Vergleich zu den restlichen untersuchten Jahren. 

 

Mit dieser Hypothese soll ein möglicher Einfluss des BilMoG geprüft werden. Hierzu 

wird das Modell 4.1 mit rollierender Variable indexjahrz herangezogen. Dieses weist 

einen signifikant positiven Effekt auf und bestätigt somit die Hypothese. Für die ge-

trennte Betrachtung nach der Größenstruktur in Modell 4.2 und 4.3 ergibt sich nur für 

Big-Four-Gesellschaften ein signifikanter Wert. Für die Second-Tier-Gesellschaften 

deutet der erstmalige positive Effekt der Variablen indexjahr2009 in Modell 4.3 sowie die 

signifikant positive Variable indexjahr2009 (Basisjahr: 2005, 2006, 2007) in Modell 3.3  

auf einen verstärkten Einfluss des Jahres 2009 hin. Diese Resultate zeigen, dass das Jahr 

2009 einen positiven Einfluss auf das Prüferhonorar hatte. Dies könnte auf die Einfüh-

rung310 und die damit in Verbindung stehenden Mehraufwendungen für den Abschluss-

prüfer stehen. 

 

Der Austausch der abhängigen Variablen Prüfungshonorar durch die Bilanzpolitik führt 

zu den weiteren Hypothesen dieses Kapitels. 

 

H3.3: Die absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen nehmen über den gesamten 

Untersuchungszeitraum ab. 

 

Der Vergleich der Jahre 2005 und 2014 in Modell 5.1 zeigt, dass die Variable in-

dexjahr2014 einen signifikant negativen Effekt aufweist und somit die Hypothese bestä-

tigt wird. Die Tendenzen der Zeitreihenbetrachtung des Modells 5.1 mit rollierendem 

Basisjahr bestätigen diese Hypothese.  

 

                                                
310 In Kapitel 3.1.2.2.4 „BilMoG“ wird das Jahr 2009 als relevantes Anwendungsjahr des BilMoG defi-
niert. 
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Die Untergliederung nach Big-Four- und Second-Tier-Mandanten zeigt, dass die kumu-

lierten Ergebnisse schwerpunktmäßig durch die großen Abschlussprüfer getrieben sind. 

Zwar weisen die Variablen indexjahr2007 und indexjahr2014 in der Second-Tier-

Stichprobe einen signifikant negativen Effekt auf, diese stellen allerdings die einzige 

Signifikanz in der gesamten Zeitreihenbetrachtung im Modell 5.3 mit rollierendem Ba-

sisjahr dar. Für die Big-Four-Gesellschaften wird die negative Tendenz durch zahlreiche 

signifikant negative Koeffizienten in Modell 5.2 mit rollierendem Basisjahr untermau-

ert. 

 

H3.4: Die absoluten diskretionären Periodenabgrenzungen zeigen in den Jahren 2009 

bzw. 2010 einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den restlichen untersuchten 

Jahren. 

 

Diese Hypothese wird verworfen. Die Variablen indexjahr2009 und indexjahr2010 zeigen 

in der Basisanalyse einen signifikant positiven Wert gegenüber den restlichen Untersu-

chungsjahren, was isoliert betrachtet auf eine Erhöhung der Bilanzpolitik aufgrund der 

Effekte des Jahres 2009 und 2010 deuten würde. Die Betrachtung des Modells 6.1 mit 

rollierender Variable indexjahrz zeigt dass indexjahr2011, indexjahr2012, indexjahr2013 und 

indexjahr2014 negative Effekte aufweisen und die beiden zuletzt genannten Variablen 

signifikant sind. Dies könnte durch einen Verzögerungseffekt des BilMoG erklärt wer-

den.  

 

Die auf Grundlage konzeptioneller Modelle und bisheriger Forschungsbeiträge aufge-

stellten Hypothesen bzgl. des Einflusses einzelner unabhängiger Variablen auf die Bi-

lanzpolitik, führt zu den Hypothesen H3.5 bis H3.13.311 Diese werden in einer aus dem 

theoretischen Teil erweiterten Tabelle beantwortet. Dazu werden die Ergebnisse der 

Regressionen 5.2 und 5.3 verwendet, um eine Unterscheidung von Big-Four- und Se-

cond-Tier-Abschlussprüfern zu berücksichtigen (Tabelle 33). 

 

                                                
311 Vgl. Tabelle 11: „Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für die Bilanz-
politik“. 
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Tabelle 33: Beantwortung der Hypothesen zur erwarteten Korrelation der unabhängigen Variablen für die 

Bilanzpolitik 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Aufgrund der theoretischen Erläuterung der Abschlussprüferunabhängigkeit in Kapi-

tel 2 „Der deutsche Prüfungsmarkt“ wurden an dieser Stelle bereits Hypothesen bzgl. 

der Bilanzpolitik aufgestellt, die erst unter zu Hilfenahme der diskretionären Perio-

denabgrenzungen312 beantwortet werden können. Auf diese Hypothesen wird nun ein-

gegangen: 

 

H2.3: Das Beratungshonorar und die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers weisen einen 

signifikant negativen Zusammenhang auf. 

 

In sämtlichen Modellen wird kein signifikanter Effekt des Beratungshonorars deutlich. 

Dadurch kann auch keine Aussage zum Einfluss des Beratungshonorars auf die Unab-

hängigkeit des Abschlussprüfers gemacht werden. Diese Hypothese wird somit verwor-

fen. 

 

H2.4: Die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers steigt im Untersuchungszeitraum. 

 

Die Hypothese kann bestätigt werden. Für die Begründung wird auf Hypothese H3.3 

verwiesen, da die Bilanzpolitik als Surrogat für die Abschlussprüferunabhängigkeit 

verwendet wird. 

 

                                                
312 Auf diese wird in Kapitel 3 „Regulierung und Bilanzpolitik“ eingegangen. 
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6.3 Die Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 

Nachfolgend wird die Reaktion des Kapitalmarkts auf einen Wechsel des Abschlussprü-

fers untersucht.  

 

Auf Grundlage der theoretischen Erklärungsansätze für Vor- bzw. Nachteile eines Prü-

ferwechsels wird vermutet, dass der Kostenanstieg für Abschlussprüfer und Mandant 

sowie der Verlust von Prüfungsqualität nach einem Prüferwechsel aus Sicht des Kapi-

talmarkts die Vorteile einer externen Prüferrotation überwiegen (H4.1). Diese Argumen-

tation spricht für eine negative Kapitalmarktreaktion. 
 

Außerdem wird vor dem Hintergrund von möglichen Honorarprämien der Big-Four-

Gesellschaften die Hypothese H4.2 aufgestellt nach der die durchschnittlichen abnorma-

len Renditen bei Wechseln von Big-Four- zu Second-Tier-Prüfern kleiner sind als bei 

entgegengesetzter Wechselrichtung. 

 

Da die Methodik der Untersuchung auf einer Ereignisanalyse basiert, können außerdem 

Aussagen zur Informationseffizienz des untersuchten Marktes gemacht werden. In die-

sem Zusammenhang wird vermutet, dass sich signifikante abnormale Renditen vor und 

nach dem Ereigniszeitpunkt ergeben können und somit die halbstrenge Informationsef-

fizienz nicht vorliegt (H4.3). Hinsichtlich des kapitalmarktrelevanten Zeitpunkts wird der 

Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung vermutet (H4.4). 

 

6.3.1 Methodik 

Die Untersuchung der Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln erfolgt im Rahmen ei-

ner Ereignisstudie. Dieser Studie liegen die im Untersuchungszeitraum vorliegenden 

Abschlussprüferwechsel zu Grunde. Es handelt sich dabei um 146 Unternehmen mit 

Prüferwechsel bzw. 174 Prüferwechsel per se.313 

 

Um die Kapitalmarktreaktion zu analysieren ist die Erhebung der Aktienkurse der 

Wechselunternehmen notwendig. Diese werden aus Kursdatenbanken der Finanzdienst-

                                                
313 Die Abweichung der Anzahl der Unternehmen mit Prüferwechsel und der Abschlussprüferwechsel ist 
auf Gesellschaften zurückzuführen, die ihren Abschlussprüfer zwei oder drei Mal im Untersuchungszeit-
raum wechseln. 
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leister Deutsche Börse AG und Bloomberg entnommen. Die Kursdaten werden dabei 

auf Basis des Tagesschlusskurses des Xetra-Handelsplatzes erhoben. Falls ein Unter-

nehmen nicht an der Xetra gehandelt wird, bilden an zweiter Stelle die Kursdaten der 

Frankfurter Wertpapierbörse oder eines alternativen Handelsplatzes die Datenbasis. Die 

Kursdaten fließen bereinigt um Aktiensplits in die Untersuchung ein.  

 

Für die Ereignisstudie werden im theoretischen Teil zwei bewertungsrelevante Ereignis-

se identifiziert.314 Es handelt sich dabei um den Tag der Veröffentlichung der Tagesord-

nung für die Hauptversammlung sowie den Tag der Hauptversammlung. Die Datums-

angaben zu den beiden Ereignissen werden aus den im Bundesanzeiger315 veröffentlich-

ten Tagesordnungen entnommen. Die Ereignisstudie wird für beide Referenzzeitpunkte 

durchgeführt.  

 

Sieben Abschlussprüferwechsel werden aufgrund nicht vorhandener Aktienkursdaten 

und 14 Prüferrotationen aufgrund fehlender Tagesordnungen zur Hauptversammlung 

bzw. fehlender Angaben in der Tagesordnung bzgl. des Abschlussprüferwechsels aus-

geschlossen. Somit beläuft sich die Stichprobe auf 153 Abschlussprüferwechsel. 

 

Die Reaktion des Kapitalmarkts auf einen Prüferwechsel wird durch die durchschnittli-

che abnormale Rendite AAR der jeweiligen Unternehmensaktie operationalisiert. Die 

Variable AAR wird hierbei auf Tagesbasis berechnet. AAR ist der Mittelwert der abnor-

malen Rendite AR. AR berechnet sich aus der Differenz zwischen der tatsächlichen Ak-

tienrendite und der zu erwartenden Rendite. 

 

Des Weiteren soll mittels der kumulierten abnormalen durchschnittlichen Rendite 

CAAR316 die Reaktion innerhalb des gewählten Ereignisfensters untersucht werden. 

Dies ist notwendig, da nicht exakt bestimmt werden kann, ob sich Auswirkungen nur 

genau am Tag des Ereignisses zeigen oder auch im Vorfeld oder im Nachgang. Das 

Ereignisfenster beträgt sieben Tage – drei Tage vor und drei Tage nach dem Ereignis. 

 

                                                
314 Vgl. Kapitel 4.3.2 „Der kapitalmarktrelevante Ereigniszeitpunkt des Prüferwechsels“. 
315 Jede Aktiengesellschaft ist nach § 123 Abs. 1 AktG dazu verpflichtet mindestens dreißig Tage vor 
dem Tag der Versammlung diese einzuberufen. § 121 Abs. 4 AktG schreibt des Weiteren die Publikation 
der Einberufung in den Gesellschaftsblättern vor. 
316 Es handelt sich dabei um die Summe aller AAR. 
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Zur Berechnung von AR wird das so genannte Marktmodell nach MacKinlay (1997, 

S. 18) verwendet. Dabei werden die abnormalen Renditen unter Zuhilfenahme von Re-

gressionen berechnet, wobei zur Berechnung der Regression ein Zeitfenster von 100 

Tagen zu Grunde gelegt wird. Dieses Zeitfenster wird auch als Schätzfenster oder „Esti-

mation-Window“ bezeichnet. 

 

Das Regressionsmodell enthält als abhängige Variable die Unternehmensrendite UR 

sowie als unabhängige Variable die Indexrendite IR317. Auf Basis der Regressionsglei-

chung 6.1 wird IR verwendet um UR vorauszusagen. Die derart berechneten Vorhersa-

gen werden als erwartete Renditen bezeichnet. Die Differenz aus tatsächlicher Unter-

nehmensrendite und erwarteter Rendite stellt sodann die abnormale Rendite dar. 

 

𝑈𝑅!" =  𝛽!! +  𝛽!!𝐼𝑅! +  𝜀!" (6.1) 

wobei: 

UR 

IR 

 

Unternehmensrendite 

Indexrendite 
 

 

Der Robustheitstest verzichtet auf die Berechnung der erwarteten Unternehmensrendite 

im Rahmen eines Regressionsmodells und berechnet AR aus der Differenz zwischen der 

tatsächlichen Unternehmensrendite und der Indexrendite. 

 

Der t-Test wird angewandt, um zu überprüfen ob die abnormalen Renditen signifikant 

von Null abweichen, da bei keiner Kapitalmarktreaktion für die abnormalen Renditen 

ein Wert von Null erwartet wird. 

 

Um Aussagen zur Kapitalmarktreaktion bzgl. der Wechselrichtung zu machen, werden 

die Analysen außerdem für beide Ereigniszeitpunkte nach den vier Wechselrichtungen 

untergliedert. 

 

                                                
317 Die Indexrenditen werden durch den Index der Frankfurter Wertpapierbörse Prime All Share (ISIN: 
DE0007203325) abgebildet.  
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6.3.2 Basisanalyse 

Tabelle 34318 stellt die Variablen AAR und CAAR in einem Ereignisfenster von sieben 

Tagen für die beiden definierten Ereigniszeitpunkte dar. 

 

Hinsichtlich des Tages der Veröffentlichung der Tagesordnung ergeben sich im Gegen-

satz zum Ereigniszeitpunkt „Hauptversammlung“ keine signifikanten Werte. Dies deu-

tet darauf hin, dass es sich beim Tag der Hauptversammlung um das bewertungsrele-

vante Ereignis handelt. Mit Ausnahme des Tages der Hauptversammlung und des Tages 

davor weisen die restlichen fünf Zeitpunkte negative abnormale Renditen auf. Zwei 

Tage vor und einen Tag nach dem Ereignis ergeben sich signifikante Werte. Mit einem 

sehr signifikanten Koeffizient von -0,017 widerspiegelt auch die Variable CAAR diese 

Tendenz. Dies deutet darauf hin, dass ein Wechsel des Abschlussprüfers zu einer nega-

tiven Kapitalmarktreaktion führt. 

 

Außerdem lässt die verzögerte Reaktion einen Tag nach dem Ereigniszeitpunkt vermu-

ten, dass die halbstrenge Informationseffizienz nicht vorliegt. 

 

 
Tabelle 34: Basisanalyse: AAR und CAAR für die Ereigniszeitpunkte 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

In Tabelle 35 wird eine Untergliederung nach der Wechselrichtung unter sonst gleich-

bleibenden Parametern durchgeführt. Als kapitalmarktrelevantes Ereignis stellt sich 

wiederum der Tag der Hauptversammlung heraus. Die Auswertung zeigt signifikante 

abnormale Renditen für WR1, WR3 und WR4. 
                                                
318 Alle Tabellen zu den Ereignisstudien weisen die durchschnittlichen abnormalen Renditen AAR im 
Beobachtungsfenster aus, sowie die Variable CAAR. 
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Die Wechsel zwischen den Big-Four-Gesellschaften WR1 sowie die Rotationen hin zu 

den Big-Four-Prüfern WR4 weisen einen negativen hoch signifikanten bzw. sehr signi-

fikanten Wert am ersten Tag nach dem Ereigniszeitpunkt auf. Auch die Variable CAAR 

dieser beiden Kategorien ist hoch signifikant negativ. Für WR1 und WR3 ergibt sich 

außerdem eine signifikant negative Kursreaktion zwei Tage vor dem Ereignis. WR3 

stellt am Tag der Hauptversammlung einen signifikant positiven Wert dar, wobei die 

Variable CAAR keine Signifikanz aufweist. 

 

Da für WR1 und WR4 im Vergleich zu WR3 eine deutlich größere Anzahl an Beobach-

tungen vorliegt, zeigt sich für die ersten beiden Kategorien eine größere Repräsentativi-

tät. 

 

 
Tabelle 35: Basisanalyse: AAR und CAAR für die Ereigniszeitpunkte nach Wechselrichtung 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die Vergleichbarkeit der Resultate mit den im theoretischen Teil vorgestellten Stu-

dien319 zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln ist nur eingeschränkt möglich, da 

alle betrachteten Analysen an US-Börsen gelistete Unternehmen untersuchen. Hinsicht-

lich des bewertungsrelevanten Ereigniszeitpunkts ergeben sich in den Studien von Ei-

chenseher et al. (1989), Fried und Schiff (1981) und Whisenant et al. (2003) signifikan-

te Ergebnisse bzgl. des Tages der Veröffentlichung des 8-K Formulars.320 Dieses Ereig-

nis kann mit dem Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung in der vorliegenden Un-

tersuchung gleichgesetzt werden. Da in der vorliegenden Arbeit der Tag der Hauptver-

                                                
319 Vgl. Kapitel 4.4 „Literaturüberblick zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln“. 
320 Drei der sechs erläuterten Studien weisen keine signifikanten Resultate für diesen Ereigniszeitpunkt 
auf. 
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sammlung als kapitalmarktrelevantes Ereignis identifiziert wird, stehen die Ergebnisse 

der oben genannten Untersuchungen damit nicht in Einklang. 

 

Alle vorgestellten Untersuchungen mit signifikanten Ergebnissen (Fried & Schiff, 1981; 

Whisenant et al., 2003) weisen eine negative Kapitalmarktreaktion auf und unterstützen 

somit die Ergebnisse der vorliegenden Ereignisstudie. Die von Eichenseher et al. (1989) 

festgestellte positive Marktreaktion nach einem Wechsel zu Big-n-Gesellschaften, so-

wie die leicht negative Reaktion für die entgegengesetzte Wechselrichtung können 

durch die vorliegenden Ergebnisse nicht bestätigt werden. 

6.3.3 Robustheitstests 

Die Robustheitstests sind im Anhang in den Tabellen 55 und 56321 dargestellt. 

 

Der Test für die Analyse ohne Unterteilung nach Wechselrichtung (Tabelle 55) stützt 

weitgehend den bisherigen Befund. Im Robustheitstest ist die Variable CAAR bzgl. des 

Tags der Hauptversammlung signifikant und negativ. Die hoch signifikant negative 

Größe AAR am ersten Tag nach der Hauptversammlung in der Basisanalyse wird durch 

den Robustheitstest bestätigt. Der signifikant negative abnormale Return zwei Tage vor 

dem Ereignis liegt jedoch nicht vor. 

 

Was die nach Wechselrichtung unterteilte Ereignisanalyse (Tabelle 56) angeht, so zeigt 

sich ebenfalls eine weitgehende Übereinstimmung mit der Basisanalyse. Der Ro-

bustheitstest weist eine sehr signifikant bzw. signifikant negative Variable CAAR für 

WR1 und WR4 auf. Ebenso werden die signifikant negativen AAR für t = 1 bei den 

Wechselrichtungen WR1 und WR4 bestätigt. 

 

6.3.4 Beantwortung der Hypothesen 

Auf Basis der vorangegangenen Resultate der Regressionsmodelle können nun die Hy-

pothesen beantwortet werden:  

 

H4.1: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen bei Prüferwechseln sind 

bzgl. des kapitalmarktrelevanten Ereigniszeitpunkts negativ. 

                                                
321 Siehe Anhang D: „Robustheitstestes zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln“. 
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Die Hypothese wird bestätigt. Auf Basis des Tags der Hauptversammlung als bewer-

tungsrelevantes Ereignis ergibt sich eine signifikant negative Variable CAAR.  

 

H4.2: Die durchschnittlichen abnormalen Renditen bei einem Wechsel von einem Big-

Four-Prüfer zu einem Second-Tier-Prüfer sind geringer als bei entgegengesetzter Wech-

selrichtung. 

 

Diese Hypothese wird verworfen. Da sich nur für die Wechsel zwischen Big-Four und 

hin zu Big-Four-Gesellschaften signifikante Werte ergeben, kann diese Hypothese nicht 

bestätigt werden. Eine Aussage, ob der Kapitelmarkt eine von Big-Four-Gesellschaften 

durchgeführte Abschlussprüfung einer solchen von Second-Tier-Prüern bevorzugt, kann 

nicht gemacht werden. 

 

H4.3: Die durchschnittlichen abnormalen Renditen sind am Tag der Veröffentlichung der 

Tagesordnung für die Hauptversammlung sowie am Tag der Hauptversammlung nicht 

signifikant. 

 

Diese Hypothese wird bestätigt (Tabelle 34). Eine negative Variable AAR am ersten Tag 

nach dem kapitalmarktrelevanten Ereigniszeitpunkt deutet darauf hin, das keine halb-

strenge Informationseffizienz im betrachteten Markt vorliegt.  

 

H4.4: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen sind bzgl. des Tags der 

Veröffentlichung der Tagesordnung für die Hauptversammlung signifikant. 

 

Diese Hypothese wird verworfen, da für die Analysen mit und ohne Untergliederung 

nach der Wechselrichtung WR für den Tag der Veröffentlichung der Tagesordnung kei-

nerlei Signifikanzen vorliegen.  

 

H4.5: Die kumulierten durchschnittlichen abnormalen Renditen sind bzgl. des Tags der 

Hauptversammlung nicht signifikant.. 

 

Diese Hypothese wird bestätigt. Die Analyse mit und ohne Untergliederung nach der 

Wechselrichtung WR zeigt bzgl. des Tages der Hauptversammlung Signifikanzen für 

AAR und CAAR.  
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7 Schlussbetrachtung 

Den Ausgangspunkt dieser Arbeit bilden zahlreiche Bilanzskandale um die Jahrtau-

sendwende, die zu verstärkten Regulierungsbemühungen seitens des Regulierungsträ-

gers geführt haben. In diesem Zusammenhang wird in der Einleitung die Frage nach der 

Notwendigkeit, den Auswirkungen sowie der Zielerreichung der Regulierungseingriffe 

gestellt. 

 

Zur Beantwortung dieser Fragestellung wurden zunächst im Grundlagenteil theoretische 

Konzepte sowie bisherige Studien zu den drei zentralen Forschungsfeldern dieser Arbeit 

erläutert, um auf dieser Basis Hypothesen für den empirischen Teil zu formulieren. 

 

Die Betrachtung der Strukturen des deutschen Markts für Abschlussprüfungen hat dabei 

vorerst v. a. einen Überblick der Entwicklung der Angebotsseite gegeben. Es zeigte 

sich, dass die Anbieterstruktur anhand von Konzentrationsgrößen beurteilt werden kann. 

Aus wettbewerbspolitischer Sicht stellen diese Größen u. a. die Grundlage für die Beur-

teilung der Notwendigkeit regulatorischer Eingriffe dar. Durch die Vorstellung des 

Prinzipal-Agenten-Modells wurde die enorme Bedeutung der Unabhängigkeit des Ab-

schlussprüfers aufgezeigt, deren Existenz maßgeblich zu einem funktionierenden Kapi-

talmarkt beiträgt und Grundpfeiler des Vertrauens der Kapitalmarktteilnehmer in diesen 

ist. 

 

Schließlich sollte die Betrachtung einzelner Regulierungseingriffe Klarheit über die 

Motivation des Gesetzgebers sowie über mögliche Auswirkungen bzgl. der eingeführten 

Normen aufzeigen. Im Rahmen der Formulierung einer Langzeitregulierungsstrategie 

wurde dargestellt, dass der Regulierungsträger im Untersuchungszeitraum die Erhöhung 

der Prüfungsqualität sowie die Stärkung der Prüferunabhängigkeit verfolgt. Hinsichtlich 

der Umsetzung dieses Vorhabens konnte das BilMoG als Leitgesetz identifiziert wer-

den. Als mögliche operationalisierte Größen zur Messung dieser Auswirkungen und der 

Zielerreichung wurden verschiedene Berechnungsmodelle zur Bilanzpolitik erläutert.  

 

Anhand der Betrachtung der Kapitalmarktreaktion auf einen Prüferwechsel wurde 

schließlich ein kontrovers diskutierter Regulierungseingriff untersucht; denn vor dem 

Hintergrund der Einführung einer externen Rotationspflicht im Rahmen des AReG und 
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der Abschlussprüferverordnung stellt dieser Sachverhalt ein hoch aktuelles Thema dar. 

Die aufgezeigten theoretischen Konzepte hierzu führten zu der Vermutung, dass die 

Nachteile eines Prüferwechsels – ein Mehraufwand der Erstprüfung sowie ein Verlust 

von Prüfungsqualität – die Vorteile überwiegen und somit für eine negative Kapital-

marktreaktion sprechen. 

 

Die genutzte empirische Methodik, die auf Mehrebenenmodellen und Zeitreihenanaly-

sen basiert, stellt eine neuartige Bearbeitung der vorliegenden Thematik in der Prü-

fungsmarktforschung dar und bietet damit einen Mehrwert für künftige Forschungsar-

beiten auf diesem Gebiet. Auch die Ereignisstudie bzgl. der Kapitalmarktreaktion 

nimmt in Hinblick auf Stichprobenumfang und bisherigen Forschungsstand eine Vorrei-

terstellung ein. 

 

Aufbauend auf den empirischen Ergebnissen können nachfolgend die in der Einleitung 

gestellten Forschungsfragen beantwortet werden: 

 

F1.1: Wie haben sich die Struktur des Abschlussprüfungsmarkts sowie die Unabhängig-

keit der Abschlussprüfer gegenüber dem Prüfungsmandanten entwickelt? 

 

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage bzgl. der Marktstruktur ist die Betrachtung 

der Entwicklung der Anbieterkonzentration zentraler Bestandteil. Die Ergebnisse der 

deskriptiven Konzentrationsanalyse zeigen eine Dominanz der Big-Four-Gesellschaften 

im Prime Standard sowie eine weitere Zunahme der Konzentration im Untersuchungs-

zeitraum. So vereinnahmen die vier großen Prüfungsgesellschaften zwischen 95% und 

97% der zu vergebenden Honorare im Prime Standard. Hinsichtlich der Anzahl der zu 

prüfenden Mandate zeigt sich eine etwas geringere Konzentration, wobei es sich bei den 

verbleibenden Second-Tier-Mandaten im Wesentlichen um kleinere Gesellschaften 

handelt. Bei der Verteilung der Marktanteile kann eine Homogenisierung zwischen den 

Big-Four-Prüfern festgestellt werden und somit auch eine Aufweichung der duopolisti-

schen Strukturen. Schlussendlich lassen die Ergebnisse der Konzentrationsanalyse ver-

muten, dass es mittelfristig zu einer vollständigen Verdrängung der Second-Tier-

Prüfungsgesellschaften aus dem Prime Standard kommt. 
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Ein Grund für diese Konzentrationsentwicklung ist zum einen die fortlaufende Konsoli-

dierungswelle der Anbieter. Zum anderen setzten sich die Big-Four-Gesellschaften 

durch eine höhere Reputation, internationalere Ausrichtung sowie bessere Verfügbarkeit 

von personellen und fachlichen Ressourcen von den kleineren Prüfungsgesellschaften 

ab und können damit gezielter die nachgefragten Leistungen befriedigen. Die induktive 

Untersuchung zeigt zudem auf, dass „Fee-Cutting“ in der Erstprüfung nur von Big-

Four-Gesellschaften betrieben wird. Dies lässt vermuten, dass Second-Tier-

Gesellschaften nicht bereit sind in einen Preiswettbewerb mit den großen Gesellschaften 

zu treten. 

 

Die Beurteilung zur Entwicklung der Abschlussprüferunabhängigkeit wird mit Hilfe der 

Größe „Bilanzpolitik“ dargestellt. Für den Untersuchungszeitraum ergibt sich ein signi-

fikanter Rückgang der Bilanzpolitik. Dies kann als Stärkung der Prüferunabhängigkeit 

interpretiert werden. Die Unterteilung zwischen Big-Four- und Second-Tier-

Abschlussprüfern zeigt allerdings, dass sich dieser Effekt im Wesentlichen für die gro-

ßen Prüfungsgesellschaften ergibt.  

 

F1.2: Rechtfertigen die Entwicklung der Marktstruktur und der Prüferunabhängigkeit 

regulatorische Eingriffe? 

 

Die Beantwortung der Forschungsfrage F1.1 hat bereits aufgezeigt, dass der deutsche 

Markt für Abschlussprüfungsleistungen eine hohe Anbieterkonzentration aufweist. Aus 

wettbewerbspolitischer Sicht nehmen die vier größten Anbieter nach Art. 18 Abs. 4 und 

6 GWB eine marktbeherrschende Stellung ein. Ein Missbrauch dieser Position kann 

Sanktionen bzw. regulatorische Eingriffe begründen. Auf Basis des Modells nach De-

Angelo (1981a) wurde das Phänomen „Fee-Cutting“ als Anhaltspunkt für einen funkti-

onierenden Preiswettbewerb im Markt und somit für ein wettbewerbskonformes Verhal-

ten hinsichtlich der Preisgestaltung identifiziert. Da die Untersuchungen in sämtlichen 

Modellen „Fee-Cutting“ der Big-Four-Gesellschaften aufzeigen, wird auf einen funkti-

onierenden Preiswettbewerb geschlossen. Maßnahmen, die eine Verringerung der An-

bieterkonzentration bezwecken, werden somit in diesem Zusammenhang als nicht not-

wendig erachtet. 
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Im theoretischen Teil wird die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers als zentraler Be-

rufsgrundsatz identifiziert, der einen wesentlichen Beitrag dazu leisten soll das Vertrau-

en in den Kapitalmarkt und dessen Funktionalität sicherzustellen. Aufgrund der Bilanz-

skandale um die Jahrtausendwende mit der Folge der Beeinträchtigung der Kapital-

marktfunktionalität wurde die Einhaltung dieses Grundsatzes in Frage gestellt. Um die-

ser Entwicklung entgegenzuwirken, erscheinen regulatorische Eingriffe zur Stärkung 

der Unabhängigkeit durchaus erklärbar. Die faktische Betrachtung der Unabhängig-

keitsentwicklung (siehe F1.1) zeigt, dass sich im Untersuchungszeitraum eine deutliche 

Erhöhung der Prüferunabhängigkeit ergeben hat. Zwar kann aufgrund des Beobach-

tungszeitraums von 2005 bis 2014 keine Aussage über die Entwicklung in den Vorjah-

ren getätigt werden, die Unabhängigkeitsstärkung im Untersuchungszeitraum spricht 

allerdings für regulatorische Eingriffe.  

 
F2: Welche Auswirkungen und Zielerreichung hatten die im Untersuchungszeitraum 

identifizierten regulatorischen Eingriffe auf den Abschlussprüfungsmarkt ? 

 

Die Zeitreihenanalysen der Mehrebenenmodelle zeigen auf, dass sich eine Erhöhung 

des Prüfungshonorars (2005 bis 2013) ergibt, wobei dieser Effekt von den Second-Tier-

Prüfern bestimmt wird. Dies deutet daraufhin, dass die Mehrkosten des Abschlussprü-

fers im Rahmen der Normeneinführung über das Prüferhonorar an den Mandanten wei-

tergegeben werden. Hinsichtlich der Prüfungsqualität und der Prüferunabhängigkeit 

wird über den gesamten Untersuchungszeitraum für die Big-Four-Gesellschaften ein 

Anstieg verzeichnet. Die eingangs aufgestellte Langzeitregulierungsstrategie kann somit 

im Untersuchungszeitraum als erfolgreich umgesetzt erachtet werden. Außerdem deuten 

die Ergebnisse darauf hin, dass das BilMoG einen verstärkten Einfluss sowohl auf den 

Honoraranstieg als auch die Erhöhung der Prüferunabhängigkeit hat. Diese Ergebnisse 

stehen somit in Einklang mit den aus der theoretischen Analyse getroffenen Vermutun-

gen.  

 

Einschränkend muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Effekte der 

einzelnen Untersuchungsjahre nicht nur auf die regulatorischen Eingriffe zurückzufüh-

ren sein können. So ist es möglich, dass Makro-Faktoren wie z. B. der Konjunkturzyk-

lus Teileffekte in den berechneten Regressionsmodellen erklären können. In der vorlie-



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  239 

genden Arbeit wurde bewusst auf solche externen Faktoren verzichtet, da der Fokus auf 

Prüfer- und Unternehmenskontrollvariablen gelegt wurde. 

 
F3: Welche Auswirkungen hat der Wechsel des Abschlussprüfers auf den Kapitalmarkt 

in seiner Rolle als Prinzipal im Prinzipal-Agenten-Modell? 

 

Die Ergebnisse zeigen eine signifikant negative Variable CAAR hinsichtlich des Tags 

der Hauptversammlung. Damit konnte festgestellt werden, dass sich ein Wechsel des 

Abschlussprüfers negativ auf die Reaktion des Kapitalmarkts auswirkt. Dieses Resultat 

steht in Einklang mit zahlreichen bisherigen Untersuchungen. Auf Grundlage der theo-

retischen Erklärungsansätze der Kapitalmarktreaktion deuten die Resultate darauf hin, 

dass für den Kapitalmarkt in seiner Rolle als Prinzipal im Prinzipal-Agenten-Modell die 

mit dem Prüferwechsel verbundenen Nachteile – dazu zählen Mehraufwand und Verlust 

von Prüfungsqualität – die Vorteile überwiegen. In Bezug auf die kontrovers diskutierte 

externe Rotationspflicht und deren Einführung im Rahmen des AReG scheint es, dass 

der Gesetzgeber die Interessen der Kapitalgeber nur eingeschränkt berücksichtigt hat. 

 

Abschließend ist anzumerken, dass aus der vorliegenden Arbeit Ansatzpunkte für eine 

weiterführende Forschung entstehen. Dies betrifft u. a. die Modifikation der Regressi-

onsmodelle zur Untersuchung der Auswirkungen und Zielerreichung von regulatori-

schen Eingriffen. Durch eine Erweiterung dieser Regressionen um Makro-Faktoren wä-

re eine Erhöhung des Erklärungsgehalts denkbar.  

 

Zudem fokussiert sich die Mehrheit der bisherigen Forschungsbeiträge – genau wie die 

vorliegende Arbeit – auf kapitalmarktorientierte Unternehmen. Da diese nur einen klei-

nen Anteil des Marktvolumens des gesamten deutschen Markts für Abschlussprüfungs-

leistungen ausmachen, wäre eine Untersuchung der vorliegenden Modelle für z. B. 

nicht-börsennotierte Unternehmen von großem Interesse. Dadurch würde sich heraus-

stellen, ob die Auswirkungen und Zielerreichung regulatorischer Eingriffe sowie Phä-

nomene wie z. B „Fee-Cutting“ auch bei Prüfungsmandaten, die nicht im Prime Stan-

dard notiert sind, auftreten. 
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Einschränkend muss außerdem darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der zeitli-

chen Eingrenzung der Analyse nur Rechtsnormen näher betrachtet wurden, die im Un-

tersuchungszeitraum von 2005 bis 2014 Geltung erlangt haben.  

 

Spielraum für weiterführende Forschung bietet somit der Einbezug von Gesetzesnor-

men, die nach dem Untersuchungszeitraum in Kraft getreten sind. Die zusätzliche Ana-

lyse der Normen BilRUG sowie AReG, die in 2015 bzw. 2016 Wirkung erlangt haben, 

würde somit eine sinnvolle Erweiterung und Fortführung dieser Forschungsarbeit dar-

stellen.  
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Anhang 

Anhang A: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 1.1 und 2.1 

Anhang B: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 3.1 und 4.1 

Anhang C: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1 

Anhang D: Robustheitstests zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 
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Anhang A: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 1.1 und 2.1 
 

 
Tabelle 36: Subgruppenanalyse: Modelle 1.2, 1.3, 2.2 und 2.3 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 37: Robustheitstest: Modelle 1.1_RT und 2.1_RT 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang B: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 3.1 und 4.1 

 

 
Tabelle 38: Subgruppenanalyse: Modelle 3.2, 3.3, 4.2 und 4.3 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 39: Subgruppenanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 3.2 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 
Tabelle 40: Subgruppenanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 3.3 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Tabelle 41: Subgruppenanalyse: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 4.2 und 4.3 

Quelle: Eigene Darstellung  
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Tabelle 42: Robustheitstest: Modelle 3.1_RT und 4.1_RT 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 43: Robustheitstest: Modelle 3.1_RT 

Quelle: Eigene Darstellung 
 
 

 
Tabelle 44: Robustheitstest: Modelle 4.1_RT 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang C: Subgruppenanalysen und Robustheitstests zu Modell 5.1 und 6.1 
 

 
Tabelle 45: Subgruppenanalyse: Modelle 5.2, 5.3, 6.2 und 6.3 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 46: Subgruppenanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 5.2 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Tabelle 47: Subgruppenanalyse: Rollierendes Basisjahr im Modell 5.3 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Tabelle 48: Subgruppenanalyse: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 6.2 und 6.3 

Quelle: Eigene Darstellung 



Der deutsche Markt für Abschlussprüfungen: 

Marktstruktur, Regulierungsmaßnahmen und Prüferwechsel 

  250 

 
Tabelle 49: Robustheitstest: Modelle 5.1_RT1 und 6.1_RT1 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 50: Robustheitstest: Rollierendes Basisjahr im Modell 5.1_RT1 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Tabelle 51: Robustheitstest: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 6.1_RT1 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 52: Robustheitstest: Modelle 5.1_RT2 und 6.1_RT2 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Tabelle 53: Robustheitstest: Rollierendes Basisjahr im Modell 5.1_RT2 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

 

 
Tabelle 54: Robustheitstest: Rollierende Variable indexjahrz im Modell 6.1_RT2 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Anhang D: Robustheitstests zur Kapitalmarktreaktion bei Prüferwechseln 
 

 
Tabelle 55: Robustheitstest: AAR und CAAR für die Ereigniszeitpunkte 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

 

 

Tabelle 56: Robustheitstest: AAR und CAAR für die Ereigniszeitpunkte nach Wechselrichtung 

Quelle: Eigene Darstellung 
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